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OECD: Veröffentlichung des Berichts zu „Amount B“ des „Pillar One“ – Vereinfachte Anwen-

dung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf grundlegende Marketing- und Vertriebstätigkeiten 

Am 19.02.2024 veröffentlichte das Inclusive Framework on BEPS der OECD/G20 den Bericht über 

den Amount B des Pillar One, der einen vereinfachten und gestrafften Ansatz („simplified and 

streamlined approach“) für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf grundlegende 

Marketing- und Vertriebstätigkeiten („baseline marketing and distribution activities“) bei multina-

tionalen Unternehmensgruppen vorsieht. Dabei handelt es sich um einen Teil der angestrebten 

Zwei-Säulen-Lösung für die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft, zu 

der auch die globale Mindestbesteuerung (Pillar Two, in Deutschland durch das MinStG einge-

führt) gehört. Der vereinfachte und gestraffte Ansatz wird als Anhang zu Kapitel IV in die OECD 

Verrechnungspreisleitlinien 2022 aufgenommen und soll von den Staaten für Wirtschaftsjahre, die 

am oder nach dem 01.01.2025 beginnen, angewandt werden können. Durch die Aufnahme in die 

OECD Verrechnungspreisleitlinien 2022 entsteht jedoch keine Verpflichtung der Staaten zur An-

wendung. Insofern ist noch unklar, welche Staaten den Ansatz tatsächlich einführen werden. Die 

Anwendung kann von den Staaten entweder verpflichtend oder als Optionsmöglichkeit einge-

führt werden. Bei Anwendung des Ansatzes kann auf Benchmarking-Studien für die entspre-

chende Vertriebstransaktion verzichtet werden. Dadurch soll die Zahl der Verrechnungspreisstrei-

tigkeiten in diesem Bereich signifikant reduziert werden. 

Im Rahmen des vereinfachten und einheitlichen Ansatzes kann für die Bestimmung von fremdübli-

chen operativen Margen für grundlegende Marketing- und Vertriebstätigkeiten auf die transakti-

onsbezogene Nettomargenmethode (TNMM) und eine „Pricing Matrix“ zurückgegriffen werden. 

Die dort enthaltenen Margen wurden von der OECD auf Basis einer globalen Benchmarking-Studie 

ermittelt und sollen jährlich aktualisiert werden. Als grundlegende Marketing- und Vertriebstätig-

keiten werden solche Transaktionen definiert, bei denen ein Händler Waren von einem oder meh-

reren verbundenen Unternehmen für den Großhandelsvertrieb an nicht verbundene Parteien be-

zieht sowie Transaktionen, bei denen ein Handelsvertreter oder Kommissionär am Großhandels-

vertrieb von Waren eines oder mehrerer verbundener Unternehmen an unabhängige Parteien be-

teiligt ist. Die Transaktion muss dabei verlässlich durch die TNMM bepreist werden können. In 

Ausnahmefällen kann auch ein interner Preisvergleich herangezogen werden. Weiterhin sind jähr-

liche Grenzen von Betriebsausgaben im Vergleich zu Umsatzerlösen zu beachten. Transaktionen, 

die immaterielle Güter, Dienstleistungen oder bestimmte Rohstoffe beinhalten oder bei denen 

das Unternehmen einzigartige und wertvolle Wertschöpfungsbeiträge leistet, sind von der An-

wendung ausgeschlossen. Das Inclusive Framework arbeitet bis zum 31.03.2024 an einem zusätzli-

chen optionalen qualitativen Scoping-Kriterium, welches die Staaten als zusätzlichen Schritt an-

wenden können, um bestimmte nicht-grundlegende Vertriebstätigkeiten von der Anwendung 

auszuschließen. 

In der veröffentlichten „Pricing Matrix“ sind operative Margen vorgegeben, die durch einen Drei-

schritt ausgewählt werden. Im ersten Schritt wird nach drei festgelegten Industriegruppen unter-

schieden. Diese Gruppen enthalten jeweils verschiedene Industrien und Industriezweige. Im zwei-

ten Schritt wird nach bestimmten „Faktorintensitäten“ unterschieden. Dies beinhaltet die Abgren-

zung nach unterschiedlich hohen Verhältnissen des Nettobetriebsvermögen zu den Umsatzerlö-

sen („net operating asset intensity“, „OAS“) und der Betriebsausgaben zu den Umsatzerlösen 

(„operating expense intensity“, „OES“), Kategorisierung von A bis E. Im dritten Schritt wird die 

sich im Schnittpunkt Industriegruppe und Faktorintensität ergebende operative Marge ausge-

wählt und angewandt. Die operativen Margen reichen von 1.5 % bis 5.5 %. Der einzelne verwen-

dete Wert lässt sich als Bandbreite von -0.5 % bis +0.5 % anwenden. Eine Eingruppierung nach 
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Industriegruppe 1 und Faktorintensität B würde somit eine Bandbreite von 2.5 % bis 3.5 % erge-

ben. Es soll dann ex post überprüft werden, ob die operative Marge des Unternehmens in der re-

levanten Bandbreite liegt. Anschließend ist die Prüfung eines Begrenzungsrahmens vorgesehen 

(„operating expense cap“ und „operating expense collar“). Sollte für bestimmte Jurisdiktionen 

eine geringe Datenverfügbarkeit vorliegen, sind weitere Anpassungen auf Basis des Länder-Kre-

dit-Ratings vorgesehen. 

Die Anwendung des vereinfachten und gestrafften Ansatzes soll von den Unternehmen in den Lo-

cal Files dokumentiert werden. Dabei sollen auch schriftliche Verträge vorgelegt werden. Auch 

die Informationen des Master Files sollen hinsichtlich der Beurteilung der Anwendung berücksich-

tigt werden. Soweit die Anwendung in einem Staat optional ist, soll diese jedoch mindestens drei 

Jahre lang vollzogen werden. Sollte es in Anwendungsfällen zu Verständigungsverfahren kom-

men, kann man sich im Verfahren nicht auf den vereinfachten und gestrafften Ansatz berufen, so-

weit ein beteiligtes Land diesen Ansatz nicht zur Anwendung zulässt. Insoweit ist fraglich, ob die 

angedachte Reduktion von Steuerstreitigkeiten tatsächlich erreicht werden kann. Allerdings sollte 

der Ankereffekt aus der von der OECD vorgelegten Matrix von 1 % bis 6 % operativer Marge für 

Vertriebsaktivitäten nicht unterschätzt werden, so dass erwartet werden kann, dass unabhängig 

von einer tatsächlichen Option für diesen vereinfachten Ansatz, Margen außerhalb dieser Band-

breite in der Praxis gut begründet werden müssen. 

 

Deutschland/Luxemburg/Österreich/Schweden: Änderungsprotokolle seit 01.01.2024 anzu-

wenden 

Noch Ende Dezember 2023 hat Deutschland die Ratifikationsurkunden zu den Änderungsprotokol-

len der DBA mit Luxemburg, Österreich und Schweden ausgetauscht. Damit sind die dort verein-

barten Änderungen grundsätzlich seit dem 01.01.2024 anzuwenden.  

Mit den Änderungsprotokollen wurden insbesondere die beiderseitigen Auswahlentscheidungen 

zum Multilateralen Instrument implementiert, um Steuerumgehungen mittels DBA entgegenzuwir-

ken. Durch die Änderungsprotokolle mit Luxemburg (vgl. TAX WEEKLY # 27/2023) und Österreich 

(vgl. TAX WEEKLY # 32/2023) wurden u.a. auch die sog. Grenzpendlerregelungen neu gefasst. 

Das Änderungsprotokoll mit Schweden hebt zudem diejenigen Passagen des bisherigen Abkom-

mens auf, welche die Regelungen zur Besteuerung von Nachlässen, Erbschaften und Schenkun-

gen betreffen. 

Mit BMF-Schreiben vom 15.01.2024 wurde eine zwischen Deutschland und Luxemburg abge-

schlossene Konsultationsvereinbarung vom 11.01.2024 zur einheitlichen Anwendung und Ausle-

gung des DBA-Luxemburg in der Fassung des Änderungsprotokolls vom 06.07.2023 veröffentlicht 

(vgl. TAX WEEKLY # 02/2024). Eine zwischen Deutschland und Österreich abgeschlossene Kon-

sultationsvereinbarung vom 18./19.12.2023 zur einheitlichen Anwendung und Auslegung der 

neuen Grenzgängerregelung wurde mit BMF-Schreiben vom 20.12.2023 veröffentlicht (vgl. TAX 

WEEKLY # 45/2023). 

 

BMBF: Veröffentlichung des Entwurfs einer Änderungsverordnung zur Forschungszulagen-Be-

scheinigungsverordnung (anlässlich des geplanten Wachstumschancengesetzes) 

Mit Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuerver-

einfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) sollen u.a. Änderungen am For-

schungszulagengesetz (FZulG) vorgenommen werden. Diese Änderungen müssen in der Folge 
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auch in der Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung (FZulBV) berücksichtigt werden. Am 

26.02.2024 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Vorgriff auf das 

Wachstumschancengesetz den Referentenentwurf einer Zweiten Forschungszulagen-Bescheini-

gungsänderungsverordnung (2. FZulBÄV) an die Verbände geschickt, mit der diese Änderungen 

umgesetzt werden sollen. In diesem Zusammenhang sollen noch weitere, geringfügige Änderun-

gen an der FZulBV vorgenommen werden. 

Mit der Änderungsverordnung sollen folgende Punkte geändert werden: 

› Aufnahme notwendiger Angaben für Sachkostenförderung in Antragsformular und Bescheini-

gung, 

› Entfall der Erhebung von verbundenen Unternehmen im Antragsverfahren bei der Bescheini-

gungsstelle Forschungszulage (BSFZ), 

› Einführung einer Erhebung, ob die Antragstellung mithilfe eines Beraters erfolgt, 

› Modifikation des Zeitraums, innerhalb dessen ein Antrag bei der BSFZ gestellt werden kann, 

› Anpassung der Datenschutzklauseln für die Geschäftsstatistik der BSFZ an jene im FZulG. 

Den Verbänden wurde die Möglichkeit zur Stellungnahme bis 01.03.2024 (12:00 Uhr) eingeräumt. 

Hintergrund der kurzen Frist ist das Bestreben, die Verordnung gemeinsam mit dem Wachstums-

chancengesetz im Bundesrat am 22.03.2024 zu verabschieden. 

 

BMF: Merkblatt zu internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren (Streitbeilegungsver-

fahren) auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

Mit BMF-Schreiben vom 21.02.2024 hat die Finanzverwaltung die Neufassung des Merkblatts zu 

internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren (Streitbeilegungsverfahren) auf dem Ge-

biet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen veröffentlicht.  

 

BMF: Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) u.a. zum Ort der Ge-

schäftsleitung und zur Begründung von Betriebsstätten  

Mit BMF-Schreiben vom 05.02.2024 hat die Finanzverwaltung den Anwendungserlasses zur Abga-

benordnung (AEAO) an einigen Stellen mit sofortiger Wirkung geändert. Besonders hervorzuhe-

ben ist, dass im Rahmen der Änderung insbesondere erstmals Ausführungen zum Ort der Ge-

schäftsleitung (AEAO zu § 10 AO) aufgenommen und die Ausführungen zur Begründung von Be-

triebsstätten (AEAO zu § 12 AO) viel ausführlicher gefasst wurden.  

Zum Ort der Geschäftsleitung bzw. zum Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung (AEAO zu 

§ 10 AO) wird u.a. ausgeführt, dass ganz entscheidend darauf abgestellt werden müsse, an wel-

chem Ort die „Tagesgeschäfte“ tatsächlich wahrgenommen werden. Nicht entscheidend seien 

hingegen diejenigen Maßnahmen, die die Grundlagen des Unternehmens, insbesondere die Fest-

legung der Grundsätze der Unternehmenspolitik und die Mitwirkung der Inhaber des Unterneh-

mens an ungewöhnlichen Maßnahmen und an Entscheidungen von besonderer wirtschaftlicher 

Bedeutung betreffen. Geschäftsleitende Handlungen i. S. d. Tagesgeschäfts eines Unternehmens 

könnten insbesondere auch in der Wohnung des Geschäftsführers oder auch in den Räumlichkei-

ten einer eingeschalteten Dienstleistungs- oder Managementgesellschaft vorgenommen werden. 
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Geschäftsleitungsentscheidungen auf Geschäftsreisen seien wegen des Fehlens einer ortsbezoge-

nen Einrichtung am Tätigkeitsort und des Merkmals der Dauer regelmäßig nicht geeignet, einen 

Ort der Geschäftsleitung zu begründen. Im Ergebnis seien stets die tatsächlichen Verhältnisse des 

Einzelfalls wie Art, Umfang, Struktur und Eigenart des Unternehmens individuell zu berücksichti-

gen. Der neue Abschnitt umfasst auch Ausführungen zu dem Fall, dass ein Unternehmen an meh-

reren Orten geschäftsführend tätig wird. 

Zur Frage des Vorliegens einer Betriebsstätte (AEAO zu § 12 AO) hat die Finanzverwaltung u.a. 

einige neuere BFH-Entscheidungen eingearbeitet. Auch wurden Ausführungen zur Tätigkeit von 

Arbeitnehmern im Homeoffice aufgenommen. Eine solche begründe in der Regel keine Betrieb-

stätte des Arbeitgebers. Auch abkommensrechtlich begründe ein Homeoffice nach deutscher An-

wenderstaatsperspektive in der Regel keine Betriebstätte (feste Einrichtung gemäß Art. 5 Abs. 1 

und Abs. 4 OECD-MA). Dies gelte auch bei: 

› Übernahme der Kosten für das Homeoffice und dessen Ausstattung durch den Arbeitgeber;  

› Abschluss eines Mietvertrages über häusliche Räume des Arbeitnehmers zwischen Arbeitgeber 

(Mieter) und Arbeitnehmer (Vermieter), außer der Arbeitgeber ist im Einzelfall tatsächlich be-

fugt, die Räume anderweitig zu nutzen (etwa durch ein Recht zum Entsenden anderer Arbeit-

nehmer in die Räume oder ein Recht zum Betreten der Räume außerhalb von Prüfungen zur Ar-

beitssicherheit); 

› Fällen, in denen dem Arbeitnehmer kein anderer Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber zur Verfü-

gung gestellt wird. 

Grund hierfür sei, dass der Arbeitgeber typischerweise nicht über eine ausreichende Verfügungs-

macht über die häuslichen Räumlichkeiten des Arbeitnehmers verfügt. Anderes könne gelten, 

wenn ein Arbeitnehmer Leitungsfunktionen ausübt und diese Verfügungsmacht des Unterneh-

mens vermitteln. 

Hervorzuheben sind darüber hinaus Ergänzungen und Anpassungen im Bereich der umsatzsteuer-

lichen Organschaft (AEAO zu § 73 AO) und zur Gebührenbemessung bei Rücknahme von Anträgen 

auf verbindliche Auskunft (AEAO zu § 89 AO). 

Zusätzlich zu diesen Änderungen enthält das BMF-Schreiben vom 05.02.2024 auch Änderung des 

AEAO zu §§ 18, 30, 31a, 53, 64, 122, 138, 147, 150, 152, 160, 171, 173, 175b, 180, 224, 228, 229, 

230, 233a, 251, 355 und 361 AO. 

 

BMF: Ausweis einer falschen Steuer in Rechnungen an Endverbraucher 

Mit BMF-Schreiben vom 27.02.2024 hat die Finanzverwaltung auf die Rechtsprechung des EuGH 

reagiert und die Regelungen zum unrichtigen bzw. unberechtigten Steuerausweis nach § 14c 

UStG im Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst. 

Grundsätzlich führt ein unrichtiger (§ 14c Abs. 1 UStG) oder unberechtigter (§ 14c Abs. 2 UStG) 

Steuerausweis in einer Rechnung dazu, dass die ausgewiesene (Mehr-)Steuer vom Rechnungsaus-

steller geschuldet wird. 

Der EuGH entschied jedoch mit Urteil vom 08.12.2022 (C-378/21), dass eine solche Steuerschuld 

nicht eintritt, wenn keine Gefährdung des Steueraufkommens vorliegt (vgl. TAX WEEKLY 

# 44/2022). Im Urteilsfall hatte ein Steuerpflichtiger Dienstleistungen erbracht und in seinen 
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Rechnungen einen Steuerbetrag ausgewiesen, der auf Grundlage eines falschen (zu hohen) Steu-

ersatzes berechnet wurde. Da diese Dienstleistungen ausschließlich an nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigte Endverbraucher erbracht wurden, sah der EuGH eine Gefährdung des Steueraufkom-

mens als ausgeschlossen an. Der EuGH urteilte damit entgegen der bisherigen Auffassung des 

BFH, welcher auch bei einer Rechnungserteilung an einen Nichtunternehmer eine Haftung nach 

§ 14c UStG angenommen hatte. 

Der neu eingefügte Abschn. 14c.1 Abs. 1 UStAE regelt nunmehr, dass keine Steuer nach § 14c 

Abs. 1 UStG entsteht, wenn ein Unternehmer eine Leistung tatsächlich ausgeführt und hierüber 

eine Rechnung mit einem unrichtigen Steuerausweis an einen Endverbraucher (insbesondere 

Nichtunternehmer oder aber Unternehmer für deren nichtunternehmerischen Bereich) gestellt 

hat. Dies soll insbesondere in Fällen der Ausfuhrlieferung im nichtkommerziellen Reiseverkehr gel-

ten, wenn der Unternehmer zunächst eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis erteilt hat 

und nachträglich die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Steuerbefreiung erfüllt werden. 

Ferner soll auch in den Fällen, in denen Kleinunternehmer Leistungen an Endverbraucher erbrin-

gen und hierfür Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilen, die Haftung nach § 14c 

UStG nicht greifen, vgl. Abschn. 14c.2 Abs. 1a UStAE.  

Sollte die Rechnung hingegen an einen Unternehmer für dessen unternehmerischen Bereich er-

teilt worden sein, so soll eine Haftung nach § 14c UStG weiterhin eingreifen. Nach Auffassung der 

Finanzverwaltung soll für die Entstehung der Steuerschuld nach § 14c UStG nicht ausschlagge-

bend sein, ob und ggf. inwieweit ein Vorsteuerabzug tatsächlich vorgenommen worden ist. Die 

Steuerschuld entstehe vielmehr auch dann, wenn die Rechnung z. B. an einen Kleinunternehmer, 

einen pauschalierenden Land- und Forstwirt oder einen Unternehmer mit Ausgangsumsätzen, die 

den Vorsteuerabzug ganz oder teilweise ausschließen, erteilt worden ist. Denn auch in diesen Fäl-

len könne ein rechtmäßiger Vorsteuerabzug, z. B. durch eine spätere Option zur Steuerpflicht, 

eine spätere Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG, oder ein unrechtmäßiger Vorsteuerabzug 

auf Basis dieser Rechnung nicht ausgeschlossen werden. 

Ist es zweifelhaft, ob der Leistungsbezieher als Endverbraucher gehandelt hat, soll die Art der 

Leistung Berücksichtigung finden können, vgl. Abschn. 14c.1 Abs. 1a Satz 6 UStAE. Die Finanzver-

waltung verweist hierfür auf den Katalog des Abschn. 3a.2 Abs. 11a UStAE, welcher z. B. Kranken-

hausbehandlungen, das Herunterladen von Filmen und Musik und die Bereitstellung von digitali-

sierten Texten umfasst. Derartige Leistungen sollen ihrer Art nach mit hoher Wahrscheinlichkeit 

nicht für das Unternehmen, sondern für den privaten Gebrauch bestimmt sein.  

In Mischfällen, in denen gleiche Leistungen betreffende Rechnungen mit unrichtigem Steueraus-

weis sowohl an Endverbraucher als auch an Unternehmer für deren unternehmerischen Bereich 

erteilt wurden, sind die vorgenannten Grundsätze nur bezüglich der Rechnungserteilung an End-

verbraucher anzuwenden. Eine Schätzung der betroffenen Umsätze oder des Anteils der an End-

verbraucher ausgestellten Rechnungen, Wahrscheinlichkeitsberechnungen oder Ähnliches sind 

nach Auffassung der Finanzverwaltung ausgeschlossen. Soweit nicht hinreichend sicher beurteilt 

werden kann, ob die Rechnungsempfänger als Unternehmer oder als Endverbraucher gehandelt 

haben, soll es weiterhin zu einer Haftung nach § 14c UStG kommen 

Die Tatsache, dass ein falscher (unrichtiger oder unberechtigter) Steuerausweis vorliegt, ist durch 

die Finanzbehörde nachzuweisen. Hingegen müsse der Unternehmer glaubhaft darlegen bzw. 

plausibel begründen, dass die fragliche Rechnung an einen Endverbraucher ausgestellt wurde. 

Sollte nach diesen Vorgaben der unzutreffende Steuerausweis keine Haftung begründen, soll die 

Berichtigung des Steuerbetrags in der Rechnung unterbleiben können. Hingegen sollen die 
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Grundsätze zur Berechnung von Steuer und Entgelt unverändert Anwendung finden. Hat der Un-

ternehmer, z. B. anstelle des ermäßigten Steuersatzes den Regelsteuersatzder angewendet und 

den Mehrbetrag nicht an den Leistungsempfänger zurückgezahlt, so wird die für den Umsatz ge-

schuldete Steuer, basierend auf dem korrekten Steuersatz, aus dem erhaltenen Bruttobetrag er-

mittelt. 

Die Grundsätze sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden. 

BFH: Gewinn aus der marktüblichen Veräußerung einer Mitarbeiterbeteiligung kein Arbeitslohn 

Der BFH hat mit Urteil vom 14.12.2023 (VI R 1/21) entschieden, dass der Gewinn aus der markt-

üblichen Veräußerung einer Mitarbeiterbeteiligung kein lohnsteuerbarer Vorteil ist, auch wenn 

der Arbeitnehmer die Beteiligung an seinem Arbeitgeber zuvor verbilligt erworben hat. 

Der Kläger war in leitender Position bei der A GmbH beschäftigt. Die Anteile an der A GmbH 

wurde von der Y AG gehalten, welche von einer Investorengruppe mittelbar über mehrere Toch-

tergesellschaften, letztlich über die S Kapitalgesellschaft mit dem Ziel erworben wurde, diese 

nach einer Umstrukturierung an die Börse zu bringen. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, 

wurde ausgesuchten Führungspersonen der A GmbH (Managern), darunter auch dem Kläger, die 

Möglichkeit eingeräumt, sich an dem Investment über ein sog. Managementbeteiligungspro-

gramm zu beteiligen. Dazu wurde den Managern im September 2006 u.a. die Beteiligung an einer 

sog. Manager KG ermöglicht, die ihrerseits Anteile an der S Kapitalgesellschaft erwarb. 

Der Kläger beteiligte sich mit einer Einlage von 25.000 € an der Manager KG und war durch diese 

vermittelt mit ca. 0, 15 % an der S Kapitalgesellschaft beteiligt. Tatsächlich konnte die Y AG nach 

einem Jahr in 2007 erfolgreich an der Börse platziert werden. Wie zuvor vertraglich vereinbart 

schied die Manager KG nach dem Börsengang wieder aus der S Kapitalgesellschaft aus und er-

hielt dafür die ihrem Anteil entsprechenden Aktien an der Y AG. Entsprechend seiner Kommandit-

beteiligung wurden sodann dem Kläger noch in 2007 Aktien der Y-AG im Wert von über 

3.000.000 € in sein Depot übertragen. Das Finanzamt behandelte die Differenz aus Aktienwert und 

Kommanditeinlage als steuerpflichtigen Arbeitslohn. 

Dieser Rechtsauffassung vermochte sich der BFH nicht anzuschließen. Er führte aus, dass auch 

durch Dritte gewährte Vorteile, soweit diese durch das Arbeitsverhältnis veranlasst sind, zu Ar-

beitslohn führen können. Beruhe der zugewendete Vorteil auf anderen (Sonder)Rechtsbeziehun-

gen scheide die Annahme von Arbeitslohn dagegen aus. Vorliegend sei zwar nicht streitig, dass 

dem Kläger die Beteiligung nur aufgrund seines Arbeitsverhältnisses angeboten worden sei. Ein 

Vorteil, der zu steuerbarem Arbeitslohn führe, sei aber nur insoweit zu bejahen, wie die Beteili-

gung verbilligt eingeräumt worden sei (Differenz des tatsächlichen Werts der KG-Beteiligung zu 

den Anschaffungskosten der Beteiligung). Ob der Kläger die Beteiligung an der Manager KG ver-

billigt erlangt habe, könne dahinstehen, da ein dadurch bedingter Lohnzufluss im Steuerbescheid 

für das Vorjahr zu erfassen gewesen wäre. Dieser Bescheid sei aber nicht Gegenstand des Rechts-

streits. Die Beteiligung an der Manager KG und die dadurch vermittelte (mittelbare) Beteiligung 

am Arbeitgeber, sei zivilrechtlich wirksam begründet worden. Daher liege eine vom Arbeitsver-

hältnis unabhängige Einkunftsquelle vor. Die daraus fließenden Einnahmen – hier der marktübliche 

Veräußerungserlös durch den Tausch der (mittelbar gehaltenen) Anteile der S Kapitalgesellschaft 

gegen die Aktien der Y-AG – seien daher nur nach den dafür einschlägigen Tatbeständen des Ein-

kommensteuergesetzes steuerbar. Nur wenn den Managern im Verhältnis zu den Drittinvestoren 

ein marktunüblicher Überpreis – hier ein gemessen an ihrer Beteiligung überhöhtes Aktienpaket – 
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gewährt worden wäre, hätte in Höhe des Überpreises steuerbarer Arbeitslohn vorgelegen. Davon 

sei im Fall des Klägers jedoch nicht auszugehen gewesen. 

Der BFH führte weiter aus, dass der Veräußerungsgewinn im Jahr Streitjahr (2007) auch nach Auf-

fassung des Finanzamts von keinem anderen Steuertatbestand erfasst wurde, der Gewinn im Er-

gebnis also steuerfrei war. Sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 22 

Nr. 2 in Verbindung mit § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG hätten erfordert, dass der Zeitraum zwischen 

der Anschaffung und der Veräußerung – anders als im Streitfall – nicht mehr als ein Jahr betragen 

hat. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG scheiterte im Streitfall an der erforderlichn Beteiligungsschwelle von 

mindestens einem Prozent. 

Hinweis: Für Anteile, die nach dem 31.12.2008 erworben worden sind oder noch werden, gilt die 

Abgeltungssteuer. Bei Veräußerung solcher Anteile, werden die dabei erzielten Veräußerungsge-

winne als Einkünfte aus Kapitalvermögen besteuert; allerdings nur mit dem gesonderten Steuerta-

rif von 25 %. Die Attraktivität derartiger Beteiligungsmodelle wird damit eingeschränkt. Sie blei-

ben aber angesichts des regelmäßig höheren individuellen Steuersatzes der an solchen Gestaltun-

gen beteiligten Arbeitnehmern aus der Führungsebene weiterhin interessant. 

 

BFH: Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG bei VIP-Logen 

Der BFH hat sich in seinem Urteil vom 23.11.2023 (VI R 15/21) mit der Pauschalierung der Einkom-

mensteuer nach § 37b EStG bei Plätzen in sog. VIP-Logen befasst und zur Schätzung der für die 

Bemessungsgrundlage maßgebenden Aufwendungen Stellung bezogen. Demnach sind die Auf-

wendungen für Leerplätze bei Veranstaltungen oder für nicht besuchte Veranstaltungen nicht mit 

in die Versteuerung einzubeziehen, da insoweit kein Vorteil zugewendet werde. Anders als bei 

Absagen zu Betriebsveranstaltungen erfolgt damit hier keine Aufteilung des Gesamtaufwands auf 

die tatsächlich Teilnehmenden. Auch die Aufwendungen für Tickets an Mitarbeiter, die zur Betreu-

ung der Gäste und im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse vor Ort sind, unterliegen laut 

BFH nicht der Versteuerung. Die Aufwendungen für die überlassenen Plätze können im Wege 

sachgerechter Schätzung ermittelt werden. Hier nimmt der BFH u.a. Bezug auf die von der Finanz-

verwaltung bekanntgegebenen sog. VIP-Logen-Erlasse. Der entsprechend geschätzte auf die Zu-

wendung entfallende Werbeanteil sei bezogen auf die Tickets für Geschäftspartner mangels Zu-

wendung ebenfalls nicht zu versteuern. 

 

BFH: Teleologische Reduktion des § 3c Abs. 2 EStG bei Zinszahlungen auf "unternehmensgrup-

peninterne" Darlehen 

Der BFH hatte mit Urteil vom 16.11.2023 (IV R 26/20) zu entscheiden, ob das Halbabzugsverbot 

des § 3c Abs. 2 EStG auf Zinszahlungen von Gesellschaftern an Personengesellschaften, an denen 

sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind (sog. unternehmensgruppeninterne Darlehen), anzu-

wenden ist.  

Im Streitfall (Streitjahre 2002 und 2003) erwarben Gesellschafter von Personengesellschaften 

GmbH-Anteile, welche sich im Sonderbetriebsvermögen II befanden, u.a. mit Hilfe von Darlehen, 

die seitens der Personengesellschaften gewährt wurden. Die Gesellschafter waren einerseits un-

mittelbar und andererseits mittelbar an den darlehensgewährenden Personengesellschaften be-

teiligt (sog. mehrstöckige Mitunternehmerschaften). Zusätzlich wurden verzinsliche Darlehen von 

einer GmbH gewährt, die 100%ige Tochtergesellschaft und Organgesellschaft einer der Perso-

nengesellschaften war.  
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Die Zinszahlungen wurden in voller Höhe als Sonderbetriebsausgaben geltend gemacht, während 

das Finanzamt davon ausging, dass für die Zinszahlungen das Halbabzugsverbot des § 3c Abs. 2 

EStG zur Anwendung kommt. Das Finanzgericht nahm eine teleologische Reduktion des § 3c 

Abs. 2 EStG vor und ließ sämtliche Zinszahlungen zum vollen Abzug zu.  

Der BFH hielt das zum Teil nicht für richtig, hob das Urteil der Vorinstanz insgesamt auf und ver-

wies die Sache mangels Spruchreife zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Finanz-

gericht zurück.  

Zunächst wird in der Begründung des Urteils ausgeführt, dass der Zweck der Regelung des § 3c 

EStG darin bestehe, Doppelbegünstigung durch (teilweise) steuerfreie Einnahmen und gleichwohl 

(voll) abzugsfähige Aufwendungen zu vermeiden. So komme diese Regelung zur Anwendung, 

wenn wenigstens ein mittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen Betriebsausgaben 

und nach § 3 Nr. 40 EStG zum Teil steuerbefreiten Einnahmen bestehe.  

Bei einer Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) finde § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG indes schon 

nach bisheriger Rechtsprechung des BFH im Wege teleologischer Reduktion in dem Umfang auf 

Betriebsausgaben der Gesamthand keine Anwendung, wie diese Sondervergütungen der Gesell-

schafter seien. Denn solche Sondervergütungen müssen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG auf 

der Ebene der Gesellschafter vollständig hinzugerechnet werden, so dass sich die entsprechen-

den Betriebsausgaben der Gesellschaft nicht aufwandswirksam auf den Gesamtgewinn der Mitun-

ternehmerschaft auswirken könnten. Der Sinn und Zweck des § 3c EStG würde verfehlt werden, 

wenn bei einer solchen Konstellation der Betriebsausgabenabzug der Gesellschaft gemäß § 3c 

Abs. 2 EStG gekürzt werden würde. 

Die gleiche Betrachtung müsse aber auch für den umgekehrten Fall gelten, wenn – wie im Streit-

fall – ein Mitunternehmer Zinszahlungen an die Gesellschaft leiste, die ihm ein Darlehen zum Er-

werb einer Beteiligung gewährt habe, welche als Sonderbetriebsvermögen II dieses Gesellschaf-

ters bei der Gesellschaft anzusehen ist. Die als Sonderbetriebsausgaben zu qualifizierenden Zins-

zahlungen des Gesellschafters führen in gleicher Höhe zu Betriebseinnahmen der Gesamthand. 

Mithin wirken sich die Zinszahlungen nicht aufwandswirksam aus, so dass eine Doppelbegünsti-

gung, die § 3c EStG vermeiden will, bezogen auf die Gesamthand ebenfalls nicht eintreten könne. 

Maßstab für die Beantwortung der Frage der Aufwandswirksamkeit von Sonderbetriebsausgaben 

sei allerdings nur der Gesamtgewinn derjenigen Mitunternehmerschaft, bei der die Sonderbe-

triebsausgaben zu erfassen seien. Dies deshalb, weil die Frage der Anwendung des § 3c Abs. 2 

EStG sich bei der Ermittlung der Einkünfte dieser Mitunternehmerschaft stelle. Demgegenüber 

seien Auswirkungen auf das Gesamtergebnis einer anderen Mitunternehmerschaft selbst dann 

nicht in die Betrachtung einzubeziehen, wenn die andere Mitunternehmerschaft die Obergesell-

schaft der Personengesellschaft sei, bei der die Sonderbetriebsausgaben zu erfassen sind. Eine 

aus Ober- und Untergesellschaft bestehende Mitunternehmerschaft, bei welcher ein Gesamtge-

winn einer solchen Mitunternehmerschaft zu ermitteln ist, gebe es nicht, denn die Mitunterneh-

merschaften seien selbständige und getrennt zu betrachtende Einkünfteermittlungssubjekte. Aus 

diesen Gründen komme streitfallbezogen die Regelung des § 3c Abs. 2 EStG für solche Zinszah-

lungen der Gesellschafter zur Anwendung, die als Zinserträge zu Betriebseinnahmen führen, wel-

che nicht der Mitunternehmerschaft zuzuordnen sind, in deren Gesamtgewinn die Zinszahlungen 

als Sonderbetriebsausgaben zu erfassen sind.  

Diese Betrachtungsweise gelte auch, wenn dem Gesellschafter der Personengesellschaft das Dar-

lehen von einer Organgesellschaft der Personengesellschaft gewährt wird. Die Zinserträge aus 
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dem von der Organgesellschafts-GmbH gewährten Darlehen wirken sich zwar über die Zurech-

nung des Organeinkommens gewinnerhöhend auf das Gesamtergebnis der Organträger-Perso-

nengesellschaft aus. Diese Gewinnerhöhung außerhalb der Gewinnermittlung könne jedoch nicht 

die Annahme begründen, dass die Zinsaufwendungen der Gesellschafter nicht aufwandswirksam 

geworden seien. Dies gelte nicht nur bei der Zurechnung von Gewinnen aus einer Unter-Perso-

nengesellschaft, sondern erst recht bei der Zurechnung des Gewinns einer Organgesellschaft an 

den Organträger. Im Ergebnis bleibe es auch hier bei der Anwendung des Halbabzugsverbots des 

§ 3c Abs. 2 Satz 1 EStG in Bezug auf die Zinsaufwendungen als Sonderbetriebsausgaben.  

Da der Senat mangels hinreichender Feststellungen des Finanzgerichts nicht abschließend dar-

über entscheiden konnte, in welcher Höhe die streitigen Zinsaufwendungen der Gesellschafter 

auf Darlehen der Organgesellschaft der Personengesellschaft oder einer anderen Personengesell-

schaft entfallen, war die Sache an das Finanzgericht zurückzuverweisen. 

 

BFH: Jastrowsche Klausel im Berliner Testament – Besteuerung eines betagten Vermächtnisses 

Setzen Ehegatten in einem sog. Berliner Testament aus dem Nachlass des Erstversterbenden ein 

erst später fälliges Vermächtnis für die Kinder aus, die beim Tod des Erstverstorbenen ihren 

Pflichtteil nicht fordern (sog. Jastrowsche Klausel), kann der überlebende Ehegatte als Erbe des 

erstversterbenden Ehegatten die Vermächtnisverbindlichkeit nicht als Nachlassverbindlichkeit in 

Abzug bringen, da das Vermächtnis noch nicht fällig ist. Das berechtigte Kind hat den Erwerb des 

betagten Vermächtnisses bei dem Tod des länger lebenden Ehegatten zu versteuern. Ist das Kind 

aufgrund der Anordnung des Berliner Testaments auch Schlusserbe nach dem länger lebenden 

Ehegatten geworden, kann es bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs von dem überle-

benden Ehegatten die dann fällig gewordene Vermächtnisverbindlichkeit als Nachlassverbindlich-

keit in Abzug bringen. Dies hat der BFH durch Urteil vom 11.10.2023 (II R 34/20) entschieden. 

Im Streitfall errichteten die Eltern der Klägerin zunächst ein sog. Berliner Testament. Mit diesem in 

der Praxis häufig vorkommenden Testament setzten sich die Eltern gegenseitig zu Alleinerben 

ein, wobei der überlebende Ehegatte über den Nachlass und sein eigenes Vermögen frei verfü-

gen konnte. Als Erben des überlebenden Ehegatten (Schlusserben) setzten die Eheleute die Klä-

gerin und drei ihrer Schwestern ein. Ein Bruder und eine weitere Schwester wurden vollständig 

enterbt. Überdies enthielt das Testament eine sog. Pflichtteilsstrafklausel. Diese regelte, dass für 

den Fall, dass eines ihrer Kinder nach dem Tod des zuerst sterbenden Elternteils den Pflichtteil 

verlangt, dieses Kind auch vom Nachlass des zuletzt sterbenden Elternteils nur den Pflichtteil er-

halten soll und enterbt wird. Eine sog. Jastrowsche Klausel verschärfte dies zusätzlich. Danach 

sollten diejenigen Erben, die den Pflichtteil beim Tod des Erstverstorbenen nicht fordern, aus 

dem Nachlass des Erstverstorbenen ein erst beim Tod des länger lebenden Ehegatten fälliges 

(betagtes) Vermächtnis erhalten, das so hoch sein sollte, wie ihr Erbanteil bei gesetzlicher Erb-

folge auf Ableben des Erstversterbenden und Übernahme der Pflichtteilslast für die den Pflichtteil 

fordernden Geschwister. Sinn und Zweck einer solchen Gesamtregelung ist darin zu sehen, dass 

der den Pflichtteil Beanspruchende nicht nur von der Erbfolge ausgeschlossen, sondern der Nach-

lass des Letztversterbenden durch die betagten Vermächtnisse der anderen Abkömmlinge aus 

dem Nachlass des Erstverstorbenen gemindert wird, so dass der Pflichtteil nach dem Letztver-

sterbenden geringer ausfällt.  

Die enterbten Geschwister der Klägerin machten nach dem Tod des erstverstorbenen Vaters ih-

ren Pflichtteil geltend. Die Klägerin erwarb daher beim Tod des Vaters ein entsprechendes Ver-

mächtnis, dass mit dem Tod der Mutter fällig wurde. 
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Nachdem auch die Mutter verstorben war, setzte das Finanzamt gegenüber der Klägerin Erb-

schaftsteuer für den Erwerb nach der Mutter fest. Das Vermächtnis rechnete es weder dem Er-

werb hinzu noch wurde es als Nachlassverbindlichkeit in Abzug gebracht. Die Klägerin war hinge-

gen der Auffassung, das Vermächtnis sei bei ihr doppelt hinzugerechnet worden und deshalb als 

Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig. 

Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet zurück. Der BFH schloss sich dieser Auffassung 

an und verneinte, dass im Streitfall das Vermächtnis bei der Klägerin doppelt besteuert worden 

sei. Der Wert des Vermächtnisses wurde zunächst einmal besteuert, nämlich nach dem Tod des 

Vaters bei der Mutter als dessen Alleinerbin. Da das Vermächtnis zwar damals bereits entstanden 

war, aber erst bei dem Tod der Mutter fällig wurde, ging der Nachlass des Vaters ungeschmälert, 

das heißt einschließlich des Vermögens, aus dem das Vermächtnis zu erfüllen war, auf die Mutter 

über. Die Mutter konnte die Vermächtnisverbindlichkeit bei ihrem Erbe nicht in Abzug bringen, 

weil sie mangels Fälligkeit diese Schuld nicht zu begleichen hatte. Nach dem Tod der Mutter 

hatte die Klägerin das jetzt fällig gewordene Vermächtnis zu versteuern. Als Schlusserbin unterlag 

bei ihr außerdem der Nachlass nach der Mutter der Erbschaftsteuer. Dort konnte sie die dann fäl-

lig gewordene Vermächtnisverbindlichkeit als Nachlassverbindlichkeit in Abzug bringen. Das Ver-

mächtnis unterlag bei der Klägerin daher nur einmal der Besteuerung. 

Dass bezüglich des betagten Vermächtnisses im Ergebnis zweimal Erbschaftsteuer entsteht –ein-

mal (ohne Abzugsmöglichkeit als Nachlassverbindlichkeit) bei der Mutter nach dem Tod des Va-

ters und ein weiteres Mal bei der Klägerin nach dem Tod der Mutter – sei für die Steuerpflichtigen 

zwar ungünstig, aus rechtlicher Sicht sei dies aber nicht zu beanstanden. Es liege an der Verwen-

dung der Jastrowschen Klausel, die – um den überlebenden Ehegatten mit ausreichend Liquidität 

auszustatten – das Vermächtnis zwar bei Tod des Erstverstorbenen anfallen, aber erst bei Tod des 

länger lebenden Ehegatten fällig werden lässt. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 12.01.2024  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-623/22 29.02.2024 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2011/16/EU des Rates –Zusam-

menarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung – Richtlinie 

(EU) 2018/822 des Rates – Potenziell aggressive grenzüberschreitende Ge-

staltungen – Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung – Meldepflicht – Au-
tomatischer Informationsaustausch – Art. 49 der Charta der Grundrechte – 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit von Strafen – Klarheit und Genauigkeit der 

Meldepflicht – Art. 7 der Charta – Recht auf Achtung des Privatlebens – Vor-

liegen und Rechtfertigung von Eingriffen in das Privatleben – Intermediäre – 

Gesetzliche Verschwiegenheitspflicht – Anwendungsbereich der Befreiung 

C-314/22 29.02.2024 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 

Richtlinie 2006/112/EG – Abweichung gemäß Art. 90 Abs. 2 – Steuerbemes-

sungsgrundlage – Verminderung der Steuerbemessungsgrundlage – Voll-

ständige oder teilweise Nichtzahlung des Preises – Ausschlussfrist für die Be-

antragung der nachträglichen Verminderung der Mehrwertsteuerbemes-
sungsgrundlage – Beginn der Ausschlussfrist – Zinsanspruch des Steuerpflich-

tigen 

C-676/22 29.02.2024 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 138 Abs. 1 – Steuerbefreiung innergemein-

schaftlicher Lieferungen von Gegenständen – Versagung der Steuerbefreiung 

– Nachweise – Lieferer der Gegenstände, der die Lieferung der Gegenstände 

an den in den Steuerunterlagen genannten Empfänger nicht nachweist – Lie-

ferer, der andere Auskünfte erteilt, die nachweisen, dass der tatsächliche 
Empfänger Steuerpflichtiger ist 

 

Alle am 27.02.2024 und 29.02.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

V R 3/22 23.11.2023 Vorsteuerabzug aus der Rechnung des Konkursverwalters 

IV R 26/20 16.11.2023 
Zur teleologischen Reduktion des § 3c Abs. 2 EStG bei Zins-

zahlungen auf "unternehmensgruppeninterne" Darlehen 

I R 38/20 25.10.2023 
Übergang von der Zusammenveranlagung zur Einzelveranla-

gung während des Klageverfahrens 

X R 7/20 18.10.2023 
Kein Werbungskostenabzug für Prozesskosten zur Erlangung 

nachehelichen Unterhalts beim Realsplitting 

XI R 4/20 18.10.2023 
Lieferung von herrenlosen Tieren (aus dem Ausland); Steuer-

barkeit, Steuerpflicht und Steuersatz 

VI R 1/21 14.12.2023 
Gewinn aus der marktüblichen Veräußerung einer Mitarbeiter-

beteiligung kein Arbeitslohn 

II R 34/20 11.10.2023 
Jastrowsche Klausel im Berliner Testament - Besteuerung ei-

nes betagten Vermächtnisses 
 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DC11ED87097E86142924225039C111C0?text=&docid=283306&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5149288
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283284&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5196570
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283290&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5196770
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283290&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5196770
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410024/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410023/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410022/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410026/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410021/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410020/
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Alle am 27.02.2024 und 29.02.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 2/21 14.12.2023 

Weitgehend inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI 

R 1/21 - Gewinn aus der marktüblichen Veräußerung einer 

Mitarbeiterbeteiligung kein Arbeitslohn 

 

Alle bis zum 01.03.2024 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 3 - S 

7329/19/10001 

:006 

01.03.2024 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2024 

III C 2 - S 

7282/19/10001 

:002 

27.02.2024 
Ausweis einer falschen Steuer in Rechnungen an Endverbrau-

cher 

IV B 3 - S 

1304/21/10005 

:003 

21.02.2024 

Merkblatt zu internationalen Verständigungs- und Schiedsver-

fahren (Streitbeilegungsverfahren) auf dem Gebiet der Steu-

ern vom Einkommen und vom Vermögen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450032/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2024-03-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2024-03-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2024-03-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-27-ausweis-einer-falschen-steuer-in-rechnungen-an-endverbraucher.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-27-ausweis-einer-falschen-steuer-in-rechnungen-an-endverbraucher.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-27-ausweis-einer-falschen-steuer-in-rechnungen-an-endverbraucher.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-02-21-merkblatt-zu-internationalen-verstaendigungs-und-schiedsverfahren-streitbeilegungsverfahren-auf-dem-gebiet-der-steuern-vom-einkommen-und-vom-vermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-02-21-merkblatt-zu-internationalen-verstaendigungs-und-schiedsverfahren-streitbeilegungsverfahren-auf-dem-gebiet-der-steuern-vom-einkommen-und-vom-vermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Foreword 


In an increasingly globalised economy, multinational enterprises operate expansive value chains spanning 


several countries. As a result, lengthy cross-border tax disputes may arise, especially in relation to baseline 


marketing and distribution activities. These disputes often drain the financial and administrative resources 


of all parties involved. This challenge is only amplified for low-capacity jurisdictions whose tax 


administrations often grapple with limited resources and unavailable data. This report provides guidance 


designed to simplify the application of transfer pricing rules with regards to baseline marketing and 


distribution activities, alleviate administrative burden, cut compliance costs, and enhance tax certainty for 


tax administrations and taxpayers alike.  


Released in October 2020, the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting report 


Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint stated that Amount B was 


intended to simplify and streamline the application of the arm’s length principle to baseline marketing and 


distribution activities, with a focus on the specific needs of low-capacity jurisdictions. In October 2021, the 


Inclusive Framework agreed a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the 


digitalisation of the economy.  


For the past two years, Inclusive Framework members have worked on an equal footing to ensure that 


Amount B delivers meaningful simplification to price baseline marketing and distribution activities, 


considering in particular the challenges that low-capacity jurisdictions face in applying transfer pricing. In 


designing Amount B, the Inclusive Framework has benefited from businesses, tax practitioners, 


academics, and other stakeholders’ inputs through the public consultations held in December 2022 and 


July 2023. As a key deliverable of Pillar One, Amount B is expected to not only provide relief of compliance 


burdens for taxpayers but also to enable tax administrations to allocate resources towards riskier and more 


complex transactions, thereby ensuring a more efficient and impactful approach to their work.  


This report was approved and declassified by the Inclusive Framework.1  


  







4    


PILLAR ONE - AMOUNT B © OECD 2024 
  


Table of contents 


Foreword 3 


Executive Summary 5 


Introduction 6 


Special considerations for baseline distribution activities 10 


1 Introduction 14 


2 Considerations regarding the application of the simplified and streamlined 
approach. 15 


3 Transactions in scope 17 


3.1. Qualifying transactions 17 


3.2. Scoping criteria 17 


3.3. Commentary 18 


4 Application of the most appropriate method principle to in-scope transactions 25 


5 Determining the return under the simplified and streamlined approach 26 


5.1. Pricing matrix 26 


5.2. Operating expense cross-check 28 


5.3. Data availability mechanism for qualifying jurisdictions 30 


5.4. Periodic updates 31 


6 Documentation 32 


7 Transitional issues 34 


8 Tax certainty and elimination of double taxation 35 


Appendix A – Relevant benchmarking search criteria 38 


Appendix B – Illustrative examples 40 


 


TABLES 


Table 5.1. Pricing Matrix (return on sales %) derived from the global dataset 27 
Table 5.2. Operating expense cap-and-collar range 29 
Table 5.3. Net risk adjustment percentage to be applied to the OAS of a Tested Party in qualifying jurisdictions 31 


 







   5 


PILLAR ONE - AMOUNT B © OECD 2024 
  


Executive Summary 


In October 2021, the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive 


Framework) agreed to simplify and streamline the application of the arm’s length principle to in-country 


baseline marketing and distribution activities, with a particular focus on the needs of low-capacity 


jurisdictions. Following that mandate, this report contains the guidance on “Special considerations for 


baseline distribution activities” which is incorporated into the OECD Transfer Pricing Guidelines for 


Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 as an Annex to Chapter IV. The simplified and 


streamlined approach set out in that guidance is expected to enhance tax certainty and to relieve 


compliance burdens for taxpayers and tax administrations alike, particularly those in low-capacity 


jurisdictions facing limited resources.  


Jurisdictions can choose to apply the simplified and streamlined approach to qualifying transactions of 


eligible baseline distributors. The guidance in this report sets out the characteristics of in-scope distributors, 


which cannot, for example, assume certain economically significant risks or own unique and value 


intangibles. Moreover, certain activities may exclude a distributor from the scope, such as the distribution 


of commodities or digital goods. The simplified and streamlined approach provides a pricing framework 


whereby a 3-step process determines a return on sales for in-scope distributors. Finally, the report also 


provides guidance on documentation, transitional issues, and tax certainty considerations.  


  







6    


PILLAR ONE - AMOUNT B © OECD 2024 
  


Introduction 


In its Statement of October 2021, the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting 


(Inclusive Framework) agreed to simplify and streamline the application of the arm’s length principle to in-


country baseline marketing and distribution activities, with a particular focus on the needs of low-capacity 


jurisdictions. In July 2023, the Inclusive Framework agreed to publish a final Amount B report, content from 


which would be incorporated into the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 


Tax Administrations 2022 by January 2024 with due consideration given to both the needs of low-capacity 


jurisdictions, and the interdependence of Amount B with the signing and entry into force of the Multilateral 


Convention to Implement Amount A of Pillar One (“MLC”).2  


This report responds to the mandate of the Inclusive Framework by providing an optional simplified and 


streamlined approach – formerly referred to as Amount B – that jurisdictions can choose to apply to in-


scope distributors resident in their jurisdictions.3 It reflects the consensus of the Inclusive Framework and 


takes account of comments received in response to the public consultation documents released on 8 


December 2022 and on 17 July 2023. As part of the current workstream, the Inclusive Framework is 


working on an additional optional qualitative scoping criterion that jurisdictions may choose to apply as an 


additional step to identify distributors performing non-baseline activities for the purpose of the simplified 


and streamlined approach. The Inclusive Framework will conclude this work by 31st March 2024, with any 


additions to be incorporated into the OECD Transfer Pricing Guidelines.4  


The simplified and streamlined approach draws from the general principles outlined in the OECD Transfer 


Pricing Guidelines and is incorporated into the OECD Transfer Pricing Guidelines as an Annex to Chapter 


IV. Notably, nothing in the guidance contained in this report should be construed as a basis to interpret the 


application of the general principles in the remainder of the OECD Transfer Pricing Guidelines with respect 


to any transactions, nor should this guidance be interpreted as revising those principles. Following the 


publication of this report, jurisdictions can choose to apply the simplified and streamlined approach for in-


scope transactions of tested parties in their jurisdictions for fiscal years commencing on or after 1 January 


2025.  


Jurisdictions can choose to apply the simplified and streamlined approach to the qualifying transactions of 


their in-scope tested parties according to the options articulated in Section 2 of this report. Similar to other 


elective approaches in the OECD Transfer Pricing Guidelines, the outcome determined under the 


simplified and streamlined approach by a jurisdiction that has chosen to apply the simplified and 


streamlined approach to qualifying transactions of its in-scope tested party is non-binding on the counter-


party jurisdiction where the associated enterprise that is a party to the controlled transaction is located. 


However, subject to their domestic legislations and administrative practices, members of the Inclusive 


Framework  commit to respect the outcome determined under the simplified and streamlined approach to 


in-scope transactions where such approach is applied by a low-capacity jurisdiction5 and to take all 


reasonable steps to relieve potential double taxation that may arise from the application of the simplified 


and streamlined approach by a low-capacity jurisdiction where there is a bilateral tax treaty in effect 


between the relevant jurisdictions.6 The Inclusive Framework will work on the implementation of this 


commitment in 2024, including through the development of competent authority agreements that could be 
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used within the context of bilateral tax treaty relationships, taking into consideration the dual objective of 


bilateral tax treaties to avoid double taxation, as well as to prevent double non-taxation. The Inclusive 


Framework will agree on the design elements and on the list of low-capacity jurisdictions within scope of 


this commitment by consensus in 2024. The Inclusive Framework will agree on the list of low-capacity 


jurisdictions by 31 March 2024.7 


Section 3 of this report describes and defines the set of qualifying transactions within scope of this 


simplified and streamlined approach, and consequently the characteristics of in-scope distributors. In-


scope distributors, for instance, should not own unique and valuable intangibles nor should they assume 


certain economically significant risks. The simplified and streamlined approach allows in-scope distributors 


to perform non-distribution transactions when they can be adequately evaluated and reliably priced on a 


separate basis under the general principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines. It also permits the 


undertaking of de minimis retail sales, while excluding the distribution of digital goods, commodities and 


services from scope.  


Section 4 of this report explains the relationship of this simplified and streamlined approach to the most 


appropriate method principle, and Section 5 sets forth a 3-step process for determining a return on sales 


for an in-scope distributor which provides an approximation of an arm’s length result. This pricing 


framework includes a matrix of returns8; an operating expense cross-check mechanism9; and a data 


availability mechanism.10 11 Sections 6 and 7 deal with documentation and transitional issues while Section 


8 discusses tax certainty and the elimination of double taxation.  


The Inclusive Framework directs Working Party 1 to develop text for inclusion in the commentary on Article 


25 of the OECD Model Tax Convention to provide appropriate signposts to the agreed wording of this 


report, in particular in Section 8. Working Party 1 would work on the development of these changes in 2024 


with the aim of including them in the next update of the OECD Model Tax Convention.   


The Inclusive Framework will gather information on the practical application of the simplified and 


streamlined approach once it has been in operation for a period of time. The framework to gather such 


information will be developed in 2024.12 The design of such framework will build on information available 


from jurisdictions’ current reporting requirements and audit practices and account for the resources needed 


to undertake this exercise. Therefore, it should not impose an unreasonable administrative burden on tax 


administrations. In addition, consideration could be given to produce further implementation guidance, as 


needed.  
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Notes


 


1 Note by India: India wishes to record its reservation on the incomplete nature of the report owing to the 


non-inclusion of the definitions of ‘low-capacity jurisdictions (LCJs) and ‘qualifying jurisdictions’; and an 


appropriately designed optional qualitative scoping criterion. Further, India also wishes to record its 


reservation on various aspects of the Amount B design, including but not limited to the operating expense 


cross-check mechanism and the overall design of the pricing methodology. The detailed reservations are 


incorporated as footnotes within the report. 


2 OECD (2023), Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising 


from the Digitalisation of the Economy – 11 July 2023 (https://www.oecd.org/tax/beps/outcome-statement-


on-the-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-


july-2023.htm). 


3 The content of this report, including any design elements, should be considered without prejudice to any 


future work on Amount B, such as on the interdependence of Amount B with the signing and entry into 


force of the MLC. 


4 Note by India: India believes that an appropriately designed qualitative criterion is critical to ensure that 


only baseline distributors are in scope of Amount B. India expresses inability to support the Amount B work 


further if such a criterion is not incorporated as part of the scoping criteria in this report.  


5 The list of low-capacity jurisdictions considered for these purposes will be made available on the OECD 


website.  


6 Some members of the Inclusive Framework may be able and willing under their domestic legislations and 


administrative procedures to extend this commitment to cases where no bilateral tax treaty exists. 


7 Note by India: India expresses its inability to make a political commitment in respect of an undefined set 


of jurisdictions termed as “LCJ” in an incomplete Amount B report. India believes that the report should be 


completed and the definition of “LCJs” should be agreed before the issue of political commitment is taken 


up. 


8 Note by India: India records its reservation on the design elements of the pricing methodology, including 


but not limited to, the exclusion of goodwill from the intangible fixed assets for calculating net operating 


assets of a tested party, the wide deviation range of +/-0.5% vis-à-vis the median that has been allowed 


for each cell of the pricing matrix, the design of pricing matrix through use of a single commercial database 


that has not yielded a geographically representative dataset, the appropriateness of the filtering criteria, 


the factor used in matrix and their categorisation. 


9 Note by India: India expresses its in-principal objection to the use of an operating expense based metric 


as a cross-check to cap (or collar) the return of the distributors under Amount B. India considers that the 


value of a distributor’s functional contributions is reflected in the sales made by it, and not in the operating 


expense of the distributor. India also believes that the cross-check could adversely affect lower income 


countries, where it considers that the operating expense of similarly placed distributors is systemically 


lower than in high income countries, and that the alternative cap rates may not sufficiently address this 


issue. 


 



https://www.oecd.org/tax/beps/outcome-statement-on-the-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2023.htm

https://www.oecd.org/tax/beps/outcome-statement-on-the-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2023.htm

https://www.oecd.org/tax/beps/outcome-statement-on-the-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2023.htm

https://www.oecd.org/tax/beps/outcome-statement-on-the-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2023.htm

https://www.oecd.org/tax/beps/outcome-statement-on-the-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2023.htm
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10 In the context of designing Amount B, the Inclusive Framework has explored several mechanisms to 


address geographical differences as reflected in the consultation documents of December 2022 and July 


2023. 


11 Note by India: India expresses its objection to non-inclusion of an appropriate definition of ‘qualifying 


jurisdictions’ for section 5.2 and section 5.3, and to the proposal to incorporate the same at a later date.  


12 Note by India: India records its reservation on the proposal to develop a framework to gather information 


on the practical application of Amount B as no further details in respect of such framework have been 


provided. India also has concerns around the resource-intensive nature of any such exercise, especially 


from the point of view of capacity constrained jurisdictions.  
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The following sections of this report are added to the OECD Transfer Pricing Guidelines as an Annex to 


Chapter IV.  


 


Special considerations for 
baseline distribution activities 


 


DEFINITIONS 


The following terms have the meanings set out below solely for the purposes of this guidance. 


Distributor refers to wholesale distributors, sales agents, and commissionaires involved in the sale of 


goods.1 Where applicable, specific references may be made to a wholesale or retail distributor, sales 


agent, or commissionaire.  


Wholesale distribution includes distribution to any type of customer except end consumers. For the 


purposes of this guidance, a distributor that engages in wholesale and retail distribution is deemed to 


solely carry out wholesale distribution if its three-year weighted average net retail revenues do not 


exceed 20% of its three-year weighted average net revenues.2 


Retail distribution is distribution to end consumers, typically through physical or online stores. 


Baseline distribution refers to activities performed by distributors where such distributors act as tested 


parties in qualifying transactions under paragraph 10 of this guidance, and where such distributors meet 


the scoping criteria outlined in paragraphs 13 and 14 of this guidance. 


 


1 The scope of this guidance is limited to wholesale distribution of tangible goods and does not include services 


(including digital services).  


2 This threshold should be calculated on a three-year weighted average basis, for each year, for the purposes of 


determining whether the threshold is breached. For example, for a transaction in fiscal year x, the three-year weighted 


average threshold would be derived by (A) taking the sum of the annual retail revenue for years x-3, x-2, and x-1, then 


(B) taking the sum of the annual net revenues over the same period, and then dividing (A) by (B) to derive the 


appropriate percentage. Where the qualifying transaction has been in place for two years, a two-year weighted average 


ratio should be used, and where the qualifying transaction has been in place for only one year the ratio should be 


calculated based on the financial results for that year. 
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Core distribution functions are distribution functions that are typically performed by baseline 


distributors, depending on the business model of the distributor, i.e. whether it is a buy-sell distributor, 


sales agent, or commissionaire. Core distribution functions may include buying goods for resale, 


identification of new customers and managing customers’ relationships, certain after-sales services, 


implementing promotional advertising or marketing activities, warehousing goods, processing orders or 


performing logistics, invoicing and collection. Core distribution functions may vary in intensity and 


complexity and specifically exclude non-distribution activities that may render a distributor out of scope 


of the simplified and streamlined approach (see Section 3.3.4 of this guidance).  


Non-distribution activities are economic activities that are distinct from wholesale distribution, 


including, for example, manufacturing, research and development, procurement or financing that are 


non-incidental to a qualifying transaction. Note that, strictly for the purposes of applying scoping 


criteria14.b, non-distribution activities include retail distribution above the de minimis threshold noted in 


the definition of wholesale distribution (in cases where this threshold is exceeded all retail distribution is 


treated as a non-distribution activity). 


Global dataset refers to the set of companies that has been derived from a search of a commercial 


database containing global company financial data, without application of any geographic filter, and 


which in part forms the basis for the approximation of arm’s length results under the simplified and 


streamlined approach referenced in Section 5. 


Applicable accounting standards refers to any accounting standard that is permitted as a basis upon 


which to prepare financial statements in the jurisdiction where the tested party performing baseline 


distribution activities is resident, and to any other accounting standard whose use is permitted by such 


jurisdiction for purposes of applying the simplified and streamlined approach referenced in Section 5. 


Net revenues refers to total sales revenue excluding any sales returns, allowances, and discounts, 


calculated in accordance with applicable accounting standards. 


Earnings before interest and taxes (EBIT) refers to financial account profit before income taxes and 


finance income/expense. Finance income/expense includes, but it is not limited to, interest income, 


interest expense, and gains & losses on investments.3 As a general matter, EBIT should not include any 


exceptional items that are unrelated to recurring business operations, which should be quantified in 


accordance with applicable accounting standards.  


Return on sales refers to the ratio of EBIT to net revenues, expressed as a percentage, and calculated 


in accordance with applicable accounting standards. 


Net operating assets refers to the tangible and intangible fixed assets plus working capital calculated 


on an average basis4 for a relevant fiscal year in accordance with applicable accounting standards. 


Tangible fixed assets include property, plant, and equipment net of accumulated depreciation, plus land 


 


3 See paragraph 2.88 of these Guidelines for specific consideration which might be given to foreign exchange risks 


and costs associated with such foreign exchange risks and how that might be treated when calculating net revenues, 


cost of goods sold, and any other line items and ratios applicable in the simplified and streamlined approach. It is 


possible that, if the exposure is economically significant, there may be circumstances where a party assuming such 


risks would not meet the scoping criteria described in Section 3.2. 


4 Net operating assets calculated on an average basis means taking the sum of the net operating assets for a relevant 


fiscal year (i.e. the closing balance) plus the net operating assets for the preceding fiscal year (i.e. the opening balance) 


and dividing by two. 
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plus net capital leases. Intangible fixed assets include all intangible fixed assets, net of accumulated 


amortisation, but excluding goodwill. Working capital is the sum of stock plus debtors less creditors.5  


Operating expenses refers to total costs excluding cost of goods sold, pass-through costs appropriately 


excluded under the accurate delineation of the transaction6 and costs related to financing, investment 


activities or income taxes, calculated in accordance with applicable accounting standards. Moreover, 


operating expenses should not include any exceptional items that are unrelated to recurring business 


operations, which should be quantified in accordance with applicable accounting standards. 


Net operating asset intensity (OAS) refers to the ratio of net operating assets to net revenue, 


expressed as a percentage.7 


Operating expense intensity (OES) refers to the ratio of operating expenses to net revenue, expressed 


as a percentage.8 


Industry grouping refers to the categorisation of specific industries and industry sectors in which in-


scope distributors operate into three pre-defined groupings based on the observed relationships 


between specific industries / products and the profitability attributed to baseline distribution of those 


products.  The categories of goods falling into each of the three industry groups are:   


• Group 1 – perishable foods, grocery, household consumables, construction materials and 


supplies, plumbing supplies and metal.   


• Group 2 – IT hardware and components, electrical components and consumables, animal feeds, 


agricultural supplies, alcohol and tobacco, pet foods, clothing footwear and other apparel, 


plastics and chemicals, lubricants, dyes, pharmaceuticals, cosmetics, health and wellbeing 


products, home appliances, consumer electronics, furniture, home and office supplies, printed 


matter, paper and packaging, jewellery, textiles hides and furs, new and used domestic vehicles, 


vehicle parts and supplies, mixed products and products and components not listed in group  


1 or 3. 


 


5 Creditors includes third party and intercompany payable balances.  For the purpose of determining creditors of the 


tested party and mitigating the risk of distortive credit terms, an accounts payable days guardrail of 90 days applies. 


See footnote 29 in Section 5 for further practical guidance. 


6 The relevance and treatment of pass-through costs is discussed further in footnote 24 of Section 3 of this guidance.  


7 This ratio should be calculated on a three-year weighted average basis, for each fiscal year, for the purposes of 


determining the factor intensity classification. For example, for a tested party in fiscal year x, the three-year weighted 


average ratio would be derived by (A) taking the sum of the annual net operating assets for years x-3, x-2, and x-1, 


then (B) taking the sum of the annual total net revenue over the same period, and then dividing (A) by (B) to derive 


the appropriate percentage. Where the qualifying transaction has been in place for two years, a two-year weighted 


average ratio should be used, and where the qualifying transaction has been in place for only one year the ratio should 


be calculated based on the financial results for that year. 


8 This ratio should be calculated on a three-year weighted average basis, for each fiscal year, for the purposes of 


determining whether the scoping threshold is breached and for determining the factor intensity classification. For 


example, for a tested party in fiscal year x, the three-year weighted average threshold would be derived by (A) taking 


the sum of the annual operating expenses for years x-3, x-2, and x-1, then (B) taking the sum of the annual total net 


revenue over the same period, and then dividing (A) by (B) to derive the appropriate percentage. Where the qualifying 


transaction has been in place for two years, a two-year weighted average ratio should be used, and where the 


qualifying transaction has been in place for only one year the ratio should be calculated based on the financial results 


for that year. 
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• Group 3 – medical machinery, industrial machinery including industrial and agricultural vehicles, 


industrial tools, industrial components miscellaneous supplies. 


Factor intensity classification refers to the segmentation of different levels of net operating asset and 


operating expense intensity into five pre-defined classifications based on the observed relationships 


between asset and expense intensity and the profitability attributed to baseline distribution.  The factor 


intensity classifications are defined in the pricing matrix in table 5.1 of Section 5. 


Qualifying jurisdiction(s) within the meaning of Section 5.3 refers to jurisdictions where the data 


availability mechanism referenced in Section 5.3 applies for the purpose of determining adjusted returns 


for tested parties located in those aforementioned jurisdictions. The qualifying criteria will be 


incorporated into this guidance in a subsequent update. The list of qualifying jurisdictions for Section 5.3 


purposes will be fixed prospectively based on those qualifying criteria, published and updated every  


5 years on the OECD website. 


Sovereign credit rating refers to the publicly available long term sovereign credit ratings periodically 


assigned to or re-affirmed for a jurisdiction by a recognised independent credit rating agency and 


relevant to Section 5.3 guidance. 


Recognised independent credit rating agency(ies) refers to the following independent credit rating 


agencies: Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings, and Fitch Ratings and relevant to Section 


5.3 guidance.  


Equivalent return on operating expense refers to the return on sales of a tested party calculated in 


accordance with Section 5.1 and converted into a corresponding ratio of EBIT to operating expenses for 


the purpose of applying the operating expense cross-check in Section 5.2. 


Operating expense cap refers to the maximum equivalent return on operating expense, specified in 


table 5.2, that the simplified and streamlined approach will produce for a given tested party in 


accordance with Section 5.2. 


Operating expense collar refers to the minimum equivalent return on operating expense, specified in 


table 5.2, that the simplified and streamlined approach will produce for a given tested party in 


accordance with Section 5.2. 


Qualifying jurisdiction(s) within the meaning of Section 5.2 refers to jurisdictions where alternative 


cap rates apply for the purpose of determining the operating expense cap-and-collar range for tested 


parties located in those aforementioned jurisdictions. The qualifying criteria will be incorporated into this 


guidance in a subsequent update. The list of qualifying jurisdictions for Section 5.2 purposes will be 


fixed prospectively based on those qualifying criteria, published and updated every 5 years on the OECD 


website. 


References to the “Remainder of these Guidelines” or “these Guidelines” refer to the entirety of the 


OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, except for the 


guidance contained in this Annex.  


References to “this guidance” refers to the entirety of this Annex, and not to the Remainder of these 


Guidelines.  







14    


PILLAR ONE - AMOUNT B © OECD 2024 
  


1. Distribution is a necessary function for MNE Groups in successfully realising the value created 


throughout the different stages of their businesses. In general, the concept of distribution is broad but, at 


least, encompasses the performance of core distribution activities. 


2. Transfer pricing disputes with respect to baseline marketing and distribution arrangements may 


involve administrative challenges for tax administrations, especially of low-capacity jurisdictions, and result 


in a compliance burden for taxpayers. Those disputes may arise in relation to the accurate delineation of 


the arrangement. Disputes may also arise with respect to the pricing considerations of marketing and 


distribution arrangements, focusing on areas such as the selection of the transfer pricing method, the 


appropriateness of the benchmarking analysis (especially the identification and selection of non-domestic 


comparables) or, where necessary, how to make appropriate comparability adjustments.   


3. The simplified and streamlined approach articulated in this guidance is grounded in Chapters I-III 


and takes into account Section E of Chapter IV of these Guidelines. It contains a simplified and streamlined 


approach to approximate an arm’s length outcome for in-scope baseline marketing and distribution 


arrangements. It seeks to facilitate compliance, prevent transfer pricing disputes from arising and help 


resolve those that do arise in a more efficient manner.  


4. The simplified and streamlined approach should be regarded as a simplification measure for the 


pricing of in-scope distribution arrangements that draws from the general principles included in the 


remainder of these Guidelines. The guidance in this annex should not be regarded as a revision of those 


general principles, nor should it be used to interpret the application of the remainder of these Guidelines 


with respect to any transaction. 


1 Introduction 
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5. Jurisdictions have diverse backgrounds and may encounter different challenges in applying the 


arm's length principle. For instance, in situations where jurisdictions face capacity constraints or challenges 


associated with the identification of reliable sources of information, they may choose to apply the simplified 


and streamlined approach for distributors resident within their jurisdiction.  


6. The design of the simplified and streamlined approach simplifies pricing of in-scope transactions 


by providing a solution that approximates an arm’s length outcome within the jurisdiction of the tested 


party. In jurisdictions that choose to apply the simplified and streamlined approach,9 such approach will be 


treated as providing an arm’s length outcome. In jurisdictions that do not choose to apply the simplified 


and streamlined approach, such approach will not be treated as providing an arm’s length outcome 


(including for the purposes of Article 9 of the MTC and by extension Article 25). The outcome determined 


under the simplified and streamlined approach by a jurisdiction is non-binding on the counter-party 


jurisdiction.10 


7. A jurisdiction that chooses to apply the simplified and streamlined approach may choose to apply 


it using one of two options, which specify which party or parties can assert the simplified and streamlined 


approach.11 Under the first option, a jurisdiction can permit tested parties resident within its jurisdiction to 


elect to apply the simplified and streamlined approach. Under the second option, a jurisdiction can require 


the use of the simplified and streamlined approach in a prescriptive manner by its tax administration and 


tested parties resident in the jurisdiction and, thus, the tax administration may specify that taxpayers should 


apply the simplified and streamlined approach where the scoping criteria are met and the tax administration 


would be bound to apply it under similar circumstances.  


8. Regardless of the choice by a jurisdiction between the two options, competent authorities and 


taxpayers should consider the relevant implications for the relief of double taxation, noting the guidance in 


paragraphs 4.117 and 4.131 of these Guidelines, and in Section 8 of this guidance. Taxpayers should not 


rely on the simplified and streamlined approach to justify that a result should be treated as an arm’s length 


outcome when filing their tax returns in jurisdictions that do not apply the simplified and streamlined 


 


9 The list of jurisdictions that apply the simplified and streamlined approach for tested parties within their jurisdictions 


will be made available on the OECD website.   


10 Note that the outcome of applying the simplified and streamlined approach may in some cases be consistent with 


the outcome of applying the remainder of these Guidelines. 


11 See Chapter IV of these Guidelines, in particular paragraphs 4.102 and 4.108. 


2 Considerations regarding the 


application of the simplified and 


streamlined approach. 
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approach.12 This would be the case for filings that are made in the jurisdiction of the tested party where 


the jurisdiction has not adopted the simplified and streamlined approach. It would also be the case for 


filings in the counterparty jurisdiction where that jurisdiction has not adopted the simplified and streamlined 


approach, even where the tested party is in a jurisdiction that has adopted it.  


9. The arm’s length outcome for out-of-scope transactions should be evaluated strictly according to 


the principles articulated in the remainder of these Guidelines. Moreover, the fact that an activity does not 


qualify for the simplified and streamlined approach under this guidance should not be interpreted to mean 


that such activity generates lower or higher returns than is permissible under the simplified and streamlined 


approach or that the returns applied for in-scope taxpayers represents a “floor” or a “ceiling” for returns to 


distribution activities in general.  


 


12 See also Section 6 and Section 8 (in particular paragraph 72) of this guidance. If a taxpayer files its tax return under 


the simplified and streamlined approach in a jurisdiction that has not chosen to apply it, it may be the case that the 


relevant local reporting requirements, including documentation, are not met under that jurisdiction’s domestic rules. 
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3.1. Qualifying transactions 


10. The following controlled transactions are qualifying transactions for the simplified and streamlined 


approach:  


a. Buy-sell marketing and distribution transactions where the distributor purchases goods 


from one or more associated enterprises for wholesale distribution to unrelated parties; 


and  


b. Sales agency and commissionaire transactions where the sales agent or commissionaire 


contributes to one or more associated enterprises’ wholesale distribution of goods to 


unrelated parties.13  


11. An accurate delineation of the qualifying transaction should be undertaken in accordance with 


Chapter I of these Guidelines, considering all five comparability factors and the economically relevant 


characteristics of the transaction, prior to the application of the scoping criteria.14 A qualifying transaction, 


as accurately delineated, will be subject to the simplified and streamlined approach when it satisfies the 


scoping criteria in Section 3.2. Consequently, the information obtained in the accurate delineation of the 


transaction is to be used to assess whether each of the scoping criteria has been met in order to determine 


whether a transaction will be subject to the simplified and streamlined approach.  


12. The determination of whether a qualifying transaction is within scope is not driven by the adoption 


of specific labels, but primarily by the functions performed, assets used, and risks assumed by the parties 


to the qualifying transaction. While this guidance does not attempt to provide an exhaustive list of baseline 


marketing and distribution activities, it recognises that distributors should perform a set of core distribution 


functions in relation to in-scope transactions.  


3.2. Scoping criteria 


13. For a qualifying transaction to be in-scope of the simplified and streamlined approach:  


 


13 The associated enterprise that engages the sales agent or commissionaire, and which is the 


counterparty to the sales agent or commissionaire in the potentially qualifying transaction, must sell the 


goods directly to unrelated parties, i.e. without either it or the sales agent or commissionaire engaging 


other related parties as intermediaries between it and the unrelated party customers. 


14 Refer also to paragraph 1.34 of these Guidelines, which should be taken into account when applying the 


simplified and streamlined approach.  


3 Transactions in scope  







18    


PILLAR ONE - AMOUNT B © OECD 2024 
  


a. The qualifying transaction must exhibit economically relevant characteristics that mean it 


can be reliably priced using a one-sided transfer pricing method, with the distributor, sales 


agent or commissionaire being the tested party.15  


b. The tested party in the qualifying transaction must not incur annual operating expenses 


lower than 3% or greater than an upper bound of between 20% and 30% of the tested 


party’s annual net revenues.16 17 


14. For qualifying transactions that do not fall out of scope of the simplified and streamlined approach 


under paragraph 4, a qualifying transaction will nevertheless be out of scope if: 


a. The qualifying transaction involves the distribution of non-tangible goods, services or the 


marketing, trading, or distribution of commodities; or 


b. The tested party carries out non-distribution activities in addition to the qualifying 


transaction, unless the qualifying transaction can be adequately evaluated on a separate 


basis and can be reliably priced separately from the non-distribution activities.18 19 


3.3. Commentary 


15. This sub-section seeks to clarify and illustrate the application of the scoping criteria to qualifying 


transactions. 


3.3.1. Scoping criterion 13.a - The qualifying transaction must exhibit economically 


relevant characteristics that mean it can be reliably priced using a one-sided method, with 


the distributor being the tested party 


16. Scoping criterion 13.a limits the application of the simplified and streamlined approach to the set 


of transactions that can be reliably priced using a one-sided method, with the distributor being the tested 


party.  


17. In evaluating whether a qualifying transaction may be within the scope, determining that a two-


sided transfer pricing method should not apply is particularly important. Consequently, the first scoping 


 


15 See 2.4, 2.65, 2.66, 2.126, 3.18 and 3.19. Moreover, see Chapter II, Part III, Section B for a discussion 


regarding the set of economically relevant circumstances under which the transactional net margin method 


is the most appropriate method. Section 4 of this guidance provides additional discussion on this issue in 


the context of determination of arm’s length returns under the simplified and streamlined approach.  


16 Where the commissionaire or sales agent is not the entity making the sale, the sales of the counterparty 


of the commissionaire or sales agent (i.e., whichever entity makes the sale to the third-party customer) will 


be utilised to compute the ratio of operating expenses to sales; however, the net operating expenses of 


the commissionaire or sales agent are always the sole item included in the numerator of the ratios. 


17 Jurisdictions that choose to implement the simplified and streamlined approach will specify the upper 


bound to apply to this scoping criterion when it is originally implemented, which will be not lower than 20% 


and not higher than 30%. 


18 See paragraphs 3.9 - 3.12 of these Guidelines.  


19 Where a tested party in a qualifying transaction carries out non-distribution activities such that scoping 


criterion 14.b is required to be evaluated, the calculation of any ratios required either to determine whether 


that qualifying transaction is in scope, or any other ratios that are necessary in the context of the evaluation 


of the qualifying transaction in this guidance, should be undertaken with regard to the revenues, expenses 


or assets relevant to the qualifying transaction only. 
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criterion establishes that any in-scope distributor must exhibit economically relevant characteristics such 


that the qualifying transaction can be reliably priced using a one sided-method. Section 4 provides that the 


transactional net margin method is chosen as the most appropriate method to price in-scope transactions 


under the simplified and streamlined approach, with an exception where the CUP method using internal 


comparables can be reliably applied and the necessary information is readily available to tax 


administrations and taxpayers.  


18. Chapter II, Part III, Section C.2.2 outlines three key economically relevant characteristics of 


qualifying transactions that indicate that a one-sided transfer pricing method may not be suitable to apply 


to establish arm’s length conditions for a qualifying transaction. These should be applied to evaluate 


whether a qualifying transaction is suitable for the simplified and streamlined approach. The first is where 


the contributions of each party to the qualifying transaction are “unique and valuable”, including 


contributions of unique and valuable intangibles (C.2.2.1).20 The second is where the distributor and its 


counterparties carry out functions, use assets and assume risks in the qualifying transaction with such a 


degree of integration that their contributions cannot reliably be evaluated in isolation from each other 


(C.2.2.2). The third is where the distributor and its counterparties share the assumption of one or more 


economically significant risks to the transaction, or where the various economically significant risks in 


relation to the transaction are separately assumed by the parties, but those risks are so closely inter-related 


and/or correlated that the playing out of the risks of each party cannot reliably be isolated (C.2.2.3). 


19. The existing examples 1 - 4 in Annex II to Chapter II of these Guidelines provide useful information 


with respect to the practical application of this scoping criterion.  


20. Depending on the accurate delineation of the qualifying transaction, unique and valuable 


contributions made by a distributor may include, but are not limited to, contributions to the development, 


enhancement, maintenance, protection, and exploitation of any intangibles that are themselves unique and 


valuable in the context of the qualifying transaction. Further guidance on the ownership of, and functions, 


assets, and risks related to intangibles may be found in Chapter VI, Sections B.1 and B.2 of these 


Guidelines, together with the framework in paragraph 6.34 to be applied for analysing transactions 


involving intangibles. Moreover, some examples of contributions that may be important are contained in 


paragraph 6.56 of these Guidelines.21 Unique and valuable contributions of this nature are equally 


applicable to evaluate intangibles that are self-generated or acquired by a distributor.  


21. Another source of guidance that may be relevant in identifying unique and valuable contributions 


in the accurate delineation of the qualifying transaction is noted in paragraphs 1.169 – 1.171 of these 


Guidelines. This guidance notes that in certain circumstances, a regulatory license that is required to 


access a market, for example, may be an intangible whose value in the context of the particular transaction 


will depend upon several factors, including whether the license is readily available and whether it has the 


 


20 See Glossary, and paragraphs 2.126, 2.130, and 2.131-2.132. This criterion specifically applies to any 


situation where the contributions of the distributor to the qualifying transaction are unique and valuable. 


21 The examples in 6.56 are, for the purposes of the simplified and streamlined approach, of an illustrative 


nature, and any conclusion that such contributions are unique and valuable should be based on the 


accurate delineation of the qualifying transaction. Based on the examples provided in 6.56, contributions 


that may be unique and valuable in the context of qualifying transactions may include the design and 


control of marketing programmes, the direction of and establishing priorities for creative undertakings 


relating to the marketing of the products distributed, the control over strategic decisions regarding 


development programmes for marketing intangibles, or the management and control of associated 


budgets. Other relevant contributions may also include important decisions regarding the defence and 


protection of marketing intangibles, such as trademarks or trade names, and important decisions regarding 


ongoing quality control over functions performed by independent or associated enterprises that may have 


a material effect on the value of the marketing intangible under consideration. 
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effect of restricting the number of competitors in the market.  In assessing the impact of contributions made 


to obtain the license, it is important to consider the contributions of both the distributor and other group 


members in supplying the capabilities necessary to obtain the license.  Chapter VI, Section B, including 


paragraph 6.34, should be considered and applied in assessing these functions and whether they 


constitute a unique and valuable contribution. 


3.3.2. Scoping criterion 13.b – quantitative filter  


22. After the application of scoping criterion 13.a, scoping criterion 13.b acts to exclude qualifying 


transactions from the scope of the simplified and streamlined approach using quantitative filters.  


23. These quantitative filters provide a simplified mechanism for the assessment of whether a tested 


party is in scope, in conjunction with the other scoping criteria.22 The upper bound, for example, acts as a 


proxy to exclude qualifying transactions from scope where the ratio of operating expenses to sales might 


indicate that additional functions are performed, suggesting that the pricing methodology of Section 5 of 


this guidance would have reduced reliability in practice. Consequently, the quantitative filter is applied so 


that the pricing methodology of Section 5 of this guidance may reliably be applied to establish arm’s length 


prices for qualifying transactions. 


Calculating the quantitative filters in 13.b 


24. Given that the values of both operating expenses and net revenues will vary over time, this will 


inevitably entail certain distributors moving in and out of scope. In order to make qualification for scope 


more consistent, the calculation of the ratio provided above should be based on a three-year weighted 


average. The three-year weighted average ratio should be calculated on a year-on-year basis for the 


purposes of determining whether a qualifying transaction is in-scope. For example, for a qualifying 


transaction in fiscal year x, the three-year weighted average ratio would be derived by (A) taking the sum 


of the annual operating expenses for years x-3, x-2, and x-1, then (B) taking the sum of the annual net 


revenues over the same period, and then dividing (A) by (B) to derive the appropriate percentage.23 24 


 


22 Quantitative scoping filters are used in the context of the simplified and streamlined approach as a simplification 


measure and do not provide any definitive indication of what functions are performed or the characterisation for 


distributors that fall out of scope or in general. Where a distributor falls out of scope, this should not be taken as 


implying any arm’s length price for the controlled transaction, regardless of the scoping criteria used. For the avoidance 


of doubt, a determination of arm’s length prices in such circumstances should follow the principles articulated in the 


remainder of these Guidelines. The quantitative filters applied to determine whether a qualifying transaction is within 


the scope of the simplified and streamlined approach are only used for that purpose, and not, for example, replicated 


in the pricing methodology used to establish returns for in-scope distributors. 


23 When a distributor performs non-distribution activities, and where that distributor remains in scope after applying 


scoping criterion 14.b, then the ratios described under 13.b should be calculated based on the relevant allocation or 


apportionment of revenues and operating expenses to the distribution activity only. 


24 In calculating each ratio, it is important to determine what are the appropriate operating expenses and what are the 


appropriate net revenues that should be accounted for. This determination should be made based on an accurate 


delineation of the transaction and by applying the principles articulated in Chapter II of these Guidelines. Paragraphs 


2.99 and 2.100 of these Guidelines may provide some relevant input to making the determination of the appropriate 


treatment of operating expenses.  Moreover, paragraphs 2.96 and 2.97 of these Guidelines provide some relevant 


input to making the determination of the appropriate treatment of revenues, rebates, and discounts. The treatment of 


pass-through expenses should be evaluated in calculating the ratio. Under an accurate delineation of the transaction, 


there may be circumstances where pass-through costs are delineated and should not be taken into account when 


calculating the ratio. Such a determination should be made in light of the general principles articulated elsewhere in 
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Where the qualifying transaction has been in place for two years, a two-year weighted average ratio should 


be used, and where the qualifying transaction has been in place for only one year the ratio should be 


calculated based on the financial results for that year. 


3.3.3. Scoping criterion 14.a – Non-tangible goods and services exclusion and 


commodities exclusion 


Non-tangible goods and services 


25. The simplified and streamlined approach applies to tangible goods and does not capture the 


distribution and marketing of non-tangible goods or services. The simplified and streamlined approach 


applies to qualifying transactions involving the distribution of tangible goods for which there is broad 


consistency in the overall supply chain and functional analysis. 


Commodities 


26. Qualifying transactions involving the trading, marketing or distribution of commodities are excluded 


from scope. This sub-section articulates the breadth of the exemption and defines the relevant 


commodities, both using a general principle and listing some specific commodities as examples.  


27. The general principle is that the exclusion is broad in nature and encompasses transactions 


involving the trading, marketing, or distribution of products of a commodity nature, whether or not they 


have a quoted price, and includes transactions where the commodity has undergone qualifying processing. 


For the purposes of the simplified and streamlined approach, a commodity may be any of the following: 


a. A renewable or non-renewable physical product that is primarily derived from the earth’s 


crust, land or water. These renewable or non-renewable physical products can be 


manifested in a solid, liquid or gas state and take various forms such as a hydrocarbon, 


mineral, mineraloid and agricultural product. 


b. A renewable or non-renewable physical product that has undergone qualifying 


processing. 


c. A product that is in accordance with the definition of a commodity provided for in 


paragraph 2.18 of these Guidelines. 


28. The definitions of a hydrocarbon, mineral, mineraloid and agricultural commodity are: 


a. Hydrocarbon means any organic compound consisting predominantly of carbon and 


hydrogen molecules that is in solid, liquid or gaseous form occurring naturally in or on the 


earth or in the seabed or sub-soil and which was formed by or subjected to a geological 


process and includes but not limited to crude oil, oil sands, heavy oils and natural gas 


occurring in a subsurface oil and gas reservoir, deposit, or in a stockpile.  


b. Mineral means any inorganic substance that exhibits crystalline characteristics, in solid 


form, occurring naturally in or on the earth’s crust or in or under water and which was 


formed by or subjected to a geological process, and includes but not limited to clay, gems, 


gravel, metal, ore, rock, sand, soil, stone, salt and any such substance occurring in an ore 


body, ore deposit, or in a stockpile or tailings.  


 


these Guidelines and the facts and circumstances. Moreover, it should be noted that reference to paragraphs 2.96, 


2.97, 2.99 and 2.100 of these Guidelines should not be interpreted as modifying existing guidance concerning the 


most appropriate methods that may be appropriate to evaluate arm’s length remuneration of distributors. 
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c. Mineraloid means any substance that does not exhibit crystalline characteristics whether 


in solid, liquid, or gaseous form, occurring naturally in or on the earth or in or under water 


and which was formed by or subjected to a geological process, and includes but is not 


limited to amber, coal, obsidian and opals, and any such substance occurring in an ore 


body, ore deposit, or in a stockpile or tailings. 


d. Agricultural means any primary product, raw or processed, that is marketed for 


consumption and includes but is not limited to animal biproducts such as dairy or fibre, 


livestock, grains, coffee, tea, fishery, forestry, fruit, and vegetables.  


29. The term “qualifying processing” means processing undertaken to bond, concentrate, isolate, 


purify, refine, blend, separate, raise, harvest, produce or liberate a hydrocarbon, mineral, mineraloids or 


agricultural product. It includes the processing undertaken to produce all intermediate products obtained 


from a hydrocarbon, mineral, mineraloids or agricultural product up to and including the following non-


exhaustive list of products:  


• liquefied natural gas, liquefied petroleum gas and other natural gas liquids, diesel, kerosene, 


gasoline, and hydrogen.  


• metal oxides, metal hydroxides, anodes, cathodes, cast metals, aluminium, and alloys. 


• cattle, poultry, swine, sheep, goat, wheat, milk powder, cotton, maize, barley, rice, soybeans, 


cocoa, corn. 


30. To provide additional clarity to the commodity product-based exclusion, a non-exhaustive list of 


examples of excluded commodities is provided here. Common examples of metals include aluminium, 


copper, nickel, iron, tin, gold, lead, platinum group metals, silver, manganese, cobalt, molybdenum, lithium 


carbonate/hydroxide, boric acid, titanium, uranium, and zinc, as well as metal oxides and metal hydroxides. 


Examples of an anode include copper and graphite anodes. Examples of cathodes are copper, cobalt and 


nickel cathodes. Common examples of oil and gas products include crude oil, oil sands, heavy oils, natural 


gas, naphtha, liquefied natural gas, liquefied petroleum gas and other natural gas liquids, diesel, kerosene, 


gasoline, and hydrogen. Common examples of agricultural products include livestock such as cattle, 


poultry, swine, sheep, goats, soft commodities such as wheat, cotton, maize, oats, barley, rice, soybeans, 


cocoa sugar, corn, coffee, and fishery, forestry, fruit, and vegetables.  


31. The products listed are typically in the final step of the production process and it is possible that 


an MNE Group could also sell products that are in an earlier form to this stage i.e. intermediate products. 


To the extent that intermediate products fulfil the earlier definitions, they would still be captured under the 


commodity product-based exclusion.  


3.3.4. Scoping criterion 14. b - Non-distribution activities separate from the qualifying 


transaction  


32. Distributors that engage in qualifying transactions sometimes engage in non-distribution activities. 


Where such a tested party performs non-distribution activities, the qualifying transaction may only remain 


in scope where, based on an accurate delineation of the transaction, it can be adequately evaluated on a 


separate basis to any non-distribution transactions, and it can be reliably priced separately from any non-


distribution transactions under the principles of paragraphs 3.9 – 3.12 of these Guidelines. Illustrations of 


the application of paragraphs 3.9 – 3.12 in the context of the simplified and streamlined approach are 


provided in paragraphs 26 to 28. 


33. Examples of non-distribution activities include manufacturing, research and development, 


procurement, financing, or retail distribution performed above the de minimis threshold considered in the 


Definitions to this guidance. Objective measurements might be used to determine whether the distributor 


performs these activities. For example,  
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• for manufacturing, the existence of manufacturing inventory (direct labour and/or work-in-process 


inventory) and/or the existence of manufacturing assets (e.g., property, plant, equipment);  


• for research and development, the incurrence of research and development expenses, even if 


reimbursed;  


• for procurement, the existence of procurement commission income;  


• for financing, the existence of loan assets on the balance sheet; and 


• for retail, the sales profile of the distributor (for example, evidence of the sales channels of the 


distributor and extent of sales made to retail customers), or the holding or leasing of retail storefront 


property. 


34. A tested party may undertake a combination of distribution and non-distribution activities for which 


it does not establish separate prices, and in practice treats these activities as a bundled transaction. For 


example, a distributor of products might also provide services that are separate to the distribution 


transaction, but where it only charges one price for the combined supply of products and services as a 


bundled transaction. Given that these separate (in this case, distribution and services) activities are not 


separately transacted for with related or unrelated parties and priced at arm’s length, the distribution activity 


might not be able to be adequately evaluated separately or reliably priced separately, given the absence 


of separate revenue streams for the bundled transaction. Examples of situations where adequate separate 


evaluation and reliable separate pricing may be challenging are provided in the subsequent sub-section.  


Illustrations of where evaluation of the distribution transaction on a separate basis may be 


inadequate, or pricing on a separate basis may be unreliable 


35. Paragraphs 3.9 – 3.12 of these Guidelines provide examples where transactions are so closely 


linked or continuous such that they cannot be adequately evaluated on a separate basis. Some examples 


applied to the context of the simplified and streamlined approach are provided below.  


36. Assume that a distributor contributes to the development of manufacturing patents for products 


that are unrelated to the products distributed. The qualifying transaction would remain in scope provided 


that the revenues, direct and indirect costs, and assets relevant to the development of the patents can be 


reliably separated, whether they are attributed or apportioned, from the qualifying transaction so that any 


remaining revenues, direct and indirect costs, or assets are relevant only to the qualifying distribution 


transaction. 


37. One further example of where both adequate separate evaluation and reliable separate pricing is 


challenging is where an MNE group bundles the provision of goods and services, where it may be difficult 


to unbundle these activities and consequently quantify the revenue and profits attributable to each activity. 


One example of this is where a distributor provides consumer financing (for example, materially deferred 


payment terms or financing directly related to the sales of products) alongside the sale of tangible goods. 


In such situations, separating out the financial results relating to the distribution of tangible goods from the 


financing could be challenging.25  


 


25 Per Section D.8 of Chapter I, and paragraph 1.179, of these Guidelines, MNE group synergies may arise in the 


context of controlled transactions, for which specific compensation at arm’s length may be justified. These principles 


are also relevant to consider in this simplified and streamlined approach. For example, where a distributor makes 


contributions to create such MNE group synergies, or where a non-distribution economic activity undertaken within the 


same MNE as the distributor leads to similar contributions being made that benefit the distributor, this may lead to 


challenges in the adequate separate evaluation of the qualifying transaction, on the basis that compensation may need 


to be imputed with respect to the creation of the synergy.  
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Guidance relating to the practical allocation of revenues, costs, assets, and liabilities to the 


distribution activities. 


38. Paragraphs 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.91 and 2.98, and Sections B.2.2.2 and B.2.3 of Chapter VII 


provide for the general principles relating to the allocation of revenues, costs, assets, and liabilities with 


respect to a distribution transaction and other transactions. An allocation of assets for the purposes of 


pricing the in scope qualifying transaction should follow this guidance and the underlying principles, even 


where assets may not be specifically mentioned in the guidance. 


39. Tax administrations will require various information to assess the reliability of the allocation or 


apportionment of revenues, costs, assets, and liabilities, and taxpayers should prepare that information 


under the documentation requirements considered in Section 6. In particular, tax administrations may need 


to evaluate internal financial reporting, the organisation chart of the entity and the management structure 


of the entity, over several fiscal years. Tax administrations may also need to review whether the allocation 


or apportionment of revenues, costs, assets, and liabilities has been performed consistently.  
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40. The selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for 


a particular case. However, in evaluating the choice of method for in-scope transactions, it is neither 


necessary to prove that a particular method is not suitable under the circumstances, nor is it necessary 


that all transfer pricing methods should be analysed in depth or tested in each case in selecting the most 


appropriate method.26  


41. Based on the economically relevant characteristics of in-scope transactions and the information 


available on comparable uncontrolled transactions, the transactional net margin method is chosen as the 


most appropriate method under the simplified and streamlined approach.   


42. However, it is recognised that there may be instances (although these may be rare, as the 


distribution of commodities is excluded from scope) where the application of the comparable uncontrolled 


price method using internal comparables could be potentially more appropriate to apply to price in-scope 


transactions.  For those instances, for transactions within the scope of the simplified and streamlined 


approach, an exception is provided that allows that the comparable uncontrolled price method using 


internal comparables can be used to reliably price in-scope transactions where that is in accordance with 


Part II B of Chapter II and A.4.2. of Chapter III of these Guidelines and both the comparables and any 


information utilised to determine that the application of the comparable uncontrolled price method is more 


appropriate are readily available to tax administrations and taxpayers.  


 


26 See paragraphs 2.2, 2.8 of these Guidelines. 


4 Application of the most appropriate 


method principle to in-scope 


transactions 
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43. The methodology and guidance included throughout Section 5, including the design elements 


described in 5.1, 5.2 and 5.3, and the defined terms relied upon in these elements, are specific to the 


application of the simplified and streamlined approach. As with all other design elements of the simplified 


and streamlined approach, neither the inclusion of the operating expense cross-check, nor the data 


availability mechanism, nor any individual features within those design elements should be construed as 


implying that they would be included in the application of a most appropriate method determined under the 


remainder of these Guidelines for any transaction. 


5.1. Pricing matrix 


44. Application of the relevant benchmarking search criteria as well as additional screening and 


manual review to reflect the scoping criteria has led to the development of a global dataset of companies 


involved in baseline marketing and distribution activities. The financial information derived from that global 


dataset has in part formed the basis for the approximation of arm’s length results which has been translated 


into a pricing matrix.27 


45. The approximation of arm’s length results has been presented as matrix segments according to 


the following factors: net operating asset intensity (OAS), operating expense intensity (OES) and industry 


groupings. 


46. For the purposes of the simplified and streamlined approach, return on sales has been applied as 


the net profit indicator for the purpose of establishing pricing outcomes for in-scope transactions. 


  


 


27 See Appendix A for further details. 


5 Determining the return under the 


simplified and streamlined approach 
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Table 5.1. Pricing Matrix (return on sales %) derived from the global dataset 


Industry Grouping Industry Grouping 


1 


Industry Grouping 2 Industry Grouping 3 


Factor Intensity    


[A] High OAS / any OES 


>45% / any level 


3.50% 5.00% 5.50% 


[B] Med/high OAS / any OES 


30% - 44.99% / any level 
3.00% 3.75% 4.50% 


[C] Med Low OAS/any OES 


15%-29.99% / any level 
2.50% 3.00% 4.50% 


[D] Low OAS / non-low OES 


<15% / 10% or higher 


1.75% 2.00% 3.00% 


[E] Low OAS/low OES 


<15% OAS / <10% OES 
1.50% 1.75% 2.25% 


47. In order to determine the return for a tested party involved in in-scope transactions for the relevant 


fiscal year, a tax administration and relevant taxpayer28 will apply the following 3-step process: 


a. Step 1 - determine the relevant industry grouping(s) of the tested party from the three 


possible groupings (i.e. industry grouping 1, 2, 3) and identify the applicable vertical 


column(s) of return on sales in the pricing matrix in table 5.1 that correspond to that 


industry grouping. In the case that the products distributed fall into more than one industry 


grouping, the proportion of sales falling into each industry grouping should be calculated. 


In the case that at least 80% of sales fall into a single industry grouping and so less than 


20% of sales fall into different industry grouping(s), the latter will not be determinative for 


setting the matrix return and instead the return will be set by reference only to the relevant 


matrix cell for the industry grouping where the majority of sales fall.  In the case that more 


than 20% of sales are from products which fall into a second and/or third industry grouping, 


a weighted average return should be calculated. 


b. Step 2 - determine the relevant factor intensity classification of the tested party29 from the 


five possible classifications (i.e. factor intensity classification A, B, C, D, and E) and identify 


the applicable horizontal row of return on sales in the pricing matrix in table 5.1 that 


correspond to that factor intensity classification. The factor intensity classification of the 


tested party should be calculated based on a weighted average of the three preceding 


fiscal years.30 


c. Step 3 - identify the range from the pricing matrix segment that corresponds to the 


intersection of the industry grouping(s) and the factor intensity classification of the tested 


party. If needed, the weighted average return should be calculated by multiplying each 


return from the relevant cells of the matrix by the proportion of sales to be priced by 


 


28 With reference to the implementation options outlined in paragraph 7 of this guidance, “relevant taxpayer” refers to: 


(i) taxpayers who elect to apply the simplified and streamlined approach in a jurisdiction of residence that permits such 


election, and (ii) taxpayers who are otherwise obligated to apply the simplified and streamlined approach in the 


jurisdiction of residence.  


29 For the purpose of calculating the net operating assets of the tested party for relevant years and mitigating the risk 


of distortive credit terms, an accounts payable days guardrail of 90 days applies, such that the value of creditors used 


in the respective calculations shall not exceed cost of goods sold / 365 * 90.  An illustrative example, example 6, on 


the practical application of the accounts payable days guardrail is included in Appendix B.  


30 Where the qualifying transaction has been in place for two years, a two-year weighted average ratio should be used, 


and where the qualifying transaction has been in place for only one year the ratio should be calculated based on the 


financial results for that year. 
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reference to that cell and totalling these proportional returns to give a single weighted 


average return rate applicable to all sales by that distributor. In this way, the weighting of 


factor intensity classifications relies only on the proportion of sales assigned to each 


industry grouping and does not require a calculation that recognises the operating 


expenses and assets that are specific to each industry grouping. 


48. The return derived from application of step 3 in Section 5.1 will produce a range equal to the return 


on sales percentage31 derived from the pricing matrix (Table 5.1) plus or minus 0.5%. Any point within that 


acceptable range can be relied upon for the purpose of demonstrating compliance with Section 5.1 and 


will form the basis for any subsequent adjustments that may apply in accordance with Section 5.2 and 5.3 


below.   


49. For the purposes of the simplified and streamlined approach, relevant taxpayers will apply and test 


the actual outcome of in-scope transactions to demonstrate the conditions of these transactions were 


consistent with the simplified and streamlined approach on an ex post basis (i.e. the arm’s length outcome-


testing approach). Such test typically takes place as part of the process for establishing the tax return at 


year-end.32   


50. In asserting the application of the simplified and streamlined approach to in-scope transactions, 


tax administrations should bear in mind the guidance in paragraph 3.60 of these Guidelines regarding 


controlled transactions that are within the range. Moreover, when the margin reported by a relevant 


taxpayer falls outside the range resulting from the appropriate application of the simplified and streamlined 


approach by a tax administration, tax administrations should use the return on sales percentage derived 


from the pricing matrix (table 5.1) to adjust the margin of the controlled transaction. 


5.2. Operating expense cross-check  


51. For the purposes of the simplified and streamlined approach, an operating expense cross-check 


is applied as a guardrail within which the primary return on sales net profit indicator is applied. Where the 


application of the return on sales net profit indicator produces a result outside of the pre-defined operating 


expense cap-and-collar range specified in table 5.2 below, the profitability of the tested party will be 


adjusted in accordance with paragraph 52(d).  


  


 


31 In the case where more than 20% of sales are from products which fall outside of a single industry grouping, the 


return derived from step 3 will produce a range equal to the weighted average return determined in accordance with 


paragraph 47 plus or minus 0.5%.   


32 See paragraph 3.70 of these Guidelines. 
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Table 5.2. Operating expense cap-and-collar range 


 Operating expense cap-and-collar range 


Factor intensity Default cap rates Alternative cap rates for 


qualifying jurisdictions 


Collar rate 


High OAS (A) 70% 80% 10% 


Medium OAS (B+C) 60% 70% 


Low OAS (D+E) 40% 45% 


52. The operating expense cross-check applies to all in-scope transactions and requires a tax 


administration and relevant taxpayer to apply the following 4-step process: 


a. Step 1 - a tax administration and taxpayer will determine the return on sales for 


the tested party in accordance with the guidance in Section 5.1 and compute an 


equivalent return on operating expense derived from that return.  


b. Step 2 – the tax administration and taxpayer will determine the applicable 


operating expense cap-and-collar range derived from table 5.2. The applicable 


cap rate is determined by reference to: (i) the factor intensity classification of the 


tested party33, and (ii) whether the tested party is subject to the default cap rates34 


or alternative cap rates35 for qualifying jurisdictions within the meaning of Section 


5.2. 


c. Step 3 - the tax administration and taxpayer will compare the equivalent return on 


operating expense of the tested party against the operating expense cap-and-


collar determined in Step 2. 


d. Step 4 - where the equivalent return on operating expense of the tested party 


determined in Step 1 falls within the operating expense cap-and-collar range, no 


further adjustment is required to the return on sales calculated in Section 5.1.  


However, where the equivalent return on operating expense of the tested party 


determined in Step 1 exceeds the operating expense cap, the return on sales of 


the tested party will be adjusted downwards until it results in an equivalent return 


on operating expense equal to the operating expense cap. Conversely, where the 


equivalent return on operating expense of the tested party falls below the operating 


expense collar, the return on sales of the tested party will be adjusted upwards 


until it results in an equivalent return on operating expense equal to the operating 


expense collar.  


 


33 This should correspond to the factor intensity classification of the tested party as determined in accordance with 


paragraph 47(b) in Section 5.1. 


34 Default cap rates apply for the purpose of step 2 unless the tested party is located in a qualifying jurisdiction within 


the meaning of Section 5.2. 


35 Alternative cap rates apply for the purpose of step 2 where the tested party is located in a qualifying jurisdiction 


within the meaning of Section 5.2.   
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5.3. Data availability mechanism for qualifying jurisdictions 


53. The data availability mechanism is intended to account for cases where there is no or insufficient 


data in the global dataset for a particular tested party jurisdiction and that jurisdiction is a qualifying 


jurisdiction within the meaning of Section 5.3.36 


54. Where a tested party is located in a qualifying jurisdiction, an adjustment will be made to the return 


initially determined under Section 5.1 and Section 5.2 where applicable. A relevant taxpayer in an 


aforementioned qualifying jurisdiction will earn an adjusted return in accordance with the following formula:  


Adjusted return on sales = ROSTP + (NRAJ x OASTP) 


 Where –  


- ROSTP is the return on sales percentage of the tested party calculated in accordance with 


Section 5.1 and Section 5.2 where applicable. 


- NRAJ is the net risk adjustment percentage of the qualifying jurisdiction derived from table 5.3 


below, where the applicable category is determined by reference to the sovereign credit 


rating37 of the qualifying jurisdiction of the tested party applicable on the first day of the relevant 


fiscal year.38 


- OASTP is the net operating asset intensity percentage of the tested party for the relevant fiscal 


year but will not exceed 85% for the purpose of computing the adjusted return on sales of the 


tested party. 


  


 


36 See paragraph 1.167 of these Guidelines. 


37 Where there exists multiple and varying sovereign credit ratings for a qualifying jurisdiction from the recognised 


independent ratings agencies, the determination of the applicable net risk adjustment percentage from table 5.3 should 


be based on the sovereign credit rating for that qualifying jurisdiction that was issued or re-affirmed nearest to the first 


day of the relevant fiscal year. 


38 Where there exists no sovereign credit rating for a qualifying jurisdiction from the recognised independent ratings 


agencies, the applicable net risk adjustment percentage will equal the average net risk adjustment percentage for all 


non-investment grades derived from table 5.3.   
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Table 5.3. Net risk adjustment percentage to be applied to the OAS of a Tested Party in qualifying 
jurisdictions 


Sovereign Credit Rating Category Net risk adjustment %39 


Investment grade BBB+ 0.0% 


BBB 0.0% 


BBB-  0.3% 


Non-investment grade BB+ 0.7% 


BB 1.2% 


BB- 1.8% 


B+ 2.8% 


B 3.8% 


B- 4.9% 


CCC+ 5.9% 


CCC 7.5% 


CCC- (or lower) 8.6% 


5.4. Periodic updates 


55. In order to simplify compliance burdens associated with administering the simplified and 


streamlined approach, the analysis supporting the determination of the ranges referenced in Section 5.1 


and operating expense cap-and-collar rates in Section 5.2 will be updated every five years unless there is 


a significant change in market conditions that warrants an interim update.  


56. The financial data and other datapoints referenced in Section 5.1 and Section 5.3 will be reviewed 


annually and updated where necessary.  


 


39 The methodology applied to calculate the net risk adjustment percentages in this table comprises determining the 


five-year average sovereign debt default spread for each credit rating grade (sourced from data compiled by Aswath 


Damodaran, NYU Stern School of Business) less a double counting adjustment that seeks to approximate for the 


existing country risk present in the global dataset.     
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57. In general, transfer pricing documentation ensures that tax administrations have access to the 


necessary information to conduct risk assessment processes and/or to audit the taxpayer’s transfer pricing 


practices40. In the case of the simplified and streamlined approach, documentation is important to ensure 


that tax administrations have sufficient and reliable information to assess whether taxpayers’ qualifying 


transactions meet the scoping criteria and taxpayers have properly applied the simplified and streamlined 


approach to in-scope transactions. 


58. This section identifies the main items of information in the local file that can be useful in 


substantiating the taxpayer’s position on the applicability of the simplified and streamlined approach and 


provide tax administrations with the relevant information for its application. When considering the 


introduction of targeted documentation requirements for the simplified and streamlined approach, 


jurisdictions may consider simplifying such requirements for small and medium enterprises to limit their 


costs and compliance burden.41  


59. The three-tiered approach to transfer pricing documentation described in Chapter V includes a 


local file, which provides detailed information on the taxpayer’s specific intercompany transactions. The 


documentation approach for the simplified and streamlined approach is built on the premise that the current 


content of the local file (see Annex II of Chapter V) includes the items of information and documents which 


are relevant to examine the taxpayer’s position.  


60. The following items of information may already be included in the local file and can be particularly 


relevant and useful to tax administrations in assessing whether the taxpayer’s qualifying transactions meet 


the scoping criteria, and, if the taxpayer applied the pricing methodology, whether it did so properly: 


a. An explanation on the delineation of the in-scope qualifying transaction, including 


the functional analysis of the taxpayer and relevant associated enterprises with 


respect to the in-scope transactions, and the context in which such transactions 


take place (e.g. whether there are any other commercial or financial relations 


between the tested party/taxpayer and other associated enterprises that may 


influence the accurate delineation of the qualifying transaction potentially in 


scope).  


b. Written contract or agreements concluded governing the qualifying transaction 


and supporting the explanation on the delineation of the in-scope qualifying 


transaction described in (a). 


c. Calculations showing the determination of the relevant revenue, costs and assets 


allocated or attributed to the in-scope transaction;  


 


40 See paragraphs 5.5 and 5.6 of these Guidelines. 


41 See paragraph 5.33 of these Guidelines. 


6 Documentation 
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d. Information and allocation schedules showing how the financial data used in 


assessing the applicability of the simplified and streamlined approach and applying 


the transfer pricing method ties to the annual financial statements. 


61. In relation to the information item in 60(b), where it is consistent with the scoping criteria and the 


conduct of the parties, the provision of a written contract would ease the administration of the simplified 


and streamlined approach when a taxpayer is seeking to apply the approach to a qualifying transaction. 


However, regardless of whether a written contract is in place, tax administrations or taxpayers can assert 


or challenge the approach based on the accurate delineation of the transaction performed under the 


principles articulated in Chapter I of these Guidelines.42  


62. Financial information on the tested party is needed to understand whether the qualifying 


transaction meets the scoping criteria, irrespective of whether the tested party is a domestic or foreign 


entity.43 Accordingly, the taxpayer will also need to provide the annual financial accounts of the tested 


party for the relevant fiscal years. 


63. Where one or more items of information relevant to assess the application of the simplified and 


streamlined approach are not included as part of the transfer pricing documentation, tax administrations 


may require taxpayers to provide them upon request. Importantly, making this information available to tax 


administrations as part of the annual transfer pricing requirements or upon request may translate into fewer 


follow-up requests for information and audits for the taxpayer, as well as in a more efficient use of tax 


administrations’ resources. 


64. In addition to the information in the local file, taxpayers and tax administrations should leverage 


the information provided in the master file to support their position with regards to the application of the 


pricing approach. In particular, the master file can provide valuable information on the MNE Group’s 


business, such as main products, main geographic markets, pricing policy or the general strategy of the 


MNE Group for the development, ownership and exploitation of intangibles. As a matter of good practice, 


to avoid excessive compliance burden for taxpayers, when evaluating the applicability of the simplified and 


streamlined approach to qualifying transactions of a given taxpayers, tax administrations should refrain 


from requesting the taxpayer to produce or submit information already in the hands of the tax 


administration. 


65. The fact that the taxpayer has prepared and submitted the above information to the tax 


administration does not prevent the tax administration from examining the taxpayer’s self-assessment on 


whether the scoping criteria are met and the pricing methodology has been applied properly.  


66. Finally, when the taxpayer is seeking to apply the simplified and streamlined approach for the first 


time, the taxpayer should include in its local file, or in any other documentation relevant to the application 


of the approach, a consent to apply the approach for a minimum of 3 years, unless transactions are no 


longer in scope during that period, or there is a significant change in the taxpayer’s business, and notify 


that circumstance to the tax authorities of the jurisdictions involved in the qualifying transaction. As part of 


the first-time notification procedure, tax administrations could require the taxpayer to provide some or all 


of the items of information listed in paragraph 60. In addition, tax administrations may require taxpayers 


seeking to apply the simplified and streamlined approach to provide a written contract signed prior to the 


occurrence of the qualifying transaction. The preceding sentence is not intended to change in any way the 


role of a written contract in the accurate delineation of the transaction, as discussed in Section D.1 of 


Chapter I. 


 


42 See paragraph 1.49 of these Guidelines. 


43 See paragraph 3.22 of these Guidelines. 
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67.  MNE Groups may reorganise their distribution business models and, as result, conclude qualifying 


transactions that meet the conditions to be in-scope of the simplified and streamlined approach.  Equally, 


there may be MNE Groups with in-scope transactions which, following the restructure of their distribution 


arrangements, no longer meet the conditions to apply the simplified and streamlined approach.  


68. As stated in paragraph 9.34, MNE Groups are free to organise their business operations as they 


see fit and tax administrations do not have the right to dictate to MNE Groups how to design their structure 


or where to locate their business operations. Tax administrations, however, have the right to determine the 


tax consequences resulting from the reorganisation. In this regard, the guidance in Chapter IX remains 


relevant whether the simplified and streamlined approach is applicable to the pre-restructuring or post-


restructuring qualifying transactions. 


69. Some Associated Enterprises may attempt to artificially reorganise their arrangements to derive 


tax advantages from the application of the simplified and streamlined approach. Such scenarios may come 


under greater scrutiny by tax authorities to prevent the use of the approach for tax planning opportunities 


and jurisdictions may adopt targeted approaches to address these concerns.44   


70. In some instances, the simplified and streamlined approach may apply to a restructured distributor 


with built-in losses from prior fiscal years.   The tax treatment of such losses, in particular whether they are 


available or can be deductible, depends on each jurisdiction’s domestic legislation and administrative 


procedures and is not within the scope of this guidance.  


 


44 Any business restructuring should be properly documented in the master file and the local file. See paragraphs 9.32 


- 9.33 of these Guidelines. 


7 Transitional issues 
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71. Where a tax administration makes a primary adjustment resulting in double taxation of the profits 


derived from the relevant qualifying transaction, a corresponding adjustment can mitigate or eliminate 


double taxation by adjusting downwards the tax liability of the associated enterprise in a second tax 


jurisdiction. Some jurisdictions may be able to remedy economic double taxation through unilateral 


corresponding adjustments making use of provisions in their domestic laws.45 However, most jurisdictions 


would only be able to consider corresponding adjustments as part of a Mutual Agreement Procedure.46  


72. Taxpayers, on filing for a Mutual Agreement Procedure, where one or more of the jurisdictions 


relevant to the Mutual Agreement Procedure has not chosen to apply or accept the simplified and 


streamlined approach, should base any justification of their position47 only on the remainder of these 


Guidelines.48 In a Mutual Agreement Procedure or resulting arbitration procedure, where one or more of 


the jurisdictions relevant to the Mutual Agreement Procedure has not chosen to apply or accept the 


simplified and streamlined approach, then the competent authorities of both jurisdictions engaged in that 


Mutual Agreement Procedure must justify their positions based only on the remainder of these Guidelines. 


Specifically in such cases, the simplified and streamlined approach under this guidance must not be 


considered or referenced by the relevant competent authorities as an approach which is treated as leading 


to an acceptable outcome.49 This includes for the purposes of conducting the Mutual Agreement 


Procedure, as a basis of a resolution of the Mutual Agreement Procedure, or by any party (including 


arbitrators) in the conduct of any arbitration procedure.50 


 


45 See Commentary to Article 25, para. 12. 


46 See paragraph 4.32 of these Guidelines. 


47 This specifically refers to situations where a taxpayer should present a position to a competent authority when filing 


for a Mutual Agreement Procedure or chooses to present such a position and is not to suggest that a taxpayer is 


obligated to present a position in order to access a Mutual Agreement Procedure. In other words, a taxpayer that does 


not justify its position only on the remainder of the Guidelines still has access to a Mutual Agreement Procedure. 


48 If there is a competent authority agreement that calls for application of the simplified and streamlined approach, or 


if the jurisdictions of both parties that take part in the transaction elect to apply the simplified and streamlined approach 


in the relevant case, then the competent authorities will rely on the simplified and streamlined approach. In such 


circumstances, taxpayers can also rely on such approach.  If there is no such competent authority agreement, and if 


the competent authorities have not otherwise agreed to apply the simplified and streamlined approach in the relevant 


case, then, in the event that the taxpayer presents a position, it should be based on the remainder of these Guidelines. 


49 See footnote 54. 


50 Note that the same principles apply to unilateral corresponding adjustments described in paragraph 71, which are 


provided under the domestic law of the jurisdictions where such procedures are legally permissible, based on the 


domestic law of such jurisdictions.  


8 Tax certainty and elimination of 


double taxation  
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73. This general principle is illustrated below, considering two potential sources of double taxation. 


These scenarios should not be considered as being exhaustive, and instead should be considered as an 


attempt to illustrate the process by which such double taxation may be relieved. 


74. One potential source of double taxation could occur where the simplified and streamlined approach 


has been applied by a taxpayer to price an in-scope transaction in a jurisdiction that has chosen to apply 


the approach, and a primary adjustment is made by the counterparty jurisdiction based on the remainder 


of these Guidelines. 


75. To remedy any resulting double taxation, a request for a corresponding adjustment should be 


analysed under paragraph 2 of Article 9. Since the primary adjustment is made by a jurisdiction based on 


the remainder of the Guidelines, this request could be made to the jurisdiction where the simplified and 


streamlined approach applies.51 In such a case, to the extent the primary adjustment can be substantiated 


under the remainder of these Guidelines,52 the competent authority of the jurisdiction where the simplified 


and streamlined approach applies shall provide relief from double taxation by making a corresponding 


adjustment. 


76. If relief from double taxation cannot be achieved in that manner under paragraph 2 of Article 9,53 


this may lead to a Mutual Agreement Procedure. In these cases, taxpayers engaged in a Mutual Agreement 


Procedure should support their position only based on the remainder of these Guidelines. 


77. In such cases, where one of the jurisdictions in the Mutual Agreement Procedure is a jurisdiction 


that has chosen not to apply the simplified and streamlined approach, the simplified and streamlined 


approach under this guidance should not be considered or referenced by the competent authorities as an 


approach which leads to a result which is treated as an acceptable outcome for purposes of the Mutual 


Agreement Procedure or any arbitration procedure.54 This includes for the purposes of conducting the 


Mutual Agreement Procedure, as a basis of a resolution of the Mutual Agreement Procedure, or by any 


party (including arbitrators) in the conduct of any arbitration procedure. In such situations the competent 


authority of the tax administration originally applying or accepting the application of the simplified and 


streamlined approach must justify its position in the Mutual Agreement Procedure and any resulting 


arbitration procedure based on the remainder of these Guidelines.  


78. Another potential source of double taxation could occur where the simplified and streamlined 


approach is applied under the second option discussed in paragraph 7 and a primary adjustment is made 


by a tax administration to ensure that taxation is levied in accordance with the outcome of applying the 


simplified and streamlined approach. In such cases a request for relief from double taxation may be made 


to the counterparty jurisdiction under a Mutual Agreement Procedure. The relevant competent authorities 


should note the guidance in paragraphs 4.117 and 4.131 of these Guidelines in attempting to relieve double 


taxation. Where the counterparty jurisdiction has not agreed to apply the simplified and streamlined 


approach in a competent authority agreement with the jurisdiction making the adjustment, or to apply it 


specifically to resolve double taxation in the case under consideration,55 the competent authority of the 


jurisdiction where the adjustment was made must substantiate its position based on the remainder of these 


 


51 Depending on the applicable tax treaty, a taxpayer may be required to file for the Mutual Agreement Procedure in 


its jurisdiction of residence. 


52 See paragraph 6 of the commentary to Article 9(2) of the Model Tax Convention. 


53 Equally considering the same commentary in paragraph 6 of Article 9(2) of the Model Tax Convention. 


54 However, the outcome of applying the simplified and streamlined approach may in some cases be consistent with 


the outcome of applying the remainder of these Guidelines.  


55 See paragraph 79. 
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Guidelines in any Mutual Agreement Procedure or resulting arbitration, noting the general principles 


articulated in paragraph 72 above. 


79. Whether or not  it applies the simplified and streamlined approach, a jurisdiction may provide a 


corresponding adjustment that reflects the outcome of the simplified and streamlined approach on a case-


by-case basis if it considers that it produces an acceptable outcome in a specific case.56 Jurisdictions may 


also choose to enter into competent authority agreements with other jurisdictions to provide corresponding 


adjustments according to the result determined by applying the simplified and streamlined approach. It is 


recommended that in such an agreement, the jurisdiction considering the corresponding adjustment has 


the ability to verify whether the qualifying transaction meets the conditions to apply the approach and 


whether the approach has been applied correctly in determining the amount of the primary adjustment.57  


80. For the avoidance of doubt, for any agreement reached under Article 25 of the Model Tax 


Convention (including bilateral or multilateral APA cases as well as Mutual Agreement Procedure cases)58 


obtained prior to the implementation of the simplified and streamlined approach, the terms and conditions 


of such agreements would continue to be valid in relation to the covered qualifying transactions. This 


approach respects legally binding agreements and avoids uncertainty as to whether disputes already 


settled between competent authorities may be subject to review and reassessment and enhances 


predictability for concerned taxpayers.  


 


 


56 If the jurisdictions of both parties that take part in the transaction elect to apply the simplified and streamlined 


approach, these jurisdictions would be expected to accept the outcome determined by applying the simplified and 


streamlined approach to the in-scope transaction and provide reciprocal corresponding adjustments or accept the 


result as an outcome in a Mutual Agreement Procedure accordingly. 


57 See guidance in paragraphs 5 and 6 of the Commentary on Article 9 and Section C.2 of Chapter IV of these 


Guidelines.  


58 In the case of unilateral APAs reached prior to the adoption of the streamlined and simplified approach, this approach 


respects legally binding agreements between a jurisdiction and a taxpayer but recognises that there could be changes 


to such an APA in a bilateral Mutual Agreement Procedure. See further paragraph 4.140 of these Guidelines, and in 


general Section F of Chapter IV of these Guidelines. 
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Appendix A – Relevant benchmarking search 


criteria 


This Appendix describes the relevant benchmarking search criteria applied for the purposes of identifying 


companies involved in baseline marketing and distribution activities and relied upon to establish the global 


dataset which in part forms the basis for the approximation of arm’s length results under the simplified and 


streamlined approach.  


Database filtering 


Moody’s BvD Orbis database59 was used for the initial research of defining relevant benchmarking search 


criteria and only the following criteria were considered initially.  


1. Active companies 


2. Companies with primary NACE codes 45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles 


and motorcycles and 46 - Wholesale trade except of motor vehicles and motorcycles60 


3. Companies with consolidated accounts, or unconsolidated only where the company is known to 


own less than 50% of any subsidiaries 


4. Companies with no shareholders with ownership of more than 50% of the shares of the company 


5. Companies with operating revenue and EBIT data available for 2017, 2018 and 2019 


6. Companies with operating revenue average of at least EUR 2 million for 5 years (2015-2019) 


7. Companies with a website address 


8. Companies with business overview information available in the database 


9. Excluding companies with a research and development to sales ratio of more than 3%61  


Manual review of company descriptions 


After the filtering described above, a manual review of the companies was performed.  


This review aimed at rejecting from the final dataset any companies undertaking more than baseline 


wholesale marketing and distribution activities based on scoping criteria outlined in Section 2.   


 


59 There are database license restrictions associated with the use and dissemination of detailed data and company 


information.  


60 Noting further refinements through the qualitative review outlined in the next section. 


61 This is an initial database search criteria, later refined through the manual rejection of companies described as 


carrying out research and development activities in their business descriptions and further quantitative filtering 


described below.  
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Initially, keyword searches were used to make rejections of companies, and then manually reviewed the 


companies in the dataset using only the descriptive information on businesses activities provided in the 


database.   


This review comprised -  


• Rejection of companies with the following terms in their business overview: 


o “design and manufactur”, 


o  “financ”,  


o “insurance”,  


o “manufacture “,  


o “research”, “software d” and “system integrat”. 


• Rejection of all companies that do not describe wholesale distribution as their main activity.   


• Rejection of companies which describe any development, research or manufacturing activity, or 


more than minority or ancillary levels of additional activities such as retail, repairs and maintenance, 


and other services. 


Quantitative review of company data  


Companies reporting a 5-year weighted average of intangible fixed assets to sales higher than 1% were 


rejected.  


Of companies reporting a figure for research and development expenses those reporting a 5 year weighted 


average of R&D over sales of more than 0% were rejected.   


Companies reporting losses in 3, 4 or 5 of the 5 years considered in this analysis were rejected as 


persistent loss makers.    


Application of the commodities exemption 


Companies remaining in the dataset have been subject to further high-level qualitative checks of company 


website and internet information to identify the products being distributed.  Where a company is distributing 


products which meet the definition of commodity in this guidance, that company has been removed from 


the data set in line with the scoping exemption for commodities.   
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Appendix B – Illustrative examples 


The assumptions in the following numerical examples are intended for illustrative purposes only and 


should not be taken as prescribing adjustments and arm’s length arrangements in actual cases or 


particular industries.  


While the examples seek to illustrate the interplay of the different components of the pricing 


methodology in section 5, the simplified and streamlined approach must be applied in each case 


according to the specific facts and circumstances. 


The illustrative examples use the midpoint for the adjustment under section 5.1, but any point within a 


range equal to the return on sales percentage derived from the pricing matrix (Table 5.1) plus or minus 


0.5% can be relied upon for the purpose of demonstrating compliance with section 5.1. 


1. The following 8 examples show how to calculate the return on sales of a tested party in scope of 


the simplified and streamlined approach. It assumes that the jurisdictions involved in the illustrations have 


implemented the simplified and streamlined approach, and that the tested party meets the scoping criteria, 


with no exclusions being applicable. Balance sheet items in the examples are calculated on an average 


basis in accordance with footnote 4 of the guidance. 


Example 1 – Basic fact pattern with the industry Group 1 and the factor intensity 


classification [C] 


2. Assume that GROUP AB is an MNE group that manufactures and distributes household 


consumables. Company A is the parent company of the group, resident in Country A. Company B is a 


subsidiary of GROUP AB resident in Country B that undertakes wholesale distribution activities in Country 


B.  


3. Company A sells household consumables to Company B, who then sells the products, without 


further modifications, to third party retailers in Country B. Unless indicated otherwise in the examples, 


Country B is not a qualifying jurisdiction within the meaning of sections 5.2 and 5.3. 


4. Assume Company B shows the following figures (before the calculation of the return under the 


simplified and streamlined approach):  


a) Profit & loss of Company B in Year X-3 through Year X 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


(a) Sales 199 195 205 200 


(b) Cost of goods sold (COGS) (145) (142) (154) (144) 


(c)= (a) + (b) Gross profit 54 53 51 56 


(d) Operating expenses (50) (47) (46) (49) 


(e)= (c) +(d) Earnings Before Interest & Tax (EBIT) 4 6 5 7 


(f) = (e) / (a) Return on Sales (%) 2.01% 3.08% 2.44% 3.50% 


(g) = (e) / (d) Return on Operating Expense 8.00% 12.77% 10.87% 14.29% 
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b) Balance sheet items of Company B calculated on an average basis for Year X-3 through 


Year X-1 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


Assets:     


    Fixed assets 50 42 40  


    Debtors 30 22 26  


    Stock 25 18 25  


Liabilities:     


    Creditors  33 34 36  


5. In order to determine the return of Company B in Year X under the simplified and streamlined 


approach, the following steps should be undertaken:  


• Step 1 – Determine the relevant industry grouping of the tested party.  


Company B falls into Group 1 of the industry groupings in the definitions section of the 


guidance. 


• Step 2 – Determine the relevant factor intensity classification.  


o As illustrated in the following tables, the net operating asset intensity of Company 


B calculated based on a weighted average of the preceding three-year period 


(from Year X-3 to Year X-1) is 29.22%, and the operating expenses intensity for 


the same period is 23.87%. Therefore, under the pricing matrix in section 5.1, the 


factor intensity classification of Company B is [C].  


o The account payable guardrail of 90 days under footnotes 5 and 29 of the guidance 


is not triggered as calculated in c). 


c) Calculation of Accounts Payable guardrail 


  Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


(a) Creditors 33 34 36  


(b) COGS 145 142 154  


(c)= (a) / (b) Ratio of Creditors to COGS 0.23 0.24 0.23  


(d)= (c) x 365 Accounts payable days 83.07 87.39 85.32  


(e) Meet 90 days threshold Yes Yes Yes  


d) Calculation of working capital in Year X-3 through Year X-1 


  Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


(a) Stock 25 18 25  


(b) Debtors 30 22 26  


(c) Creditors  33  34  36  


(d)=(a)+(b)-(c) Working capital  22 6 15  


e) Calculation of net operating assets intensity (OAS) 


Net Operating assets 


  Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


(a) Fixed assets 50 42 40  


(b) Working capital 22 6 15  


(c)=(a)+(b) Net Operating assets 72 48 55  
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Net operating assets intensity (OAS) 


  Year 


X-3 


Year 


X-2 


Year 


X-1 


3-year 


weighted 


average 


(a) Sales 199 195 205 599 


(b) Net Operating assets 72 48 55 175 


(c)=(b)/(a) OAS%    29.22% 


f) Calculation of operating expense intensity (OES) 


  Year 


X-3 


Year 


X-2 


Year 


X-1 


3-year 


weighted 


average 


(a) Sales 199 195 205 599 


(b) Operating expenses 50 47 46 143 


(c)=(b)/(a) OES%    23.87% 


 
•  Step 3 –Identify and apply the range from the relevant matrix segment.  


Under the pricing matrix in section 5.1 the return of Company B in year X should be 2.5% 


(+/- 0.5%).  


• Step 4 – Apply the operating expense cross-check of section 5.2. 


The operating expense cross-check described in section 5.2 is not triggered because the 


equivalent return on operating expenses result (10.20%) is within the operating expense 


cap-and-collar range (10%-60%). 


• Step 5 – Apply data availability mechanism of section 5.3. 


Data availability mechanism described in Section 5.3 is not triggered because Country B is 


not a qualifying jurisdiction. 


6. The table below illustrates the calculation of the operating margin of the tested party under the 


streamlined and simplified approach. 


Year X 


  P&L  


(before Section 5 


calculation) 


P&L  


(after Section 5  


calculation) 


(a) Sales     200 200 


(b) Cost of Goods Sold (144) (146) 


(c)= (a) + (b) Gross profit 56 54 


(d) Operating expenses (49) (49) 


(e)= (c) + (d) Earnings Before Interest & Tax 


(EBIT) 


7 5 


(f)= (e) / (a) Return on Sales (%) 3.5%  


(g)= (e) / (d) Return on Opex 14.29%  


(h) RoS% under Section 5.1  2.5% 


(i)= (a) x (h) EBIT under Section 5.1  5 


(j)= (i) / (d)   Equivalent return on OPEX  10.20% 
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Example 2 – Basic fact pattern with the industry Group 3 and the factor intensity 


classification [D] 


7. The facts are the same as in Example 1 except the figures of the profit & loss and balance sheet 


items calculated on an average basis of Company B in Year X-3 through Year X have changed as follows, 


and the MNE group produces and sells medical machinery. 


a) Profit & loss of Company B in Year X-3 through Year X 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


(a) Sales  199 195 205 200 


(b) Cost of goods sold (COGS) (156)  (163)  (164) (156) 


(c)= (a) + (b) Gross profit 43 32 41 44 


(d) Operating expenses  (37) (26)  (33) (36) 


(e)= (c) + (d) Earnings Before Interest & Tax (EBIT) 6 6 8 8 


(f) = (e) / (a) Return on Sales (%) 3.02% 3.08% 3.90% 4.00% 


(g) = (e) / (d) Return on Operating Expense  16.22% 23.08%   24.24% 22.22% 


b) Balance sheet items of Company B calculated on an average basis for Year X-3 through 


Year X-1 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


Assets:     


    Fixed assets 26 28 22  


    Debtors 15 18 22  


    Stock 20 16 20  


Liabilities:     


    Creditors  33 36 35  


8. In order to determine the return of Company B in Year X under the simplified and streamlined 


approach, the following steps should be undertaken:  


• Step 1 and Step 2 – Company B falls into Group 3 of the industry groupings and the factor 


intensity classification of Company B is [D] as illustrated in the table c). The account 


payable guardrail of 90 days under footnotes 5 and 29 of the guidance is not triggered. 


c) Working capital, Net operating assets, OAS% and OES% 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


3-year 


weighted 


average 


Working capital 2 (2) 7 - 


Net Operating assets 28 26 29 - 


OAS% - - - 13.86% 


OES% - - - 16.03% 


• Step 3 – Step 5 – Under the pricing matrix in section 5.1, the return of Company B in year 


X should be 3 % (+/- 0.5%). The operating expense cross-check described in section 5.2 


is not triggered because the equivalent return on operating expenses result (16.67%) is 


within the operating expense cap-and-collar range (10%-40%), and Data availability 


mechanism described in Section 5.3 is not triggered because Country B is not a qualifying 


jurisdiction. 


9. The table below illustrates the calculation of the operating margin of the tested party under the 


streamlined and simplified approach. 
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Year X 


  P&L  


(before Section 5 


calculation) 


P&L  


(after Section 5  


calculation) 


(a) (a) (a) (a) 


(b) (b) (b) (b) 


(c)= (a) + (b) Gross profit 44 42.00 


(d) Operating expenses (36) (36) 


(e)= (c) + (d) Earnings Before Interest & Tax (EBIT) 8 6 


(f)= (e) / (a) Return on Sales (%) 4.00%  


(g)= (e) / (d) Return on Opex 22.22%  


(h) RoS% under Section 5.1  3.00% 


(i)= (a) x (h)  EBIT under Section 5.1  6.00 


(j)= (i) / (d)   Equivalent return on OPEX  16.67% 


Example 3 – Application of the Data availability mechanism for qualifying 


jurisdictions 


10. The facts are the same as in Example 2 except that Country B is a qualifying jurisdiction within the 


meaning of sections 5.2 (operating expense cross-check) and 5.3 (the data availability mechanism) and 


has a sovereign credit rating for the relevant fiscal year of BB-. 


11. As in Example 2, the operating expense cross-check described in section 5.2 is not triggered 


because the equivalent return on operating expenses result (16.67%) is within the operating expense cap-


and-collar range (10%-45%).  


12. In accordance with the data availability mechanism, Company B will earn an adjusted return in 


accordance with the following formula:  


Adjusted return on sales = ROSTP + (NRAJ x OASTP) 


13.  ROSTP is 3% (the return on sales percentage of the tested party calculated in accordance with 


Sections 5.1 and 5.2 where applicable), NRAJ  is 1.8% (the net risk adjustment percentage of a jurisdiction 


with the sovereign credit rating with BB-) and OASTP is 13.86% 62(the net operating asset intensity 


percentage of Company B based on weighted average of year X-3 to X-1). The table below illustrates 


adjusted return on sales for Company B after application of the data availability mechanism. 


Year X 


(a) RoS% under Section 5.1 3% 


(b) Net Risk Adjustment%  1.80% 


(c) OAS% 13.86% 


(d)= (a) + ((b) x (c))   Adjusted RoS% under Section 5.3 3.25% 


Example 4 – Opex cross-check cap is triggered  


14. The facts are the same as in Example 2 except the figures of the profit & loss in Year X-3 through 


Year X and balance sheet items calculated on an average basis of Company B in Year X-3 through Year 


X-1 have changed as follows, and the MNE group produces and sells consumer electronics: 


  


 


62 Net operating asset guardrail of 85% under Section 5.3 is not exceeded. 
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a)  Profit & loss of Company B in Year X-3 through Year X 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


(a) Sales  199 195 205 200 


(b) Cost of goods sold (COGS) (181) (178) (187) (182) 


(c)= (a) + (b) Gross profit 18 17 18 18 


(d) Operating expenses (11) (11) (11) (10) 


(e)= (c) +(d) Earnings Before Interest & Tax (EBIT) 7 6 7 8 


(f) = (e) / (a) Return on Sales (%) 3.52% 3.08% 3.41% 4.00% 


(g) = (e) / (d) Return on Operating Expense  63.64% 54.55% 63.64% 80.00% 


b) Balance sheet items of Company B calculated on an average basis for Year X-3 through 


Year X-1 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


Assets:     


    Fixed assets 48 42 45  


    Debtors 31 37 33  


    Stock 20 16 20  


Liabilities:     


    Creditors  33 36 35  


15. In order to determine the return of Company B in Year X under the simplified and streamlined 


approach, the following steps should be undertaken:  


• Step 1 and Step 2 – Company B falls into Group 2 of the industry groupings and the factor 


intensity classification of Company B is [B] as illustrated in the table c). The account 


payable guardrail of 90 days under footnotes 5 and 29 of the guidance is not triggered. 


c) Working capital, Net operating assets, OAS% and OES% 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


3-year 


weighted 


average 


Working capital 18 17 18 - 


Net Operating assets 66 59 63 - 


OAS% - - - 31.39% 


OES% - - - 5.51% 


• Step 3 – Under the pricing matrix in Section 5.1, the return of Company B in year X should 


be 3.75 % (+/- 0.5%).  


• Step 4 – The operating expense cross-check described in Section 5.2 is triggered because 


the equivalent return on operating expenses result (75.00%) exceeds the operating 


expense cap-and-collar range (10%-60%). Since the equivalent return on operating 


expenses exceeds the range, the return on sales of Company B will be adjusted 


downwards until it results in the equivalent return on operating expenses equal to the 


operating expense cap. The return on sales after the adjustment is 3.00%. 


• Step 5 – Data availability mechanism described in Section 5.3 is not triggered because 


Country B is not a qualifying jurisdiction. 


16. The table below illustrates the calculation of the operating margin of the tested party under the 


streamlined and simplified approach. 
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Year X 


  P&L  


(before Section 5 


calculation) 


P&L  


(after Section 5.1 


calculation) 


P&L  


(after Section 5.2 


calculation) 


(a) Sales  200 200 200 


(b) Cost of Goods Sold (182) (182.5) (184) 


(c)= (a) + (b) Gross profit 18 17.5 16 


(d) Operating expenses (10) (10) (10) 


(e)= (c) + (d) Earnings Before Interest & Tax 


(EBIT) 
8 7.5 6 


(f)= (e) / (a) Return on Sales (%) 4.00%   


(g)= (e) / (d) Return on OPEX 80.00%   


(h) RoS% under Section 5.1  3.75%  


(i)= (a) x (h)  EBIT under Section 5.1  7.5  


(j)= (i) / (d)  Equivalent return on OPEX  75.00%  


(k)= (d) x 60%  Adjusted EBIT under Section 


5.2 
  6 


(l)= (k) / (a)  Adj. Return on Sales (%) under 


Section 5.2 


  3.00% 


Example 5 - Application of the Opex cross-check and Data availability 


mechanism 


17. The facts are the same as in Example 4 except Country B is a qualifying jurisdiction within the 


meaning of Sections 5.2 (operating expense cross-check) and 5.3 (the data availability mechanism) and 


has a sovereign credit rating for the relevant fiscal year of B-. 


18. As in Example 4, the operating expense cross-check described in Section 5.2 is triggered because 


the equivalent return on operating expenses result (75.00%) exceeds the operating expense cap-and-


collar range (10%-70%). Since the equivalent return on operating expenses exceeds the range, the return 


on sales of Company B will be adjusted downwards until it results in the equivalent return on operating 


expenses equal to the operating expense cap. The return on sales after the adjustment is 3.50%. 


19. In accordance with the data availability mechanism, Company B will earn an adjusted return in 


accordance with the following formula:  


Adjusted return on sales = ROSTP + (NRAJ x OASTP) 


20.  ROSTP is 3.50% (the return on sales after an adjustment based on Section 5.2), NRAJ is 4.9% 


(the net risk adjustment percentage of a jurisdiction with the sovereign credit rating with B-) and OASTP is 


31.39% 63(the net operating asset intensity percentage of the Company B based on weighted average of 


year X-3 to X-1). The table below illustrates adjusted return on sales for Company B after application of 


the data availability mechanism. 


Year X 


(a) RoS% under Section 5.1 and 5.2 3.50% 


(b) Net Risk Adjustment%  4.90% 


(c) OAS% 31.39% 


(d)= (a) + ((b) x (c))   Adjusted RoS% under Section 5.3 5.04% 


 


 


63 Net operating asset guardrail of 85% under Section 5.3 is not exceeded. 
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Example 6 – NOA accounts payable days guardrail is exceeded 


21. The facts are the same as in Example 4 except the figures of the profit & loss and balance sheet 


items calculated on an average basis of Company B in Year X-3 through Year X-1 have changed as follows 


and the account payable guardrail of 90 days under footnotes 5 and 29 of the guidance is exceeded. 


a) Profit & loss of Company B in Year X-3 through Year X 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


(a) Sales  199 185 195 200 


(b) Cost of goods sold (COGS) (181) (168) (177) (182) 


(c)= (a) + (b) Gross profit 18 17 18 18 


(d) Operating expenses (11) (11) (11) (10) 


(e)= (c) +(d) Earnings Before Interest & Tax (EBIT) 7 6 7 8 


(f) = (e) / (a) Return on Sales (%) 3.52% 3.24% 3.59% 4.00% 


b) (g) sheet items of Company B calculated on an average basis for Year X-3 through Year X-


1 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


Assets:     


    Fixed assets 48 42 45  


    Debtors 31 39 39  


    Stock 36 28 20  


Liabilities:     


    Creditors  65 65 55  


22. In order to determine the return of Company B in Year X under the simplified and streamlined 


approach, the following steps should be undertaken:  


• Step 1 – Company B falls into Group 2 of the industry groupings in the definitions section 


of the guidance. 


• Step 2 – the factor intensity classification of Company B is [B] as illustrated in the table 
e). Since the account payable guardrail of 90 days under footnotes 5 and 29 of the 
guidance applies and creditors are adjusted, working capital and net operating assets 
intensity (OAS) should be calculated with the adjusted creditors. 


c) Calculation of Accounts Payable guardrail  


  Year 


X-3 


Year 


X-2 


Year 


X-1 


Year 


X 


(a) Creditors 65 65 55  


(b) Cost of Goods Sold 181 168 177  


(c)= (a) / (b) Ratio of Creditors to COGS 0.36 0.39 0.31  


(d)= (c) x 365 Accounts payable days 131.08 141.22  113.42   


(e) Meet 90-day threshold No No No  


(f)= [(b) / 365] x 90  Adj. creditors  44.63 41.42 43.64  


(g)= (f) / (b) Adj.  ratio of Creditors to COGS 0.25 0.25 0.25  


(h)= (g) x 365 Adj.  accounts payable days 90 days 90 days 90 days  
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d) Adjusted Balance sheet items of Company B calculated on an average basis as a result of 


Accounts Payable guardrail 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


Year  


X 


Assets:     


    Fixed assets 48 42 45  


    Debtors 31 39 39  


    Stock 36 28 20  


Liabilities:     


    Creditors  44.63 41.42 43.64  


e) Working capital and Net operating asset, OAS% and OES% 


 Year  


X-3 


Year  


X-2 


Year  


X-1 


3-year 


weighted 


average 


Working capital with adjusted creditors 22.37 25.58 15.36 - 


Net Operating assets with adjusted creditors 70.37 67.58 60.36 - 


Unadjusted OAS% - - - 24.70% 


Adjusted OAS% - - - 34.25% 


OES% - - - 5.70% 


• Step 3 – Under the pricing matrix in Section 5.1 the return of Company B in year X should be 3.75 


% (+/- 0.5%).  


• Step 4 – The operating expense cross-check described in Section 5.2 is triggered because the 


equivalent return on operating expenses result (75.00%) exceeds the operating expense cap-and-


collar range (10%-60%). Since the equivalent return on operating expenses exceeds the range, 


the return on sales of Company B will be adjusted downwards until it results in the equivalent return 


on operating expenses equal to the operating expense cap. The return on sales after the 


adjustment is 3.0%. 


• Step 5 – Data availability mechanism described in Section 5.3 is not triggered because Country B 


is not a qualifying jurisdiction. 


The table below illustrates the calculation of the operating margin of the tested party under the streamlined 


and simplified approach. 


Year X 


  P&L  


(before Section 5 


calculation) 


P&L  


(after Section 5.1 


calculation) 


P&L  


(after Section 5.2 


calculation) 


(a) Sales  200 200 200 


(b) Cost of Goods Sold (182) (182.5) (184) 


(c)= (a) + (b) Gross profit 18 17.5 16 


(d) Operating expenses (10) (10) (10) 


(e)= (c) + (d) Earnings Before Interest & Tax 


(EBIT) 


8 7.5 6 


(f)= (e) / (a) Return on Sales (%) 4.0%   


(g)= (e) / (d) Return on OPEX 80.00%   


(h) RoS% under Section 5.1  3.75%  


(i)= (a) x (h)  EBIT under Section 5.1  7.5  


(j)= (i) / (d)  Equivalent return on OPEX  75.00%  


(k)= (d) x 60%  Adjusted EBIT under Section 5.2   6 


(l)= (k) / (a)  Adj. Return on Sales (%) under 


Section 5.2 
  3.00% 
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Example 7 – Multiple industry grouping where de minimis threshold of 20% of 


sales is exceeded 


23. The facts are the same as in Example 1 except the MNE group produces and sells both household 


consumables and electrical components and consumables, and in year X, Company B earns 60% of sales 


from selling household consumables and 40% of sales from selling electrical components and 


consumables. 


24. Since Company B sells goods falling in to more than one industry group (household consumables 


in industry group 1 and electrical components and consumables in industry group 2) and the de minimis 


threshold of 20% of sales is exceeded for both industry groupings, calculation of a weighted average return 


is required as the table below illustrates. 


Profit & loss extract of Company B in Year X  


Year X segmented P&L 


 Total industry group 1 


Category [C] 


industry group 2  


category [C] 


Sales 200 120 80 


Shares in total sales  60% 40% 


RoS% under Section 5.1 (60% x 2.50%) + (40% x 3.00%) = 2.70% (+/- 0.5%) 


Example 8 – Multiple industry grouping where de minimis threshold of 20% of 


sales is not met. 


25. The facts are same as in example 7 except that in year X, Company B earns 93% of sales from 


selling household consumables and 7% of sales from selling electrical components and consumables. 


26. Although Company B sells goods falling in to more than one industry group (household 


consumables in industry group 1 and electrical components and consumables in industry group 2), 


calculation of a weighted average return is not required because the de minimis threshold of 20% of sales 


is not met for industry grouping 2.  


Profit & loss extract of Company B in Year X 


Year X segmented P&L 


 Total industry 


group 1 


Category 


[C] 


Industry group 2 


category [C] 


Sales 200 186 14 


Share in total sales  93% 7% 


RoS% under Section 5.1 100% x 2.50% = 2.50% (+/- 0.5%) 
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As part of the Two‑Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy 
agreed by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS in October 2021, Amount B provides for a simplified 
and streamlined approach to the application of the arm’s length principle to in‑country baseline marketing 
and distribution activities, with a particular focus on the needs of low‑capacity countries. Content from 
the report has now been incorporated into the OECD Transfer Pricing Guidelines.
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Referentenentwurf 


Bundesministerium für Bildung und Forschung 


Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung 
von § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes  


(Zweite Forschungszulagen-Bescheinigungsänderungsverordnung – 2. 
FZulBÄV) 


A. Problem und Ziel 


Mit dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen, und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) wurde u.a. die For-
schungszulage auf Aufwand für abnutzbare bewegliche Güter des Anlagevermögens aus-
geweitet. Zur korrekten Administration sieht das Gesetz vor, dass im Bescheinigungsver-
fahren geprüft und bestätigt wird, dass abnutzbare bewegliche Güter des Anlagevermögens 
für ein jeweiliges FuE-Vorhaben erforderlich sind. Hierzu sind im Bescheinigungsverfahren 
entsprechende Angaben zu machen. 


Im Zuge der Administration ist aufgefallen, dass die aktuelle Rechtslage ungewollt nicht zu 
jeder Zeit die Beantragung einer Bescheinigung bei der Bescheinigungsstelle zulässt. Eine 
Beantragung soll bereits vor Beginn eines Vorhabens, während der Durchführung als auch 
danach möglich sein. Die derzeitige Formulierung in § 3 Abs. 2 beinhaltet jedoch eine Lücke 
zwischen dem Abschluss des FuE-Vorhabens und dem Abschluss des Wirtschaftsjahres, 
in dem dieses FuE-Vorhaben endete. 


Auch aufgefallen ist im Rahmen der Administration, dass Antragsteller die Vorhabenlauf-
zeiten stetig ausweiten. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt inzwischen knapp drei Jahre. 
Dies ist nicht im Sinne einer auf Agilität ausgerichteten, immer am aktuellen Stand der 
Technik ausgerichteten Forschungsförderung, deren Ergebnisse zeitnah Anwendung fin-
den. Auch kann bei Anträgen, die weit in die Zukunft gerichtet sind, die Beschreibung der 
jeweiligen Vorhaben nur sehr vage umschrieben werden, da sie aufgrund der großen zeit-
lichen Entfernung noch mit etlichen Unsicherheiten behaftet sind. 


Daneben ist im Rahmen einer Überprüfung auf Möglichkeiten zur Bürokratiereduktion eine 
spürbare Entlastungsmöglichkeit aufgefallen. So sind Unternehmen nach der derzeit gel-
tenden Fassung der Verordnung zur Durchführung von § 14 Absatz 1 des Forschungszu-
lagengesetzes (Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) verpflichtet, in 
ihrem Antrag auf Bescheinigung bei der Bescheinigungsstelle, u.a. Angaben zu den mit 
ihnen verbundenen Unternehmen zu machen (§ 3 Abs. 3 Nr. 5). Die Verpflichtung zu dieser 
Angabe war seinerzeit für die Evaluation des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von For-
schung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz – FZulG) als nötig erachtet worden. Es 
hat sich inzwischen jedoch herausgestellt, dass diese Notwendigkeit nicht gegeben ist. 
Gleichzeitig verursacht sie – insbesondere bei großen Unternehmen mit einer Vielzahl an 
verbundenen Unternehmen – einen hohen bürokratischen Aufwand. 


Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Jahren die Praxis etabliert, die Antragstellung von 
Beratern gegen Entgelt begleiten oder vornehmen zu lassen. Diese nicht unzulässige Pra-
xis hat in einzelnen Fällen zu missbräuchlichen Angaben bei der Antragstellung geführt. 
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Zum Schutz der antragstellenden Unternehmen sowie zur Verhütung und zur früheren Er-
kennbarkeit von Missbrauchsfällen sollen bei Antragsstellung zukünftig Angaben zu mitwir-
kenden Beratern zu tätigen sein. 


Daneben hat sich gezeigt, dass die in § 7 Abs. 2 und 3 der FZulBV kodifizierten Daten-
schutzrichtlinien – insbesondere nach den durch das Wachstumschancengesetz erfolgten 
Änderungen – teilweise redundant zu denen in § 17 Abs. 2 des Gesetzes sind, zum Teil 
aber auch im Widerspruch zu diesen stehen. 


B. Lösung 


Mit der vorliegenden Änderungsverordnung wird zum einen die für das Bescheinigungsver-
fahren notwendige Pflicht zur Darstellung der für ein FuE-Vorhabe genutzten abnutzbaren 
beweglichen Güter des Anlagevermögens eingeführt. Zum anderen wird der unter A. skiz-
zierte Sachverhalt dahingehend modifiziert, als dass einerseits die Möglichkeiten der Be-
antragung angepasst und die verpflichtende Angabe von Daten zu verbundenen Unterneh-
men aus dem Antrag auf Bescheinigung (§ 3 Abs. 3 Nr. 5) gestrichen wird. Auch wird die 
Zeitspanne, innerhalb derer ein Antrag in die Vergangenheit sowie in die Zukunft gestellt 
werden kann, reduziert. Es wird eine neue verpflichtende Angabe zu mitwirkenden Beratern 
eingeführt, wobei die Pflicht unter den Gesichtspunkten des Datenschutzes und der Entbü-
rokratisierung schonend ausgestaltet wird.  


Im Hinblick auf die Datenschutznormen werden die redundanten Passagen entfernt. Der im 
Gesetz nicht geregelte Bereich der Geschäftsstatistik wird derart normiert, als dass die im 
Gesetz geregelten Normen auch auf die Geschäftsstatistik der Bescheinigungsstelle An-
wendung finden. 


C. Alternativen 


Möglich wäre, die derzeit bestehenden Regelungen beizubehalten. Im Sinne einer mög-
lichst bürokratiearmen Prozessgestaltung, der Prüfung der Notwendigkeit von bestimmten 
Gütern des Anlagevermögens und dem Bedarf der Vorbeugung einer missbräuchlichen Be-
raterpraxiskommt dies jedoch nicht infrage. 


Eine Alternative bezüglich der Einreichungszeitpunkte für Anträge auf Bescheinigung (§ 3 
Absatz 2) wäre, ein Verfahren ähnlich desjenigen der Finanzverwaltung zu wählen und für 
jedes Vorhaben wirtschaftsjahresbezogen eine Bescheinigung auszustellen. Dies würde 
jedoch insofern den Bürokratieaufwand erhöhen, da für mehrjährige Vorhaben künftig meh-
rere Anträge nötig wären. 


Anstelle der verpflichtenden Angaben zu einem bestimmten mitwirkenden Berater könnte 
das Antragsformular dahingehend ergänzt werden, ob eine weitere Person gegen Entgelt 
mitgewirkt hat. Ohne Zuordnung eines Antrages zu dem jeweiligen Berater kann aber kein 
Missbrauch verhütet oder nachvollzogen werden. 


Alternativ zu der vorgeschlagenen Regelung betreffend den Datenschutz für die Daten aus 
der Geschäftsstatistik wäre möglich, dies – analog der derzeitigen Situation – in der FZulBV 
eigene (nicht widersprüchliche) Regelungen zu treffen. Allerdings lässt die bisherige For-
mulierung bereits erkennen, dass ein Gleichlaut zwischen Gesetz und Verordnung bzgl. der 
datenschutzrechtlichen Normen sinnvollerweise beabsichtigt ist. Zudem wird mit dem 
neuen Vorschlag sichergestellt, dass sich die Regelungen nicht widersprechen. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Keine. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die Reduktion der Pflichtangaben für Unternehmen im Prozess der Antragstellung 
entsteht eine Entlastung für die Wirtschaft. Diese wird für die Jahre 2024 bis 2026 auf ins-
gesamt 247 Tsd. Euro taxiert. Die Kosten für die Zusatzanagaben für die Beantragung einer 
Bescheinigung für abnutzbare bewegliche Güter des Anlagevermögens belaufen sich auf 
70 Tsd. Euro pro Jahr. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Prüfung der zusätzlichen Angaben über abnutzbare, bewegliche Güter des Anlagever-
mögens verursacht einen Mehraufwand für die Verwaltung (Bescheinigungsstelle) von XXX 
Euro pro Jahr verursachen. 


F. Weitere Kosten 


Sonstige Kosten entstehen nicht. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, ins-
besondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung 


Verordnung zur Änderung der  


Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung 


Vom ... 


Auf Grund des § 14 Absatz 1 Nummer 1 und 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 des 
Forschungszulagengesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763), zuletzt geändert 
mit Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl I, S. 2931), verordnet das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: 


Artikel 1 


Die Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung vom 30. Januar 2020 (BGBl I S. 
118, 1954), geändert mit Verordnung vom 17. Juni 2022 (BGBl I, S. 850) wird wie folgt 
geändert: 


1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Die Bescheinigung nach § 6 des Gesetzes kann vor, während oder nach der Durch-
führung eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens beantragt werden. Sie kann in 
die Zukunft für maximal drei volle Wirtschaftsjahre beantragt werden.“ 


2. Nach § 3 Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe c) wird folgender Buchstabe d) eingefügt: 


„d) eine Auflistung der für das Vorhaben genutzten abnutzbaren beweglichen Güter 
des Anlagevermögens, jeweils verbunden mit einer Begründung, weshalb diese für das 
Vorhaben erforderlich sind. 


3. § 3 Absatz 3 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:  


„Nr. 5 den Namen, inklusive Rechtsformzusatz und die dienstliche Anschrift weiterer 
Personen, die neben dem Antragsteller gegen Entgelt an der Antragstellung beratend 
mitgewirkt haben.“ 


4. In § 5 Absatz 2 wird folgender Satz 2 angehängt: 


„Daneben enthält die Bescheinigung für jedes Vorhaben die Feststellung, ob für das 
jeweilige Vorhaben genutzte abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens erforderlich sind.“ 


5. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Auf die Daten der Geschäftsstatistik findet § 17 Absatz 2 des Gesetzes Anwen-
dung.“ 
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Artikel 2 


Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Art. 1 Nummer 4 tritt mit 
Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft. 


Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen, und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) wurde u.a. die For-
schungszulage auf Aufwand für abnutzbare bewegliche Güter des Anlagevermögens aus-
geweitet. Zur korrekten Administration sieht das Gesetz vor, dass im Bescheinigungsver-
fahren geprüft und bestätigt wird, dass abnutzbare bewegliche Güter des Anlagevermögens 
für ein jeweiliges FuE-Vorhaben erforderlich sind. Hierzu sind im Bescheinigungsverfahren 
entsprechende Angaben zu machen. 


Im Zuge der Administration ist aufgefallen, dass die aktuelle Rechtslage ungewollt nicht zu 
jeder Zeit die Beantragung einer Bescheinigung bei der Bescheinigungsstelle zulässt. Eine 
Beantragung soll bereits vor Beginn eines Vorhabens, während der Durchführung als auch 
danach möglich sein. Die derzeitige Formulierung in § 3 Abs. 2 beinhaltet jedoch eine Lücke 
zwischen dem Abschluss des FuE-Vorhabens und dem Abschluss des Wirtschaftsjahres, 
in dem dieses FuE-Vorhaben endete. 


Auch aufgefallen ist im Rahmen der Administration, dass Antragsteller die Vorhabenlauf-
zeiten stetig ausweiten. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt inzwischen knapp drei Jahre. 
Dies ist nicht im Sinne einer auf Agilität ausgerichteten, immer am aktuellen Stand der 
Technik ausgerichteten Forschungsförderung, deren Ergebnisse zeitnah Anwendung fin-
den. Auch kann bei Anträgen, die weit in die Zukunft gerichtet sind, die Beschreibung der 
jeweiligen Vorhaben nur sehr vage umschrieben werden, da sie aufgrund der großen zeit-
lichen Entfernung noch mit etlichen Unsicherheiten behaftet sind. 


Auch hat sich im Rahmen einer Überprüfung auf Möglichkeiten zur Bürokratiereduktion eine 
spürbare Entlastungsmöglichkeit gezeigt. Diese soll mit der vorliegenden Verordnung ge-
hoben werden. 


So sind Unternehmen nach der derzeit geltenden Fassung der Verordnung zur Durchfüh-
rung von § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes (Forschungszulagen-Bescheini-
gungsverordnung – FZulBV) verpflichtet, in ihrem Antrag auf Bescheinigung bei der Be-
scheinigungsstelle, u.a. Angaben zu den mit ihnen verbundenen Unternehmen zu machen 
(§ 3 Abs. 3 Nr. 5). Die Verpflichtung zu dieser Angabe war seinerzeit für die Evaluation des 
Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszula-
gengesetz – FZulG) als nötig erachtet worden. Es hat sich inzwischen jedoch herausge-
stellt, dass diese Notwendigkeit nicht gegeben ist. Gleichzeitig verursacht sie – insbeson-
dere bei großen Unternehmen mit einer Vielzahl an verbundenen Unternehmen – einen 
hohen bürokratischen Aufwand. 


Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Jahren eine Praxis etabliert, die Antragstellung 
von Beratern gegen Entgelt begleiten oder vornehmen zu lassen. Diese nicht unzulässige 
Praxis hat in einzelnen Fällen zu missbräuchlichen oder auch strafbaren Angaben bei der 
Antragstellung geführt. Zum Schutz der antragsstellenden Unternehmen sowie zur Verhü-
tung und früheren Erkennbarkeit von Missbrauchsfällen sollen bei Antragsstellung zukünftig 
Angaben zu mitwirkenden Beratern zu tätigen sein. Weiterhin können sich aus den erhobe-
nen Daten wertvolle Rückschlüsse ergeben, ob die Ausgestaltung des Verfahrens für An-
tragsteller hinreichend zugänglich ist oder weiterer Entbürokratisierungsbedarf besteht.  
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Daneben hat sich gezeigt, dass die in § 7 Abs. 2 und 3 der FZulBV kodifizierten Daten-
schutzrichtlinien – insbesondere nach den durch das Wachstumschancengesetz erfolgten 
Änderungen – teilweise redundant zu denen in § 17 Abs. 2 des Gesetzes sind, zum Teil 
aber auch im Widerspruch zu diesen stehen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die vorliegende Verordnung ändert die FZulBV an mehreren Stellen: 


1. Anpassung der Regelungen zum Einreichungszeitpunkt bzgl. Anträge auf Bescheini-
gung. 


2. Zur Umsetzung der Fördermöglichkeit für abnutzbare bewegliche Güter des Anlagever-
mögens werden nötige Angaben in das Antragsformular aufgenommen. 


3. Angaben zu verbundenen Unternehmen im Antrag auf Bescheinigung nach § 6 des 
FZulG sollen künftig nicht mehr zu tätigen sein, um unnötige Bürokratie zu vermeiden. 


4. Zur Verhütung von Missbrauchsfällen und zur Prüfung der Zugänglichkeit des Verfahrens 
sollen Angaben zum Mitwirken von Beratern gegen Entgelt gemacht werden. 


5. Im Hinblick auf die Datenschutznormen werden die redundanten Passagen entfernt. Der 
im Gesetz nicht geregelte Bereich der Geschäftsstatistik wird derart normiert, als dass die 
im Gesetz geregelten Normen auch auf die Geschäftsstatistik der Bescheinigungsstelle An-
wendung finden. 


III. Alternativen 


Möglich wäre, die derzeit bestehenden Regelungen beizubehalten. Im Sinne einer mög-
lichst bürokratiearmen Prozessgestaltung sowie der Prüfung der Notwendigkeit von be-
stimmten Gütern des Anlagevermögens kommt dies jedoch nicht infrage. 


Eine Alternative bezüglich der Einreichungszeitpunkte für Anträge auf Bescheinigung (§ 3 
Absatz 2) wäre, ein Verfahren ähnlich desjenigen der Finanzverwaltung zu wählen und für 
jedes Vorhaben wirtschaftsjahresbezogen eine Bescheinigung auszustellen. Dies würde 
jedoch insofern den Bürokratieaufwand erhöhen, da für mehrjährige Vorhaben künftig meh-
rere Anträge nötig wären. 


Anstelle der verpflichtenden Angaben zu einem bestimmten mitwirkenden Berater könnte 
das Antragsformular dahingehend ergänzt werden, ob eine weitere Person gegen Entgelt 
mitgewirkt hat. Ohne Zuordnung eines Antrages zu einem Berater kann aber kein Miss-
brauch verhütet oder nachvollzogen werden. 


Alternativ zu der vorgeschlagenen Regelung betreffend den Datenschutz für die Daten aus 
der Geschäftsstatistik wäre möglich, dies – analog der derzeitigen Situation – in der FZulBV 
eigene (nicht widersprüchliche) Regelungen zu treffen. Allerdings lässt die bisherige For-
mulierung bereits erkennen, dass ein Gleichlaut zwischen Gesetz und Verordnung bzgl. der 
datenschutzrechtlichen Normen sinnvollerweise beabsichtigt ist. Zudem wird mit dem 
neuen Vorschlag sichergestellt, dass sich die Regelungen nicht widersprechen. 
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IV. Regelungskompetenz 


Die Verordnung stützt sich auf die in § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes ge-
währte Verordnungsermächtigung, nach der das Bundesministerium für Bildung und For-
schung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie und mit Zustimmung des Bundesrates eine Verordnung 
über das Bescheinigungsverfahren im Rahmen des Antragsverfahrens zur Forschungszu-
lage erlassen darf. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 


VI. Regelungsfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Durch die Streichung einer Pflichtangabe im Antrag auf Bescheinigung trägt die Verordnung 
zur Verwaltungsvereinfachung bei. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Eine Nachhaltigkeitsrelevanz ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelung hat keine Auswirkungen auf die Haushalte von Bund, Ländern und Kommu-
nen. 


4. Erfüllungsaufwand 


Durch die Verordnung entfällt ein Teil der Berichtspflicht von Unternehmen bei der Bean-
tragung der Bescheinigung für FuE-Vorhabens bei der BSFZ, da verbundene Unternehmen 
nicht mehr anzugeben sind. Hingegen entsteht ein zusätzlicher Aufwand für Antragsteller, 
die Aufwendungen für Abnutzung beweglicher Güter des Anlagevermögens geltend ma-
chen wollen, da sie hierzu für die entsprechenden Güter jeweils eine Begründung bzgl. der 
Notwendigkeit für das betreffende FuE-Vorhaben abgeben müssen. Es entsteht ebenso ein 
zusätzlicher Aufwand bei denjenigen Antragstellern, die eine entgeltliche Beratung in An-
spruch nehmen, indem dieser Umstand bei Antragstellung anzugeben ist. 


Für Bürgerinnen und Bürger ergibt sich kein Erfüllungsaufwand. Für die Verwaltung ergibt 
sich geringfügiger einmaliger Aufwand zur Anpassung der Datensätze zur Übermittlung der 
Bescheinigungen. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, insbesondere mittelständischen Unternehmen, entstehen keine direkten o-
der indirekten Kosten. Sonstige Kosten entstehen nicht. Auswirkungen auf Einzelpreise o-
der das Preisniveau sind nicht zu erwarten.  
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6. Weitere Regelungsfolgen 


Der Verordnungsentwurf hat keine Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Ebenso sind keine gleichstellungspolitischen wie demografischen Auswirkungen ersicht-
lich. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Sowohl das Forschungszulagengesetz als auch die Forschungszulagen-Bescheinigungs-
verordnung sind nicht befristet. Eine Befristung dieser Verordnung ist daher nicht angezeigt. 
Eine Evaluierung des FZulG wird im Jahr 2025 durchgeführt. Einbezogen werden auch die 
Bescheinigungsverfahren, die nach der Bescheinigungsverordnung erfolgen.  


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


1. § 3 Absatz 2 


Ziel der Neufassung ist die Sicherstellung der Möglichkeit, einen Antrag auf Bescheinigung 
für ein FuE-Vorhaben in einer nicht unterbrochenen Zeitspanne vor, während und nach 
Ende des Vorhabens. Daneben wird jedoch die zeitliche Vorauswirkung eingeschränkt. Hin-
tergrund ist insbesondere, dass weit in die Zukunft gerichtete Anträge mit großen Unsicher-
heiten behaftet sind und eine valide Prüfung insofern nur schwer möglich ist. 


2. § 3 Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe d) 


Die Einfügung des neuen Buchstaben d) folgt aus der durch das Wachstumschancengesetz 
eingeführten Ausweitung der Forschungszulage auf abnutzbare bewegliche Güter des An-
lagevermögens. Nach dem neuen § 6 Abs. 3 hat die Bescheinigungsstelle zu prüfen, inwie-
weit ein für das FuE-Vorhaben genutztes abnutzbares bewegliches Gut des Anlagevermö-
gens für das Vorhaben erforderlich ist. Das erfordert entsprechende Angaben zu diesen 
Wirtschaftsgütern, die mit der Einfügung erhoben werden können. 


3. § 3 Absatz 3 Nr. 5 


Es hat sich herausgestellt, dass die Angabe zu verbundenen Unternehmen im Antrag auf 
Bescheinigung weder für das Antragsverfahren selbst noch für die Evaluation des For-
schungszulagengesetzes notwendig ist. Daher wird die Pflicht zur Angabe von Daten von 
verbundenen Unternehmen gestrichen. 


4. § 3 Absatz 3 Nr. 5 neu 


Ziel der Einfügung ist die Verhütung von vereinzelten Missbrauchsfällen bei der Beantra-
gung der Forschungszulage durch Berater. Durch eine Erfassung der Beratertätigkeit bei 
der Antragstellung soll es für die Prüfstelle beispielsweise leichter werden, Muster-/Mas-
senanträge zu erkennen, Angaben mit anderen Anträgen abgleichen, Missbrauchsgefahren 
durch die Erkennbarkeit des Beraters verhüten und bei Bekanntwerden eines Missbrauchs-
falles weitere Fälle des Beraters überprüfen zu können. Durch die Erkennbarkeit des Bera-
ters gegenüber der Beratungsstelle kann auch das Leistungsangebot für den Antragsteller 
verbessert werden, da der Berater gegenüber der Prüfstelle erkennbar wird.  
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Weiterhin sollen sich hieraus für die Evaluation der Zugänglichkeit der Forschungszulage 
wertvolle Rückschlüsse ergeben. Es ist überdies im Interesse, dass kein Eindruck gefördert 
wird, eine Beratung sei für eine Antragstellung erforderlich. Ob dieser Eindruck verbreitet 
ist, kann mit einer statistischen Erhebung erkannt und durch Aufklärung entgegengewirkt 
werden. 


5. § 5 Absatz 2 Satz 2 


Die Ergänzung ist aufgrund der Neufassung des § 6 des Gesetzes erforderlich. 


6. § 7 Absatz 2 


Die Neuformulierung des § 7 Absatz 2 ist aufgrund der Änderung des § 17 FZulG nötig 
geworden. Hierdurch würden § 17 FZulG und § 7 FZulBV widersprüchliche Regelungen 
enthalten. Um dies auch für die Zukunft zu vermeiden, werden die Datenschutzregelungen, 
die auf die Antragsdaten anzuwenden sind (§17 FZulG), zur analogen Anwendung auf die 
Daten der Geschäftsstatistik der Bescheinigungsstelle übertragen. 


Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 


Ziel ist, dass die Erleichterung für Antragsteller schnellstmöglich greifen. Daher tritt die Ver-
ordnung am Tag nach der Verkündung in Kraft. Die Änderung zum Datenschutz in Artikel 
1 Nummer 4 tritt – ebenso wie entsprechende Regelungen im Wachstumschancengesetz 
– mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft. 
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Merkblatt 


zu internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren 


(Streitbeilegungsverfahren) 


auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
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Finanzbehörden der Länder gilt für internationale Streitbeilegungsverfahren auf dem Gebiet der 
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A Allgemeines 


1 Allgemeines zu internationalen Streitbeilegungsverfahren 


1.1 Rechtsgrundlagen und Rechtsnatur 


1 Internationale Streitbeilegungsverfahren im Sinne dieses Merkblatts umfassen internationale 
Verständigungs- und Schiedsverfahren auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen. Sie beruhen auf den folgenden Rechtsgrundlagen: 


- Artikel zu Verständigungs- und ggf. Schiedsverfahren des zwischen den betroffenen 
Vertragsstaaten anzuwendenden DBA (vgl. Art. 24 VerhGl.), 


- dem Übereinkommen vom 23. Juli 1990 über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von 
Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (90/436/EWG)1 (im Weiteren als 
„EU-Schiedskonvention“ bezeichnet) und 


- dem EU-Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz (EU-DBA-SBG)2. 


2 Internationale Streitbeilegungsverfahren sind zwischenstaatliche Verfahren auf Antrag eines oder 
mehrerer Steuerpflichtiger zur übereinstimmenden Anwendung von DBA oder der EU-
Schiedskonvention. Nicht Gegenstand dieses Merkblatts sind diejenigen Verfahren nach DBA, für die 
kein Antragsrecht Steuerpflichtiger vorgesehen ist (vgl. insbesondere Art. 24 Abs. 3 VerhGl.). 


3 Vorabverständigungsverfahren nach § 89a AO sind von diesem Merkblatt grundsätzlich nicht 
betroffen. Allerdings können die Grundsätze dieses Merkblatts aufgrund der Vergleichbarkeit der 
Verfahren sinngemäß übertragen werden, soweit § 89a AO dieser Übertragung nicht entgegensteht. 


4 Dieses Merkblatt bezieht sich, soweit es Ausführungen zu Streitbeilegungsverfahren nach dem 
Verständigungsartikel eines DBA enthält, auf die VerhGl3. Das zwischen den betroffenen 
Vertragsstaaten anzuwendende DBA kann hiervon abweichen und ist stets vorrangig zu beachten. 


5 Liegen die in der jeweiligen Rechtsgrundlage festgelegten Voraussetzungen vor, sind der Zugang zu 
einem Verständigungsverfahren und – sofern vorgesehen – die Einleitung eines Schiedsverfahrens 
gesetzlich verankerte Rechte des Steuerpflichtigen, wenn nicht ausdrücklich ein Ermessen der 
Verwaltung hinsichtlich der Durchführung von Verständigungs- oder Schiedsverfahren besteht. Ein 
solches Ermessen kommt insbesondere in Betracht, wenn die Rechtsgrundlage für ein Verfahren als 
Kann-Vorschrift formuliert ist (vgl. z. B. Art. 25 Abs. 6 DBA Kanada 2002). 


6 Ein Antrag auf Einleitung eines gesetzlich normierten Schiedsverfahrens kann von den zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten insbesondere abgelehnt werden, wenn 


- bei einem Verfahren nach einem DBA Einschränkungen nach dem zwischen den betroffenen 
Vertragsstaaten anzuwendenden DBA vorliegen (vgl. z. B. Art. 25 Abs. 6 DBA Kanada 2002), 


- bei einem Verfahren nach der EU-Schiedskonvention die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 der EU-
Schiedskonvention erfüllt sind, 


- bei einem Verfahren nach dem EU-DBA-SBG die Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 oder 2 EU-DBA-
SBG erfüllt sind (siehe auch Rn. 177). 


1 Fundstelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A01990A0436-
20141214&qid=1606379314083 (konsolidierte Fassung) 
2 Fundstelle: http://www.gesetze-im-internet.de/eu-dba-sbg/index.html 
3 Fundstelle: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/All 
gemeine_Informationen/2013-08-22-Verhandlungsgrundlage-Doppelbesteuerungsabkommen-Steuern-vom-Einkommen-
und-Vermoegen.html 
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7 Die jeweiligen Rechtsgrundlagen enthalten Bestimmungen, nach denen die zuständige Behörde in 
Deutschland mit den zuständigen Behörden anderer Staaten unmittelbar verkehren kann, um eine 
Einigung über Einzelfälle herbeizuführen, die die Besteuerung in Deutschland oder in einem anderen 
Staat betreffen. Die Verständigungsklauseln der DBA und der EU-Schiedskonvention sind durch die 
jeweiligen Zustimmungsgesetze innerstaatliches Recht geworden. 


8 Im Einzelfall können auch multilaterale Verfahren in Betracht kommen. Ob ein multilaterales 
Verfahren möglich und sachgerecht ist, hängt von den Rechtsgrundlagen und den Gegebenheiten des 
Einzelfalls ab. 


1.2 Verhältnis der Streitbeilegungsverfahren zueinander 


9 Ist bereits ein Verfahren nach einem DBA beantragt worden und wird im Anschluss für denselben 
Sachverhalt ein Verfahren nach der EU-Schiedskonvention beantragt, so lehnt das BZSt das später 
beantragte Verfahren ab, wenn nicht der früher nach dem DBA gestellte Antrag zurückgenommen 
wird. Dasselbe gilt im umgekehrten Fall, wenn zuerst ein Verfahren nach der EU-Schiedskonvention 
beantragt wurde. 


10 Bei gleichzeitiger Beantragung eines Verständigungsverfahrens sowohl nach dem 
Verständigungsartikel eines DBA als auch nach der EU-Schiedskonvention setzt das BZSt eine 
angemessene Frist, in der sich der Antragsteller schriftlich für eines der beiden Verfahren entscheiden 
soll. Entscheidet sich dieser innerhalb der gesetzten Frist nicht, legt das BZSt den Antrag nach 
pflichtgemäßem Ermessen zugunsten des Antragstellers aus. 


11 Sobald die betroffene Person ein Verfahren nach dem EU-DBA-SBG initiiert, sind zuvor beantragte 
bzw. bereits eingeleitete Verfahren nach einem DBA oder der EU-Schiedskonvention von Amts wegen 
zu beenden (§ 4 Abs. 4 Satz 1 EU-DBA-SBG). Nach Einlegung der Streitbeilegungsbeschwerde oder 
nach Beendigung des Verfahrens nach dem EU-DBA-SBG ist ein Antrag auf Durchführung eines 
Verfahrens nach einem DBA oder der EU-Schiedskonvention als unzulässig abzulehnen (vgl. § 4 Abs. 4 
EU-DBA-SBG). Entsprechend ist auch bei gleichzeitiger Beantragung eines Verfahrens nach dem EU-
DBA-SBG und eines Verfahrens nach einem DBA oder der EU-Schiedskonvention zu verfahren. In 
diesen Fällen sind die Anträge auf Durchführung eines Verfahrens nach einem DBA oder der EU-
Schiedskonvention abzulehnen. Dieser Vorrang gilt nur, soweit das EU-DBA-SBG anwendbar ist (§ 33 
EU-DBA-SBG, siehe auch Rn. 146 und Rn. 147). 


1.3 Verhältnis der Streitbeilegungsverfahren zu innerstaatlichen Rechtsbehelfen 


12 Einem Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens steht nicht entgegen, dass zum 
Gegenstand des Streitbeilegungsverfahrens nach deutschem Steuerrecht oder nach dem Recht des 
anderen Staates ein Rechtsbehelf anhängig oder der Rechtsweg noch nicht erschöpft ist. Zu bedenken 
ist jedoch, dass das innerstaatliche Recht mancher Staaten es nicht zulässt, eine 
Verständigungsvereinbarung einzugehen oder umzusetzen, die zu einem von der Entscheidung eines 
innerstaatlichen Gerichts abweichenden Ergebnis führt. Der Antragsteller sollte daher ggf. zuvor 
prüfen, welches der Verfahren er verfolgen möchte. 


13 Informationen zu zuständigen Behörden und Verfahrensvorschriften ausländischer Staaten enthält die 
OECD-Sammlung „Country Profiles on Mutual Agreement Procedures“4. 


14 Es ist zulässig, gleichzeitig ein innerstaatliches Rechtsbehelfsverfahren und ein internationales 
Streitbeilegungsverfahren über denselben Streitgegenstand zu führen (Rn. 12). Dabei sollte jedoch 
insbesondere Folgendes berücksichtigt werden: 


a) Die Umsetzung von Verständigungsvereinbarungen erfolgt bei Verfahren nach allen drei 
Rechtsgrundlagen unter dem Vorbehalt der Rücknahme ggf. in Deutschland oder im Ausland 


4 Abrufbar unter http://www.oecd.org/tax/dispute/country-map-profiles.htm 
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anhängiger Rechtsbehelfe, soweit diese Rechtsbehelfe den Gegenstand der Verständigung 
betreffen (siehe auch Tz. 4.1). 


b) Bei Verfahren nach einem DBA muss auf die ggf. im jeweils anzuwendenden DBA geregelten 
Rechtsfolgen geführter nationaler Rechtsbehelfe geachtet werden (vgl. Art. 24 Abs. 5 Satz 2 
DBA Japan 2016). 


c) Wird bei Verfahren nach der EU-Schiedskonvention der Besteuerungsfall im Rahmen eines 
eingelegten Rechtsbehelfs einem Gericht vorgelegt, beginnt die in Art. 7 Abs. 1 Satz 1 EU-
Schiedskonvention genannte Zweijahresfrist (siehe Rn. 132) erst zu dem Zeitpunkt, an dem die in 
letzter Instanz im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsbehelfe ergangene Entscheidung 
rechtskräftig geworden ist (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 EU-Schiedskonvention). 


Können nach dem innerstaatlichen Recht eines der beteiligten Vertragsstaaten die zuständigen 
Behörden nicht von Entscheidungen der Gerichte abweichen, setzt das Schiedsverfahren voraus, 
dass das Unternehmen in diesem Vertragsstaat Rechtsbehelfe, soweit sie sich auf den Gegenstand 
des Schiedsverfahrens beziehen, zurücknimmt oder darauf verzichtet (Art. 7 Abs. 3 EU-
Schiedskonvention). 


d) Bei einem Verfahren nach dem EU-DBA-SBG beginnen die folgenden Fristen erst mit Ablauf des 
Tages, an dem eine im Rechtsbehelfsverfahren Deutschlands bzw. des anderen Staates ergangene 
Entscheidung rechtskräftig geworden ist, dieses Verfahren auf andere Weise endgültig 
abgeschlossen oder dieses Verfahren ausgesetzt oder ruhend gestellt oder das Ruhen des 
Verfahrens angeordnet worden ist: 


- Frist zur Entscheidung über die Zulassung der Streitbeilegungsbeschwerde (§ 8 Abs. 1 EU-
DBA-SBG, siehe auch Rn. 165), 


- Frist, die den zuständigen Behörden zur Lösung der Streitfrage im Verständigungsverfahren 
zur Verfügung steht (Einigungsfrist; § 13 Abs. 3 EU-DBA-SBG, siehe auch Rn. 171). 


Wenn in dem anderen Mitgliedstaat der EU ein innerstaatliches Urteil ergangen ist und dieser 
Mitgliedstaat nicht von dieser rechtskräftigen Entscheidung abweichen kann, ist das Verfahren von 
Amts wegen zu beenden (§§ 16 Abs. 3, 20 Abs. 4 EU-DBA-SBG). 


1.4 Verhältnis der Streitbeilegungsverfahren zu Quellensteuer-Erstattungsverfahren 


15 Ein Streitbeilegungsverfahren ersetzt nicht das Verfahren zur Erstattung einbehaltener Quellensteuer. 


16 Das Recht zur Vornahme des Quellensteuerabzugs (für Steuern auf Dividenden, Zinsen, 
Lizenzgebühren oder sonstige von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person bezogene 
Einkünfte, dazu gehören auch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) wird durch die DBA in der Regel 
nicht berührt. Fast alle neueren deutschen DBA enthalten entsprechende klarstellende Regelungen 
(siehe Art. 27 VerhGl.). Auch ohne eine solche Klarstellung im DBA gilt, soweit im spezifischen DBA 
nicht ausdrücklich abweichend geregelt, dass die Vornahme des Quellensteuerabzugs – auch in Fällen, 
in denen dem Quellenstaat nach dem DBA das Besteuerungsrecht nicht zugewiesen ist – nicht gegen 
das Abkommen verstößt, wenn der Quellenstaat seiner Verpflichtung im Rahmen eines 
Erstattungsverfahrens nachkommt (vgl. BFH vom 21. Mai 1997 - I R 79/96, BStBl 1998 II Seite 113). 
Ein Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens hinsichtlich des Quellensteuerabzugs, ohne 
dass zuvor der Weg eines eingerichteten Erstattungsverfahrens beschritten worden wäre, ist deshalb 
in der Regel als unbegründet abzulehnen. 


17 Ist im Ausland für Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug, 
vergleichsweise dem inländischen § 50a EStG, unterliegen, ein Erstattungsverfahren eingerichtet, das 
im Wesentlichen dem Verfahren nach § 50c Abs. 3 EStG entspricht, ist ein solches Verfahren vom 
Antragsteller vorrangig in Anspruch zu nehmen. Das gilt auch für andere Verfahren, z. B. wenn die im 
Wege des Steuerabzugs einbehaltene Einkommensteuer (z. B. durch Abzug vom Arbeitslohn) im 
Rahmen eines Veranlagungsverfahrens, das für beschränkt Steuerpflichtige entsprechend § 50 


Seite 3 







 


 


    
     


      
    


    
     


  
     


   
      


     
       


  
   


    
     


   
   


   
    


   
     


 


       
     


  
      


 


      
  


   
   


      
    


   
        


   
 


   
     


         
    


   


      
   


       
   


    
          


  


Abs. 2 Satz 2 EStG durchzuführen wäre, angerechnet oder erstattet wird oder eine Erstattung 
vergleichbar der Regelung in § 37 Abs. 2 AO (Zahlung ohne rechtlichen Grund) erlangt werden kann. 
Ist ein entsprechendes Verfahren deshalb nicht erfolgreich, weil der Antragsteller die hierfür geltenden 
Voraussetzungen nicht beachtet hat, insbesondere die Erstattung nicht nach den im jeweiligen DBA 
oder, soweit dort keine Fristen für Erstattungsanträge geregelt sind, nach den im innerstaatlichen 
Recht des Quellenstaats geltenden Fristen beantragt hat, so liegt darin ebenfalls keine gegen das 
Abkommen verstoßende Besteuerung. Auch in einem solchen Fall ist ein Antrag auf Einleitung eines 
Verständigungsverfahrens hinsichtlich des Quellensteuerabzugs daher unbegründet. 


18 Wird ein Erstattungsantrag aus anderen als den oben genannten Gründen von der jeweiligen 
zuständigen Behörde abgelehnt, ist die Ablehnung des Erstattungsantrags eine Maßnahme, die zu 
einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führen kann. Vorbehaltlich des Vorliegens 
der weiteren Voraussetzungen ist ein insofern gestellter Antrag auf Einleitung eines 
Verständigungsverfahrens dann begründet. Gegenstand des Verfahrens ist die Auslegung oder 
Anwendung des betreffenden Abkommens oder Übereinkommens (siehe Rn. 32). 


19 Wird über einen unter Beachtung der Regeln eines eingerichteten Erstattungsverfahrens gestellten 
und materiell begründeten Erstattungsantrag nicht in angemessener Zeit entschieden, stellt dies eine 
nicht dem Abkommen entsprechende Besteuerung dar. Welche Bearbeitungszeit angemessen ist, 
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel sind Bearbeitungszeiten bis zu zwei Jahren 
nicht als unangemessen anzusehen. Da in solchen Fällen Schwierigkeiten bestehen, für den Beginn der 
Frist für einen Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens an etwas anderes als den 
ursprünglichen Quellensteuerabzug anzuknüpfen, sollte dieser Antrag so rechtzeitig gestellt werden, 
dass die Antragsfrist auch bei unterstelltem Fristbeginn zum Zeitpunkt des Quellensteuerabzugs noch 
eingehalten wird. 


20 Das Freistellungsverfahren ist ein Verfahren, in dem in der Regel vor Einbehalt der Quellensteuer das 
Absehen vom Quellensteuerabzug herbeigeführt werden kann. Ein ganz oder teilweise erfolglos 
gebliebenes Freistellungsverfahren führt grundsätzlich nicht dazu, dass das Bestreiten eines 
Erstattungsverfahrens nicht mehr erforderlich wäre. Somit wäre in diesem Fall ein Antrag auf 
Einleitung eines Verständigungsverfahrens unbegründet. 


21 Besondere Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn ein Steuerpflichtiger, auf dessen Rechnung im 
Quellenstaat ein Quellensteuerabzug durchgeführt wurde, im Ansässigkeitsstaat zunächst die 
entsprechenden Einkünfte als nach DBA freizustellen oder die Quellensteuer als anrechenbar erklärt, 
der Ansässigkeitsstaat aber später zu einer anderen abkommensrechtlichen Beurteilung gelangt. 


22 Auch in diesen Fällen gilt, dass ein Streitbeilegungsverfahren nicht das Verfahren zur Erstattung oder 
Ermäßigung einbehaltener Quellensteuer ersetzt. Ist also der Quellenstaat nach dem DBA zur 
Steuerfreistellung verpflichtet und deshalb die Versagung der Freistellung oder Anrechnung durch den 
Ansässigkeitsstaat abkommensgemäß, dann ist ein diesbezüglicher Antrag auf Einleitung eines 
Verständigungsverfahrens als unbegründet abzulehnen, wenn zuvor keine Erstattung im Quellenstaat 
beantragt wurde. 


23 Kann in solchen Fällen ausnahmsweise, auch unter Berücksichtigung von § 110 AO oder vergleichbaren 
ausländischen Vorschriften, nach dem Versagen der Freistellung oder Anrechnung durch den 
Ansässigkeitsstaat kein fristgerechter Erstattungsantrag mehr gestellt werden, weil zum Zeitpunkt des 
Versagens der Freistellung oder Anrechnung durch den Ansässigkeitsstaat die Frist für einen 
Erstattungsantrag im Quellenstaat bereits abgelaufen war, gilt Folgendes: 


a) Im Grundsatz gilt auch in einem solchen Fall, dass die Vornahme des Quellensteuerabzugs nicht 
als Verstoß gegen das Abkommen einzustufen ist, wenn ein Erstattungsverfahren im Sinne der 
Rn. 17 Satz 1 und 2 eingerichtet war. Hat der Antragsteller die Regeln dieses Erstattungsverfahrens 
nicht beachtet, liegt auch im Ausbleiben einer Erstattung der Quellensteuer keine dem Abkommen 
nicht entsprechende Besteuerung vor. Dies gilt insbesondere, wenn die Erstattung nicht gemäß 
den im jeweiligen DBA oder, soweit dort keine Fristen für Erstattungsanträge geregelt sind, gemäß 
den im innerstaatlichen Recht des Quellenstaats geltenden Fristen beantragt wurde. Dass dem 
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Antragsteller ein möglicher Erstattungsanspruch erst zum Zeitpunkt der Versagung der 
Freistellung oder Anrechnung durch den Ansässigkeitsstaat bewusstgeworden sein könnte, ändert 
hieran grundsätzlich nichts. Ist auch die Versagung der Freistellung oder Anrechnung durch den 
Ansässigkeitsstaat abkommensgemäß, dann liegt insgesamt keine gegen das Abkommen 
verstoßende Besteuerung vor, und ein Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens ist als 
unbegründet abzulehnen. 


b) Ist in einem solchen Fall Deutschland der Ansässigkeitsstaat und wird in Deutschland unter 
Hinweis auf die Doppelbesteuerung ein Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens 
gestellt, wird das BZSt sich an die zuständige Behörde des Quellenstaats mit der Frage wenden, ob 
dort eine Möglichkeit zur Beseitigung der Doppelbesteuerung, ggf. auch durch 
Billigkeitsmaßnahmen, gesehen wird. Sieht die zuständige Behörde des Quellenstaats unter 
Verweis auf den nicht rechtzeitig gestellten Erstattungsantrag keine solche Möglichkeit und hält 
das BZSt die Besteuerung in Deutschland für zutreffend, wird das BZSt den Antrag als unbegründet 
ablehnen. Das BZSt wird dann prüfen, ob die Beseitigung einer Doppelbesteuerung nach einer 
Regelung entsprechend Art. 24 Abs. 3 Satz 2 VerhGl. in Betracht kommt. 


c) Ist in einem solchen Fall Deutschland der Quellenstaat, wird im ausländischen Ansässigkeitsstaat 
unter Hinweis auf die Doppelbesteuerung ein Antrag auf Durchführung eines 
Verständigungsverfahrens gestellt, und leitet die ausländische zuständige Behörde dann ein 
Verständigungsverfahren gegenüber Deutschland ein, so kann das BZSt im Einzelfall zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung eine Verständigungsvereinbarung abschließen, die die 
Erstattung der deutschen Quellensteuer vorsieht, obwohl innerhalb der Ausschlussfrist für 
Erstattungsanträge keine Erstattung beantragt wurde. Hierbei ist der Grad der Fahrlässigkeit 
hinsichtlich des Verstreichenlassens der Ausschlussfrist für den Erstattungsantrag zu beachten. 


d) Die vorstehenden Grundsätze gelten entsprechend, wenn die Frist für einen Erstattungsantrag zum 
Zeitpunkt des Versagens der Freistellung oder Anrechnung durch den Ansässigkeitsstaat zwar 
noch nicht abgelaufen war, aber so kurz vor dem Ablauf stand, dass zwischen dem Bekanntwerden 
des Versagens der Freistellung oder Anrechnung durch den Ansässigkeitsstaat und dem Ablauf der 
Frist für einen Erstattungsantrag nicht ausreichend Zeit für den Steuerpflichtigen verblieben ist, 
sich über das Erstattungsverfahren zu informieren und einen entsprechenden Erstattungsantrag zu 
stellen. Davon wird in der Regel ausgegangen, wenn weniger als drei Monate zwischen dem 
Bekanntwerden des Versagens der Freistellung oder Anrechnung durch den Ansässigkeitsstaat und 
dem Ablauf der Frist für einen Erstattungsantrag liegen. 


1.5 Allgemeiner Regelungsgehalt der verschiedenen Streitbeilegungsverfahren 


1.5.1 Streitbeilegungsverfahren nach DBA 


24 Die Verständigungsklauseln der DBA sehen in der Regel vor, dass ein Verständigungsverfahren 
eingeleitet werden kann, wenn eine Person dies beantragt und darlegt, dass Maßnahmen eines 
Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden 
Besteuerung führen oder führen werden, und dem durch Maßnahmen des betreffenden Staates nicht 
abgeholfen werden kann. 


25 Wenn in dem zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA ein Schiedsverfahren 
vereinbart ist, können regelmäßig noch offene Fragen des Falls – i. d. R. auf Antrag – einem 
Schiedsgremium vorgelegt werden (siehe Rn. 110). 


1.5.2 Verfahren nach der EU-Schiedskonvention 


26 Die EU-Schiedskonvention gilt im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten der EU. Die 
Verständigungsklausel der EU-Schiedskonvention (Art. 6) sieht ein Verständigungsverfahren nur zu 
Fragen der Gewinnabgrenzung zwischen verbundenen Unternehmen und der Gewinnaufteilung bei 
Betriebsstätten vor. Im Gegensatz zu den Verfahren nach DBA und EU-DBA-SBG sind andere Fragen 
zur abkommenswidrigen Besteuerung nicht von der Verständigungsklausel der EU-Schiedskonvention 
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erfasst. Insbesondere die Frage des Bestehens einer Betriebsstätte und Fragen der Ansässigkeit können 
nicht Gegenstand eines Verfahrens nach der EU-Schiedskonvention sein. 


27 Einigen sich die zuständigen Behörden innerhalb der Zweijahresfrist (Art. 7 Abs. 1 EU-
Schiedskonvention) nicht über die Beseitigung der Doppelbesteuerung, wird im Regelfall zwingend die 
Schiedsphase (sog. Schlichtungsverfahren) eingeleitet. 


1.5.3 Verfahren nach dem EU-DBA-SBG 


28 Das EU-DBA-SBG ist ausschließlich zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Deutschland und einem 
oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der EU anwendbar. 


29 Die Durchführung eines Verständigungsverfahrens nach dem EU-DBA-SBG setzt voraus, dass eine 
betroffene Person im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 EU-DBA-SBG dies durch Einreichen einer 
„Streitbeilegungsbeschwerde“ im Sinne des § 4 EU-DBA-SBG beantragt und darlegt, dass 
Streitigkeiten zwischen Deutschland und einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der EU durch 
die Auslegung und Anwendung von Abkommen und Übereinkommen entstehen, die die Beseitigung 
der Doppelbesteuerung vom Einkommen und ggf. Vermögen vorsehen. Die Darlegung einer 
Streitigkeit zwischen Steuerpflichtigem und Verwaltung genügt nicht. Es muss dargelegt werden, dass 
eine Maßnahme im Ergebnis zu einer Streitfrage zwischen den Verwaltungen geführt hat oder führen 
wird. 


30 Führt das Verständigungsverfahren nach dem EU-DBA-SBG innerhalb der Einigungsfrist zu keiner 
Einigung, kann die betroffene Person innerhalb der gesetzlichen Frist des § 17 Abs. 1 EU-DBA-SBG ein 
Schiedsverfahren beantragen (i. d. R. Einsetzung eines „Beratenden Ausschusses“; die zuständigen 
Behörden können sich aber auch für einen „Ausschuss für Alternative Streitbeilegung“ entscheiden). 
Bei weiterhin ausbleibender Einigung der zuständigen Behörden müssen sich diese dann an die im 
Schiedsverfahren abgegebene Stellungnahme des „Beratenden Ausschusses“ oder des „Ausschusses 
für Alternative Streitbeilegung“ halten. 


1.6 Verfahrensgegenstände und Verfahrensziele der verschiedenen 
Streitbeilegungsverfahren 


31 Verfahrensgegenstände sind die aus dem DBA oder der EU-Schiedskonvention abzuleitenden 
völkerrechtlichen Ansprüche der jeweiligen Vertragsstaaten; diese richten sich auf eine dem zwischen 
den betroffenen Vertragsstaaten geltenden DBA oder der EU-Schiedskonvention entsprechende 
steuerliche Behandlung des Antragstellers. Die Überprüfung, ob die Tatbestandsvoraussetzungen 
einer Vorschrift des innerstaatlichen Rechts erfüllt sind, also die Frage der richtigen Anwendung des 
innerstaatlichen Rechts (ob z. B. ein Steuerpflichtiger nach § 49 EStG der beschränkten Steuerpflicht 
unterliegt oder die Voraussetzungen einer Schätzung nach § 162 AO vorliegen), ist in der Regel keine 
Frage über die Auslegung oder Anwendung des betreffenden Abkommens oder Übereinkommens. 
Gegenstand des Streitbeilegungsverfahrens ist vielmehr die Frage, ob die Ausübung eines 
innerstaatlichen Besteuerungsrechts (z. B. ein beschränktes Besteuerungsrecht gem. § 49 EStG oder 
das Ergebnis einer Schätzung nach § 162 AO) durch ein DBA beschränkt wird. 


32 Ziel der Streitbeilegungsverfahren ist es, den Anspruch des Antragstellers auf abkommens- bzw. 
übereinkommensgemäße Besteuerung im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnungen zu verwirklichen. 


33 In Fällen, in denen aufgrund schwierig zu ermittelnder tatsächlicher Umstände – zum Beispiel zur 
Vermeidung eines unverhältnismäßig hohen Ermittlungsaufwands – eine tatsächliche Verständigung 
über den der Steuerfestsetzung zugrundeliegenden Sachverhalt (BMF-Schreiben vom 30. Juli 2008, 
BStBl I Seite 831, ergänzt durch die BMF-Schreiben vom 15. April 2019, BStBl I Seite 447 sowie vom 
23. Juni 2023, BStBl I Seite 1074) abgeschlossen wird, ist es in einem späteren Verständigungs- oder 
Schiedsverfahren regelmäßig nicht mehr möglich, den Sachverhalt nachträglich beweissicher 
festzustellen. Die deutsche Finanzverwaltung wird im Verständigungsverfahren, soweit die auf dem 
Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben beruhende Bindungswirkung einer tatsächlichen 
Verständigung reicht, keine Abweichung von der darin geregelten Sachverhaltsfestlegung akzeptieren. 
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1.7 Zuständigkeiten 


34 Das BMF hat die Ausübung der Funktion der zuständigen Behörde für den Bereich der 
Streitbeilegungsverfahren nach den DBA, der EU-Schiedskonvention und dem EU-DBA-SBG auf das 
BZSt übertragen (siehe § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 FVG und das BMF-Schreiben vom 23. Mai 2022, 
BStBl I Seite 838), sowie § 2 Abs. 1 Nr. 5 EU-DBA-SBG). Das BMF behält sich vor, in Einzelfällen 
mitzuwirken oder ein Verständigungsverfahren selbst zu führen. 


35 Das BZSt handelt grundsätzlich im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde 
oder mit der von dieser beauftragten Behörde (im Weiteren als „zuständige Landesfinanzbehörde“ 
bezeichnet). 


36 Aufgabe der Landesfinanzverwaltung ist es, die Einigung in Form einer Verständigungsvereinbarung 
bzw. eine (abschließende) Entscheidung der zuständigen Behörden (nach Art. 12 EU-
Schiedskonvention und nach § 18 EU-DBA-SBG) innerstaatlich umzusetzen (vgl. Tz. 4). 


37 Die Kontaktdaten des BZSt für Anträge und Anfragen zu Verständigungs- und Schiedsverfahren lauten 
wie folgt: 


Bundeszentralamt für Steuern 
Verständigungsverfahren 
An der Küppe 1 
53225 Bonn 
Fax: 0228 406-3118 
Telefon: 0228 406-0 
E-Mail: vv_sv@bzst.bund.de 
DE-Mail: vv_sv-DeMailPF@bzst.bund.de 


B Allgemeine Ausführungen zu Verständigungsverfahren 


2 Einleitung des Verständigungsverfahrens 


2.1 Antragstellung 


38 Das Verständigungsverfahren setzt einen Antrag voraus. Dieser ist schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift zu erklären. In dem Antrag ist deutlich zu machen, auf welche Rechtsgrundlage für 
Streitbeilegungsverfahren der Antrag gestützt wird. 


39 Der Steuerpflichtige kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 


40 Der Antrag kann auch von einem Haftungsschuldner gestellt werden, soweit er durch die abkommens-
bzw. übereinkommenswidrige Besteuerung unmittelbar betroffen ist (d. h. soweit ein an ihn 
gerichteter Haftungsbescheid erlassen wurde). 


41 Liegt lediglich ein Antrag des Haftungsschuldners vor, ist das Verständigungsverfahren auf die Frage 
nach der materiell-rechtlichen Begründetheit des Haftungsbescheids beschränkt. 


42 Betrifft ein Sachverhalt mehrere in Deutschland ansässige Personen und kann der Sachverhalt nur 
einheitlich steuerlich beurteilt werden (wie beispielsweise bei Organschaften und 
Personengesellschaften), soll das Verständigungsverfahren nur von allen betroffenen Personen 
gemeinsam beantragt werden; Verfahrenshandlungen sollen in diesen Fällen nur gemeinsam 
vorgenommen werden. Hierfür soll ein gemeinsamer Vertreter benannt werden. Die Antragsteller sind 
angehalten, einen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten zu bestellen, der ermächtigt ist, für sie 
sämtliche Verwaltungsakte und Mitteilungen in Empfang zu nehmen. 


43 Wird im Falle einer Personengesellschaft der Antrag nicht von allen Gesellschaftern gestellt oder sind 
nicht alle Gesellschafter abkommens- bzw. übereinkommensberechtigt (siehe Rn. 44), können im 
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Feststellungsbescheid steuerliche Folgen auf Grundlage des Verständigungsverfahrens nur für 
antragstellende bzw. abkommens- oder übereinkommensberechtigte Gesellschafter gezogen werden. 


44 Personengesellschaften sind nach Art. 4 Abs. 1 VerhGl. keine in Deutschland ansässigen Personen, da 
sie nicht aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts oder eines anderen steuerlichen 
Merkmals steuerpflichtig sind. Sie können daher im Regelfall keinen Antrag auf Durchführung eines 
Verständigungsverfahrens stellen. Abkommens- bzw. übereinkommensberechtigt ist jedoch jeder 
einzelne Gesellschafter einer Personengesellschaft, wenn er mindestens in einem der Vertragsstaaten 
ansässig ist (vgl. BMF-Schreiben vom 26. September 2014 zur Anwendung der DBA auf 
Personengesellschaften, BStBl I Seite 1258). Bei fehlender Abkommens- bzw. 
Übereinkommensberechtigung eines einzelnen Gesellschafters einer Personengesellschaft besteht die 
Möglichkeit der Prüfung durch das BZSt, ob die Beseitigung einer Doppelbesteuerung nach einer 
Regelung entsprechend Art. 24 Abs. 3 Satz 2 VerhGl. in Betracht kommt. Nach den Sonderregelungen 
einzelner DBA können auch Personengesellschaften als ansässige Personen gelten (Hinweis auf Anlage 
des BMF-Schreibens vom 26. September 2014, BStBl I Seite 1258). 


44 a Personengesellschaften, die nach § 1a KStG zur Körperschaftsbesteuerung optiert haben, sind 
entsprechend Art. 4 Abs. 1 VerhGl. in Deutschland ansässige Personen, wenn sie ihre Geschäftsleitung 
im Inland haben. Nur sie selbst sind daher abkommens- bzw. übereinkommensberechtigt und können 
einen Antrag auf Durchführung eines Verständigungsverfahrens stellen. 


45 Der Antrag ist i. d. R. bei der zuständigen Behörde des Ansässigkeitsstaats einzureichen. Ist die 
Ansässigkeit strittig, kann der Antrag in jedem der möglichen Ansässigkeitsstaaten eingereicht werden. 
In Diskriminierungsfällen kann der Antrag i. d. R. auch bei der zuständigen Behörde des Staates 
eingereicht werden, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist (vgl. Art. 24 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 9 VerhGl.). Ein Antrag auf ein Verständigungsverfahren nach der EU-
Schiedskonvention kann auch im Betriebsstättenstaat gestellt werden, vorausgesetzt, es handelt sich 
um die Betriebsstätte eines Unternehmens mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU. 


46 Sind mehrere Steuerpflichtige betroffen (z. B. eine Mutter- und eine Tochtergesellschaft), soll der 
Antrag zweckmäßigerweise in allen Ansässigkeitsstaaten aller betroffenen Steuerpflichtigen 
eingereicht werden. Soweit die zuständigen Behörden der betroffenen Staaten unterschiedliche 
Voraussetzungen an den Antrag stellen, ist seitens der Steuerpflichtigen sicherzustellen, dass die 
beteiligten Behörden dieselben Informationen erhalten. 


47 Auf die mehrfache Antragstellung ist im Antrag hinzuweisen. Hierzu sollte dem BZSt eine Kopie des 
Antrags bei der zuständigen Behörde des anderen Staates übermittelt werden. 


48 Für einen Antrag nach dem EU-DBA-SBG ist das Verständigungsverfahren (d. h. die 
Streitbeilegungsbeschwerde) zwingend bei allen zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten der EU gleichzeitig und mit den gleichen Angaben einzureichen (§ 4 Abs. 2 EU-DBA-
SBG; siehe hierzu Rn. 155), sofern nicht die Verfahrenserleichterung für natürliche Personen und 
kleinere Unternehmen in Anspruch genommen werden kann (§ 28 EU-DBA-SBG; siehe hierzu Rn. 150). 


49 Die in Deutschland zuständige Behörde ist nur das BZSt (Hinweis auf Rn. 34). Dessen Zuständigkeit 
bezieht sich ausschließlich auf die Streitbeilegungsverfahren. Weitere Anträge und Rechtsbehelfe, die 
das Besteuerungsverfahren betreffen, sind nicht von dieser Zuständigkeit umfasst. 


50 Das BZSt leitet dort gestellte Anträge auf Verständigungsverfahren der ausländischen zuständigen 
Behörde zunächst zur Kenntnis zu bzw. informiert diese über den Eingang des Antrags. Das BZSt 
bestätigt dem Antragsteller den Eingang seines Antrags und leitet den Antrag unverzüglich der für die 
Besteuerung des Antragstellers zuständigen Landesfinanzbehörde, in der Regel mit der Bitte um 
Stellungnahme, zu. 


51 Die zuständige Landesfinanzbehörde teilt in ihrer Stellungnahme auch ihre Einschätzung zur 
Zulässigkeit des Antrags und zur vom Antragsteller geltend gemachten abkommens- bzw. 
übereinkommenswidrigen Besteuerung mit. 
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2.2 Antragsfrist 


52 Die geltenden Antragsfristen sind in den Abschnitten zu den jeweiligen Rechtsgrundlagen aufgeführt. 
Siehe hierzu Tz. 8.2 (Verfahren nach DBA), Tz. 10.2 (Verfahren nach der EU-Schiedskonvention) und 
Tz. 15.2 (Verfahren nach dem EU-DBA-SBG). 


53 Für im Inland einzureichende Anträge ist für die Fristwahrung der Zeitpunkt des Antragseingangs beim 
BZSt maßgeblich. 


54 Kann eine Verständigungsvereinbarung nach dem Recht eines ausländischen Staates dort zeitlich nicht 
unbegrenzt umgesetzt werden, sollte dies vom Antragsteller bezüglich des Zeitpunktes seiner 
Antragstellung bedacht werden. 


2.3 Inhalt des Antrags 


55 Für die Zulässigkeit eines Antrags auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens ist insbesondere die 
Geltendmachung erforderlich, dass eine abkommens- bzw. übereinkommenswidrige Besteuerung 
vorliegt oder droht. Eine abkommens- bzw. übereinkommenswidrige Besteuerung droht 
beispielsweise bereits dann hinreichend konkret, wenn im Rahmen einer laufenden Betriebsprüfung in 
einer schriftlichen Prüfungsfeststellung oder in einem Teilbericht eine entsprechende Besteuerung 
angekündigt wird, auch wenn die Prüfung im Übrigen noch nicht abgeschlossen ist und die Umsetzung 
in Steuerbescheide noch aussteht. Das Vorliegen bzw. das Drohen einer abkommens- bzw. 
übereinkommenswidrigen Besteuerung ist glaubhaft und nachvollziehbar darzulegen. 


56 Beispiele für eine dem Abkommen bzw. Übereinkommen nicht entsprechende Besteuerung: 


- Einkünfte, die in einem der Staaten aufgrund eines DBA bzw. Übereinkommens nicht zu versteuern 
sind, werden dort zur Besteuerung herangezogen; 


- die in einem Staat zu besteuernden Einkünfte sind nicht zutreffend auf der gemeinsamen 
Rechtsgrundlage des DBA bzw. Übereinkommens abgegrenzt worden; dies gilt bei international 
verbundenen Unternehmen nach dem Grundsatz des Fremdverhaltens selbst dann, wenn 
Sonderklauseln im Sinne des Art. 9 Abs. 2 VerhGl. im DBA fehlen; 


- die Besteuerung in einem der Staaten verstößt gegen ein Diskriminierungsverbot des DBA; 


- einer der Staaten ist bei der Gewährung von Steuerentlastungen aufgrund eines DBA in einer Weise 
säumig, die die Rechte nach dem DBA nachhaltig beeinträchtigt; 


- ein Qualifikationskonflikt verursacht eine Doppelbesteuerung, die ihrer Art nach durch das DBA 
vermieden werden soll. 


57 Der Antrag hat die folgenden Angaben und Unterlagen zu enthalten: 


- Name, Anschrift (Sitz), Steuernummer und örtlich zuständiges Finanzamt des Antragstellers (soweit 
einschlägig auch ausländische zuständige Finanzbehörde); 


- eine Erläuterung zur Antragsberechtigung; 


- detaillierte Angaben zu den für den Fall relevanten Tatsachen und Umständen; 


- Angaben zu den vom Antrag betroffenen Besteuerungszeiträumen; 


- Kopien der Steuerbescheide, des Betriebsprüfungsberichts oder vergleichbarer Dokumente, die zu 
der behaupteten Doppelbesteuerung geführt haben oder zu führen drohen, sowie weiterer 
bedeutsamer Dokumente (z. B. Verträge, Anträge auf Erstattung/Ermäßigung ausländischer 
Quellensteuer); dies gilt auch dann, wenn diese der örtlich zuständigen Behörde (Finanzamt) bereits 
vorliegen; 


- Angaben über im Ausland gestellte Erstattungsanträge und – soweit verfügbar – die Antwort des 
ausländischen Staates; 
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- detaillierte Angaben zu etwaigen außergerichtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren 
und etwaigen den Fall betreffenden Gerichtsurteilen im In- und Ausland sowie Angaben, ob und 
ggf. in welcher Höhe die Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde; 


- eine Darlegung seitens des Antragstellers, inwiefern nach seiner Auffassung die Besteuerung im In- 
oder Ausland nicht dem Abkommen bzw. Übereinkommen entspricht; 


- den Antrag des Abkommensberechtigten; 


- bei Anträgen nach dem EU-DBA-SBG die zusätzlich in § 5 EU-DBA-SBG genannten Unterlagen, 
soweit sie nicht bereits in dieser Rn. aufgeführt sind; 


- in Fällen der Gewinnabgrenzung zwischen verbundenen Unternehmen und bei Betriebsstätten 
zusätzlich: 


- Name, Anschrift (Sitz), Steuernummer und örtlich zuständiges Finanzamt (soweit einschlägig 
auch ausländische zuständige Finanzbehörde) des oder der anderen Beteiligten an den 
betreffenden Geschäftsvorfällen; 


- Einzelheiten über die Beziehungen zwischen dem antragstellenden Unternehmen und den 
anderen Beteiligten an den betreffenden Geschäftsvorfällen; 


- eine Darlegung seitens des antragstellenden Unternehmens, inwiefern nach seiner Auffassung 
der Fremdvergleichsgrundsatz nicht beachtet wurde; 


- in Betriebsstättenfällen: Betriebsstättengewinnaufteilung inkl. Hilfs- und Nebenrechnung und 


- Benennung des Sitzstaats der obersten Muttergesellschaft (dabei kann sich an dem 
international gängigen Begriff der „Ultimate Parent Entity“ orientiert werden). 


58 Werden bei Antragsstellung nicht alle in Rn. 57 – bei Verfahren nach der EU-Schiedskonvention 
zusätzlich alle in Rn. 121 – in Bezug genommenen Angaben und Unterlagen vorgelegt, kann dies dazu 
führen, dass der Antrag als verfristet abgelehnt wird. 


59 Ändern sich für den Fall relevante Tatsachen oder Pflichtangaben gem. Rn. 57 nach der Antragstellung, 
ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich alle zuständigen Behörden hiervon zu unterrichten. 


60 Der Antrag ist grundsätzlich in deutscher Sprache zu stellen. 


61 Zusätzlich sollte der Antragsteller eine Übersetzung in eine gemeinsame Arbeitssprache der 
zuständigen Behörden (regelmäßig Englisch), zwischen denen das Verständigungsverfahren geführt 
werden soll, zur Verfügung stellen. 


62 Der Antragsteller kann den Antrag auch in der gemeinsamen Arbeitssprache der zuständigen Behörden 
stellen, wenn das BZSt und die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde dem zuvor einvernehmlich 
zugestimmt haben. Wird das Einvernehmen erst nachträglich hergestellt, so gilt ein Antrag, der nur in 
einer gemeinsamen Arbeitssprache der zuständigen Behörden gestellt wurde, für Zwecke der Wahrung 
von Antragstellungsfristen als zum Zeitpunkt des Eingangs und für Zwecke des Beginns von Fristen als 
zum Zeitpunkt der Herstellung des Einvernehmens gestellt. Im Übrigen gelten § 87 Abs. 3 und 4 AO. 
Auf Anforderung der Finanzbehörden hat der Antragsteller in jeder Phase des Verfahrens von ihm 
eingereichte Unterlagen (ggf. teilweise) auf seine Kosten zu übersetzen (§ 87 Abs. 2 Satz 2 und 3 AO). 


63 Für Verfahren nach dem EU-DBA-SBG ist § 3 EU-DBA-SBG (Verfahrenssprache) zu beachten. 


2.4 Einleitung des Verständigungsverfahrens bei Antragstellung im Inland und 
Rechtsschutz 


64 Vor Einleitung des Verständigungsverfahrens durch das BZSt gegenüber der ausländischen 
zuständigen Behörde ist zu prüfen, ob dem Begehren des Antragstellers der Sache nach durch 
innerstaatliche Maßnahmen abgeholfen werden kann. Hierbei kommt als verfahrensrechtliche 
Möglichkeit zur Änderung ansonsten bestandskräftiger deutscher Steuerbescheide auch die 
unionsrechtskonforme Auslegung des § 174 Abs. 1 und 2 AO in Betracht (siehe hierzu AEAO zu § 174, 
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Nr. 5). Gegebenenfalls ergreifen die zuständigen deutschen Finanzbehörden von Amts wegen die 
notwendigen Maßnahmen. Das BZSt informiert den Antragsteller und die zuständige Behörde des 
anderen Vertragsstaats unverzüglich über diese Entscheidung. 


65 Ergibt die Prüfung des BZSt, dass der Antrag zulässig und die Einwendung begründet ist (d. h. auch aus 
Sicht des BZSt eine abkommenswidrige Besteuerung vorliegt) und dieser nicht durch innerstaatliche 
Maßnahmen entsprochen werden kann, leitet es das Verständigungsverfahren i. d. R. durch 
Übersendung eines Positionspapiers gegenüber der ausländischen zuständigen Behörde ein. 


66 Lehnt das BZSt einen Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens ab, unterrichtet es 
unverzüglich den Antragsteller, die ausländische zuständige Behörde und die zuständige 
Landesfinanzbehörde über diese Entscheidung. 


67 Die Ablehnung des Antrags auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens ist ein Verwaltungsakt 
im Sinne des § 118 AO, gegen den der Einspruch nach § 347 Abs. 1 Nr. 1 AO statthaft ist. 


2.5 Vorgehen bei nur im Ausland beantragten Verständigungsverfahren 


68 Das BZSt leitet von einer ausländischen zuständigen Behörde erhaltene Anträge oder die von dort 
erhaltene Information über den Eingang eines solchen Antrags unverzüglich an die zuständige 
Landesfinanzbehörde zur Kenntnis weiter. Bei Erhalt eines Positionspapiers der ausländischen 
zuständigen Behörde leitet das BZSt dieses unverzüglich i. d. R. mit der Bitte um Stellungnahme weiter. 


69 Auch bei nur im Ausland beantragten Verständigungsverfahren prüft das BZSt die formellen 
Voraussetzungen (z. B. die fristgerechte Antragstellung). 


2.6 Besonderheit bei Verfahren nach EU-DBA-SBG 


70 Für Verfahren nach dem EU-DBA-SBG ist § 13 EU-DBA-SBG zu beachten. Siehe zum Rechtsschutz bei 
Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde Rn. 168. 


2.7 Aussetzung der Vollziehung und Stundung 


71 Aus den allgemeinen Regeln der AO ergibt sich, dass ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (gem. 
§ 361 AO) nur i. V. m. einem Einspruch beantragt werden kann. Hinsichtlich der Aussetzung der 
Vollziehung und der Stundung gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen. Für die Gewährung 
einer Aussetzung der Vollziehung (gem. § 361 AO) oder einer Stundung ist das örtlich zuständige 
Finanzamt zuständig. 


3 Durchführung des Verständigungsverfahrens 


3.1 Allgemeine Verfahrensgrundsätze 


72 Das BZSt führt das Verständigungsverfahren in unmittelbarem Verkehr mit der zuständigen Behörde 
des anderen Staates nach internationaler Staatenpraxis. Die Einzelheiten richten sich nach den 
Verhältnissen des Einzelfalls und dem Gebot der Zweckmäßigkeit. Es gelten die allgemeinen 
Verfahrensgrundsätze. 


73 Personenbezogene Daten sowie fremde Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die der deutschen 
Finanzverwaltung im Rahmen eines Verständigungsverfahrens bekannt werden, unterliegen dem 
Steuergeheimnis (§ 30 Abs. 2 AO). Für die im Rahmen eines Verständigungsverfahrens 
zwischenstaatlich ausgetauschten Informationen gilt auch im Ausland die im DBA bzw. 
Übereinkommen selbst verankerte Geheimhaltungspflicht der Bestimmungen zum 
zwischenstaatlichen Informationsaustausch. 
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74 Das BZSt unterrichtet die zuständige Landesfinanzbehörde über den Inhalt und den Fortgang des 
Verfahrens. Die zuständige Landesfinanzbehörde informiert das BZSt über Entwicklungen in dem 
Besteuerungsfall, soweit sie für das Verständigungsverfahren relevant sind. 


75 Schreiben in englischer Sprache sowie Anlagen werden – sofern nicht im Einzelfall notwendig – nicht 
in die deutsche Sprache übersetzt. Schreiben ausländischer Finanzbehörden in einer anderen fremden 
Sprache werden vom BZSt in die deutsche Sprache übersetzt. Der Übersetzungsbedarf wird im 
Einzelfall zwischen dem BZSt und der zuständigen Landesfinanzbehörde abgestimmt. 


3.2 Sachverhaltsaufklärung und Herbeiführung einer Einigung 


76 Sollte im Rahmen der Durchführung eines Verständigungsverfahrens eine weitergehende 
Sachverhaltsermittlung notwendig werden – insbesondere bei Sachverhalten, die nicht einer 
inländischen Außenprüfung unterlegen haben – ist der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln 
(§ 88 AO). Der Antragsteller ist zur – u. U. erhöhten – Mitwirkung verpflichtet (§§ 90 ff. AO) und wird 
hiervon durch die Eröffnung eines Verständigungsverfahrens nicht entbunden. Die Durchführung eines 
Verständigungsverfahrens kann Anlass sein, in Abweichung vom Regelfall des § 90 Abs. 3 Satz 5 AO, 
die Vorlage gem. § 90 Abs. 3 AO zu erstellender Aufzeichnungen auch außerhalb einer Außenprüfung 
zu verlangen. Zu den Mitwirkungspflichten nach § 90 AO siehe auch das BMF-Schreiben vom 
3. Dezember 2020 (BStBl I Seite 1325). 


77 Im Rahmen des Verständigungsverfahrens ist auch das Ergebnis der Ermittlung des Sachverhalts durch 
die Finanzbehörden des anderen Staates heranzuziehen. 


78 Ergeben sich bei der Ermittlung des Sachverhalts durch die deutschen und die ausländischen 
Finanzbehörden Widersprüche, kann durch abgestimmte Ermittlungen beider Verwaltungen oder 
durch Verständigungsgespräche der Versuch einer Auflösung dieser Widersprüche unternommen 
werden. 


79 Zur Ermittlung des Sachverhalts und zur Herbeiführung einer Verständigung kann 


- ein mündlicher Meinungsaustausch mit der zuständigen Behörde des anderen Staates durchgeführt 
werden; 


- eine besondere Kommission aus Vertretern der zuständigen Behörden für einen solchen 
Meinungsaustausch gebildet werden; 


- eine aufgrund besonderer Erfahrung ausgewählte Person bestimmt werden, um die Einigung zu 
fördern, z. B. durch ein Sachverständigengutachten. 


3.3 Mitwirkung und Rechte des Antragstellers 


80 Beteiligte des Verständigungsverfahrens sind nur die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten. 
Informationen über von diesen geäußerten oder erhaltenen Rechtsauffassungen werden Dritten 
grundsätzlich nicht erteilt. Dem Antragsteller obliegt es, durch die Darlegung seiner Verhältnisse, 
Bezeichnung und ggf. Beibringung seiner Beweisunterlagen zu dem Verfahren beizutragen. Das BZSt 
soll den Antragsteller über den Stand und Fortgang des Verfahrens unterrichten. Der Antragsteller 
kann 


- Anträge stellen; 


- sich zu den für die Verständigung erheblichen Tatsachen und Rechtsfragen äußern; 


- sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 


81 Das BZSt unterrichtet den Antragsteller über das Ergebnis des Verfahrens. 


82 Zu der Frage, ob der Antragsteller zur Rücknahme von Rechtsbehelfen bereit ist, hat sich dieser erst zu 
äußern, wenn ihm ein Verständigungsvorschlag mitgeteilt worden ist. 
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3.4 Einigung 


83 Die Einigung erfolgt zwischen den zuständigen Behörden. Sie erfolgt im Allgemeinen schriftlich (z. B. 
durch einen abschließenden Briefwechsel). 


4 Umsetzung der Einigung 


4.1 Zustimmung des Antragstellers 


84 Die Umsetzung der Einigung (Verständigungsvereinbarung bzw. in den Fällen des Art. 12 EU-
Schiedskonvention und § 18 EU-DBA-SBG die Entscheidung der zuständigen Behörden) steht unter 
dem Vorbehalt, dass 


- sich der Antragsteller (und in Verrechnungspreisfällen ggf. auch das betroffene verbundene 
Unternehmen) mit der getroffenen Zuordnung der Besteuerungsrechte, auch der Höhe nach, und 
mit deren Umsetzung schriftlich einverstanden erklärt (Zustimmung); 


- eingelegte und noch offene (in- und ausländische) Rechtsbehelfe, soweit sie sich auf den 
Gegenstand des Streitbeilegungsverfahrens beziehen und sich nicht anderweitig erledigen, 
zurückgenommen werden und 


- der Antragsteller gegenüber der örtlich zuständigen Finanzbehörde vor Bekanntgabe des die 
Verständigungsvereinbarung bzw. Entscheidung der zuständigen Behörden umsetzenden 
Bescheides (§ 354 Abs. 1b AO bzw. § 18 Abs. 5 Satz 1 EU-DBA-SBG) auf einen Rechtsbehelf 
verzichtet, soweit damit diese Einigung zutreffend umgesetzt wird (Teilverzicht). 


85 Lag dem Verfahren ein Antrag in Deutschland zugrunde, unterrichtet das BZSt den Antragsteller über 
den Inhalt der Einigung und den Zustimmungsvorbehalt. Dasselbe gilt, wenn von der Einigung 
Personen betroffen sind, die im von der Einigung umfassten Zeitraum der Besteuerung in Deutschland 
unterlegen haben (z. B. ein verbundenes Unternehmen in Deutschland), auch wenn dem Verfahren nur 
ein Antrag im Ausland zugrunde lag. 


86 Das BZSt setzt dem Antragsteller bzw. der oder den betroffenen Person(en) eine angemessene Frist 
(mindestens 60 Tage) für die in Rn. 84 aufgeführte Zustimmung, die Rücknahme ggf. eingelegter und 
noch offener Rechtsbehelfe und den Rechtsbehelfsverzicht. Die Zustimmung ist gegenüber dem BZSt 
zu erklären. Die Rücknahme eingelegter und noch offener Rechtsbehelfe ist jeweils dort zu erklären, 
wo diese Rechtsbehelfe anhängig sind (z. B. ein Einspruch gegenüber dem zuständigen Finanzamt und 
eine Klage gegenüber dem zuständigen Gericht). Der Rechtsbehelfsverzicht bzw. Teilverzicht 
hinsichtlich der die Einigung umsetzenden Steuerbescheide ist gegenüber dem örtlich zuständigen 
Finanzamt zu erklären. 


87 Der Antragsteller bzw. die betroffene(n) Person(en) informieren das BZSt über die Rücknahme 
eingelegter und noch offener Rechtsbehelfe und Rechtsbehelfsverzichte bzw. Teilverzichte. 


88 Die Umsetzung der Einigung kann auch unter dem Vorbehalt entsprechender Erklärungen 
ausländischer betroffener Personen gegenüber der ausländischen zuständigen Behörde oder 
ausländischen Gerichten stehen. 


89 Erklären sich der Antragsteller oder die betroffene(n) Person(en) nicht innerhalb der gesetzten Frist, 
kann dies je nach den Umständen des Einzelfalls dazu führen, dass die Verständigung im In- und 
Ausland endgültig nicht umgesetzt wird. 


90 Die Mitteilung über den Inhalt der Einigung ist kein Verwaltungsakt gemäß § 118 AO, da es sich um 
eine reine Informationsmitteilung ohne Regelungsgehalt handelt. Die Mitteilung kann deshalb nicht 
mit einem Einspruch angefochten werden. Es bleibt dem Antragsteller jedoch unbenommen, der 
Einigung nicht zuzustimmen. 


91 Eine unter den in Rn. 84 genannten Vorbehalten stehende Einigung auf Grundlage eines Verfahrens 
nach der EU-Schiedskonvention oder des zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden 
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DBA wird vom örtlich zuständigen Finanzamt nur umgesetzt, wenn die in Rn. 84 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Das BZSt informiert die zuständige Landesfinanzbehörde, sobald die 
Voraussetzungen für die Umsetzung vorliegen und teilt ihr den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Verständigungsvereinbarung mit (vgl. Rn. 93 Satz 4). 


92 Für Verständigungsvereinbarungen und abschließende Entscheidungen auf Grundlage eines 
Verfahrens nach dem EU-DBA-SBG gelten § 15 und § 18 EU-DBA-SBG. 


4.2 Bestandskraft von Bescheiden und Verjährung 


93 Die Verständigungsvereinbarung kann nach § 175a Satz 1 AO ungeachtet der Bestandskraft deutscher 
Bescheide umgesetzt werden. Für Verfahren nach dem EU-DBA-SBG gilt § 175a AO gem. 
§ 15 Abs. 3 Satz 2 EU-DBA-SBG entsprechend. Die Festsetzungsfrist endet nach § 175a Satz 2 AO 
insoweit nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Wirksamwerden der Verständigungsvereinbarung. Die 
Verständigungsvereinbarung wird mit Ablauf des Tages der letzten Unterschrift der Zustimmung 
wirksam. 


94 § 175a Satz 2 AO enthält eine aufschiebend bedingte Ablaufhemmung. Der Ablauf der 
Festsetzungsfrist ist im möglichen Umfang der Bindungswirkung der Verständigungsvereinbarung 
solange gehemmt, wie nach den für die Durchführung und den Abschluss einer 
Verständigungsvereinbarung maßgeblichen völkerrechtlichen Vereinbarungen die Einleitung eines 
Verständigungsverfahrens ungeachtet der nach nationalem Recht maßgebenden Festsetzungsfrist 
möglich ist. 


95 Der Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens bei einer inländischen Finanzbehörde 
hemmt den Ablauf der Festsetzungsfrist nach Maßgabe des § 171 Abs. 3 AO, wenn damit gleichzeitig 
die Änderung des Steuerbescheids beantragt wird. 


5 Verständigungsverfahren und zwischenstaatlicher Auskunftsaustausch 


96 Die Auskunftsklauseln der DBA und die Bestimmungen des EUAHiG finden auch im 
Verständigungsverfahren Anwendung. Soweit die Auskunftsklausel des zwischen den betroffenen 
Vertragsstaaten anzuwendenden DBA oder das EUAHiG es zulassen, können auch im 
Verständigungsverfahren alle erforderlichen Informationen ausgetauscht werden. Die Grundsätze des 
„Merkblatts zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Auskunftsaustausch in Steuersachen“ (BMF-
Schreiben vom 29. Mai 2019 (BStBl I Seite 480 – Stand 1. Januar 2019)) sind zu beachten. 


6 Vermeidung und Milderung einer verbliebenen Doppelbesteuerung im Anschluss an 
ein Verständigungsverfahren 


97 Im Falle eines Scheiterns des Verständigungsverfahrens unterrichtet das BZSt unverzüglich den 
Antragsteller und die zuständige Landesfinanzbehörde über diese Entscheidung. 


98 Sind die Voraussetzungen des § 34c Abs. 6 Satz 6 EStG erfüllt, erfolgt die Milderung der 
Doppelbesteuerung nach § 34c Abs. 3 EStG im Wege des Abzugs der festgesetzten und gezahlten und 
um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzten ausländischen Steuer bei der Ermittlung der 
Einkünfte, soweit sie auf Einkünfte entfällt, die der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Der 
Abzug ist gem. § 34c Abs. 6 Satz 6 2. Halbsatz EStG jedoch ausgeschlossen, wenn die Besteuerung ihre 
Ursache in einer Gestaltung hat, für die wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe fehlen, oder das 
Abkommen dem anderen Staat die Besteuerung dieser Einkünfte gestattet. Billigkeitsmaßnahmen 
aufgrund sachlicher Unbilligkeit scheiden in den Fällen des § 34c Absatz 6 Satz 6 EStG regelmäßig aus. 


99 Liegt kein Fall des § 34c Abs. 6 Satz 6 EStG vor, kann das örtlich zuständige Finanzamt auf Antrag 
prüfen, ob eine (ggf. verbleibende) Doppelbesteuerung unter den Voraussetzungen des § 163 AO aus 
sachlichen Billigkeitsgründen gemindert oder vermieden werden kann. Solche Billigkeitsmaßnahmen 
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kommen insbesondere dann nicht in Betracht, wenn der Steuerpflichtige verfahrensrechtliche 
Vorschriften nicht beachtet hat (vgl. Rn. 17) sowie regelmäßig in Fällen, in denen der Steuerpflichtige 


- seinen steuerlichen Pflichten im In- oder Ausland nicht ausreichend nachgekommen ist (z. B. 
mangelhafte Mitwirkung bei der Sachverhaltsaufklärung), 


- falsche Angaben in einem steuerrechtlichen oder sonstigen Verwaltungsverfahren (z. B. in einem 
Arbeitsbewilligungsverfahren) gemacht hat (z. B. Scheindomizil), 


- der Einigung nicht oder nicht fristgerecht zugestimmt oder die übrigen Voraussetzungen der Rn. 84 
nicht oder nicht fristgerecht erfüllt hat (vgl. Rn. 86 bzw. § 15 Abs. 2 Satz 2 EU-DBA-SBG), oder 


- ein Schiedsverfahren nicht beantragt hat, obwohl die Voraussetzungen hierfür vorlagen, 


und hierdurch die eingetretene Doppelbesteuerung mitverursacht worden ist. Eine sachliche 
Billigkeitsmaßnahme entfällt regelmäßig auch dann, wenn der Steuerpflichtige als im anderen 
Vertragsstaat ansässig gilt oder zu gelten hat. 


Die gesonderten Zuständigkeitsregelungen und die Mitwirkung des BMF bei Billigkeitsmaßnahmen 
sind zu beachten. 


7 Kosten 


100 Die Vertragsstaaten tragen die ihnen durch das Verständigungsverfahren entstandenen Kosten selbst. 
Dem Antragsteller entstandene Kosten werden nicht erstattet. 


C Streitbeilegungsverfahren nach einem DBA 


101 Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind anzuwenden auf Anträge auf Einleitung eines 
Verständigungsverfahrens nach einem DBA (vgl. Tz. 1.5.1). 


8 Einleitung des Verständigungsverfahrens 


8.1 Antragstellung 


102 Das Verständigungsverfahren setzt einen Antrag des Abkommensberechtigten voraus. Wird ein 
Verständigungsverfahren nach einem DBA begehrt, ist in dem Antrag deutlich zu machen, dass dieser 
auf die Verständigungsklausel des zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA 
gestützt wird. 


8.2 Antragsfrist 


103 Die Verständigungsklauseln der meisten DBA enthalten eine für dieses DBA maßgebliche Frist für die 
Antragstellung. Im größten Teil dieser Abkommen ist geregelt, dass der Antrag innerhalb von drei 
Jahren nach der ersten Maßnahme unterbreitet werden muss, die zu einer dem Abkommen nicht 
entsprechenden Besteuerung führt5. Beruht die Besteuerung auf Besteuerungsmaßnahmen der 
deutschen und ausländischen Finanzverwaltung, ist die Bekanntgabe der letzten 
Besteuerungsmaßnahme maßgebend. 


104 Ist im zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA keine Antragsfrist festgelegt, 
stimmt die deutsche Finanzverwaltung grundsätzlich einer Einleitung des Verständigungsverfahrens 
nicht zu, wenn der Steuerpflichtige eine Zeit von mehr als vier Jahren zwischen der Bekanntgabe der 
maßgebenden Besteuerungsmaßnahme und seinem Antrag hat verstreichen lassen und nicht 
besondere Umstände eine frühere Geltendmachung ausgeschlossen haben. 


5 Eine Zweijahresfrist ist in den DBA mit Belgien, Indonesien, Italien, Kanada, Pakistan, Portugal und Venezuela enthalten. 
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8.3 Inhalt des Antrags 


105 Der Antrag hat die in Rn. 57 aufgeführten Angaben und Unterlagen zu enthalten. 


106 Das BZSt prüft, ob die zur Einleitung des Verständigungsverfahrens notwendigen Informationen gem. 
Rn. 57 vorliegen und fordert ggf. den Antragsteller zeitnah zur Übermittlung der fehlenden sowie u. U. 
weiterer Informationen auf. Die Anforderung soll innerhalb von drei Monaten nach Eingang des 
Antrags erfolgen. Fristen, die für die eventuelle Einleitung eines Schiedsverfahrens gelten, beginnen 
erst – soweit nicht anders geregelt – wenn alle vom BZSt angeforderten Unterlagen vorliegen und der 
Antrag damit vollständig ist. 


106 a Beantragen mehrere Arbeitnehmer ein Verständigungsverfahren durch einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten, in dem sie eine abkommenswidrige Besteuerung für gleichgelagerte Sachverhalte 
im Zusammenhang mit einer Tätigkeit für denselben inländischen und/oder ausländischen 
Arbeitgeber geltend machen, kann das BZSt (zunächst) auf die Anforderung weiterer ergänzender 
Unterlagen verzichten, wenn zumindest für einen Antragsteller alle in Rn. 57 in Bezug genommenen 
Angaben und Unterlagen fristgerecht eingereicht wurden, eine Identifizierung der übrigen 
Antragsteller für beide Vertragsstaaten möglich ist und die vom jeweiligen Antrag betroffenen 
Besteuerungszeiträume erkennbar sind. Die so gestellten Anträge gelten, soweit sie gleichgelagerte 
Sachverhalte betreffen, aus deutscher Sicht als innerhalb der Antragsfrist gestellt. Die übrigen 
Antragsvoraussetzungen (vgl. insbesondere Rn. 15 ff.) bleiben davon unberührt. 


107 Dem BZSt bleibt es unbenommen, ergänzende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt 
anzufordern. 


9 Schiedsverfahren 


9.1 Einleitung des Schiedsverfahrens 


108 Soweit dies nach dem zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA vorgesehen ist, 
kann als unselbständiger Teil des Verständigungsverfahrens ein Schiedsverfahren in Betracht kommen, 
wenn innerhalb eines im DBA bestimmten Zeitrahmens keine Einigung der zuständigen Behörden 
zustande gekommen ist. 


109 Das Schiedsverfahren muss i. d. R. vom Abkommensberechtigten beantragt werden, Antragsfristen 
und Voraussetzungen an diesen Antrag können in diesen Fällen dem zwischen den betroffenen 
Vertragsstaaten anzuwendenden DBA entnommen werden. 


110 Die Anlage zu diesem Merkblatt enthält eine Übersicht über Schiedsklauseln in deutschen DBA und 
ggf. vorhandene Verständigungsvereinbarungen über die Anwendung des Schiedsverfahrens. Die DBA 
sind auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen abrufbar6. 


9.2 Kosten des Schiedsverfahrens 


111 Gegebenenfalls vorhandene Regelungen zu den entstandenen Kosten eines Schiedsverfahrens finden 
sich in dem jeweils anzuwendenden DBA bzw. in einer anzuwendenden Verständigungsvereinbarung 
über die Anwendung des Schiedsverfahrens. 


112 In der Regel tragen die Vertragsstaaten die ihnen durch das Verständigungs- bzw. Schiedsverfahren 
entstandenen Kosten selbst. Die dem Abkommensberechtigten entstandenen Kosten werden nicht 
erstattet. 


6 


https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogen 
e_Informationen/staatenbezogene_info.html 
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D Streitbeilegungsverfahren nach der EU-Schiedskonvention 


113 Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind anzuwenden auf Anträge auf Einleitung eines 
Verständigungsverfahrens nach Art. 6 Abs. 1 der EU-Schiedskonvention (vgl. Tz. 1.5.2). 


10 Einleitung des Verständigungsverfahrens 


10.1 Antragstellung 


114 Das Verständigungsverfahren setzt nach Art. 6 Abs. 1 der EU-Schiedskonvention einen Antrag des 
betroffenen Unternehmens voraus. In diesem Antrag ist deutlich zu machen, dass dieser auf die EU-
Schiedskonvention gestützt wird. Der Antrag ist nur zulässig, wenn geltend gemacht wird, dass die in 
Art. 4 der EU-Schiedskonvention genannten Grundsätze nicht beachtet worden sind (Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 EU-Schiedskonvention). 


115 Der Antrag soll zweckmäßigerweise in allen Ansässigkeitsstaaten der betroffenen Steuerpflichtigen 
gestellt werden. Entsprechendes gilt, wenn eine Betriebsstättengewinnaufteilung nach Art. 4 Nr. 2 der 
EU-Schiedskonvention in Frage steht. Eine Betriebsstätte eines Unternehmens eines Vertragsstaats, 
die in einem anderen Vertragsstaat gelegen ist, gilt für Zwecke der EU-Schiedskonvention als 
Unternehmen dieses anderen Vertragsstaats (Art. 1 Abs. 2 EU-Schiedskonvention). 


116 Zur Vermeidung von Verzögerungen sollte ein schriftlicher Antrag in dreifacher Ausfertigung 
eingereicht werden. 


10.2 Antragsfrist 


117 Der Antrag ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2 der EU-Schiedskonvention innerhalb von drei Jahren nach der 
ersten Mitteilung der Maßnahme zu unterbreiten, die eine Doppelbesteuerung im Sinne des Art. 1 der 
EU-Schiedskonvention, z. B. infolge einer Verrechnungspreiskorrektur, herbeigeführt hat oder 
herbeiführen könnte. Diese Frist beginnt mit der Bekanntgabe des ersten Bescheides, der zu einer 
Doppelbesteuerung führt (z. B. geänderter Steuerbescheid). 


118 Für Fälle, die das Vereinigte Königreich betreffen, gilt die EU-Schiedskonvention nur bis zum Ende der 
Übergangsphase am 31. Dezember 2020. Anträge, die nach diesem Datum eingehen, sind abzulehnen. 


10.3 Inhalt des Antrags 


119 Der Antrag hat die in Rn. 57 aufgeführten Angaben und Unterlagen zu enthalten. 


120 Bei einem Verfahren nach der EU-Schiedskonvention gehört zu den Mindestangaben auch eine Zusage 
des Unternehmens, dass es so umfassend und so schnell wie möglich alle Nachfragen einer 
zuständigen Behörde beantworten und den zuständigen Behörden die erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung stellen wird.7 


121 Eine ausführlichere Darstellung der standardmäßig benötigten Angaben und Unterlagen kann auf der 
Internetseite des BZSt8 abgerufen werden. 


122 Das BZSt prüft, ob die zur Einleitung eines Verständigungsverfahrens notwendigen Angaben und 
Unterlagen gemäß Rn. 119 und Rn. 120 vorliegen und fordert ggf. das Unternehmen innerhalb von 


7 Überarbeiteter Verhaltenskodex zur wirksamen Durchführung des Übereinkommens über die Beseitigung der 
Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (2009/C 322/01), Ziffer 5 
Buchstabe a Absatz vii 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:42009X1230(01). 
8 


https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblaetter/uebersicht_erforderliche_unterlagen_unternehmer 
.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
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zwei Monaten nach Eingang des Antrags zur Übermittlung der fehlenden Angaben und Unterlagen, 
sowie u. U. weiterer Informationen, auf. Auf Rn. 132 wird hingewiesen. 


123 Dem BZSt bleibt es unbenommen, ergänzende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt 
anzufordern. 


10.4 Einleitung des Verständigungsverfahrens bei Antragstellung im Inland 


124 Ergibt die Prüfung, dass der Antrag zulässig und hinreichend begründet ist und können die zuständigen 
deutschen Finanzbehörden keine zufriedenstellende Lösung herbeiführen, leitet das BZSt das 
Verständigungsverfahren nach Art. 6 Abs. 2 der EU-Schiedskonvention gegenüber den zuständigen 
Behörden der anderen an dem Fall beteiligten Vertragsstaaten ein. Dies soll spätestens vier Monate 
nach dem späteren der nachfolgenden Zeitpunkte erfolgen: 


a) Datum des Steuerbescheids, mit dem die endgültige Entscheidung über die 
Einkommenserhöhung festgesetzt oder festgestellt worden ist, oder 


b) Datum, an dem der Antrag des Unternehmens sowie die Informationen gem. Rn. 122 dem BZSt 
vorliegen. 


125 Wird von Rechtsbehelfen nach dem deutschen Steuerrecht oder dem Recht der anderen an dem Fall 
beteiligten Vertragsstaaten Gebrauch gemacht, liegt eine endgültige Entscheidung über die 
Einkommenserhöhung zu dem Zeitpunkt vor, zu dem die in letzter Instanz ergangene Entscheidung 
rechtskräftig geworden ist. 


126 Das BZSt unterrichtet das antragstellende Unternehmen über die Einleitung des 
Verständigungsverfahrens und teilt diesem mit, an welchem Tag die Zweijahresfrist gem. Art. 7 Abs. 1 
der EU-Schiedskonvention begonnen hat. Auf Rn. 132 wird hingewiesen. 


127 Zum Vorgehen bei nur im Ausland beantragten Verständigungsverfahren siehe Tz. 2.5. 


11 Durchführung des Verständigungsverfahrens 


11.1 Allgemeine Verfahrensgrundsätze 


128 Die Vertragsstaaten sind an den Fremdvergleichsgrundsatz des Art. 4 der EU-Schiedskonvention 
gebunden. Dieser entspricht dem Fremdvergleichsgrundsatz des Art. 9 Abs. 1 und des Art. 7 Abs. 2 der 
VerhGl. 


11.2 Verfahrensablauf 


129 Das BZSt richtet sich hinsichtlich des Verfahrensablaufs, einschließlich der zu erstellenden 
Positionspapiere, nach dem überarbeiteten Verhaltenskodex zur wirksamen Durchführung des 
Übereinkommens über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen 
zwischen verbundenen Unternehmen9. Die dort genannten Fristen sollen regelmäßig eingehalten 
werden. 


130 Die zuständigen Landesfinanzbehörden übermitteln die von ihnen erbetenen Stellungnahmen, soweit 
möglich, spätestens einen Monat vor Ablauf der im Verhaltenskodex für das BZSt als deutsche 
zuständige Behörde vorgesehenen Fristen. 


9 Überarbeiteter Verhaltenskodex zur wirksamen Durchführung des Übereinkommens über die Beseitigung der 
Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (2009/C 322/01), Ziffer 5 
Buchstabe a Absatz vii 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:42009X1230(01). 
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12 Schiedsverfahren 


12.1 Allgemeines 


131 Führt das Verständigungsverfahren nicht innerhalb von zwei Jahren zu einer Einigung, so sind die 
zuständigen Behörden der beteiligten Vertragsstaaten verpflichtet, einen Beratenden Ausschuss 
einzusetzen und dessen Stellungnahme einzuholen (sog. Schlichtungsverfahren gem. Art. 7 EU-
Schiedskonvention). Die zuständigen Behörden können die Frist von zwei Jahren im Einvernehmen mit 
den beteiligten Unternehmen verlängern (Art. 7 Abs. 4 EU-Schiedskonvention). 


132 Die in Art. 7 Abs. 1 der EU-Schiedskonvention genannte Frist von zwei Jahren beginnt an dem Tag, an 
dem der Fall erstmals einer der zuständigen Behörden (BZSt oder im Falle der Antragstellung bei einer 
ausländischen Finanzverwaltung, die zuständige Behörde dieses anderen Vertragsstaats) unterbreitet 
worden ist. Dabei ist der Fall zu dem späteren der nachfolgend genannten Zeitpunkte als erstmals einer 
der zuständigen Behörden unterbreitet anzusehen: 


- Datum des Steuerbescheids, mit dem die endgültige Entscheidung über die Einkommenserhöhung 
festgesetzt oder festgestellt worden ist; 


- Tag des Eingangs sämtlicher der unter Rn. 119 und Rn. 120 genannten Angaben und Unterlagen bei 
der zuständigen Behörde sowie jeder weiteren Information, die die zuständige Behörde innerhalb 
von zwei Monaten nach Eingang des Antrags des Unternehmens angefordert hat. 


133 Innerstaatliche Rechtsbehelfe können dazu führen, dass die in Rn. 131 und Rn. 132 genannte Frist 
später beginnt oder im Ergebnis ein Schiedsverfahren vollständig ausgeschlossen ist. Insoweit wird auf 
Rn. 14 Buchstabe c hingewiesen. 


12.2 Einsetzung des Beratenden Ausschusses 


134 Sofern die zuständigen Behörden der an dem Fall beteiligten Vertragsstaaten nichts anderes 
vereinbaren, ergreift der Vertragsstaat, der den ersten Steuerbescheid, d. h. die endgültige 
Entscheidung der Finanzverwaltung über die Einkommenserhöhung oder eine gleich bedeutende 
Maßnahme erlassen hat, die zu einer Doppelbesteuerung im Sinne des Art. 1 der EU-
Schiedskonvention geführt hat oder führen könnte, die Initiative zur Einsetzung des Beratenden 
Ausschusses und organisiert dessen Sitzungen in Absprache mit den zuständigen Behörden der 
anderen an dem Fall beteiligten Vertragsstaaten. 


135 Das BZSt übermittelt dem Beratenden Ausschuss vor seiner ersten Sitzung alle den Fall betreffenden 
sachdienlichen Unterlagen und Informationen, insbesondere sämtliche Dokumente, Berichte, 
Korrespondenzen und Schlussfolgerungen aus dem Verständigungsverfahren. 


12.3 Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses 


136 Der Beratende Ausschuss besteht in der Regel aus einem unabhängigen Vorsitzenden, je zwei 
Vertretern der zuständigen Behörden und einer geraden Anzahl – i. d. R. zwei – unabhängigen 
Personen (Art. 9 Abs. 1 EU-Schiedskonvention). Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses 
unterliegen den Geheimhaltungsvorschriften des Art. 9 Abs. 6 der EU-Schiedskonvention. 


12.4 Rechte und Pflichten der betroffenen Unternehmen 


137 Die betroffenen Unternehmen haben ein Recht auf Anhörung oder Vertretung (Art. 10 Abs. 2 EU-
Schiedskonvention). Es steht ihnen frei, zur Sach- und Rechtslage gegenüber dem Beratenden 
Ausschuss Stellung zu nehmen und die ihnen notwendig erscheinenden Beweismittel und 
Schriftstücke vorzulegen (Art. 10 Abs. 1 EU-Schiedskonvention). Auf Aufforderung des Beratenden 
Ausschusses sind die betroffenen Unternehmen verpflichtet, Auskünfte zu erteilen oder Beweismittel 
oder Schriftstücke vorzulegen und vor dem Ausschuss zu erscheinen oder sich dort vertreten zu lassen. 
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Stellungnahmen und Unterlagen, die von einem betroffenen Unternehmen erstmals im 
Schiedsverfahren abgegeben oder vorgelegt werden, sind von diesem in die Verfahrenssprache(n) 
gemäß Rn. 60 ff. zu übersetzen. 


12.5 Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und Entscheidung der zuständigen 
Behörden 


138 Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme binnen sechs Monaten ab. Er ist hierbei an den 
Fremdvergleichsgrundsatz des Art. 4 der EU-Schiedskonvention gebunden (Art. 11 Abs. 1 EU-
Schiedskonvention). Die Stellungnahme ergeht mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder (Art. 11 Abs. 2 
EU-Schiedskonvention). 


139 Die Frist zur Abgabe der Stellungnahme beginnt an dem Tag, an dem der Vorsitzende bestätigt, dass 
die Ausschussmitglieder alle sachdienlichen Unterlagen und Informationen entsprechend Rn. 119 von 
allen zuständigen Behörden der an dem Fall beteiligten Vertragsstaaten erhalten haben. 


140 Nach Abgabe der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses haben die zuständigen Behörden der an 
dem Fall beteiligten Vertragsstaaten sechs weitere Monate Zeit, sich zu einigen. Sie können von der 
Stellungnahme des Beratenden Ausschusses abweichen, sofern auch dann die Doppelbesteuerung 
vermieden wird. Können sie sich nicht auf eine abweichende Regelung einigen, sind sie an die 
Stellungnahme des Beratenden Ausschusses als Schiedsspruch gebunden (Art. 12 Abs. 1 EU-
Schiedskonvention). 


12.6 Bekanntgabe der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und der Entscheidung 
der zuständigen Behörden 


141 Nachdem die an dem Fall beteiligten zuständigen Behörden eine Entscheidung über die Vermeidung 
der Doppelbesteuerung getroffen haben, übermittelt die zuständige Behörde, der der Fall unterbreitet 
wurde, jedem der beteiligten Unternehmen die Entscheidung der zuständigen Behörden und die 
Stellungnahme des Beratenden Ausschusses. 


142 Bezüglich der Umsetzung der Entscheidung gilt Tz. 4. 


12.7 Weitere Einzelheiten zum Schiedsverfahren 


143 Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zum Schiedsverfahren nach der EU-Schiedskonvention wird auf den 
überarbeiteten Verhaltenskodex zur wirksamen Durchführung des Übereinkommens über die 
Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen 
Unternehmen10 hingewiesen. 


13 Kosten des Schiedsverfahrens 


144 Die Verfahrenskosten des Beratenden Ausschusses werden von den an dem Fall beteiligten 
Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen (Art. 11 Abs. 3 EU-Schiedskonvention). Zu diesen gehören 
die Verwaltungskosten des Beratenden Ausschusses sowie die Honorare und Auslagen der 
unabhängigen Personen. 


145 Kosten, die den betroffenen Unternehmen im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren entstehen, 
werden den Unternehmen nicht ersetzt (Art. 11 Abs. 3 EU-Schiedskonvention). 


10 Überarbeiteter Verhaltenskodex zur wirksamen Durchführung des Übereinkommens über die Beseitigung der 


Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (2009/C 322/01), Ziffer 5 


Buchstabe a Absatz vii 


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:42009X1230(01). 
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E Streitbeilegungsverfahren nach dem EU-DBA-SBG 


14 Allgemeines 


146 Das EU-DBA-SBG ist grundsätzlich erstmals für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 
beginnen, anwendbar (§ 33 EU-DBA-SBG). Nur insoweit gilt auch der Vorrang des EU-DBA-SBG (siehe 
Rn. 11). 


147 Die deutsche zuständige Behörde hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Merkblatts mit keiner 
zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats vereinbart, auf Grundlage von § 33 Abs. 2 EU-DBA-
SBG die Verfahren nach dem EU-DBA-SBG auch auf Streitbeilegungsbeschwerden anzuwenden, die 
vor dem 1. Juli 2019 oder in Bezug auf frühere Steuerjahre als 2018 eingereicht werden. Betrifft eine 
Streitbeilegungsbeschwerde, die ab dem 1. Juli 2019 eingereicht ist, sowohl Steuerjahre ab 2018 als 
auch frühere Steuerjahre, so wird die deutsche zuständige Behörde bei Vorliegen eines entsprechenden 
Antrags gemeinsam mit der zuständigen Behörde des anderen betroffenen Mitgliedstaats im Einzelfall 
und ohne Präzedenzwirkung erwägen und ggf. vereinbaren, dieses Verfahren nach dem EU-DBA-SBG 
auch auf diese früheren Steuerjahre anzuwenden. 


148 Die Antragsvoraussetzungen und Verfahrensabläufe mit allen geltenden Fristen für ein 
Verständigungsverfahren sind dem EU-DBA-SBG11 zu entnehmen. Hervorzuheben sind die 
nachfolgend aufgeführten Punkte zur Anwendung dieses Gesetzes und zur Regelung von 
Verfahrensabläufen.12 


149 Der Antrag auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens nach dem EU-DBA-SBG 
(Streitbeilegungsbeschwerde, Rn. 154), ggf. die Rücknahme dieses Antrags (Rn. 158), die Antwort auf 
Ersuchen um zusätzliche Informationen (Rn. 163), der Antrag auf Einsetzung eines Beratenden 
Ausschusses (Schiedsverfahren, Rn. 174) und ggf. die Rücknahme dieses Antrags (im Weiteren 
zusammengefasst als „Benachrichtigungen“ bezeichnet) sind gleichzeitig und mit gleichem Inhalt an 
alle zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten zu übermitteln. 


14.1 Verfahrenserleichterungen für natürliche Personen und kleinere Unternehmen 


150 Sind die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 EU-DBA-SBG für die in § 28 EU-DBA-SBG aufgeführten 
Verfahrenserleichterungen für natürliche Personen und kleinere Unternehmen erfüllt, kann der 
Antragsteller die in Rn. 149 genannten Benachrichtigungen, abweichend von dem dort genannten 
Grundsatz, auch nur bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats einreichen, in dem die betroffene 
Person ansässig ist (in Deutschland beim BZSt). 


151 Das in § 28 Abs. 1 Nr. 2 EU-DBA-SBG enthaltene Größenmerkmal muss zum Ende des letzten 
abgeschlossenen Veranlagungszeitraums vor Antragstellung erfüllt sein, damit die Rechtsfolgen der 
Vorschrift eintreten können. Der Antragsteller hat gegenüber dem BZSt das Vorliegen der 
Voraussetzungen darzulegen. Ergibt eine Prüfung, dass die Größenmerkmale im jeweiligen Fall 
überschritten sind, weist das BZSt den Antragsteller innerhalb von drei Monaten auf die Verpflichtung 
zur zeit- und inhaltsgleichen Antragstellung in allen betroffenen Mitgliedstaaten hin. 


152 Ist in Fällen der Verfahrenserleichterung im Sinne des § 28 EU-DBA-SBG Deutschland der 
Ansässigkeitsstaat, teilt das BZSt den zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten 
gleichzeitig und innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der in Rn. 149 genannten 
Benachrichtigungen deren Inhalt mit (§ 28 Abs. 2 EU-DBA-SBG). Sobald eine Mitteilung durch das 
BZSt erfolgt ist, gilt eine Benachrichtigung mit dem Ablauf des Tages, an dem die Mitteilung 
abgesendet wurde, als an alle betroffenen Mitgliedstaaten übermittelt (§ 28 Abs. 3 EU-DBA-SBG). 


11 Fundstelle: http://www.gesetze-im-internet.de/eu-dba-sbg/index.html 
12 Weiterführend wird auf die Gesetzesbegründung zum Gesetzesentwurf hingewiesen (abrufbar im gemeinsamen 
Dokumentations- und Informationssystem von Bundestag und Bundesrat (DIP)), 
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/121/1912112.pdf. 
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153 In Fällen der Verfahrenserleichterung im Sinne des § 28 EU-DBA-SBG gelten die zusätzlichen 
Informationen im Sinne der Rn. 163 zum Zeitpunkt ihres Eingangs im BZSt in allen betroffenen 
Mitgliedstaaten als zugegangen (§ 28 Abs. 4 EU-DBA-SBG). Das BZSt übermittelt unverzüglich eine 
Kopie der eingegangenen Informationen den zuständigen Behörden aller anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten (§ 28 Abs. 5 EU-DBA-SBG). 


15 Einleitung des Verständigungsverfahrens 


15.1 Antragstellung 


154 Das Verständigungsverfahren setzt einen Antrag der betroffenen Person im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 
EU-DBA-SBG voraus (Streitbeilegungsbeschwerde). In diesem Antrag ist von der betroffenen Person 
deutlich zu machen, dass sie ein Verfahren nach dem EU-DBA-SBG anstrebt. 


155 Die Streitbeilegungsbeschwerde ist bei allen zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten 
gleichzeitig einzulegen und mit den gleichen Angaben einzureichen (§ 4 Abs. 2 EU-DBA-SBG). Bei 
zeitversetztem Eingang kommt es in den betroffenen Mitgliedstaaten zu verschiedenen Fristläufen. 
Auf die Ausnahmeregelung in Rn. 150 wird hingewiesen. 


156 Das BZSt übersendet dem Antragsteller innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Streitbeilegungsbeschwerde eine Eingangsbestätigung (§ 6 Abs. 1 EU-DBA-SBG). Es soll im Rahmen 
dieser Eingangsbestätigung auf die zwingende Regelung der gleichzeitigen Antragstellung in allen 
betroffenen Mitgliedstaaten und, sofern nicht bereits im Antrag auf die Verfahrenserleichterungen für 
natürliche Personen und kleinere Unternehmen Bezug genommen wird, auf die Ausnahmeregelungen 
in § 28 EU-DBA-SBG hinweisen. 


157 Innerhalb von zwei Monaten nach Zugang unterrichtet das BZSt die zuständigen Behörden der 
anderen betroffenen Mitgliedstaaten über den Eingang einer Streitbeilegungsbeschwerde (§ 6 Abs. 2 
EU-DBA-SBG). 


158 Der Antragsteller kann den Antrag jederzeit schriftlich zurücknehmen. Auf Rn. 149 und Rn. 150 wird 
hingewiesen. Durch die Rücknahme der Streitbeilegungsbeschwerde werden alle diesbezüglichen 
Verfahren nach dem EU-DBA-SBG mit sofortiger Wirkung beendet (§ 11 EU-DBA-SBG). 


15.2 Antragsfrist 


159 Die Streitbeilegungsbeschwerde ist innerhalb von drei Jahren, nachdem der betroffenen Person die 
erste Mitteilung der Maßnahme, die im Ergebnis zu einer Streitfrage geführt hat oder führen wird, 
bekannt gegeben worden ist, einzureichen (§ 4 Abs. 3 EU-DBA-SBG). 


160 Zum Verständigungsverfahren kommt es erst, wenn alle zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten die Streitbeilegungsbeschwerde zugelassen haben. Dazu ist es i. d. R. erforderlich, dass 
in den betroffenen Mitgliedstaaten eine fristgerechte Streitbeilegungsbeschwerde eingereicht wird. 
Auf Rn. 150 wird hingewiesen. 


15.3 Inhalt des Antrags 


161 Der Antrag hat die in § 5 EU-DBA-SBG aufgeführten Angaben und Unterlagen zu enthalten. 


162 Das BZSt prüft, ob die zur Einleitung des Verständigungsverfahrens notwendigen Informationen gem. 
Rn. 57 bzw. Rn. 161 vorliegen und fordert ggf. die Person, die die Streitbeilegungsbeschwerde eingelegt 
hat, innerhalb von drei Monaten nach dem Eingang der Streitbeilegungsbeschwerde zur Übermittlung 
der fehlenden sowie u. U. weiterer Informationen auf (§ 7 Abs. 1 EU-DBA-SBG). 


163 Dieses Informationsersuchen ist innerhalb von drei Monaten, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag 
folgt, an dem das Informationsersuchen der betroffenen Person bekannt gegeben worden ist, zu 
beantworten. Die betroffene Person hat eine Kopie ihrer Antwort auf das Informationsersuchen 
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gleichzeitig und mit gleichem Inhalt auch den zuständigen Behörden der anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten zu übermitteln (§ 7 Abs. 2 EU-DBA-SBG). 


164 Dem BZSt bleibt es unbenommen, ergänzende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt 
anzufordern. Der Ablauf der Einigungsfrist (Rn. 171) wird durch diese späteren Informationsersuchen 
nicht gehemmt. (§ 14 EU-DBA-SBG). 


15.4 Einleitung des Verständigungsverfahrens und Rechtsschutz 


165 Das BZSt trifft innerhalb von sechs Monaten ab Eingang der Streitbeilegungsbeschwerde eine 
Entscheidung über ihre Zulassung oder Zurückweisung. Hat das BZSt ein Informationsersuchen im 
Sinne der Rn. 162 gestellt, so beginnt die Frist erst an dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die 
Antwort zugegangen ist (§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 EU-DBA-SBG). 


166 Hat die betroffene Person ein Rechtsbehelfsverfahren nach dem nationalen Recht eines der 
betroffenen Mitgliedstaaten eingeleitet, so ist die Anlaufhemmung der Frist zur Entscheidung über die 
Zulassung aus Rn. 14 Buchstabe d bzw. § 8 Abs. 1 Satz 3 EU-DBA-SBG zu beachten. 


167 Hat das BZSt mit Ablauf der in Rn. 165 genannten Frist keine Entscheidung über die Zulassung oder 
Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde getroffen, so gilt die Beschwerde als zugelassen (§ 8 
Abs. 4 EU-DBA-SBG). 


168 Wurde die Streitbeilegungsbeschwerde von der zuständigen Behörde mindestens eines Mitgliedstaats, 
jedoch nicht von allen Mitgliedstaaten zurückgewiesen, kann die betroffene Person die Einsetzung des 
Beratenden Ausschusses beantragen, damit dieser über die Zulassung der Streitbeilegungsbeschwerde 
entscheidet. Der Antrag ist nur zulässig, wenn gegen die Zurückweisung der 
Streitbeilegungsbeschwerde kein Rechtsbehelf gegeben ist, kein nationales Rechtsbehelfsverfahren 
anhängig ist oder auf ein solches Rechtsbehelfsverfahren verzichtet wurde (§ 10 Abs. 1 EU-DBA-SBG). 
Bezüglich dieses Schiedsverfahrens gilt Tz. 16 entsprechend. 


169 Wenn in einem betroffenen Mitgliedstaat die Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde durch 
die zuständige Behörde im nationalen Rechtsweg rechtskräftig bestätigt wurde und die Verwaltung 
des betroffenen Mitgliedstaats von dieser Entscheidung nicht abweichen darf, ist ein Antrag im Sinne 
der Rn. 168 ausgeschlossen (§ 9 Abs. 2 EU-DBA-SBG). 


170 Hat der Beratende Ausschuss entschieden, dass ein Antrag im Sinne der Rn. 168 zulässig ist, wird i. d. R. 
das BZSt das Verfahren einleiten (§ 10 Abs. 5 Satz 1 EU-DBA-SBG). 


16 Schiedsverfahren 


16.1 Antragstellung 


171 Die Einigungsfrist für ein Verständigungsverfahren beträgt zwei Jahre ab dem Zugang der letzten 
Mitteilung über die Zulassung der Streitbeilegungsbeschwerde durch die zuständigen Behörden der 
betroffenen Mitgliedstaaten bei der betroffenen Person. In Fällen der Ersetzung der Zulassung durch 
den Beratenden Ausschuss (Rn. 168) beginnt die Einigungsfrist an dem Tag, der auf den Tag folgt, an 
dem die Mitteilung über die Zulassung der Streitbeilegungsbeschwerde durch den Beratenden 
Ausschuss der betroffenen Person zugegangen ist (§ 13 Abs. 2 EU-DBA-SBG). 


172 Hat die betroffene Person ein Rechtsbehelfsverfahren nach dem nationalen Recht der betroffenen 
Mitgliedstaaten eingeleitet, so ist die Anlaufhemmung der in Rn. 14 Buchstabe d bzw. § 13 Abs. 3 EU-
DBA-SBG genannten Einigungsfrist zu beachten. 


173 Wurde innerhalb der Zweijahresfrist keine Einigung über die Lösung der Streitfrage erzielt, teilt das 
BZSt der betroffenen Person unverzüglich die Gründe hierfür mit (§ 16 Abs. 1 EU-DBA-SBG). 


174 Die betroffene Person kann im Falle einer fehlenden Einigung die Einsetzung des Beratenden 
Ausschusses (Schiedsverfahren) beim BZSt beantragen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 EU-DBA-SBG). 
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175 Die betroffene Person hat diesen Antrag schriftlich und innerhalb von 50 Tagen nach Bekanntgabe der 
Mitteilung über die fehlende Einigung bei den zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten 
gleichzeitig und mit gleichen Angaben einzureichen (§ 17 Abs. 1 Satz 2 EU-DBA-SBG). Auf Rn. 150 wird 
hingewiesen. 


176 Im Falle der Rn. 168 beginnt die 50-Tage-Frist mit dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem der 
betroffenen Person die gerichtliche Entscheidung bekannt gegeben wurde, welche die Zurückweisung 
der Streitbeilegungsbeschwerde durch eine zuständige Behörde der betroffenen Mitgliedstaaten 
ersetzt (§ 10 Abs. 2 Satz 1 EU-DBA-SBG). 


177 Das BZSt kann den Antrag auf Einsetzung des Beratenden Ausschusses im Einzelfall ablehnen, wenn 
es bei der Streitfrage nicht um eine Frage der Doppelbesteuerung geht (z. B. bei vorgetragenem 
Verstoß gegen die Diskriminierungsverbote, bei einem im Abkommen bzw. Übereinkommen 
festgelegten ausschließlichem Besteuerungsrecht oder lediglich bei „virtueller“ Doppelbesteuerung; 
siehe auch Rn. 6). 


178 Im Falle der Ablehnung des Antrags informiert das BZSt unverzüglich die betroffene Person und die 
zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten (§ 20 Abs. 2 EU-DBA-SBG). 


16.2 Einsetzung und Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses 


179 Der Beratende Ausschuss muss innerhalb von 120 Tagen nach Eingang des Antrags eingesetzt werden 
(§ 22 Satz 1 EU-DBA-SBG). Dieser besteht i. d. R. aus einem Vorsitzenden, jeweils einem Vertreter der 
zuständigen Behörde jedes betroffenen Mitgliedstaats und jeweils einer unabhängigen Person, die von 
der zuständigen Behörde eines jeden betroffenen Mitgliedstaats aus der in § 26 EU-DBA-SBG 
genannten Liste ausgewählt wird (§ 21 EU-DBA-SBG). 


180 Die Vertreter der zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten und die benannten 
unabhängigen Personen wählen innerhalb der 120-Tage-Frist aus der in § 26 EU-DBA-SBG genannten 
Liste von Personen einen Vorsitzenden, der, sofern von diesen Personen nicht anders vereinbart, ein 
Richter sein muss (§ 24 Abs. 5 EU-DBA-SBG). 


181 Nach Einsetzung des Beratenden Ausschusses informiert der Vorsitzende die betroffene Person 
unverzüglich hierüber (§ 22 Satz 2 EU-DBA-SBG). 


182 Mitglieder des Beratenden Ausschusses, die keine Amtsträger im Sinne des § 30 Abs. 1 i. V. m. § 7 AO 
sind, haben als amtlich zugezogene Sachverständige das Steuergeheimnis zu wahren (§ 23 Abs. 5 EU-
DBA-SBG). 


16.3 Rechte und Pflichten der betroffenen Person 


183 Eine betroffene Person kann dem Beratenden Ausschuss für Zwecke des Schiedsverfahrens jegliche 
Informationen, Nachweise oder Unterlagen vorlegen, die für die Stellungnahme relevant sein könnten, 
sofern die zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten zustimmen. Sie hat auf Anfrage des 
Beratenden Ausschusses alle Informationen, Nachweise und Unterlagen vorzulegen, die für die 
Stellungnahme erforderlich sind (§ 23 Abs. 1 und 2 EU-DBA-SBG) 


184 Eine betroffene Person kann auf eigenen Antrag und mit Zustimmung der zuständigen Behörden aller 
betroffenen Mitgliedstaaten vor dem Beratenden Ausschuss selbst erscheinen oder sich vertreten 
lassen. Auf entsprechende Aufforderung des Beratenden Ausschusses hat diese Person oder ihr 
Vertreter vor dem Beratenden Ausschuss zu erscheinen (§ 23 Abs. 4 EU-DBA-SBG). 


185 Die betroffene Person und ihre Vertreter verpflichten sich, sämtliche Informationen einschließlich der 
Unterlagen, von denen sie während eines Verfahrens Kenntnis erhalten, geheim zu halten (§ 23 Abs. 6 
Satz 1 EU-DBA-SBG). Der Beratende Ausschuss soll damit vor Beeinflussung durch öffentliche 
Kommentare zu einem laufenden Schiedsverfahren geschützt werden. 
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16.4 Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und abschließende Entscheidung durch 
die zuständigen Behörden 


186 Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme spätestens sechs Monate nach dem Tag der 
Einsetzung gegenüber dem BZSt und den zuständigen Behörden der anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten in schriftlicher Form ab (§ 17 Abs. 3 Satz 1 EU-DBA-SBG). 


187 Ist nach Auffassung des Beratenden Ausschusses die Streitfrage so beschaffen, dass die Abgabe einer 
Stellungnahme mehr als sechs Monate in Anspruch nehmen wird, so kann er beschließen, diese Frist 
um drei Monate zu verlängern. In diesem Fall setzt er die zuständigen Behörden aller betroffener 
Mitgliedstaaten und die betroffene Person über die Verlängerung in Kenntnis (§ 17 Abs. 3 Satz 3 und 4 
EU-DBA-SBG). 


188 Das BZSt einigt sich mit den zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb 
von sechs Monaten nach Übermittlung der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses darüber, wie 
die Streitfrage zu lösen ist. Dabei kann eine von der Stellungnahme abweichende Entscheidung 
getroffen werden. Erzielen die zuständigen Behörden keine Einigung über die Lösung der Streitfrage, 
sind sie bei der Entscheidung an die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses gebunden (§ 18 
Abs. 1 und 2 EU-DBA-SBG). 


16.5 Bekanntgabe der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und der Entscheidung 
der zuständigen Behörden 


189 Das BZSt gibt der betroffenen Person die abschließende Entscheidung über die Lösung der Streitfrage 
bekannt. Erfolgt die Bekanntgabe nicht innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab dem Tag, der auf den 
Tag folgt, an dem die Entscheidung getroffen worden ist, gilt § 347 Abs. 1 Satz 2 AO entsprechend 
(§ 18 Abs. 3 EU-DBA-SBG). 


190 Die abschließende Entscheidung der zuständigen Behörden wird umgesetzt, sofern die betroffene 
Person innerhalb von 60 Tagen nach dem Tag der Bekanntgabe der Entscheidung mit gesondertem 
Schreiben gegenüber dem BZSt schriftlich oder zur Niederschrift auf die Einlegung von Rechtsbehelfen 
gegen die Steuerbescheide, die die abschließende Entscheidung umsetzen, für den Fall verzichtet, dass 
die Ergebnisse des Streitbeilegungsverfahrens zutreffend umgesetzt werden (§ 18 Abs. 5 Satz 1 EU-
DBA-SBG). Nach Ablauf der Frist gilt das Verfahren als beendet (§ 18 Abs. 5 Satz 4 EU-DBA-SBG). 


191 Das BZSt informiert auf dem Dienstweg das örtlich zuständige Finanzamt über den 
Rechtsmittelverzicht (§ 18 Abs. 5 Satz 2 EU-DBA-SBG). 


192 § 15 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Abs. 3 EU-DBA-SBG (zur Umsetzung von Verständigungsvereinbarungen) 
gelten entsprechend (§ 18 Abs. 5 Satz 3 EU-DBA-SBG). Insbesondere hat die betroffene Person 
Maßnahmen zu treffen, die laufenden nationalen Rechtsbehelfe, soweit sie sich auf den 
Streitgegenstand beziehen, einzustellen. 


17 Kosten des Schiedsverfahrens 


193 Die beteiligten Vertragsstaaten tragen die durch die Einsetzung und die Tätigkeiten des Beratenden 
Ausschusses oder des Ausschusses für Alternative Streitbeilegung entstandenen Kosten zu gleichen 
Teilen (§ 31 Abs. 1 EU-DBA-SBG). Die der betroffenen Person entstandenen Verfahrenskosten werden 
von der Bundesrepublik Deutschland nicht ersetzt (§ 31 Abs. 2 EU-DBA-SBG). 


194 Wenn die betroffene Person eine Streitbeilegungsbeschwerde nach § 11 EU-DBA-SBG 
zurückgenommen oder wenn der Beratende Ausschuss die Zurückweisung der 
Streitbeilegungsbeschwerde nach § 10 EU-DBA-SBG bestätigt hat, sind die Kosten im Sinne des § 31 
Abs. 1 EU-DBA-SBG von der betroffenen Person selbst zu tragen, soweit das BZSt und die zuständigen 
Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten der Kostentragung durch die betroffene Person im 
jeweiligen Fall zustimmen (§ 31 Abs. 3 EU-DBA-SBG). 
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F Anwendungsregelung und Veröffentlichung 


195 Dieses Merkblatt tritt an die Stelle des Merkblatts vom 27. August 2021 (BStBl I Seite 1495) und wird 
im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 
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Anlage (siehe Rn. 110) 


Übersicht über Schiedsklauseln in deutschen DBA und ggf. vorhandene 
Verständigungsvereinbarungen über die Anwendung des Schiedsverfahrens 


Stand: 1. Januar 2024 


DBA DBA-Regelung Verständigungs-
vereinbarung über 


die Anwendung des 
Schiedsverfahrens 


Quelle 


EU/EWR-Staaten 


Frankreich Art. 25 Abs. 5 


Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. 


Nein 


Liechtenstein Art. 25 Abs. 5 bis 7 


Von Amts wegen. 


Nein 


Niederlande Art. 25 Abs. 5 


Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. 


Ja BStBl 2016 I Seite 71 


Österreich Art. 25 Abs. 5 


Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. 


Verweis auf Art. 239 
EG-Vertrag 
(= Art. 273 AEUV) 


Nicht EU/EWR-Staaten 


Armenien Art. 24 Abs. 5 


Auf Antrag eines der 
Vertragsstaaten. 


Nein 


Australien Art. 25 Abs. 5 


Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. 


Nein 


Japan Art. 24 Abs. 5 
(siehe auch Protokoll 
Nr. 10) 


Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. 


Nein 


Jersey Art. 9 Abs. 5 


Mit Zustimmung beider 
Vertragsparteien. 


Nein 







 


 


  
 
 


 


 


  
 


 
 


  


  
 


 
 


  


  
 


 


   
   
  


  
 


 
 


  


 
  


 
 


    


 
 


 
 


 
 


    


 


DBA DBA-Regelung Verständigungs-
vereinbarung über 


die Anwendung des 
Schiedsverfahrens 


Quelle 


Kanada Art. 25 Abs. 6 


Mit Zustimmung beider 
Vertragsstaaten. 


Nein 


Mauritius Art. 25 Abs. 5 


Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. 


Nein 


Schweiz Art. 26 Abs. 5 ff. 


Von Amts wegen. 


Ja BStBl 2017 I Seite 379 
BStBl 2019 I Seite 1014 
BStBl 2022 I Seite 1228 


Singapur Art. 26 Abs. 5 


Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. 


Nein 


USA Art. 25 Abs. 5 und 6 
i. V. m. Protokoll Nr. 22 


Von Amts wegen. 


Ja BStBl 2009 I Seite 345 


Vereinigtes Königreich Art. 26 Abs. 5 


Auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. 


Ja BStBl 2011 I Seite 956 





		Anlage_Merkblatt.pdf

		A Allgemeines

		1 Allgemeines zu internationalen Streitbeilegungsverfahren

		1.1 Rechtsgrundlagen und Rechtsnatur

		1 Internationale Streitbeilegungsverfahren im Sinne dieses Merkblatts umfassen internationale Verständigungs- und Schiedsverfahren auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Sie beruhen auf den folgenden Rechtsgrundlagen:

		- Artikel zu Verständigungs- und ggf. Schiedsverfahren des zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA (vgl. Art. 24 VerhGl.),

		- dem Übereinkommen vom 23. Juli 1990 über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (90/436/EWG)0F  (im Weiteren als „EU-Schiedskonvention“ bezeichnet) und

		- dem EU-Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz (EU-DBA-SBG)1F .

		2 Internationale Streitbeilegungsverfahren sind zwischenstaatliche Verfahren auf Antrag eines oder mehrerer Steuerpflichtiger zur übereinstimmenden Anwendung von DBA oder der EU-Schiedskonvention. Nicht Gegenstand dieses Merkblatts sind diejenigen Ver...

		3 Vorabverständigungsverfahren nach § 89a AO sind von diesem Merkblatt grundsätzlich nicht betroffen. Allerdings können die Grundsätze dieses Merkblatts aufgrund der Vergleichbarkeit der Verfahren sinngemäß übertragen werden, soweit § 89a AO dieser Üb...

		4 Dieses Merkblatt bezieht sich, soweit es Ausführungen zu Streitbeilegungsverfahren nach dem Verständigungsartikel eines DBA enthält, auf die VerhGl2F . Das zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendende DBA kann hiervon abweichen und ist stet...

		5 Liegen die in der jeweiligen Rechtsgrundlage festgelegten Voraussetzungen vor, sind der Zugang zu einem Verständigungsverfahren und – sofern vorgesehen – die Einleitung eines Schiedsverfahrens gesetzlich verankerte Rechte des Steuerpflichtigen, wenn...

		6 Ein Antrag auf Einleitung eines gesetzlich normierten Schiedsverfahrens kann von den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten insbesondere abgelehnt werden, wenn

		- bei einem Verfahren nach einem DBA Einschränkungen nach dem zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA vorliegen (vgl. z. B. Art. 25 Abs. 6 DBA Kanada 2002),

		- bei einem Verfahren nach der EU-Schiedskonvention die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 der EU-Schiedskonvention erfüllt sind,

		- bei einem Verfahren nach dem EU-DBA-SBG die Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 oder 2 EU-DBA-SBG erfüllt sind (siehe auch Rn. 177).

		7 Die jeweiligen Rechtsgrundlagen enthalten Bestimmungen, nach denen die zuständige Behörde in Deutschland mit den zuständigen Behörden anderer Staaten unmittelbar verkehren kann, um eine Einigung über Einzelfälle herbeizuführen, die die Besteuerung i...

		8 Im Einzelfall können auch multilaterale Verfahren in Betracht kommen. Ob ein multilaterales Verfahren möglich und sachgerecht ist, hängt von den Rechtsgrundlagen und den Gegebenheiten des Einzelfalls ab.



		1.2 Verhältnis der Streitbeilegungsverfahren zueinander

		9 Ist bereits ein Verfahren nach einem DBA beantragt worden und wird im Anschluss für denselben Sachverhalt ein Verfahren nach der EU-Schiedskonvention beantragt, so lehnt das BZSt das später beantragte Verfahren ab, wenn nicht der früher nach dem DBA...

		10 Bei gleichzeitiger Beantragung eines Verständigungsverfahrens sowohl nach dem Verständigungsartikel eines DBA als auch nach der EU-Schiedskonvention setzt das BZSt eine angemessene Frist, in der sich der Antragsteller schriftlich für eines der beid...

		11 Sobald die betroffene Person ein Verfahren nach dem EU-DBA-SBG initiiert, sind zuvor beantragte bzw. bereits eingeleitete Verfahren nach einem DBA oder der EU-Schiedskonvention von Amts wegen zu beenden (§ 4 Abs. 4 Satz 1 EU-DBA-SBG). Nach Einlegun...



		1.3 Verhältnis der Streitbeilegungsverfahren zu innerstaatlichen Rechtsbehelfen

		12 Einem Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens steht nicht entgegen, dass zum Gegenstand des Streitbeilegungsverfahrens nach deutschem Steuerrecht oder nach dem Recht des anderen Staates ein Rechtsbehelf anhängig oder der Rechtsweg noch...

		13 Informationen zu zuständigen Behörden und Verfahrensvorschriften ausländischer Staaten enthält die OECD-Sammlung „Country Profiles on Mutual Agreement Procedures“3F .

		14 Es ist zulässig, gleichzeitig ein innerstaatliches Rechtsbehelfsverfahren und ein internationales Streitbeilegungsverfahren über denselben Streitgegenstand zu führen (Rn. 12). Dabei sollte jedoch insbesondere Folgendes berücksichtigt werden:



		1.4 Verhältnis der Streitbeilegungsverfahren zu Quellensteuer-Erstattungsverfahren

		15 Ein Streitbeilegungsverfahren ersetzt nicht das Verfahren zur Erstattung einbehaltener Quellensteuer.

		16 Das Recht zur Vornahme des Quellensteuerabzugs (für Steuern auf Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren oder sonstige von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person bezogene Einkünfte, dazu gehören auch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) wir...

		17 Ist im Ausland für Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug, vergleichsweise dem inländischen § 50a EStG, unterliegen, ein Erstattungsverfahren eingerichtet, das im Wesentlichen dem Verfahren nach § 50c Abs. 3 EStG ents...

		18 Wird ein Erstattungsantrag aus anderen als den oben genannten Gründen von der jeweiligen zuständigen Behörde abgelehnt, ist die Ablehnung des Erstattungsantrags eine Maßnahme, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führen kann. ...

		19 Wird über einen unter Beachtung der Regeln eines eingerichteten Erstattungsverfahrens gestellten und materiell begründeten Erstattungsantrag nicht in angemessener Zeit entschieden, stellt dies eine nicht dem Abkommen entsprechende Besteuerung dar. ...

		20 Das Freistellungsverfahren ist ein Verfahren, in dem in der Regel vor Einbehalt der Quellensteuer das Absehen vom Quellensteuerabzug herbeigeführt werden kann. Ein ganz oder teilweise erfolglos gebliebenes Freistellungsverfahren führt grundsätzlich...

		21 Besondere Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn ein Steuerpflichtiger, auf dessen Rechnung im Quellenstaat ein Quellensteuerabzug durchgeführt wurde, im Ansässigkeitsstaat zunächst die entsprechenden Einkünfte als nach DBA freizustellen oder di...

		22 Auch in diesen Fällen gilt, dass ein Streitbeilegungsverfahren nicht das Verfahren zur Erstattung oder Ermäßigung einbehaltener Quellensteuer ersetzt. Ist also der Quellenstaat nach dem DBA zur Steuerfreistellung verpflichtet und deshalb die Versag...

		23 Kann in solchen Fällen ausnahmsweise, auch unter Berücksichtigung von § 110 AO oder vergleichbaren ausländischen Vorschriften, nach dem Versagen der Freistellung oder Anrechnung durch den Ansässigkeitsstaat kein fristgerechter Erstattungsantrag meh...



		1.5 Allgemeiner Regelungsgehalt der verschiedenen Streitbeilegungsverfahren

		1.5.1 Streitbeilegungsverfahren nach DBA

		24 Die Verständigungsklauseln der DBA sehen in der Regel vor, dass ein Verständigungsverfahren eingeleitet werden kann, wenn eine Person dies beantragt und darlegt, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer dem A...

		25 Wenn in dem zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA ein Schiedsverfahren vereinbart ist, können regelmäßig noch offene Fragen des Falls – i. d. R. auf Antrag – einem Schiedsgremium vorgelegt werden (siehe Rn. 110).

		1.5.2 Verfahren nach der EU-Schiedskonvention

		26 Die EU-Schiedskonvention gilt im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten der EU. Die Verständigungsklausel der EU-Schiedskonvention (Art. 6) sieht ein Verständigungsverfahren nur zu Fragen der Gewinnabgrenzung zwischen verbundenen Unternehmen und der...

		27 Einigen sich die zuständigen Behörden innerhalb der Zweijahresfrist (Art. 7 Abs. 1 EU-Schiedskonvention) nicht über die Beseitigung der Doppelbesteuerung, wird im Regelfall zwingend die Schiedsphase (sog. Schlichtungsverfahren) eingeleitet.

		1.5.3 Verfahren nach dem EU-DBA-SBG

		28 Das EU-DBA-SBG ist ausschließlich zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Deutschland und einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der EU anwendbar.

		29 Die Durchführung eines Verständigungsverfahrens nach dem EU-DBA-SBG setzt voraus, dass eine betroffene Person im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 EU-DBA-SBG dies durch Einreichen einer „Streitbeilegungsbeschwerde“ im Sinne des § 4 EU-DBA-SBG beantragt un...

		30 Führt das Verständigungsverfahren nach dem EU-DBA-SBG innerhalb der Einigungsfrist zu keiner Einigung, kann die betroffene Person innerhalb der gesetzlichen Frist des § 17 Abs. 1 EU-DBA-SBG ein Schiedsverfahren beantragen (i. d. R. Einsetzung eines...



		1.6 Verfahrensgegenstände und Verfahrensziele der verschiedenen Streitbeilegungsverfahren

		31 Verfahrensgegenstände sind die aus dem DBA oder der EU-Schiedskonvention abzuleitenden völkerrechtlichen Ansprüche der jeweiligen Vertragsstaaten; diese richten sich auf eine dem zwischen den betroffenen Vertragsstaaten geltenden DBA oder der EU-Sc...

		32 Ziel der Streitbeilegungsverfahren ist es, den Anspruch des Antragstellers auf abkommens- bzw. übereinkommensgemäße Besteuerung im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnungen zu verwirklichen.

		33 In Fällen, in denen aufgrund schwierig zu ermittelnder tatsächlicher Umstände – zum Beispiel zur Vermeidung eines unverhältnismäßig hohen Ermittlungsaufwands – eine tatsächliche Verständigung über den der Steuerfestsetzung zugrundeliegenden Sachver...



		1.7 Zuständigkeiten

		34 Das BMF hat die Ausübung der Funktion der zuständigen Behörde für den Bereich der Streitbeilegungsverfahren nach den DBA, der EU-Schiedskonvention und dem EU-DBA-SBG auf das BZSt übertragen (siehe § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 FVG und das BMF-Schreiben v...

		35 Das BZSt handelt grundsätzlich im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder mit der von dieser beauftragten Behörde (im Weiteren als „zuständige Landesfinanzbehörde“ bezeichnet).

		36 Aufgabe der Landesfinanzverwaltung ist es, die Einigung in Form einer Verständigungsvereinbarung bzw. eine (abschließende) Entscheidung der zuständigen Behörden (nach Art. 12 EU-Schiedskonvention und nach § 18 EU-DBA-SBG) innerstaatlich umzusetzen ...

		37 Die Kontaktdaten des BZSt für Anträge und Anfragen zu Verständigungs- und Schiedsverfahren lauten wie folgt:







		B Allgemeine Ausführungen zu Verständigungsverfahren

		2 Einleitung des Verständigungsverfahrens

		2.1 Antragstellung

		38 Das Verständigungsverfahren setzt einen Antrag voraus. Dieser ist schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. In dem Antrag ist deutlich zu machen, auf welche Rechtsgrundlage für Streitbeilegungsverfahren der Antrag gestützt wird.

		39 Der Steuerpflichtige kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

		40 Der Antrag kann auch von einem Haftungsschuldner gestellt werden, soweit er durch die abkommens- bzw. übereinkommenswidrige Besteuerung unmittelbar betroffen ist (d. h. soweit ein an ihn gerichteter Haftungsbescheid erlassen wurde).

		41 Liegt lediglich ein Antrag des Haftungsschuldners vor, ist das Verständigungsverfahren auf die Frage nach der materiell-rechtlichen Begründetheit des Haftungsbescheids beschränkt.

		42 Betrifft ein Sachverhalt mehrere in Deutschland ansässige Personen und kann der Sachverhalt nur einheitlich steuerlich beurteilt werden (wie beispielsweise bei Organschaften und Personengesellschaften), soll das Verständigungsverfahren nur von alle...

		43 Wird im Falle einer Personengesellschaft der Antrag nicht von allen Gesellschaftern gestellt oder sind nicht alle Gesellschafter abkommens- bzw. übereinkommensberechtigt (siehe Rn. 44), können im Feststellungsbescheid steuerliche Folgen auf Grundla...

		44 Personengesellschaften sind nach Art. 4 Abs. 1 VerhGl. keine in Deutschland ansässigen Personen, da sie nicht aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts oder eines anderen steuerlichen Merkmals steuerpflichtig sind. Sie können daher im ...

		44 a Personengesellschaften, die nach § 1a KStG zur Körperschaftsbesteuerung optiert haben, sind entsprechend Art. 4 Abs. 1 VerhGl. in Deutschland ansässige Personen, wenn sie ihre Geschäftsleitung im Inland haben. Nur sie selbst sind daher abkommens-...

		45 Der Antrag ist i. d. R. bei der zuständigen Behörde des Ansässigkeitsstaats einzureichen. Ist die Ansässigkeit strittig, kann der Antrag in jedem der möglichen Ansässigkeitsstaaten eingereicht werden. In Diskriminierungsfällen kann der Antrag i. d....

		46 Sind mehrere Steuerpflichtige betroffen (z. B. eine Mutter- und eine Tochtergesellschaft), soll der Antrag zweckmäßigerweise in allen Ansässigkeitsstaaten aller betroffenen Steuerpflichtigen eingereicht werden. Soweit die zuständigen Behörden der b...

		47 Auf die mehrfache Antragstellung ist im Antrag hinzuweisen. Hierzu sollte dem BZSt eine Kopie des Antrags bei der zuständigen Behörde des anderen Staates übermittelt werden.

		48 Für einen Antrag nach dem EU-DBA-SBG ist das Verständigungsverfahren (d. h. die Streitbeilegungsbeschwerde) zwingend bei allen zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten der EU gleichzeitig und mit den gleichen Angaben einzureichen (§ 4 A...

		49 Die in Deutschland zuständige Behörde ist nur das BZSt (Hinweis auf Rn. 34). Dessen Zuständigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Streitbeilegungsverfahren. Weitere Anträge und Rechtsbehelfe, die das Besteuerungsverfahren betreffen, sind nicht ...

		50 Das BZSt leitet dort gestellte Anträge auf Verständigungsverfahren der ausländischen zuständigen Behörde zunächst zur Kenntnis zu bzw. informiert diese über den Eingang des Antrags. Das BZSt bestätigt dem Antragsteller den Eingang seines Antrags un...

		51 Die zuständige Landesfinanzbehörde teilt in ihrer Stellungnahme auch ihre Einschätzung zur Zulässigkeit des Antrags und zur vom Antragsteller geltend gemachten abkommens- bzw. übereinkommenswidrigen Besteuerung mit.



		2.2 Antragsfrist

		52 Die geltenden Antragsfristen sind in den Abschnitten zu den jeweiligen Rechtsgrundlagen aufgeführt. Siehe hierzu Tz. 8.2 (Verfahren nach DBA), Tz. 10.2 (Verfahren nach der EU-Schiedskonvention) und Tz. 15.2 (Verfahren nach dem EU-DBA-SBG).

		53 Für im Inland einzureichende Anträge ist für die Fristwahrung der Zeitpunkt des Antragseingangs beim BZSt maßgeblich.

		54 Kann eine Verständigungsvereinbarung nach dem Recht eines ausländischen Staates dort zeitlich nicht unbegrenzt umgesetzt werden, sollte dies vom Antragsteller bezüglich des Zeitpunktes seiner Antragstellung bedacht werden.



		2.3 Inhalt des Antrags

		55 Für die Zulässigkeit eines Antrags auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens ist insbesondere die Geltendmachung erforderlich, dass eine abkommens- bzw. übereinkommenswidrige Besteuerung vorliegt oder droht. Eine abkommens- bzw. übereinkommensw...

		56 Beispiele für eine dem Abkommen bzw. Übereinkommen nicht entsprechende Besteuerung:

		- Einkünfte, die in einem der Staaten aufgrund eines DBA bzw. Übereinkommens nicht zu versteuern sind, werden dort zur Besteuerung herangezogen;

		- die in einem Staat zu besteuernden Einkünfte sind nicht zutreffend auf der gemeinsamen Rechtsgrundlage des DBA bzw. Übereinkommens abgegrenzt worden; dies gilt bei international verbundenen Unternehmen nach dem Grundsatz des Fremdverhaltens selbst d...

		- die Besteuerung in einem der Staaten verstößt gegen ein Diskriminierungsverbot des DBA;

		- einer der Staaten ist bei der Gewährung von Steuerentlastungen aufgrund eines DBA in einer Weise säumig, die die Rechte nach dem DBA nachhaltig beeinträchtigt;

		- ein Qualifikationskonflikt verursacht eine Doppelbesteuerung, die ihrer Art nach durch das DBA vermieden werden soll.

		57 Der Antrag hat die folgenden Angaben und Unterlagen zu enthalten:

		- Name, Anschrift (Sitz), Steuernummer und örtlich zuständiges Finanzamt des Antragstellers (soweit einschlägig auch ausländische zuständige Finanzbehörde);

		- eine Erläuterung zur Antragsberechtigung;

		- detaillierte Angaben zu den für den Fall relevanten Tatsachen und Umständen;

		- Angaben zu den vom Antrag betroffenen Besteuerungszeiträumen;

		- Kopien der Steuerbescheide, des Betriebsprüfungsberichts oder vergleichbarer Dokumente, die zu der behaupteten Doppelbesteuerung geführt haben oder zu führen drohen, sowie weiterer bedeutsamer Dokumente (z. B. Verträge, Anträge auf Erstattung/Ermäßi...

		- Angaben über im Ausland gestellte Erstattungsanträge und – soweit verfügbar – die Antwort des ausländischen Staates;

		- detaillierte Angaben zu etwaigen außergerichtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren und etwaigen den Fall betreffenden Gerichtsurteilen im In- und Ausland sowie Angaben, ob und ggf. in welcher Höhe die Aussetzung der Vollziehung beantragt ...

		- eine Darlegung seitens des Antragstellers, inwiefern nach seiner Auffassung die Besteuerung im In- oder Ausland nicht dem Abkommen bzw. Übereinkommen entspricht;

		- den Antrag des Abkommensberechtigten;

		- bei Anträgen nach dem EU-DBA-SBG die zusätzlich in § 5 EU-DBA-SBG genannten Unterlagen, soweit sie nicht bereits in dieser Rn. aufgeführt sind;

		- in Fällen der Gewinnabgrenzung zwischen verbundenen Unternehmen und bei Betriebsstätten zusätzlich:

		58 Werden bei Antragsstellung nicht alle in Rn. 57 – bei Verfahren nach der EU-Schiedskonvention zusätzlich alle in Rn. 121 – in Bezug genommenen Angaben und Unterlagen vorgelegt, kann dies dazu führen, dass der Antrag als verfristet abgelehnt wird.

		59 Ändern sich für den Fall relevante Tatsachen oder Pflichtangaben gem. Rn. 57 nach der Antragstellung, ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich alle zuständigen Behörden hiervon zu unterrichten.

		60 Der Antrag ist grundsätzlich in deutscher Sprache zu stellen.

		61 Zusätzlich sollte der Antragsteller eine Übersetzung in eine gemeinsame Arbeitssprache der zuständigen Behörden (regelmäßig Englisch), zwischen denen das Verständigungsverfahren geführt werden soll, zur Verfügung stellen.

		62 Der Antragsteller kann den Antrag auch in der gemeinsamen Arbeitssprache der zuständigen Behörden stellen, wenn das BZSt und die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde dem zuvor einvernehmlich zugestimmt haben. Wird das Einvernehmen erst nachträgli...

		63 Für Verfahren nach dem EU-DBA-SBG ist § 3 EU-DBA-SBG (Verfahrenssprache) zu beachten.



		2.4 Einleitung des Verständigungsverfahrens bei Antragstellung im Inland und Rechtsschutz

		64 Vor Einleitung des Verständigungsverfahrens durch das BZSt gegenüber der ausländischen zuständigen Behörde ist zu prüfen, ob dem Begehren des Antragstellers der Sache nach durch innerstaatliche Maßnahmen abgeholfen werden kann. Hierbei kommt als ve...

		65 Ergibt die Prüfung des BZSt, dass der Antrag zulässig und die Einwendung begründet ist (d. h. auch aus Sicht des BZSt eine abkommenswidrige Besteuerung vorliegt) und dieser nicht durch innerstaatliche Maßnahmen entsprochen werden kann, leitet es da...

		66 Lehnt das BZSt einen Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens ab, unterrichtet es unverzüglich den Antragsteller, die ausländische zuständige Behörde und die zuständige Landesfinanzbehörde über diese Entscheidung.

		67 Die Ablehnung des Antrags auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO, gegen den der Einspruch nach § 347 Abs. 1 Nr. 1 AO statthaft ist.



		2.5 Vorgehen bei nur im Ausland beantragten Verständigungsverfahren

		68 Das BZSt leitet von einer ausländischen zuständigen Behörde erhaltene Anträge oder die von dort erhaltene Information über den Eingang eines solchen Antrags unverzüglich an die zuständige Landesfinanzbehörde zur Kenntnis weiter. Bei Erhalt eines Po...

		69 Auch bei nur im Ausland beantragten Verständigungsverfahren prüft das BZSt die formellen Voraussetzungen (z. B. die fristgerechte Antragstellung).



		2.6 Besonderheit bei Verfahren nach EU-DBA-SBG

		70 Für Verfahren nach dem EU-DBA-SBG ist § 13 EU-DBA-SBG zu beachten. Siehe zum Rechtsschutz bei Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde Rn. 168.



		2.7 Aussetzung der Vollziehung und Stundung

		71 Aus den allgemeinen Regeln der AO ergibt sich, dass ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (gem. § 361 AO) nur i. V. m. einem Einspruch beantragt werden kann. Hinsichtlich der Aussetzung der Vollziehung und der Stundung gelten die allgemeinen ge...





		3 Durchführung des Verständigungsverfahrens

		3.1 Allgemeine Verfahrensgrundsätze

		72 Das BZSt führt das Verständigungsverfahren in unmittelbarem Verkehr mit der zuständigen Behörde des anderen Staates nach internationaler Staatenpraxis. Die Einzelheiten richten sich nach den Verhältnissen des Einzelfalls und dem Gebot der Zweckmäßi...

		73 Personenbezogene Daten sowie fremde Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die der deutschen Finanzverwaltung im Rahmen eines Verständigungsverfahrens bekannt werden, unterliegen dem Steuergeheimnis (§ 30 Abs. 2 AO). Für die im Rahmen eines Verständig...

		74 Das BZSt unterrichtet die zuständige Landesfinanzbehörde über den Inhalt und den Fortgang des Verfahrens. Die zuständige Landesfinanzbehörde informiert das BZSt über Entwicklungen in dem Besteuerungsfall, soweit sie für das Verständigungsverfahren ...

		75 Schreiben in englischer Sprache sowie Anlagen werden – sofern nicht im Einzelfall notwendig – nicht in die deutsche Sprache übersetzt. Schreiben ausländischer Finanzbehörden in einer anderen fremden Sprache werden vom BZSt in die deutsche Sprache ü...



		3.2 Sachverhaltsaufklärung und Herbeiführung einer Einigung

		76 Sollte im Rahmen der Durchführung eines Verständigungsverfahrens eine weitergehende Sachverhaltsermittlung notwendig werden – insbesondere bei Sachverhalten, die nicht einer inländischen Außenprüfung unterlegen haben – ist der Sachverhalt von Amts ...

		77 Im Rahmen des Verständigungsverfahrens ist auch das Ergebnis der Ermittlung des Sachverhalts durch die Finanzbehörden des anderen Staates heranzuziehen.

		78 Ergeben sich bei der Ermittlung des Sachverhalts durch die deutschen und die ausländischen Finanzbehörden Widersprüche, kann durch abgestimmte Ermittlungen beider Verwaltungen oder durch Verständigungsgespräche der Versuch einer Auflösung dieser Wi...

		79 Zur Ermittlung des Sachverhalts und zur Herbeiführung einer Verständigung kann

		- ein mündlicher Meinungsaustausch mit der zuständigen Behörde des anderen Staates durchgeführt werden;

		- eine besondere Kommission aus Vertretern der zuständigen Behörden für einen solchen Meinungsaustausch gebildet werden;

		- eine aufgrund besonderer Erfahrung ausgewählte Person bestimmt werden, um die Einigung zu fördern, z. B. durch ein Sachverständigengutachten.



		3.3 Mitwirkung und Rechte des Antragstellers

		80 Beteiligte des Verständigungsverfahrens sind nur die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten. Informationen über von diesen geäußerten oder erhaltenen Rechtsauffassungen werden Dritten grundsätzlich nicht erteilt. Dem Antragsteller obliegt es, dur...

		- Anträge stellen;

		- sich zu den für die Verständigung erheblichen Tatsachen und Rechtsfragen äußern;

		- sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

		81 Das BZSt unterrichtet den Antragsteller über das Ergebnis des Verfahrens.

		82 Zu der Frage, ob der Antragsteller zur Rücknahme von Rechtsbehelfen bereit ist, hat sich dieser erst zu äußern, wenn ihm ein Verständigungsvorschlag mitgeteilt worden ist.



		3.4 Einigung

		83 Die Einigung erfolgt zwischen den zuständigen Behörden. Sie erfolgt im Allgemeinen schriftlich (z. B. durch einen abschließenden Briefwechsel).





		4 Umsetzung der Einigung

		4.1 Zustimmung des Antragstellers

		84 Die Umsetzung der Einigung (Verständigungsvereinbarung bzw. in den Fällen des Art. 12 EU-Schiedskonvention und § 18 EU-DBA-SBG die Entscheidung der zuständigen Behörden) steht unter dem Vorbehalt, dass

		- sich der Antragsteller (und in Verrechnungspreisfällen ggf. auch das betroffene verbundene Unternehmen) mit der getroffenen Zuordnung der Besteuerungsrechte, auch der Höhe nach, und mit deren Umsetzung schriftlich einverstanden erklärt (Zustimmung);

		- eingelegte und noch offene (in- und ausländische) Rechtsbehelfe, soweit sie sich auf den Gegenstand des Streitbeilegungsverfahrens beziehen und sich nicht anderweitig erledigen, zurückgenommen werden und

		- der Antragsteller gegenüber der örtlich zuständigen Finanzbehörde vor Bekanntgabe des die Verständigungsvereinbarung bzw. Entscheidung der zuständigen Behörden umsetzenden Bescheides (§ 354 Abs. 1b AO bzw. § 18 Abs. 5 Satz 1 EU-DBA-SBG) auf einen Re...

		85 Lag dem Verfahren ein Antrag in Deutschland zugrunde, unterrichtet das BZSt den Antragsteller über den Inhalt der Einigung und den Zustimmungsvorbehalt. Dasselbe gilt, wenn von der Einigung Personen betroffen sind, die im von der Einigung umfassten...

		86 Das BZSt setzt dem Antragsteller bzw. der oder den betroffenen Person(en) eine angemessene Frist (mindestens 60 Tage) für die in Rn. 84 aufgeführte Zustimmung, die Rücknahme ggf. eingelegter und noch offener Rechtsbehelfe und den Rechtsbehelfsverzi...

		87 Der Antragsteller bzw. die betroffene(n) Person(en) informieren das BZSt über die Rücknahme eingelegter und noch offener Rechtsbehelfe und Rechtsbehelfsverzichte bzw. Teilverzichte.

		88 Die Umsetzung der Einigung kann auch unter dem Vorbehalt entsprechender Erklärungen ausländischer betroffener Personen gegenüber der ausländischen zuständigen Behörde oder ausländischen Gerichten stehen.

		89 Erklären sich der Antragsteller oder die betroffene(n) Person(en) nicht innerhalb der gesetzten Frist, kann dies je nach den Umständen des Einzelfalls dazu führen, dass die Verständigung im In- und Ausland endgültig nicht umgesetzt wird.

		90 Die Mitteilung über den Inhalt der Einigung ist kein Verwaltungsakt gemäß § 118 AO, da es sich um eine reine Informationsmitteilung ohne Regelungsgehalt handelt. Die Mitteilung kann deshalb nicht mit einem Einspruch angefochten werden. Es bleibt de...

		91 Eine unter den in Rn. 84 genannten Vorbehalten stehende Einigung auf Grundlage eines Verfahrens nach der EU-Schiedskonvention oder des zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA wird vom örtlich zuständigen Finanzamt nur umgesetzt, ...

		92 Für Verständigungsvereinbarungen und abschließende Entscheidungen auf Grundlage eines Verfahrens nach dem EU-DBA-SBG gelten § 15 und § 18 EU-DBA-SBG.



		4.2 Bestandskraft von Bescheiden und Verjährung

		93 Die Verständigungsvereinbarung kann nach § 175a Satz 1 AO ungeachtet der Bestandskraft deutscher Bescheide umgesetzt werden. Für Verfahren nach dem EU-DBA-SBG gilt § 175a AO gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 EU-DBA-SBG entsprechend. Die Festsetzungsfrist end...

		94 § 175a Satz 2 AO enthält eine aufschiebend bedingte Ablaufhemmung. Der Ablauf der Festsetzungsfrist ist im möglichen Umfang der Bindungswirkung der Verständigungsvereinbarung solange gehemmt, wie nach den für die Durchführung und den Abschluss eine...

		95 Der Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens bei einer inländischen Finanzbehörde hemmt den Ablauf der Festsetzungsfrist nach Maßgabe des § 171 Abs. 3 AO, wenn damit gleichzeitig die Änderung des Steuerbescheids beantragt wird.





		5 Verständigungsverfahren und zwischenstaatlicher Auskunftsaustausch

		96 Die Auskunftsklauseln der DBA und die Bestimmungen des EUAHiG finden auch im Verständigungsverfahren Anwendung. Soweit die Auskunftsklausel des zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA oder das EUAHiG es zulassen, können auch im V...



		6 Vermeidung und Milderung einer verbliebenen Doppelbesteuerung im Anschluss an ein Verständigungsverfahren

		97 Im Falle eines Scheiterns des Verständigungsverfahrens unterrichtet das BZSt unverzüglich den Antragsteller und die zuständige Landesfinanzbehörde über diese Entscheidung.

		98 Sind die Voraussetzungen des § 34c Abs. 6 Satz 6 EStG erfüllt, erfolgt die Milderung der Doppelbesteuerung nach § 34c Abs. 3 EStG im Wege des Abzugs der festgesetzten und gezahlten und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzten ausländisch...

		99 Liegt kein Fall des § 34c Abs. 6 Satz 6 EStG vor, kann das örtlich zuständige Finanzamt auf Antrag prüfen, ob eine (ggf. verbleibende) Doppelbesteuerung unter den Voraussetzungen des § 163 AO aus sachlichen Billigkeitsgründen gemindert oder vermied...

		- seinen steuerlichen Pflichten im In- oder Ausland nicht ausreichend nachgekommen ist (z. B. mangelhafte Mitwirkung bei der Sachverhaltsaufklärung),

		- falsche Angaben in einem steuerrechtlichen oder sonstigen Verwaltungsverfahren (z. B. in einem Arbeitsbewilligungsverfahren) gemacht hat (z. B. Scheindomizil),

		- der Einigung nicht oder nicht fristgerecht zugestimmt oder die übrigen Voraussetzungen der Rn. 84 nicht oder nicht fristgerecht erfüllt hat (vgl. Rn. 86 bzw. § 15 Abs. 2 Satz 2 EU-DBA-SBG), oder

		- ein Schiedsverfahren nicht beantragt hat, obwohl die Voraussetzungen hierfür vorlagen,



		7 Kosten

		100 Die Vertragsstaaten tragen die ihnen durch das Verständigungsverfahren entstandenen Kosten selbst. Dem Antragsteller entstandene Kosten werden nicht erstattet.





		C Streitbeilegungsverfahren nach einem DBA

		101 Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind anzuwenden auf Anträge auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens nach einem DBA (vgl. Tz. 1.5.1).

		8 Einleitung des Verständigungsverfahrens

		8.1 Antragstellung

		102 Das Verständigungsverfahren setzt einen Antrag des Abkommensberechtigten voraus. Wird ein Verständigungsverfahren nach einem DBA begehrt, ist in dem Antrag deutlich zu machen, dass dieser auf die Verständigungsklausel des zwischen den betroffenen ...



		8.2 Antragsfrist

		103 Die Verständigungsklauseln der meisten DBA enthalten eine für dieses DBA maßgebliche Frist für die Antragstellung. Im größten Teil dieser Abkommen ist geregelt, dass der Antrag innerhalb von drei Jahren nach der ersten Maßnahme unterbreitet werden...

		104 Ist im zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA keine Antragsfrist festgelegt, stimmt die deutsche Finanzverwaltung grundsätzlich einer Einleitung des Verständigungsverfahrens nicht zu, wenn der Steuerpflichtige eine Zeit von meh...



		8.3 Inhalt des Antrags

		105 Der Antrag hat die in Rn. 57 aufgeführten Angaben und Unterlagen zu enthalten.

		106 Das BZSt prüft, ob die zur Einleitung des Verständigungsverfahrens notwendigen Informationen gem. Rn. 57 vorliegen und fordert ggf. den Antragsteller zeitnah zur Übermittlung der fehlenden sowie u. U. weiterer Informationen auf. Die Anforderung so...

		106 a Beantragen mehrere Arbeitnehmer ein Verständigungsverfahren durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten, in dem sie eine abkommenswidrige Besteuerung für gleichgelagerte Sachverhalte im Zusammenhang mit einer Tätigkeit für denselben inländischen un...

		107 Dem BZSt bleibt es unbenommen, ergänzende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt anzufordern.





		9 Schiedsverfahren

		9.1 Einleitung des Schiedsverfahrens

		108 Soweit dies nach dem zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA vorgesehen ist, kann als unselbständiger Teil des Verständigungsverfahrens ein Schiedsverfahren in Betracht kommen, wenn innerhalb eines im DBA bestimmten Zeitrahmens ...

		109 Das Schiedsverfahren muss i. d. R. vom Abkommensberechtigten beantragt werden, Antragsfristen und Voraussetzungen an diesen Antrag können in diesen Fällen dem zwischen den betroffenen Vertragsstaaten anzuwendenden DBA entnommen werden.

		110 Die Anlage zu diesem Merkblatt enthält eine Übersicht über Schiedsklauseln in deutschen DBA und ggf. vorhandene Verständigungsvereinbarungen über die Anwendung des Schiedsverfahrens. Die DBA sind auf der Internetseite des Bundesministeriums der Fi...



		9.2 Kosten des Schiedsverfahrens

		111 Gegebenenfalls vorhandene Regelungen zu den entstandenen Kosten eines Schiedsverfahrens finden sich in dem jeweils anzuwendenden DBA bzw. in einer anzuwendenden Verständigungsvereinbarung über die Anwendung des Schiedsverfahrens.

		112 In der Regel tragen die Vertragsstaaten die ihnen durch das Verständigungs- bzw. Schiedsverfahren entstandenen Kosten selbst. Die dem Abkommensberechtigten entstandenen Kosten werden nicht erstattet.







		D Streitbeilegungsverfahren nach der EU-Schiedskonvention

		113 Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind anzuwenden auf Anträge auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens nach Art. 6 Abs. 1 der EU-Schiedskonvention (vgl. Tz. 1.5.2).

		10 Einleitung des Verständigungsverfahrens

		10.1 Antragstellung

		114 Das Verständigungsverfahren setzt nach Art. 6 Abs. 1 der EU-Schiedskonvention einen Antrag des betroffenen Unternehmens voraus. In diesem Antrag ist deutlich zu machen, dass dieser auf die EU-Schiedskonvention gestützt wird. Der Antrag ist nur zul...

		115 Der Antrag soll zweckmäßigerweise in allen Ansässigkeitsstaaten der betroffenen Steuerpflichtigen gestellt werden. Entsprechendes gilt, wenn eine Betriebsstättengewinnaufteilung nach Art. 4 Nr. 2 der EU-Schiedskonvention in Frage steht. Eine Betri...

		116 Zur Vermeidung von Verzögerungen sollte ein schriftlicher Antrag in dreifacher Ausfertigung eingereicht werden.



		10.2 Antragsfrist

		117 Der Antrag ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2 der EU-Schiedskonvention innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme zu unterbreiten, die eine Doppelbesteuerung im Sinne des Art. 1 der EU-Schiedskonvention, z. B. infolge einer Verre...

		118 Für Fälle, die das Vereinigte Königreich betreffen, gilt die EU-Schiedskonvention nur bis zum Ende der Übergangsphase am 31. Dezember 2020. Anträge, die nach diesem Datum eingehen, sind abzulehnen.



		10.3 Inhalt des Antrags

		119 Der Antrag hat die in Rn. 57 aufgeführten Angaben und Unterlagen zu enthalten.

		120 Bei einem Verfahren nach der EU-Schiedskonvention gehört zu den Mindestangaben auch eine Zusage des Unternehmens, dass es so umfassend und so schnell wie möglich alle Nachfragen einer zuständigen Behörde beantworten und den zuständigen Behörden di...

		121 Eine ausführlichere Darstellung der standardmäßig benötigten Angaben und Unterlagen kann auf der Internetseite des BZSt7F  abgerufen werden.

		122 Das BZSt prüft, ob die zur Einleitung eines Verständigungsverfahrens notwendigen Angaben und Unterlagen gemäß Rn. 119 und Rn. 120 vorliegen und fordert ggf. das Unternehmen innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags zur Übermittlung der f...

		123 Dem BZSt bleibt es unbenommen, ergänzende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt anzufordern.



		10.4 Einleitung des Verständigungsverfahrens bei Antragstellung im Inland

		124 Ergibt die Prüfung, dass der Antrag zulässig und hinreichend begründet ist und können die zuständigen deutschen Finanzbehörden keine zufriedenstellende Lösung herbeiführen, leitet das BZSt das Verständigungsverfahren nach Art. 6 Abs. 2 der EU-Schi...

		125 Wird von Rechtsbehelfen nach dem deutschen Steuerrecht oder dem Recht der anderen an dem Fall beteiligten Vertragsstaaten Gebrauch gemacht, liegt eine endgültige Entscheidung über die Einkommenserhöhung zu dem Zeitpunkt vor, zu dem die in letzter ...

		126 Das BZSt unterrichtet das antragstellende Unternehmen über die Einleitung des Verständigungsverfahrens und teilt diesem mit, an welchem Tag die Zweijahresfrist gem. Art. 7 Abs. 1 der EU-Schiedskonvention begonnen hat. Auf Rn. 132 wird hingewiesen.

		127 Zum Vorgehen bei nur im Ausland beantragten Verständigungsverfahren siehe Tz. 2.5.





		11 Durchführung des Verständigungsverfahrens

		11.1 Allgemeine Verfahrensgrundsätze

		128 Die Vertragsstaaten sind an den Fremdvergleichsgrundsatz des Art. 4 der EU-Schiedskonvention gebunden. Dieser entspricht dem Fremdvergleichsgrundsatz des Art. 9 Abs. 1 und des Art. 7 Abs. 2 der VerhGl.



		11.2 Verfahrensablauf

		129 Das BZSt richtet sich hinsichtlich des Verfahrensablaufs, einschließlich der zu erstellenden Positionspapiere, nach dem überarbeiteten Verhaltenskodex zur wirksamen Durchführung des Übereinkommens über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Fall...

		130 Die zuständigen Landesfinanzbehörden übermitteln die von ihnen erbetenen Stellungnahmen, soweit möglich, spätestens einen Monat vor Ablauf der im Verhaltenskodex für das BZSt als deutsche zuständige Behörde vorgesehenen Fristen.





		12 Schiedsverfahren

		12.1 Allgemeines

		131 Führt das Verständigungsverfahren nicht innerhalb von zwei Jahren zu einer Einigung, so sind die zuständigen Behörden der beteiligten Vertragsstaaten verpflichtet, einen Beratenden Ausschuss einzusetzen und dessen Stellungnahme einzuholen (sog. Sc...

		132 Die in Art. 7 Abs. 1 der EU-Schiedskonvention genannte Frist von zwei Jahren beginnt an dem Tag, an dem der Fall erstmals einer der zuständigen Behörden (BZSt oder im Falle der Antragstellung bei einer ausländischen Finanzverwaltung, die zuständig...

		- Datum des Steuerbescheids, mit dem die endgültige Entscheidung über die Einkommenserhöhung festgesetzt oder festgestellt worden ist;

		- Tag des Eingangs sämtlicher der unter Rn. 119 und Rn. 120 genannten Angaben und Unterlagen bei der zuständigen Behörde sowie jeder weiteren Information, die die zuständige Behörde innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags des Unternehmens ...

		133 Innerstaatliche Rechtsbehelfe können dazu führen, dass die in Rn. 131 und Rn. 132 genannte Frist später beginnt oder im Ergebnis ein Schiedsverfahren vollständig ausgeschlossen ist. Insoweit wird auf Rn. 14 Buchstabe c hingewiesen.



		12.2 Einsetzung des Beratenden Ausschusses

		134 Sofern die zuständigen Behörden der an dem Fall beteiligten Vertragsstaaten nichts anderes vereinbaren, ergreift der Vertragsstaat, der den ersten Steuerbescheid, d. h. die endgültige Entscheidung der Finanzverwaltung über die Einkommenserhöhung o...

		135 Das BZSt übermittelt dem Beratenden Ausschuss vor seiner ersten Sitzung alle den Fall betreffenden sachdienlichen Unterlagen und Informationen, insbesondere sämtliche Dokumente, Berichte, Korrespondenzen und Schlussfolgerungen aus dem Verständigun...



		12.3 Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses

		136 Der Beratende Ausschuss besteht in der Regel aus einem unabhängigen Vorsitzenden, je zwei Vertretern der zuständigen Behörden und einer geraden Anzahl – i. d. R. zwei – unabhängigen Personen (Art. 9 Abs. 1 EU-Schiedskonvention). Die Mitglieder des...



		12.4 Rechte und Pflichten der betroffenen Unternehmen

		137 Die betroffenen Unternehmen haben ein Recht auf Anhörung oder Vertretung (Art. 10 Abs. 2 EU-Schiedskonvention). Es steht ihnen frei, zur Sach- und Rechtslage gegenüber dem Beratenden Ausschuss Stellung zu nehmen und die ihnen notwendig erscheinend...



		12.5 Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und Entscheidung der zuständigen Behörden

		138 Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme binnen sechs Monaten ab. Er ist hierbei an den Fremdvergleichsgrundsatz des Art. 4 der EU-Schiedskonvention gebunden (Art. 11 Abs. 1 EU-Schiedskonvention). Die Stellungnahme ergeht mit einfacher Meh...

		139 Die Frist zur Abgabe der Stellungnahme beginnt an dem Tag, an dem der Vorsitzende bestätigt, dass die Ausschussmitglieder alle sachdienlichen Unterlagen und Informationen entsprechend Rn. 119 von allen zuständigen Behörden der an dem Fall beteilig...

		140 Nach Abgabe der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses haben die zuständigen Behörden der an dem Fall beteiligten Vertragsstaaten sechs weitere Monate Zeit, sich zu einigen. Sie können von der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses abweichen, ...



		12.6 Bekanntgabe der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und der Entscheidung der zuständigen Behörden

		141 Nachdem die an dem Fall beteiligten zuständigen Behörden eine Entscheidung über die Vermeidung der Doppelbesteuerung getroffen haben, übermittelt die zuständige Behörde, der der Fall unterbreitet wurde, jedem der beteiligten Unternehmen die Entsch...

		142 Bezüglich der Umsetzung der Entscheidung gilt Tz. 4.



		12.7 Weitere Einzelheiten zum Schiedsverfahren

		143 Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zum Schiedsverfahren nach der EU-Schiedskonvention wird auf den überarbeiteten Verhaltenskodex zur wirksamen Durchführung des Übereinkommens über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtig...





		13 Kosten des Schiedsverfahrens

		144 Die Verfahrenskosten des Beratenden Ausschusses werden von den an dem Fall beteiligten Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen (Art. 11 Abs. 3 EU-Schiedskonvention). Zu diesen gehören die Verwaltungskosten des Beratenden Ausschusses sowie die ...

		145 Kosten, die den betroffenen Unternehmen im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren entstehen, werden den Unternehmen nicht ersetzt (Art. 11 Abs. 3 EU-Schiedskonvention).





		E Streitbeilegungsverfahren nach dem EU-DBA-SBG

		14 Allgemeines

		146 Das EU-DBA-SBG ist grundsätzlich erstmals für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, anwendbar (§ 33 EU-DBA-SBG). Nur insoweit gilt auch der Vorrang des EU-DBA-SBG (siehe Rn. 11).

		147 Die deutsche zuständige Behörde hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Merkblatts mit keiner zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats vereinbart, auf Grundlage von § 33 Abs. 2 EU-DBA-SBG die Verfahren nach dem EU-DBA-SBG auch auf St...

		148 Die Antragsvoraussetzungen und Verfahrensabläufe mit allen geltenden Fristen für ein Verständigungsverfahren sind dem EU-DBA-SBG10F  zu entnehmen. Hervorzuheben sind die nachfolgend aufgeführten Punkte zur Anwendung dieses Gesetzes und zur Regelun...

		149 Der Antrag auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens nach dem EU-DBA-SBG (Streitbeilegungsbeschwerde, Rn. 154), ggf. die Rücknahme dieses Antrags (Rn. 158), die Antwort auf Ersuchen um zusätzliche Informationen (Rn. 163), der Antrag auf Ei...

		14.1 Verfahrenserleichterungen für natürliche Personen und kleinere Unternehmen

		150 Sind die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 EU-DBA-SBG für die in § 28 EU-DBA-SBG aufgeführten Verfahrenserleichterungen für natürliche Personen und kleinere Unternehmen erfüllt, kann der Antragsteller die in Rn. 149 genannten Benachrichtigungen, abw...

		151 Das in § 28 Abs. 1 Nr. 2 EU-DBA-SBG enthaltene Größenmerkmal muss zum Ende des letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraums vor Antragstellung erfüllt sein, damit die Rechtsfolgen der Vorschrift eintreten können. Der Antragsteller hat gegenüber d...

		152 Ist in Fällen der Verfahrenserleichterung im Sinne des § 28 EU-DBA-SBG Deutschland der Ansässigkeitsstaat, teilt das BZSt den zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten gleichzeitig und innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der...

		153 In Fällen der Verfahrenserleichterung im Sinne des § 28 EU-DBA-SBG gelten die zusätzlichen Informationen im Sinne der Rn. 163 zum Zeitpunkt ihres Eingangs im BZSt in allen betroffenen Mitgliedstaaten als zugegangen (§ 28 Abs. 4 EU-DBA-SBG). Das BZ...





		15 Einleitung des Verständigungsverfahrens

		15.1 Antragstellung

		154 Das Verständigungsverfahren setzt einen Antrag der betroffenen Person im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 EU-DBA-SBG voraus (Streitbeilegungsbeschwerde). In diesem Antrag ist von der betroffenen Person deutlich zu machen, dass sie ein Verfahren nach dem...

		155 Die Streitbeilegungsbeschwerde ist bei allen zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten gleichzeitig einzulegen und mit den gleichen Angaben einzureichen (§ 4 Abs. 2 EU-DBA-SBG). Bei zeitversetztem Eingang kommt es in den betroffenen Mit...

		156 Das BZSt übersendet dem Antragsteller innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Streitbeilegungsbeschwerde eine Eingangsbestätigung (§ 6 Abs. 1 EU-DBA-SBG). Es soll im Rahmen dieser Eingangsbestätigung auf die zwingende Regelung der gleichzeitige...

		157 Innerhalb von zwei Monaten nach Zugang unterrichtet das BZSt die zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten über den Eingang einer Streitbeilegungsbeschwerde (§ 6 Abs. 2 EU-DBA-SBG).

		158 Der Antragsteller kann den Antrag jederzeit schriftlich zurücknehmen. Auf Rn. 149 und Rn. 150 wird hingewiesen. Durch die Rücknahme der Streitbeilegungsbeschwerde werden alle diesbezüglichen Verfahren nach dem EU-DBA-SBG mit sofortiger Wirkung bee...



		15.2 Antragsfrist

		159 Die Streitbeilegungsbeschwerde ist innerhalb von drei Jahren, nachdem der betroffenen Person die erste Mitteilung der Maßnahme, die im Ergebnis zu einer Streitfrage geführt hat oder führen wird, bekannt gegeben worden ist, einzureichen (§ 4 Abs. 3...

		160 Zum Verständigungsverfahren kommt es erst, wenn alle zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten die Streitbeilegungsbeschwerde zugelassen haben. Dazu ist es i. d. R. erforderlich, dass in den betroffenen Mitgliedstaaten eine fristgerecht...



		15.3 Inhalt des Antrags

		161 Der Antrag hat die in § 5 EU-DBA-SBG aufgeführten Angaben und Unterlagen zu enthalten.

		162 Das BZSt prüft, ob die zur Einleitung des Verständigungsverfahrens notwendigen Informationen gem. Rn. 57 bzw. Rn. 161 vorliegen und fordert ggf. die Person, die die Streitbeilegungsbeschwerde eingelegt hat, innerhalb von drei Monaten nach dem Eing...

		163 Dieses Informationsersuchen ist innerhalb von drei Monaten, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem das Informationsersuchen der betroffenen Person bekannt gegeben worden ist, zu beantworten. Die betroffene Person hat eine Kopie ihrer ...

		164 Dem BZSt bleibt es unbenommen, ergänzende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt anzufordern. Der Ablauf der Einigungsfrist (Rn. 171) wird durch diese späteren Informationsersuchen nicht gehemmt. (§ 14 EU-DBA-SBG).



		15.4 Einleitung des Verständigungsverfahrens und Rechtsschutz

		165 Das BZSt trifft innerhalb von sechs Monaten ab Eingang der Streitbeilegungsbeschwerde eine Entscheidung über ihre Zulassung oder Zurückweisung. Hat das BZSt ein Informationsersuchen im Sinne der Rn. 162 gestellt, so beginnt die Frist erst an dem T...

		166 Hat die betroffene Person ein Rechtsbehelfsverfahren nach dem nationalen Recht eines der betroffenen Mitgliedstaaten eingeleitet, so ist die Anlaufhemmung der Frist zur Entscheidung über die Zulassung aus Rn. 14 Buchstabe d bzw. § 8 Abs. 1 Satz 3 ...

		167 Hat das BZSt mit Ablauf der in Rn. 165 genannten Frist keine Entscheidung über die Zulassung oder Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde getroffen, so gilt die Beschwerde als zugelassen (§ 8 Abs. 4 EU-DBA-SBG).

		168 Wurde die Streitbeilegungsbeschwerde von der zuständigen Behörde mindestens eines Mitgliedstaats, jedoch nicht von allen Mitgliedstaaten zurückgewiesen, kann die betroffene Person die Einsetzung des Beratenden Ausschusses beantragen, damit dieser ...

		169 Wenn in einem betroffenen Mitgliedstaat die Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde durch die zuständige Behörde im nationalen Rechtsweg rechtskräftig bestätigt wurde und die Verwaltung des betroffenen Mitgliedstaats von dieser Entscheidung n...

		170 Hat der Beratende Ausschuss entschieden, dass ein Antrag im Sinne der Rn. 168 zulässig ist, wird i. d. R. das BZSt das Verfahren einleiten (§ 10 Abs. 5 Satz 1 EU-DBA-SBG).





		16 Schiedsverfahren

		16.1 Antragstellung

		171 Die Einigungsfrist für ein Verständigungsverfahren beträgt zwei Jahre ab dem Zugang der letzten Mitteilung über die Zulassung der Streitbeilegungsbeschwerde durch die zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten bei der betroffenen Person....

		172 Hat die betroffene Person ein Rechtsbehelfsverfahren nach dem nationalen Recht der betroffenen Mitgliedstaaten eingeleitet, so ist die Anlaufhemmung der in Rn. 14 Buchstabe d bzw. § 13 Abs. 3 EU-DBA-SBG genannten Einigungsfrist zu beachten.

		173 Wurde innerhalb der Zweijahresfrist keine Einigung über die Lösung der Streitfrage erzielt, teilt das BZSt der betroffenen Person unverzüglich die Gründe hierfür mit (§ 16 Abs. 1 EU-DBA-SBG).

		174 Die betroffene Person kann im Falle einer fehlenden Einigung die Einsetzung des Beratenden Ausschusses (Schiedsverfahren) beim BZSt beantragen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 EU-DBA-SBG).

		175 Die betroffene Person hat diesen Antrag schriftlich und innerhalb von 50 Tagen nach Bekanntgabe der Mitteilung über die fehlende Einigung bei den zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten gleichzeitig und mit gleichen Angaben einzurei...

		176 Im Falle der Rn. 168 beginnt die 50-Tage-Frist mit dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem der betroffenen Person die gerichtliche Entscheidung bekannt gegeben wurde, welche die Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde durch eine zuständige Beh...

		177 Das BZSt kann den Antrag auf Einsetzung des Beratenden Ausschusses im Einzelfall ablehnen, wenn es bei der Streitfrage nicht um eine Frage der Doppelbesteuerung geht (z. B. bei vorgetragenem Verstoß gegen die Diskriminierungsverbote, bei einem im ...

		178 Im Falle der Ablehnung des Antrags informiert das BZSt unverzüglich die betroffene Person und die zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten (§ 20 Abs. 2 EU-DBA-SBG).



		16.2 Einsetzung und Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses

		179 Der Beratende Ausschuss muss innerhalb von 120 Tagen nach Eingang des Antrags eingesetzt werden (§ 22 Satz 1 EU-DBA-SBG). Dieser besteht i. d. R. aus einem Vorsitzenden, jeweils einem Vertreter der zuständigen Behörde jedes betroffenen Mitgliedsta...

		180 Die Vertreter der zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten und die benannten unabhängigen Personen wählen innerhalb der 120-Tage-Frist aus der in § 26 EU-DBA-SBG genannten Liste von Personen einen Vorsitzenden, der, sofern von diesen P...

		181 Nach Einsetzung des Beratenden Ausschusses informiert der Vorsitzende die betroffene Person unverzüglich hierüber (§ 22 Satz 2 EU-DBA-SBG).

		182 Mitglieder des Beratenden Ausschusses, die keine Amtsträger im Sinne des § 30 Abs. 1 i. V. m. § 7 AO sind, haben als amtlich zugezogene Sachverständige das Steuergeheimnis zu wahren (§ 23 Abs. 5 EU-DBA-SBG).



		16.3 Rechte und Pflichten der betroffenen Person

		183 Eine betroffene Person kann dem Beratenden Ausschuss für Zwecke des Schiedsverfahrens jegliche Informationen, Nachweise oder Unterlagen vorlegen, die für die Stellungnahme relevant sein könnten, sofern die zuständigen Behörden aller betroffenen Mi...

		184 Eine betroffene Person kann auf eigenen Antrag und mit Zustimmung der zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten vor dem Beratenden Ausschuss selbst erscheinen oder sich vertreten lassen. Auf entsprechende Aufforderung des Beratenden A...

		185 Die betroffene Person und ihre Vertreter verpflichten sich, sämtliche Informationen einschließlich der Unterlagen, von denen sie während eines Verfahrens Kenntnis erhalten, geheim zu halten (§ 23 Abs. 6 Satz 1 EU-DBA-SBG). Der Beratende Ausschuss ...



		16.4 Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und abschließende Entscheidung durch die zuständigen Behörden

		186 Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme spätestens sechs Monate nach dem Tag der Einsetzung gegenüber dem BZSt und den zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten in schriftlicher Form ab (§ 17 Abs. 3 Satz 1 EU-DBA-SBG).

		187 Ist nach Auffassung des Beratenden Ausschusses die Streitfrage so beschaffen, dass die Abgabe einer Stellungnahme mehr als sechs Monate in Anspruch nehmen wird, so kann er beschließen, diese Frist um drei Monate zu verlängern. In diesem Fall setzt...

		188 Das BZSt einigt sich mit den zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb von sechs Monaten nach Übermittlung der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses darüber, wie die Streitfrage zu lösen ist. Dabei kann eine von der...



		16.5 Bekanntgabe der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und der Entscheidung der zuständigen Behörden

		189 Das BZSt gibt der betroffenen Person die abschließende Entscheidung über die Lösung der Streitfrage bekannt. Erfolgt die Bekanntgabe nicht innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Entscheidung getroffen worde...

		190 Die abschließende Entscheidung der zuständigen Behörden wird umgesetzt, sofern die betroffene Person innerhalb von 60 Tagen nach dem Tag der Bekanntgabe der Entscheidung mit gesondertem Schreiben gegenüber dem BZSt schriftlich oder zur Niederschri...

		191 Das BZSt informiert auf dem Dienstweg das örtlich zuständige Finanzamt über den Rechtsmittelverzicht (§ 18 Abs. 5 Satz 2 EU-DBA-SBG).

		192 § 15 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Abs. 3 EU-DBA-SBG (zur Umsetzung von Verständigungsvereinbarungen) gelten entsprechend (§ 18 Abs. 5 Satz 3 EU-DBA-SBG). Insbesondere hat die betroffene Person Maßnahmen zu treffen, die laufenden nationalen Rechtsbehe...





		17 Kosten des Schiedsverfahrens

		193 Die beteiligten Vertragsstaaten tragen die durch die Einsetzung und die Tätigkeiten des Beratenden Ausschusses oder des Ausschusses für Alternative Streitbeilegung entstandenen Kosten zu gleichen Teilen (§ 31 Abs. 1 EU-DBA-SBG). Die der betroffene...

		194 Wenn die betroffene Person eine Streitbeilegungsbeschwerde nach § 11 EU-DBA-SBG zurückgenommen oder wenn der Beratende Ausschuss die Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde nach § 10 EU-DBA-SBG bestätigt hat, sind die Kosten im Sinne des § 31...





		F Anwendungsregelung und Veröffentlichung

		195 Dieses Merkblatt tritt an die Stelle des Merkblatts vom 27. August 2021 (BStBl I Seite 1495) und wird im Bundessteuerblatt veröffentlicht.
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BETREFF   Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO)  


BEZUG  


TOP 27 der Sitzung AO  VI/2022;  
TOP 5.1, 5.3 bis 5.7 der Sitzung AO  I/2023;  
TOP 10.3 bis 10.5 der Sitzung AO  II/2023;  
TOP 10.1 bis 10.3 der Sitzung AO  III/2023  
TOP 1/12 der Sitzung KSt/GewSt  II/2023  
TOP 6, 12.1 bis 12.5 der Sitzung AO V/2023  
BMF-Schreiben vom 1. Dezember 2023  
- IV D 2  - S 0316-a/21/10006 :008 - 
  GZ   IV D 1  - S 0062/23/10003 :001  


DOK   2023/1122582  
  (bei Antwort bitte GZ und DOK  angeben)  


 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der  
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 31. Januar 2014 (BStBl  I 
S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 29. Dezember 2023 (BStBl 2024 I S. 12)  
geändert worden ist, mit sofortiger Wirkung  wie folgt geändert:  


TOP 1/14 der Sitzung KSt/GewSt II/2022; 


1. Im AEAO wird folgende Regelung zu § 10 AO eingefügt: 


„AEAO zu § 10 – Geschäftsleitung  


1. § 10 AO definiert die "Geschäftsleitung" als den "Mittelpunkt der geschäftlichen 
Oberleitung". Nach der Rechtsprechung des BFH ist dies der Ort, an dem der für die 
Geschäftsleitung maßgebliche Wille gebildet wird und die für die Geschäftsführung 
notwendigen Maßnahmen von einiger Wichtigkeit angeordnet werden (BFH-Urteil 
vom 3.7.1997, IV R 58/95, BStBl 1998 II S. 86). 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2  2. Entscheidend hierfür ist, an welchem Ort die vorzunehmenden Geschäfte, die der 


gewöhnliche Betrieb des Unternehmens mit sich bringt, sowie solche organisato-
rischen Maßnahmen, die zur gewöhnlichen Verwaltung gehören ("Tagesgeschäfte"), 
tatsächlich wahrgenommen werden (BFH-Urteile vom 7.12.1994, I K 1/93, BStBl 
1995 II S. 175, und vom 12.2.2004, IV R 29/02, BStBl II S. 602). 


3. Nicht entscheidend sind hingegen diejenigen Maßnahmen, die die Grundlagen des 
Unternehmens, insbesondere die Festlegung der Grundsätze der Unternehmenspolitik 
und die Mitwirkung der Inhaber des Unternehmens an ungewöhnlichen Maßnahmen 
und an Entscheidungen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung betreffen (BFH-
Urteil vom 7.12.1994, I K 1/93, BStBl 1995 II S. 175). 


4. Die Oberleitung als „Ausübung von Leitungsfunktionen“ wird üblicherweise in dafür 
geeigneten Räumen ausgeübt. Allerdings ist eine feste - und zudem eigene - 
Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit des Unternehmens dient, hier-
für nicht erforderlich. Geschäftsleitende Handlungen i. S. d. Tagesgeschäfts eines 
Unternehmens können auch in der Wohnung des Geschäftsführers vorgenommen 
werden (vgl. BFH-Urteil vom 23.1.1991, I R 22/90, BStBl II S. 554). Die Geschäfts-
leitungsbetriebstätte kann sich aber beispielsweise auch in den Räumlichkeiten einer 
eingeschalteten Dienstleistungs- oder Managementgesellschaft (BFH-Urteile vom 
3.7.1997, IV R 58/95, BStBl 1998 II S. 86, und vom 23.3.2022, III R 35/20, BStBl II 
S. 844) oder dem als Unterkunft bereitgestellten Baucontainer o. ä. im Bauleistungs-
gewerbe (vgl. BFH-Urteil vom 16.12.1998, I R 138/97, BStBl 1999 II S. 437) 
befinden. Die Einschaltung eines Büroservice-Unternehmens ist nur dann beachtlich, 
wenn dort tatsächlich unternehmerische Entscheidungen von Gewicht (Geschäfts-
leitung) getroffen werden. 


 Geschäftsleitungsentscheidungen auf Geschäftsreisen sind wegen des Fehlens einer 
ortsbezogenen Einrichtung am Tätigkeitsort und des Merkmals der Dauer regelmäßig 
nicht geeignet, einen Ort der Geschäftsleitung zu begründen (vgl. BFH-Urteile vom 
15.10.1997, I R 76/95, BFH/NV 1998 S. 434, und vom 23.1.1991, I R 22/90, 
a. a. O.). 


5. Bei der Beurteilung sind dabei stets die tatsächlichen Verhältnisse des Einzelfalls 
wie Art, Umfang, Struktur und Eigenart des Unternehmens individuell zu berück-
sichtigen (vgl. BFH-Urteil vom 3.7.1997, IV R 58/95, BStBl 1998 II S. 86). 


6.  Wird ein Unternehmen an mehreren Orten geschäftsführend tätig, so sind die an den 
verschiedenen Orten ausgeübten Tätigkeiten grundsätzlich nach ihrer Bedeutung für 
das Unternehmen zu gewichten, um auf diese Weise den (Haupt)Ort der Geschäfts-
leitung bzw. den Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung zu bestimmen. Befinden 
sich die kaufmännische und die technische Leitung an verschiedenen Orten, kommt 







 
Seite 3  es auf den Ort der kaufmännischen Leitung an (BFH-Urteil vom 23.1.1991, 


I R 22/90, BStBl II S. 554). 


 Lässt sich kein Mittelpunkt bestimmen, weil mehrere Personen gleichwertige 
Geschäftsführungsaufgaben von verschiedenen Orten aus wahrnehmen, ohne dass 
eine entsprechende Gewichtung möglich ist, bestehen mehrere Geschäftsleitungs-
betriebstätten (BFH-Urteil vom 5.11.2014, IV R 30/11, BStBl 2015 II S. 601). In 
diesen Fällen bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach § 25 AO. 


7. Jede nichtnatürliche Person muss (mindestens) einen Ort ihrer Geschäftsleitung 
haben. So haben auch Organgesellschaften grundsätzlich einen "eigenen" Ort ihrer 
Geschäftsleitung, der mit dem Ort der Geschäftsleitung des Organträgers zusammen-
fallen kann, aber nicht muss (BFH-Urteil vom 7.12.1994, I K 1/93, BStBl 1995 II S. 
175). 


8. Führen die Ermittlungsmaßnahmen des Finanzamtes dazu, dass an dem vom Steuer-
pflichtigen erklärten Ort der Geschäftsleitung ein solcher zu verneinen ist und lässt 
sich ein anderer Ort der Geschäftsleitung – auch mangels Mitwirkung des Steuer-
pflichtigen – nicht mit hinreichender Sicherheit ermitteln, ist als Ort der Geschäfts-
leitung der Wohnsitz des Geschäftsführers bzw. der Sitz/Wohnsitz der Gesellschafter 
zugrunde zu legen. Bei mehreren Geschäftsführern gilt Nummer 6 entsprechend.“ 


2. Der AEAO zu § 12 wird wie folgt gefasst: 


 „AEAO zu § 12 – Betriebstätte 


1. Gemäß § 12 Satz 1 AO setzt die Annahme einer Betriebstätte eine Geschäftseinrich-
tung oder Anlage mit einer festen Beziehung zur Erdoberfläche voraus, die von einer 
gewissen Dauer ist, der Tätigkeit des Unternehmens dient und über die der Steuer-
pflichtige eine nicht nur vorübergehende Verfügungsmacht hat (BFH-Urteil vom 
5.11.2014, IV R 30/11, BStBl 2015 II S. 601). Auch nicht sichtbare, unterirdisch ver-
laufende Rohrleitungen (Pipelines) sind feste Geschäftseinrichtungen i. S. d. § 12 
Satz 1 AO und damit Betriebstätten (BFH-Urteil vom 30.10.1996, II R 12/92, BStBl 
1997 II S. 12).  


 Die örtliche Verknüpfung kann sich aus mechanischer Verbindung mit der Erde oder 
aus bloßer Belegenheit an derselben Örtlichkeit ergeben. Zu den Betriebstätten zäh-
len auch bewegliche Geschäftseinrichtungen mit vorübergehend festem Standort (z. 
B. fahrbare Verkaufsstätten mit wechselndem Standplatz; vgl. BFH-Urteil vom 
8.3.1988, VIII R 270/81, BFH/NV S. 735). Marktstände auf Wochenmärkten können 
Betriebstätten sein, wenn sich die jeweilige Marktveranstaltung ständig in mehr oder 
weniger großen zeitlichen Abständen an meist auch der gleichen Stelle wiederholt 
(BFH-Urteil 9.10.1974, I R 128/73, BStBl 1975 II S. 203; wegen der daneben vor-







 
Seite 4  handenen Geschäftsleitungsbetriebstätte siehe zu Nr. 7 des AEAO zu § 12); dem-


gegenüber begründet ein Verkaufsstand, den ein Unternehmen einmal im Jahr vier 
Wochen lang auf einem Weihnachtsmarkt unterhält, keine Betriebstätte (BFH-Urteil 
vom 17.9.2003, I R 12/02, BStBl 2004 II S. 396). Betriebstätte kann auch ein 
"Kinderzimmer" mit einem Computer sein, das der Steuerpflichtige als junger 
Erwachsener im elterlichen Haushalt bewohnt und für gewerbliche Online-Poker-
spiele nutzt (BFH-Urteil vom 22.2.2023, X R 8/21, BStBl II S. 811). 


2. Für die nicht nur vorübergehende Verfügungsmacht ist grundsätzlich erforderlich, 
dass der Unternehmer eine Rechtsposition innehat, die ihm nicht ohne Weiteres ent-
zogen oder verändert werden kann ("selbständiger Nutzungsanspruch"). Es reichen 
weder eine tatsächliche Mitbenutzung (BFH-Urteil vom 30.6.2005, III R 76/03, 
BStBl 2006 II S. 84) noch die bloße Berechtigung der Nutzung im Interesse eines 
anderen oder die rein tatsächliche Nutzungsmöglichkeit aus (BFH-Urteil vom 
4.6.2008, I R 30/07, BStBl II S. 922). Eine lediglich „allgemeine rechtliche Absiche-
rung” oder eine ständige Nutzungsbefugnis tatsächlicher Art können aber ausreichen, 
wenn die Verfügungsmacht nicht bestritten wird (BFH-Urteil vom 18.3.2009, 
III R 2/06, BFH/NV S. 1457).  


 Eine Betriebstätte kann auch in der Betriebstätte eines Dritten begründet werden, 
wenn der Unternehmer rechtlich befugt ist, die Einrichtung oder Anlage nach den 
Bedürfnissen seines Unternehmens zu nutzen und wenn er eigene Arbeitnehmer 
beschäftigt oder ihm überlassene, seinen Weisungen unterliegende Arbeitnehmer 
oder Subunternehmer dort tätig werden (BFH-Beschluss vom 18.2.2021, III R 8/19, 
BStBl II S. 627). Eine für die Annahme einer Betriebstätte hinreichende Nutzungs-
befugnis braucht sich nicht auf einen bestimmten Raum oder eine bestimmte Fläche 
zu beziehen, sondern kann auch vorliegen, wenn der Unternehmer jeweils irgend-
einen geeigneten Raum des Gebäudes oder die wechselnde Teilfläche eines Grund-
stücks ständig nutzen darf (BFH-Urteil vom 3.2.1993, I R 80-81/91, BStBl II S. 462). 
Eine Befugnis des Grundeigentümers, dem Unternehmer einen anderen Raum oder 
eine andere Teilfläche zuzuweisen, steht der Annahme einer Betriebstätte nicht ent-
gegen (BFH-Urteil vom 14.07.2004, I R 106/03, BFH/NV 2005 S. 154).  


3. Die - ggf. auch umfassende - Übertragung der Aufgaben eines Unternehmens (Auf-
traggeber) auf einen selbstständig tätigen Dritten (Auftragnehmer) reicht grundsätz-
lich nicht aus, um in dessen Räumen eine Betriebstätte zu begründen. Eine Betrieb-
stätte des Auftraggebers in den Räumen des Auftragnehmers besteht allerdings, wenn 
der Auftraggeber in den Räumen des Auftragnehmers eigene betriebliche Hand-
lungen mit einer gewissen Nachhaltigkeit vornimmt (z. B. Überwachung des Auf-
tragnehmers, die insbesondere in Fällen einer Personenidentität der Leitungsorgane 
von Auftraggeber und Auftragnehmer anzunehmen ist; BFH-Urteil vom 23.3.2022, 
III R 35/20, BStBl II S. 844). Ein Verfügungsrecht über die Räumlichkeiten des Auf-







 
Seite 5  tragnehmers ist ausnahmsweise dann nicht erforderlich, wenn der Auftraggeber auf-


grund des zur Verfügung stehenden "sachlichen und personellen Organismus" in der 
Lage ist, seiner unternehmerischen Tätigkeit in den Räumen des Auftragnehmers 
"operativ" nachzugehen (BFH-Urteil vom 24.8.2011, I R 46/10, BStBl 2014 II S. 
764). Eine Betriebstätte des Auftraggebers kann außerdem dann in den Räumen des 
Auftragnehmers bestehen, wenn nach den tatsächlichen Verhältnissen die Geschäfts-
leitung von dem Auftragnehmer tatsächlich ausgeübt wird (BFH-Urteil vom 
23.3.2022, III R 35/20, a. a. O.), vgl. AEAO zu § 12, Nr. 6. 


4. Die Tätigkeit eines Arbeitnehmers in dessen häuslichem Homeoffice begründet in 
der Regel keine Betriebstätte des Arbeitgebers. Auch abkommensrechtlich begründet 
ein häusliches Homeoffice nach deutscher Anwenderstaatsperspektive in der Regel 
keine Betriebstätte (feste Einrichtung gemäß Artikel 5 Abs. 1 und Abs. 4 OECD-
MA). Dies gilt auch bei: 


• Übernahme der Kosten für das Homeoffice und dessen Ausstattung durch den 
Arbeitgeber; 


• Abschluss eines Mietvertrages über häusliche Räume des Arbeitnehmers 
zwischen Arbeitgeber (Mieter) und Arbeitnehmer (Vermieter), außer der 
Arbeitgeber ist im Einzelfall tatsächlich befugt, die Räume anderweitig zu 
nutzen (etwa durch ein Recht zum Entsenden anderer Arbeitnehmer in die 
Räume oder ein Recht zum Betreten der Räume außerhalb von Prüfungen zur 
Arbeitssicherheit); 


• Fällen, in denen dem Arbeitnehmer kein anderer Arbeitsplatz durch den 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. 


 Grund hierfür ist, dass der Arbeitgeber typischerweise nicht über eine ausreichende 
Verfügungsmacht über die häuslichen Räumlichkeiten des Arbeitnehmers verfügt. 
Anderes kann gelten, wenn ein Arbeitnehmer Leitungsfunktionen ausübt und diese 
Verfügungsmacht des Unternehmens vermitteln.  


5. Für die Annahme eines unmittelbaren "Dienens" der Geschäftseinrichtung oder 
Anlage ist es erforderlich, dass in dem Objekt eine eigene unternehmerische Tätig-
keit mit fester örtlicher Bindung ausgeübt wird (vgl. BFH-Urteil vom 26.7.2017, 
III R 4/16, BFH/NV 2018 S. 233) und sich in der Bindung eine gewisse 
"Verwurzelung" des Unternehmens mit dem Ort der Ausübung der 
unternehmerischen Tätigkeit ausdrückt (BFH-Urteile vom 23.3.2022, III R 35/20, 
BStBl II S. 844, vom 4.6.2008, I R 30/07, BStBl II S. 922, und BFH-Beschluss vom 
18.2.2021, III R 8/19, BStBl II S. 627). 
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Betriebstätte nicht notwendigerweise eine feste Geschäftseinrichtung oder Anlage 
voraussetzt (BFH-Urteil vom 29.11.2017, I R 58/15, BFH/NV 2018 S. 684; zur 
Abgrenzung bei Verkaufsstellen siehe Nr. 1 des AEAO zu § 12). Diese kann sich 
somit auch in den fremden Räumen eines Dritten (Geschäftsleiters) befinden (bzw. in 
den Geschäftsräumen eines mit der Geschäftsführung beauftragten gesellschafts-
fremden Managers).  


7. Jedes gewerbliche Unternehmen hat insoweit zumindest eine am Ort der Geschäfts-
leitung zu lokalisierende Betriebstätte. Dies gilt in der Regel auch bei einem "reisen-
den" Gewerbetreibenden, also einem solchen, der sein Gewerbe an wechselnden 
Orten ausübt, ohne jedoch an diesen Orten (weitere) Betriebstätten zu begründen. 
Hierzu zählen beispielsweise auch Berufssportler und Artisten (BFH-Urteil vom 
17.2.1955, BStBl III S. 100) oder Schiedsrichter. Ist keine andere feste Geschäftsein-
richtung vorhanden, so ist regelmäßig die Wohnung des Geschäftsleiters bzw. 
Gewerbetreibenden - ungeachtet des Umstandes, ob diese dem Privatvermögen zuzu-
ordnen ist - als Geschäftsleitungsbetriebstätte anzusehen, wenn dort die geschäftliche 
Planung vorgenommen wird (BFH-Urteil vom 20.12.2017, I R 98/15, BFH/NV 2018 
S. 497). Hierbei ist das Vorhandensein eines Büros oder (häuslichen) Arbeits-
zimmers i. S. v. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG nicht erforderlich (vgl. BFH-Urteil 
vom 15.7.1986, VIII R 134/83, BStBl II S. 744). 


 Bei einer Tätigkeit, die auf ständig wechselnden Wochenmärkten ausgeübt wird, 
befindet sich der Ort der Geschäftsleitung häufig nicht auf einem der Wochenmärkte. 
Vielmehr liegt die – im Einzelfall zu verifizierende - Annahme nahe, dass sich die 
Geschäftsleitungsbetriebstätte am Wohnsitz des Gewerbetreibenden befindet (vgl. 
BFH-Urteil vom 28.7.1993, I R 15/93, BStBl 1994 II S. 148). 


8. Stätten der Erkundung von Bodenschätzen (z. B. Versuchsbohrungen) sind dabei als 
Betriebstätten anzusehen, wenn die Voraussetzungen des § 12 Nr. 8 AO erfüllt sind. 


9. Die Begriffsbestimmung der Betriebstätte gilt auch für die freiberufliche Tätigkeit 
und Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft. 


10. Soweit die Steuergesetze (insbes. EStG und GewStG) den Begriff „Betriebstätte“ 
verwenden, ohne ihn selbst abweichend von § 12 AO zu definieren (wie etwa § 41 
Abs. 2 EStG), bestimmt sich dieser Begriff grundsätzlich nicht nach der Definition 
eines einschlägigen DBA, sondern nach innerstaatlichem Recht (vgl. BFH-Urteil 
vom 20.7.2016, I R 50/15, BStBl 2017 II S. 230). DBA legen lediglich fest, in 
welchem Umfang eine nach innerstaatlichem Recht - unter Berücksichtigung des 
§ 12 AO - bestehende Steuerpflicht entfallen soll. Eine in einem DBA 
vorgenommene, von § 12 AO abweichende Definition des Begriffs „Betriebstätte“ ist 







 
Seite 7  daher nur im Rahmen dieses DBA anwendbar, sofern im innerstaatlichen Recht 


nichts anderes bestimmt ist.“ 


 


3. Im AEAO zu § 18 wird nach der Nummer 1 folgende Nummer 1a eingefügt: 


„1a  Die örtliche Zuständigkeit für den Erlass eines Teilabschlussbescheids (§ 180 
Abs. 1a AO) richtet sich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 5 AO danach, für welchen Steuer- 
oder Feststellungsbescheid der Teilabschlussbescheid unmittelbar Bindungswirkung 
entfaltet. Maßgebender Folgebescheid ist dabei der Bescheid, in dem die 
Besteuerungsgrundlagen ohne Erlass des Teilabschlussbescheids von der zuständigen 
Finanzbehörde zu ermitteln und steuerlich verbindlich zu bewerten gewesen wären.“  


4. Der AEAO zu § 30 wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Nummer 4.8 wird folgende Nummer 4.9 angefügt: 


„4.9 Ein Verwaltungsverfahren i. S. d. § 30 Abs. 2 Nr. 1 AO stellen auch die vom 
BZSt durchzuführenden Verfahren zur Überprüfung und Durchsetzung  der 
Sorgfalts- und Meldepflichten durch Intermediäre nach der FATCA-USA-
UmsV, dem FKAustG, dem PStTG oder vergleichbaren Regelungen dar. 
Liegen einem Finanzamt hinreichende Anhaltspunkte darüber vor, dass ein 
Intermediär seinen Mitteilungspflichten gegenüber dem BZSt nicht nachge-
kommen ist, ist eine Mitteilung an das BZSt zulässig.“ 


b) Die Nummer 7 wird wie folgt geändert: 


aa) Der Spiegelstrich „‐ § 36 Abs. 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung;“ wird 
durch den Spiegelstrich „‐ § 36 Abs. 2 und 3 der Bundes-
rechtsanwaltsordnung;“ ersetzt. 


bb) Der Spiegelstrich „‐ § 36a Abs. 3 der Wirtschaftsprüferordnung;“ wird durch 
den Spiegelstrich „‐ § 36a Abs. 3 und 4 der Wirtschaftsprüferordnung;“ 
ersetzt. 


cc) Der Spiegelstrich „‐ § 64a Abs. 2 der Bundesnotarordnung;“ wird durch den 
Spiegelstrich „‐ § 64d der Bundesnotarordnung;“ ersetzt. 


dd) Der Spiegelstrich „‐ § 34 Abs. 2 der Patentanwaltsordnung;“ wird durch den 
Spiegelstrich „‐ § 34 Abs. 2 und 3 der Patentanwaltsordnung;“ ersetzt. 


ee) Der Spiegelstrich „- § 6 Abs. 2 des Hinweisgeberschutzgesetzes.“ wird ange-
fügt. 
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„11.6 § 6 des SubvG, wonach Behörden von Bund und Ländern Tatsachen, die sie 
dienstlich erfahren, und die den Verdacht eines Subventionsbetrugs (§ 264 
StGB) begründen, den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen haben, stellt 
keine Ermächtigungsvorschrift i. S. d. § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO dar. 


Anzeigen an Strafverfolgungsbehörden wegen des Verdachts eines Subven-
tionsbetrugs ohne vorheriges Ersuchen sind daher nur zulässig, wenn ein 
zwingendes öffentliches Interesse an der Offenbarung besteht (§ 30 Abs. 4 
Nr. 5 Buchstabe b AO) oder die Voraussetzungen des § 30 Abs. 5 AO vorlie-
gen (vgl. AEAO zu § 30, Nr. 12).  


Nach § 31a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb AO besteht 
allerdings eine Offenbarungsbefugnis gegenüber den für die Bewilligung, 
Gewährung, Rückforderung, Erstattung, Weitergewährung oder für das 
Belassen einer Subvention als Leistung aus öffentlichen Mitteln zuständigen 
Behörden und Gerichten. Mitteilungen an Strafverfolgungsbehörden sind auf 
deren Ersuchen nach § 31a Abs. 1 Satz 2 AO zulässig, soweit die Offen-
barung für die Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer zu Unrecht 
erlangten Subvention erforderlich ist. Die Strafverfolgungsbehörde muss die 
Erforderlichkeit der Mitteilung versichern. Im Einzelnen vgl. AEAO zu 
§ 31a, Nr. 4.3. 


Betrifft der Subventionsbetrug allerdings Investitionszulagen oder 
Forschungszulagen, sind entsprechende Tatsachen wie bei Steuerstraftaten 
den Bußgeld- und Strafsachenstellen zu melden (vgl. §§ 14, 15 InvZulG 2010 
bzw. §§ 12, 13 FZulG i. V. m. § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO)“ 


d) Nach der Nummer 13 wird folgende neue Nummer 14 eingefügt: 


„14 Auskunftsersuchen der Meldestellen nach dem HinSchG an Finanz-
behörden 


Bei Auskunftsersuchen interner oder externer Meldestellen an Finanz-
behörden (§§ 18 und § 29 HinSchG) enthält das HinSchG keine Offen-
barungsbefugnis im Sinne des § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO. Auch die Pflicht zur 
Zusammenarbeit mit externen Meldestellen nach § 30 HinSchG gestattet für 
sich allein keine Offenbarung nach § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO.“ 


e) Die bisherige Nummern 14 bis 14.2 werden die neuen Nummern 15 bis 15.2. 


5. Der AEAO zu § 31a wird wie folgt geändert: 
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„§ 31a Abs. 1 Satz 1 AO“ ersetzt. 


b) In der Nummer 2 werden die Worte „(§ 31a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a AO)“ durch 
die Worte „(§ 31a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a AO)“ ersetzt. 


c) Die Nummer 2.1 wird wie folgt gefasst: 


 „2.1 Illegale Beschäftigung 


  Illegale Beschäftigung übt nach § 1 Abs. 3 SchwarzArbG aus, wer 


1.  als Arbeitgeber Ausländer und Ausländerinnen unerlaubt beschäftigt oder 
als Entleiher unerlaubt tätig werden lässt, 


2.  als Ausländer oder Ausländerin unerlaubt eine Erwerbstätigkeit ausübt, 


3.  als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 


a) ohne erforderliche Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG oder 


b) entgegen den Bestimmungen nach § 1 Abs. 1 Satz 5 und 6, § 1a oder 
§ 1b AÜG oder  


c) entgegen § 6a Abs. 2 i. V. m. § 6a Abs. 3 GSA Fleisch  


 überlässt oder für sich tätig werden lässt, 


4.  als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt, ohne 
dass die Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des MiLoG, des AEntG oder 
des § 8 Abs. 5 des AÜG i. V. m. einer Rechtsverordnung nach § 3a Abs. 2 
Satz 1 AÜG eingehalten werden,  


5.  als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu ausbeuterischen 
Arbeitsbedingungen beschäftigt oder 


6. als Inhaber oder Dritter Personen entgegen § 6a Abs. 2 GSA Fleisch tätig 
werden lässt.“ 


d) In der Nummer 2.2 werden in Satz 1 die Nummern 4 und 5 wie folgt gefasst und 
folgender Satz 2 angefügt: 


„4. als Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen seiner sich daraus ergebenden 
Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbstständigen Betriebes eines 
stehenden Gewerbes (§ 14 GewO) nicht nachgekommen ist oder die erforder-
liche Reisegewerbekarte (§ 55 GewO) nicht erworben hat, 
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werk als stehendes Gewerbe selbstständig betreibt, ohne in der Handwerksrolle 
eingetragen zu sein (§ 1 HwO). 


Schwarzarbeit leistet auch, wer vortäuscht, eine Dienst- oder Werkleistung zu 
erbringen oder ausführen zu lassen, und wenn er selbst oder ein Dritter dadurch 
Sozialleistungen nach dem SGB II oder SGB III zu Unrecht bezieht.“ 


e) Nach der Nummer 2.2 wird folgende neue Nummer 2.3 eingefügt: 


 „2.3 Ausnahmen (§ 1 Abs. 4 SchwarzArbG) 


§ 1 Abs. 2 und 3 SchwarzArbG findet keine Anwendung für nicht nachhaltig auf 
Gewinn gerichtete Dienst- oder Werkleistungen, die  


1. von Angehörigen im Sinne des § 15 AO oder Lebenspartnern, 


2. aus Gefälligkeit, 


3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder 


4. im Wege der Selbsthilfe im Sinne des § 36 Abs. 2 und 4 II. des WobauG oder 
als Selbsthilfe im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 2 des WoFG  


erbracht werden. Als nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet gilt insbesondere eine 
Tätigkeit, die gegen geringes Entgelt erbracht wird.“ 


f) Die bisherigen Nummern 2.3 bis 2.5 werden die neuen Nummern 2.4 bis 2.6. 


g) Die neue Nummer 2.4 wird wie folgt gefasst: 


 „2.4. Zuständige Stellen 


 Zuständig für die Prüfung und Bekämpfung von illegaler Beschäftigung nach Nr. 2.1 
des AEAO zu § 31a und Schwarzarbeit nach Nr. 2.2 lfd. Nr. 1 und 2 des AEAO zu 
§ 31a sind die Behörden der Zollverwaltung, Arbeitsbereich Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS). Die FKS prüft auch, ob Verstöße gegen Mitteilungspflichten 
nach Nr. 2.2 lfd. Nr. 3 des AEAO zu § 31a vorliegen, sofern diese Mitteilungspflich-
ten Sozialleistungen nach dem SGB II oder dem SGB III betreffen; für Sozial-
leistungen nach dem SGB I sind die jeweiligen Leistungs- bzw. Subventionsgeber 
zuständig (vgl. AEAO zu § 31a, Nr. 4.2). Für die Verfolgung und Ahndung von Ver-
stößen gegen die in Nr. 2.2 lfd. Nr. 4 und 5 des AEAO zu § 31a aufgeführten Pflich-
ten sind die nach Landesrecht zuständigen Behörden zuständig (§ 2 Abs. 3 
SchwarzArbG). Die Prüfung der Erfüllung steuerlicher Pflichten obliegt gem. § 2 
Abs. 2 Satz 1 SchwarzArbG weiterhin den Landesfinanzbehörden und die Prüfung 
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kassen. Die FKS ist gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 SchwarzArbG zur Mitwirkung an diesen 
Prüfungen berechtigt. Unabhängig davon prüft die FKS gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 
SchwarzArbG zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflichten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 
i. V. m. Abs. 4 Nr. 4 SchwarzArbG, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass steuer-
lichen Pflichten aus Dienst- und Werkleistungen nicht nachgekommen wurde. Zur 
Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 4 Nr. 4 und 7 
SchwarzArbG prüft die FKS im Rahmen ihrer Prüfungen auch, ob Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass Kindergeldempfänger ihren Mitwirkungspflichten nicht nachge-
kommen sind. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 SchwarzArbG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 9 
MiLoG, § 23 Abs. 1 Nr. 1 AEntG sowie § 16 Abs. 1 Nr. 7b AÜG führt die FKS auch 
Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Verpflichtung zur Ent-
richtung des Mindestlohnes. Ergeben sich bei der Prüfung der FKS Anhaltspunkte 
für Verstöße gegen die Steuergesetze, so unterrichtet die FKS hierüber die zustän-
digen Finanzbehörden (§ 6 Abs. 4 Nr. 4 SchwarzArbG). Die Behörden der Zollver-
waltung führen ein zentrales Informationssystem für die FKS, in dem die zur Auf-
gabenerfüllung nach dem SchwarzArbG erhobenen und übermittelten Daten automa-
tisiert verarbeitet werden (§ 16 SchwarzArbG). Die Übermittlung von Daten aus dem 
zentralen Informationssystem an die Landesfinanzbehörden erfolgt auf Ersuchen zur 
Durchführung eines Steuerstraf- oder Steuerordnungswidrigkeitenverfahrens und für 
die Besteuerung, soweit die Besteuerung im Zusammenhang mit der Erbringung oder 
der Vortäuschung der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen steht (§ 17 
Abs. 1 Nr. 4 SchwarzArbG). Soweit durch eine Übermittlung von Daten die 
Gefährdung des Untersuchungszwecks eines Ermittlungsverfahrens zu besorgen ist, 
kann die für dieses Verfahren zuständige Behörde der Zollverwaltung oder die 
zuständige Staatsanwaltschaft anordnen, dass keine Übermittlung von Daten erfolgen 
darf (§ 17 Abs. 1 Satz 2 SchwarzArbG). § 480 Abs. 1 Satz 1 und 2 StPO findet 
Anwendung, wenn die Daten Verfahren betreffen, die zu einem Strafverfahren 
geführt haben (§ 17 Abs. 1 Satz 3 SchwarzArbG).“ 


h) In der neuen Nummer 2.5 werden die Worte „§ 5 Satz 1 bis 3 AEntG“ durch die 
Worte „§ 5 Satz 1 bis 4 AEntG“ ersetzt. 


i) In der Nummer 3 werden die Worte „(§ 31a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa AO)“ durch die Worte „(§ 31a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppel-
buchstabe aa AO)“ ersetzt. 


j) In der Nummer 3.3 werden die die Worte „§ 31a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppel-
buchstabe aa AO“ jeweils durch die Worte „§ 31a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe aa AO“ ersetzt und dem vierten Absatz folgender Satz angefügt: 


 „§ 31a Abs. 1 Satz 2 AO ist nicht einschlägig.“ 
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lassung“ durch die Worte „zwischen Arbeitnehmerüberlassung ohne Erlaubnis“ 
ersetzt. 


l) In der Nummer 4 werden die Worte „(§ 31a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa AO)“ durch die Worte „(§ 31a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppel-
buchstabe aa AO)“ ersetzt. 


m)  In der Nummer 4.3 wird der Absatz 5 durch folgende Absätze ersetzt: 


 „Mitteilungen an Strafverfolgungsbehörden sind nach § 31a Abs. 1 Satz 2 AO auf 
deren Ersuchen zulässig, soweit die Offenbarung für die Durchführung eines Straf-
verfahrens wegen einer zu Unrecht erlangten Leistung aus öffentlichen Mitteln erfor-
derlich ist. Die Strafverfolgungsbehörde muss die Erforderlichkeit der Mitteilung 
versichern. Eine Offenbarung zur Durchführung eines Bußgeldverfahrens darf nicht 
erfolgen.  


Zudem sind Mitteilungen an Strafverfolgungsbehörden nach § 31a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb AO auf deren Ersuchen zulässig, soweit die 
Offenbarung zur Vorbereitung einer richterlichen Einziehungsanordnung nach § 76a 
StGB im Zusammenhang mit einer zu Unrecht erlangten Leistung aus öffentlichen 
Mitteln erforderlich ist. Die Strafverfolgungsbehörden müssen die Erforderlichkeit 
der Mitteilungen versichern.“ 


n) Der Nummer 5 werden folgende Absätze angefügt: 


 „Mitteilungen an Strafverfolgungsbehörden sind nach § 31a Abs. 1 Satz 2 AO auf 
deren Ersuchen zulässig, soweit die Offenbarung für die Durchführung eines Straf-
verfahrens wegen einer zu Unrecht erlangten Leistung aus öffentlichen Mitteln erfor-
derlich ist. Die Strafverfolgungsbehörde muss die Erforderlichkeit der Mitteilung 
versichern. Eine Offenbarung zur Durchführung eines Bußgeldverfahrens darf nicht 
erfolgen.  


Zudem sind Mitteilungen an Strafverfolgungsbehörden nach § 31a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 AO auf deren Ersuchen zulässig, soweit die Offenbarung zur Vorbereitung 
einer richterlichen Einziehungsanordnung nach § 76a StGB im Zusammenhang mit 
einer zu Unrecht erlangten Leistung aus öffentlichen Mitteln erforderlich ist. Die 
Strafverfolgungsbehörden müssen die Erforderlichkeit der Mitteilungen versichern.“ 


6. Nach der Nummer 12 des AEAO zu § 53 wird folgende neue Nummer 13 angefügt: 


„13. Besondere Gründe i. S. d. § 53 Nr. 2 Satz 3 AO sind insbesondere Katastrophen, 
die durch Erlass des Bundesministeriums der Finanzen oder einer der obersten 
Finanzbehörden der Länder festgestellt wurden.  
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mens- und Vermögensgrenzen nach § 53 Nr. 2 Satz 1 und 2 AO hilfebedürftig, 
soweit durch die Katastrophen unvorhersehbare Mehraufwendungen verursacht 
werden, denen keine Ansprüche auf Leistungen von dritter Seite (beispielsweise 
Versicherungsleistungen oder staatliche Ansprüche) gegenüberstehen. Die durch 
die jeweilige Katastrophe entstandene Notlage sowie die Mehraufwendungen sind 
glaubhaft zu machen.  


Sofern Leistungen von dritter Seite, auf die ein Anspruch besteht, zeitlich verzö-
gert geleistet werden, sind die betroffenen Personen für den dadurch entstehenden 
Überbrückungszeitraum als hilfebedürftig anzusehen. Die dadurch entstehenden 
Liquiditätseinbußen oder sonstige erlittene Nachteile können somit von steuer-
begünstigten Körperschaften, beispielsweise durch die Auszahlung zinsloser Dar-
lehen oder vorübergehende unentgeltliche Nutzungsüberlassungen, ausgeglichen 
werden.“ 


7. Die Nummer 16 des AEAO zu § 64 wird aufgehoben. 


8. Die Nummer 3.1.2 des AEAO zu § 73 wird wie folgt gefasst: 


 „3.1.2 Umsatzsteuer 


 Bei der umsatzsteuerlichen Organschaft ist es ermessensgerecht, den Ver-
ursachungsbeitrag einer Organgesellschaft danach zu bestimmen, wie der Organ-
träger Umsätze der Organgesellschaft zu versteuern hat und Vorsteuerbeträge aus 
Rechnungen über Leistungsbezüge der Organgesellschaft abziehen kann (BFH-
Urteil vom 5.4.2022, VII R 18/21, BStBl 2023 II S. 3).“ 


9. Der AEAO zu § 89 wird wie folgt geändert: 


a) In der Nummer 3.3.3.1 werden nach den Worten „Bei Organschaften i. S. d. § 1 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 bis 4 StAuskV“ die Worte „und Umwandlungsfälle i S. d § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 StAuskV“ eingefügt. 


b) Der zweite Satz des zweiten Absatzes der Nummer 4.1.2 wird gestrichen. 


c) Der zweite Spiegelstrich der Nummer 4.5.2 wird wie folgt gefasst: 


„- Hat die Finanzbehörde bereits mit der Bearbeitung des Antrags begonnen, ist 
der bis zur Rücknahme des Antrags angefallene Bearbeitungsaufwand ange-
messen zu berücksichtigen und die Gebühr anteilig zu ermäßigen. Die Gebüh-
renermäßigung muss sich hierbei nicht an der Bemessung einer Zeitgebühr 
orientieren. Es kann auch eine anteilige Reduzierung der Wertgebühr vorge-
nommen werden, wenn trotz Antragsrücknahme der Gebührenzweck der Vor-
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I R 46/18, BStBl 2023 II S. 467).“ 


d) Die Nummer 5.1 wird wie folgt gefasst: 


„5.1 Die StAuskV gilt grds. für alle verbindlichen Auskünfte, die ab Inkrafttreten 
des § 89 Abs. 2 AO (12.9.2006) erteilt worden sind. Für Auskünfte mit 
Bindungswirkung nach Treu und Glauben, die bis zum 11.9.2006 erteilt 
worden sind, sind die Regelungen in Nrn. 4 und 5 des BMF-Schreibens vom 
29.12.2003, BStBl I S. 742, weiter anzuwenden.“ 


e) Die Nummer 5.3 wird wie folgt gefasst: 


„5.3 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und 5 StAuskV in der am 
23.12.2022 geltenden Fassung ist erstmals auf Anträge auf Erteilung einer ver-
bindlichen Auskunft anzuwenden, die nach dem 31.12.2022 bei der zustän-
digen Finanzbehörde eingegangen sind (§ 3 Satz 2 StAuskV). In Umwand-
lungsfällen ist die Erteilung einheitlicher Auskünfte daher nur aufgrund von 
Auskunftsanträgen möglich, die nach dem 31.12.2022 bei der zuständigen 
Finanzbehörde eingegangen sind.“ 


10. Im zweiten Absatz der Nummer 3.1.1.1 des AEAO zu § 122 werden im Beispiel zur 
Zwangsgeldandrohung die Worte „210/50  108 ZG.-A.“ durch die Worte „210/50  108 
ZgA (alternativ ZG.-A.)“ ersetzt. 


11. Der AEAO zu § 138 wird wie folgt gefasst: 


„AEAO zu § 138 - Anzeigen über die Erwerbtätigkeit 


1.  Die Verpflichtung, die Eröffnung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft, 
eines gewerblichen Betriebs oder einer Betriebstätte anzuzeigen, besteht nach 
§ 138 Abs. 1 AO nur gegenüber der Gemeinde, in der dieser Betrieb oder die 
Betriebstätte eröffnet wird; diese hat unverzüglich das zuständige Finanzamt zu 
unterrichten. Freiberuflich Tätige haben die Aufnahme ihrer Erwerbstätigkeit dem 
Wohnsitzfinanzamt (§ 19 Abs. 1 AO, ggf. Tätigkeitsfinanzamt nach § 19 Abs. 3 
AO) mitzuteilen. Unter Eröffnung ist auch die Fortführung eines Betriebs oder 
einer Betriebstätte durch den Rechtsnachfolger oder Erwerber zu verstehen (Hin-
weis auf § 75 AO).  


Die Meldefrist beträgt einen Monat. Gewerbetreibende, die nach § 14 der GewO 
gegenüber der zuständigen Behörde (Ordnungs- bzw. Gewerbeamt) anzeigepflich-
tig sind, genügen mit dieser Anzeige gleichzeitig ihrer steuerlichen Anzeigepflicht 
nach § 138 Abs. 1 AO. Die Anzeige ist auf einem Vordruck zu erstatten, dessen 
Muster durch die Anlagen 1, 2 und 3 zu § 1 Satz 1 der GewAnzV vom 22.7.2014 
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Nr. 103), bestimmt worden ist. Steuerpflichtige, die nicht unter die Anzeigepflicht 
nach der GewO fallen, können die Anzeige formlos gegenüber dem zuständigen 
Finanzamt erstatten. Sie können sich auch des Vordrucks gem. der GewAnzV 
bedienen. 


2.  Sofern die Eröffnung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft, eines gewerb-
lichen Betriebs oder einer Betriebstätte oder die Aufnahme einer freiberuflichen 
Tätigkeit nach § 138 Abs. 1 AO anzuzeigen ist, ist der von der Finanzverwaltung 
bereitgestellte Vordruck „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ zu verwenden 
(§ 138 Abs. 1b AO); zur elektronischen Übermittlungspflicht vgl. Art. 97 § 27 
Abs. 4 EGAO, BMF-Schreiben vom 17.9.2021, BStBl I S. 1762. Die Frist zur 
Übermittlung des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung beträgt nach § 138 
Abs. 4 AO einen Monat. 


3.  Zur Anzeige über die Erwerbstätigkeit nach § 138 Abs. 1 und 1b AO bei Betreibe-
rinnen und Betreibern bestimmter kleiner Photovoltaikanlagen vgl. BMF-
Schreiben vom 12.6.2023, BStBl I S. 990. 


4.  § 138 Abs. 2 AO verpflichtet alle Steuerpflichtigen, Auslandsbeziehungen, insbe-
sondere Auslandsbeteiligungen innerhalb der Fristen nach § 138 Abs. 5 AO dem 
Finanzamt mitzuteilen. Eine Verletzung dieser Verpflichtung kann als Steuer-
gefährdung mit einem Bußgeld geahndet werden (§ 379 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 7 
AO). Näheres zu Inhalt und Form der Mitteilungen regelt das BMF-Schreiben 
vom 26.4.2022, BStBl I S. 576.“ 


12. Die Nummer 6 des AEAO zu § 147 wird aufgehoben. 


13. Der Nummer 3 des AEAO zu § 150 wird folgender Absatz angefügt: 


 „Nach § 150 Abs. 7 Satz 2 AO in der Fassung des JStG 2022 ist die Erklärungsfiktion mit 
Wirkung für alle Steuererklärungen, die nach dem 21.12.2022 abgegeben werden (Art. 97 
§ 10a Abs. 5 EGAO), auf solche von Dritten nach Maßgabe des § 93c AO übermittelten 
Daten beschränkt, die  


- in den Steuererklärungsformularen als eDaten gekennzeichnet sind oder  


- bei nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung über-
mittelten Steuererklärungen für den Belegabruf bereitgestellt werden.“ 


14. Die Nummer 4.2 des AEAO zu § 152 wird wie folgt gefasst: 


„4.2 Steuererklärungen, die sich auf einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen, 
sind z. B. die Erbschaftsteuererklärung, die Anzeigen nach § 19 GrEStG sowie die 
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Bedarfswerten (§ 151 BewG). § 152 Abs. 2 AO ist jedoch nicht auf Erklärungen 
von Grundsteuerwerten im Rahmen der Hauptfeststellung auf den 1.1.2022 anzu-
wenden (Art. 97 § 8 Abs. 6 EGAO).“ 


15. Die Nummern 1.2 und 1.3 des AEAO zu § 160 werden wie folgt gefasst: 


„1.2 Für eine genaue Bezeichnung des Empfängers ist nach dem Zweck des § 160 AO 
bei natürlichen Personen die Angabe des vollen Namens, der Adresse und des 
Geburtsdatums, bei juristischen Personen und Personenzusammenschlüssen die 
Bezeichnung und der Sitz des Empfängers erforderlich, so dass die Finanzbehörde 
ihn ohne Schwierigkeiten feststellen kann. Die Bezeichnung ist nicht „genau“, 
wenn sich herausstellt, dass der Empfänger zwar existiert, dass aber der mitge-
teilte Name fingiert, also falsch ist (vgl. BFH-Urteil vom 4.4.1996, IV R 55/94, 
BFH/NV S. 801). Entsprechendes gilt für die Bezeichnung des Gläubigers. 


1.3  Identitätsüberprüfungen sind für den Steuerpflichtigen nicht bereits deshalb unzu-
mutbar, weil ungewöhnliche Marktbedingungen vorliegen, insgesamt eine Viel-
zahl von Geschäftsvorfällen zu erfassen ist oder hierdurch Umsatzeinbußen und 
Nachteile gegenüber anderen Wettbewerbern entstehen (BFH-Urteil vom 
10.3.1999, XI R 10/98, BStBl II S. 434 - m. w. N.). Nur in Ausnahmefällen kaum 
zu bewältigender tatsächlicher oder rechtlicher Schwierigkeiten kann dem Steuer-
pflichtigen eine Ermittlung billigerweise nicht zugemutet werden. Dies trifft für 
die Bezeichnung einzeln bestimmbarer Zahlungsempfänger regelmäßig nicht zu. 
Ggfs. muss sich der Steuerpflichtige im Rahmen einer ordnungsmäßigen 
Geschäftstätigkeit über Namen und Adressen der Anlieferer anhand von Ausweis-
papieren vergewissern, etwa durch Einsichtnahme in den Personalausweis, Pass 
oder Führerschein (BFH-Urteil vom 10.3.1999, XI R 10/98, a. a. O.) Die Ferti-
gung und Aufbewahrung von Kopien der Ausweisdokumente ist nicht erforder-
lich. Der Umstand, dass das entsprechende Ausweispapier im Rahmen der Identi-
tätsprüfung vorgelegt und geprüft wurde, kann mit dem Vermerk „gültiger Aus-
weis hat vorgelegen“ belegt werden, sofern daneben die insoweit relevanten Infor-
mationen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Ausweisnummer) aufgezeichnet 
wurden (hierzu vgl. AEAO zu § 160, Nr. 1.2). § 146 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 143 
Abs. 3 Nr. 2 AO und die Regelungen des GwG bleiben unberührt.“ 


16. Der AEAO zu § 171 wird wie folgt geändert: 


a) Folgende neuen Nummern 3.1 und 3.2 werden eingefügt: 


„3.1 Zur erstmaligen Anwendung von § 171 Abs. 4 AO in der Fassung des 
Gesetzes vom 20.12.2022, BGBl. I S. 2730, gilt nach Art. 97 § 37 Abs. 2 
EGAO Folgendes: 
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anzuwenden, die nach dem 31.12.2024 entstehen. 


-  Auf Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1.1.2025 entstehen, ist 
§ 171 Abs. 4 AO a. F. weiterhin anzuwenden; dies gilt auch dann, wenn 
für diese Steuern und Steuervergütungen nach dem 31.12.2024 eine Prü-
fungsanordnung bekanntgegeben wurde. 


3.2  Soweit nichts anderes bestimmt ist (vgl. hierzu Nrn. 3.2.6 bis 3.2.11 des 
AEAO zu § 171), gelten die nachfolgenden Regelungen bei Anwendung des 
§ 171 Abs. 4 AO a.F. wie bei Anwendung des § 171 Abs. 4 AO n.F. gleicher-
maßen:“ 


b) Die bisherigen Nummern 3.1 bis 3.3 werden die neuen Nummern 3.2.1 bis 3.2.3. 


c) Die bisherigen Nummern 3.3.1 und 3.3.2 werden die neuen Nummern 3.2.3.1 und 
3.2.3.2. 


c) Die bisherigen Nummern 3.4 und 3.5 werden die neuen Nummern 3.2.4 und 3.2.5. 


d) Die bisherige Nummer 3.6 wird die neue Nummer 3.2.6 und die Worte „§ 171 Abs. 4 
Satz 3 AO“ durch die Worte „§ 171 Abs. 4 Satz 3 AO a. F.“ ersetzt. 


e) Folgende neuen Nummern 3.2.7 bis 3.2.11 werden angefügt: 


„3.2.7  Die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 Satz 1 AO endet nach § 171 Abs. 4 
Satz 3 AO n.F. - vorbehaltlich einer anderweitigen und weitergehenden 
Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist - spätestens 5 Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Prüfungsanordnung nach §§ 122, 122a AO 
bekanntgegeben wurde (Befristung der Ablaufhemmung). Zur Bekanntgabe 
der Prüfungsanordnung vgl. auch § 197 Abs. 5 AO i. V. m. Art. 97 § 37 
Abs. 2 EGAO. 


3.2.8  Wird auf Antrag des Steuerpflichtigen  


-  der Beginn der Außenprüfung verschoben oder 


-  die Außenprüfung unterbrochen, 


verlängert sich die Befristung der Ablaufhemmung für die von der Prüfungs-
anordnung umfassten Steuern um die Dauer des Hinausschiebens oder der 
Unterbrechung (§ 171 Abs. 4 Satz 4 AO n. F.). 


3.2.9  Nimmt die Finanzbehörde für die von der Prüfungsanordnung umfassten 
Steuern vor Ablauf der Befristung der Ablaufhemmung zwischenstaatliche 
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zwischenstaatlichen Amtshilfe, mindestens aber um ein Jahr, sofern der 
Steuerpflichtige vor Ablauf der Befristung auf die Inanspruchnahme der 
zwischenstaatlichen Amtshilfe hingewiesen wurde (§ 171 Abs. 4 Satz 5 und 6 
AO n. F.). 


3.2.10  Wird dem Steuerpflichtigen vor Ablauf der Festsetzungsfrist die Einleitung 
eines Strafverfahrens für eine der von der Prüfungsanordnung umfassten 
Steuern bekanntgegeben und wird infolgedessen mit einer Außenprüfung 
nicht begonnen oder eine bereits begonnene Außenprüfung unterbrochen, 
greift die Befristung der Ablaufhemmung nicht (§ 171 Abs. 4 Satz 7 Halbs. 1 
AO n. F.) Ggf. sind die Ablaufhemmungen nach § 171 Abs. 5 oder 6 AO zu 
beachten (§ 171 Abs. 4 Satz 7 Halbsatz 2 AO n. F.). 


3.2.11  Die Befristung der Ablaufhemmung wird außerdem unter den Vorausset-
zungen des § 200a Abs. 4 und 5 AO verlängert oder außer Kraft gesetzt 
(§ 171 Abs. 4 Satz 8 AO n. F.).“ 


17. Die Nummer 1.4 des AEAO zu § 173 wird wie folgt gefasst: 


„1.4 Bei der Prüfung der Frage, ob die Tatsache zu einer höheren oder niedrigeren 
Steuer führt, sind Steueranrechnungsbeträge grundsätzlich unbeachtlich. Es ist auf 
die bisher festgesetzte und die ggf. neu festzusetzende Steuer abzustellen.  


Im Fall eines Antrags nach § 32d Abs. 4 oder 6 EStG ist bei dem Vergleich, ob 
die nachträglich bekannt gewordene Tatsache zu einer höheren oder niedrigeren 
Steuer führt, auch die zunächst mit Abgeltungswirkung (§ 43 Abs. 5 Satz 1 EStG) 
einbehaltene Kapitalertragsteuer einzubeziehen und somit der bisher festgesetzten 
Steuer hinzuzurechnen (vgl. BFH-Urteil vom 12.5.2015, VIII R 14/13, BStBl II 
S. 806). Das Gleiche gilt bei nachträglich erklärten Kapitalerträgen hinsichtlich 
der mit ihnen zusammenhängenden ausländischen Steuerbeträge, wenn die be-
gehrte Änderung der Steuerfestsetzung notwendige Voraussetzung für die 
Anrechnung im Rahmen des § 32d Abs. 5 EStG und ggf. Erstattung dieser 
Steuern ist (vgl. BFH-Urteil vom 25.3.2021, VIII R 7/18, BStBl 2023 II S. 166).  


Zum Ausnahmefall einer Nettolohnvereinbarung siehe BFH-Urteil vom 
16.3.1990, VI R 90/86, BStBl II S. 610.“ 


18. Die Nummer 2 des AEAO zu § 175b wird wie folgt gefasst: 


„2. Unrichtige Daten i. S. d. § 175b Abs. 2 AO sind zum einen von vornherein beste-
hende „objektive“ Fehler, d. h. die übermittelten Daten geben den mitteilungs-
pflichtigen Sachverhalt von Anfang an in tatsächlicher Hinsicht nicht zutreffend 
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Fehler dazu, wenn die übermittelten Daten ggf. durch BFH-Rechtsprechung nach-
träglich nicht dem geltenden Recht entsprechen.“ 


19. Der AEAO zu § 180 wird wie folgt geändert: 


a) Folgende neue Nummern 7. bis 7.5 werden eingefügt: 


„7.  Gesonderte Feststellung durch Teilabschlussbescheid 


7.1 Bei in sich abgeschlossenen und abschließend geprüften Sachverhalten 
können abgrenzbare Besteuerungsgrundlagen bereits vor Abschluss der 
Außenprüfung durch einen Teilabschlussbescheid gesondert festgestellt 
werden. Vor Erlass eines Teilabschlussbescheids muss nach § 202 Abs. 3 AO 
ein schriftlicher oder elektronischer Teilprüfungsbericht ergangen sein. 


Die im Teilabschlussbescheid gesondert festgestellten Besteuerungsgrund-
lagen haben für den Steuer- oder Feststellungsbescheid als Folgebescheid 
unmittelbare Bindungswirkung, in dem sie ohne Erlass des Teilabschluss-
bescheids von der zuständigen Finanzbehörde zu ermitteln und steuerlich ver-
bindlich zu bewerten gewesen wären. 


Die in einem Teilabschlussbescheid getroffenen Feststellungen können nach 
§ 351 Abs. 2 AO nur durch Anfechtung des Teilabschlussbescheids, nicht 
durch Anfechtung des Folgebescheids angegriffen werden. 


7.2  Teilabschlussbescheide dürfen nicht mehr erlassen werden, sobald der 
Prüfungsbericht nach § 202 Abs. 1 AO ergangen ist. Maßgebend ist hierbei 
der Zeitpunkt, in dem der Prüfungsbericht den Machtbereich der Finanz-
behörde verlassen hat. 


7.3  Die Entscheidung über den Erlass eines Teilabschlussbescheids steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der Finanzbehörde.  


Beantragt der Steuerpflichtige den Erlass eines Teilabschlussbescheids, soll 
ein Teilabschlussbescheid ergehen, wenn der Steuerpflichtige daran ein 
erhebliches Interesse hat und er dies glaubhaft macht. 


Eine Tatsache ist nach allgemeiner Auffassung glaubhaft gemacht, wenn ein 
nicht nur geringes Maß an Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Tat-
sachenbehauptung besteht; an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit ist 
nicht erforderlich (BFH-Urteil vom 10.7.1974, I R 223/70, BStBl II S. 736). 
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sondere angenommen werden, wenn der Steuerpflichtige eine nicht unwesent-
liche Umstrukturierung plant, für die er zeitnah Rechtssicherheit erlangen 
will. 


Bei der Ermessensentscheidung ist allerdings auch zu prüfen, ob der Erlass 
eines Teilabschlussbescheids den Abschluss der Außenprüfung unange-
messen verzögern oder die Verwirklichung zu erwartender Steuernachforde-
rungen gefährden könnte. 


7.4  Zum Erlass einer verbindlichen Zusage nach Erlass eines Teilabschluss-
bescheids siehe § 204 Abs. 2 AO. 


7.5  Zur erstmaligen Anwendung von § 180 Abs. 1a AO in der Fassung des 
Gesetzes vom 20.12.2022, BGBl. I S. 2730, gilt nach Art. 97 § 37 Abs. 2 und 
3 EGAO Folgendes: 


-  § 180 Abs. 1a AO ist grundsätzlich erstmals auf Steuern und 
 Steuervergütungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2024 entstehen. 


-  Auf Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1.1.2025 entstehen, ist 
§ 180 Abs. 1a AO ebenfalls anzuwenden, wenn für diese Steuern und 
Steuervergütungen nach dem 31.12.2024 eine Prüfungsanordnung 
bekanntgegeben wurde.“ 


b) Die bisherige Nummer 7 wird die neue Nummer 8. 


20. In der Nummer 1 des AEAO zu § 224 werden die Worte „einer Einzugsermächtigung“ 
durch die Worte „eines SEPA-Lastschriftmandats“ ersetzt. 


21. In der Nummer 1 des AEAO zu § 228 werden die Worte „(BFH-Urteil vom 6.2.1996, 
VII R 50/95, BStBl 1997 II S. 112)“ durch die Worte „(BFH-Urteil vom 6.2.1996, 
VII R 50/95, BStBl 1997 II S. 112; vgl. auch § 229 Abs. 1 Satz 3 AO)“ ersetzt. 


22.  Der AEAO zu § 229 wird wie folgt gefasst 


 „AEAO zu § 229 – Beginn der Verjährung: 


1. Die Zahlungsverjährung beginnt grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Anspruch erstmals fällig geworden ist (§ 229 Abs. 1 Satz 1 AO). Wird 
durch eine Steueranmeldung oder Steuerfestsetzung erst die Voraussetzung für die 
Durchsetzung des Anspruchs geschaffen, so beginnt die Zahlungsverjährung auch 
bei früherer gesetzlicher Fälligkeit des Anspruchs (z. B. bei den sog. Fälligkeits-
steuern) nach § 229 Abs. 1 Satz 2 AO nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in 
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geworden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob der Bescheid angefochten wird oder 
nicht. Nach § 229 Abs. 1 Satz 3 AO beginnt die Zahlungsverjährung des gesamten 
Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis bei einer Aufhebung, Änderung oder 
Berichtigung nach § 129 AO der Festsetzung erst mit Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Aufhebung, Änderung oder Berichtigung der Festsetzung wirksam 
geworden ist. 


2. Ergeht ein Haftungsbescheid mit Zahlungsaufforderung, richtet sich der Beginn 
der Zahlungsverjährung nach § 229 Abs. 1 AO. Ist der Haftungsbescheid dagegen 
nach § 219 AO ohne Zahlungsaufforderung ergangen, beginnt die Zahlungsver-
jährung nach § 229 Abs. 2 AO in der Fassung des JStG 2022 erst mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Zahlungsaufforderung zur Haftungsschuld nachgeholt 
worden ist, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der 
Haftungsbescheid wirksam geworden ist. § 229 Abs. 2 AO in der Fassung des 
JStG 2022 gilt nach Art. 97 § 14 Abs. 6 EGAO für alle am 21.12.2022 noch nicht 
abgelaufenen Zahlungsverjährungsfristen.“ 


23. Nach der Regelung des AEAO zu § 229 wird folgende neue Regelung zu § 230 einge-
fügt: 


 „AEAO zu § 230 – Hemmung der Verjährung 


1.  Ist die Zahlungsverjährung nach § 230 Abs. 1 AO (wegen höherer Gewalt) 
gehemmt, wird der Zeitraum, währenddessen die Hemmung besteht, in die Ver-
jährungsfrist nicht eingerechnet (analog § 209 BGB). Nach dem Wegfall der 
Hemmung läuft die bereits begonnene „alte“ Verjährungsfrist weiter. 


2. Die Hemmung der Zahlungsverjährung nach § 230 Abs. 2 AO wirkt hingegen wie 
eine Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist nach § 171 Abs. 7 AO:  


- Endet die Festsetzungsfrist nach §§ 169 bis 171 AO vor Ablauf der Zah-
lungsverjährungsfrist, tritt keine Ablaufhemmung nach § 230 Abs. 2 AO 
ein.  


- Endet die Festsetzungsfrist nach §§ 169 bis 171 AO erst nach Ablauf der 
Zahlungsverjährungsfrist (vor Anwendung des § 230 Abs. 2 AO), verlängert 
sich die Zahlungsverjährungsfrist bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist. 


 Hierbei bleibt die Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist nach § 171 Abs. 14 AO 
außer Acht, da sie ihrerseits an die Zahlungsverjährungsfrist anknüpft.  


 § 230 Abs. 2 AO gilt nach Art. 97 § 14 Abs. 6 EGAO für alle am 21.12.2022 noch 
nicht abgelaufenen Zahlungsverjährungsfristen.“ 
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11.7.1996, V R 18/95, BStBl 1997 II S. 259)“ durch die Worte „(BFH-Urteile vom 
11.7.1996, V R 18/95, BStBl 1997 II S. 259, und vom 23.2.2023, V R 30/20, BStBl 
S. 1079)“ ersetzt. 


25. Die Nummer 4.5 des AEAO zu § 251 wird wie folgt gefasst: 


 „4.5  Auskunftsrechte des Insolvenzverwalters gegenüber dem Finanzamt 


Der Insolvenzverwalter kann als Vermögensverwalter anstelle des Schuldners einen 
Antrag auf Auskunft nur stellen, soweit seine steuerliche Vertretungsbefugnis nach § 34 
Abs. 3 AO reicht. 


Der Schuldner selbst hat nach Artikel 15 DSGVO einen Anspruch auf Auskunft, sofern 
§ 32c AO dem nicht entgegensteht. Soweit Artikel 12 bis 15 der DSGVO keine Rege-
lungen enthalten, bestimmt die Finanzbehörde das Verfahren, insbesondere die Form der 
Information oder der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 32d Abs. 1 
AO). Der Schuldner hat demzufolge zwar ein Recht auf Auskunft, aber keinen Anspruch 
auf eine bestimmte Form der Auskunftserteilung, wie etwa Akteneinsicht oder Übersen-
dung eines Kontoauszuges. 


Das Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO ist ein persönliches Recht des Schuldners 
als betroffene Person. Die datenschutzrechtliche Betroffenenstellung geht nicht gem. § 80 
Abs. 1 InsO in das Verwaltungs- und Verfügungsrecht des Insolvenzverwalters über (vgl. 
BVerwG‐Urteile vom 16.9.2020, 6 C 10.19, BFH/NV 2021 S. 287, und vom 25.2.2022, 
10 C 4.20, 10 C 7.21, BFH/NV S. 1150). Der Insolvenzverwalter kann daher nicht auf der 
Grundlage des Artikel 15 DSGVO eine Auskunft zum Besteuerungsverfahren des 
Schuldners erhalten.  


Schuldner und Insolvenzverwalter haben keinen Auskunftsanspruch gegenüber dem 
Finanzamt, soweit die Auskunftserteilung den Rechtsträger der Finanzbehörde in der 
Verteidigung gegen ihn geltend gemachter, noch geltend zu machender oder möglicher 
zivilrechtlicher Ansprüche, wie z. B. aus der Anfechtung von Rechtshandlungen nach 
§§ 129 ‐ 147 InsO, beeinträchtigen würde (§ 32c Abs. 1 Nr. 2 AO; vgl. BVerwG-Urteile 
vom 25.2.2022, 10 C 4.20, 10 C 7.21, a.a.O.).  


Ein zivilrechtlicher Auskunftsanspruch wegen möglicher Anfechtungsansprüche besteht 
allerdings dann, wenn ein Anfechtungsanspruch dem Grunde nach feststeht und es nur 
noch um die nähere Bestimmung von Art und Umfang des Anspruchs geht (BGH‐Urteil 
vom 13.8.2009, IX ZR 58/06, HFR 2010 S. 299). 


Außersteuerliche Auskunftsrechte des Insolvenzverwalters zur Vorbereitung der Geltend-
machung von Anfechtungsansprüchen nach §§ 129 ff. InsO können sich dem Grunde 







 
Seite 23  nach aus den jeweils einschlägigen Regelungen des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) 


oder entsprechender Gesetze der Länder ergeben. Einem - nach der Rechtsprechung des 
BVerwG dem Grunde nach vorausgesetzten - Informationsanspruch stehen aber § 32e 
i. V. m. § 32c Abs. 1 Nr. 2 AO entgegen (vgl. BVerwG-Urteile vom 25.2.2022, 10 C 
4.20, 10 C 7.21, a.a.O.).  


Der Insolvenzverwalter muss insoweit mögliche ‐ der Anfechtung unterliegende ‐ Rechts-
handlungen des Finanzamts selbst ermitteln. Das Finanzamt ist nicht verpflichtet, durch 
Herausgabe von Unterlagen oder durch Erteilung von Auskünften zur Ermittlung von 
Insolvenzanfechtungstatbeständen beizutragen.“ 


26. Dem AEAO zu § 355 wird folgende Nummer 4 angefügt: 


„4. Der Zulässigkeit des Einspruchs steht nicht entgegen, dass sich der Steuerpflich-
tige mit seinem Einspruch schon vor Ablauf der Bekanntgabefiktion (§ 122 Abs. 
2, 2a, § 122a Abs. 4 AO) gegen einen Verwaltungsakt wendet, sofern der Verwal-
tungsakt tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt zugegangen ist bzw. abgerufen 
wurde; vgl. BFH-Urteil vom 18.7.2023, IX R 17/22, BStBl 2024 II S. 90.“ 


27. In der Nummer 5.1 des AEAO zu § 361 wird der Spiegelstrich „- Bescheiden über die 
Feststellung von Grundbesitzwerten (§ 151 BewG),“ durch den Spiegelstrich 
„- Bescheiden über die Feststellung von Bedarfswerten (§ 151 BewG) sowie Fest-
stellungen nach § 13a Abs. 4, 9 i. V. m. Abs. 9a ErbStG und § 13b Abs. 10 ErbStG,“ 
ersetzt.  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  


Im Auftrag 
 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


 





		Änderung des AEAO 

		 Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO)  

		„AEAO zu § 10 – Geschäftsleitung 

		Der AEAO zu § 12 wird wie folgt gefasst:

		Im AEAO zu § 18 wird nach der Nummer 1 folgende Nummer 1a eingefügt:

		Der AEAO zu § 30 wird wie folgt geändert:

		Der AEAO zu § 31a wird wie folgt geändert:

		Nach der Nummer 12 des AEAO zu § 53 wird folgende neue Nummer 13 angefügt:

		Die Nummer 16 des AEAO zu § 64 wird aufgehoben.

		Die Nummer 3.1.2 des AEAO zu § 73 wird wie folgt gefasst:

		Der AEAO zu § 89 wird wie folgt geändert:

		Im zweiten Absatz der Nummer 3.1.1.1 des AEAO zu § 122

		Der AEAO zu § 138 wird wie folgt gefasst:

		Die Nummer 6 des AEAO zu § 147 wird aufgehoben.

		Der Nummer 3 des AEAO zu § 150 wird folgender Absatz angefügt:

		Die Nummer 4.2 des AEAO zu § 152 wird wie folgt gefasst:

		Die Nummern 1.2 und 1.3 des AEAO zu § 160 werden wie folgt gefasst:

		Der AEAO zu § 171 wird wie folgt geändert:

		Die Nummer 1.4 des AEAO zu § 173 wird wie folgt gefasst:

		Die Nummer 2 des AEAO zu § 175b wird wie folgt gefasst:

		Der AEAO zu § 180 wird wie folgt geändert:

		In der Nummer 1 des AEAO zu § 224

		In der Nummer 1 des AEAO zu § 228

		Der AEAO zu § 229 wird wie folgt gefasst

		Nach der Regelung des AEAO zu § 229 wird folgende neue Regelung zu § 230 einge-fügt:

		In der Nummer 70.2.4 des AEAO zu § 233a

		Die Nummer 4.5 des AEAO zu § 251 wird wie folgt gefasst:

		Dem AEAO zu § 355 wird folgende Nummer 4 angefügt:

		In der Nummer 5.1 des AEAO zu § 361
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 Seite 2  I. Rechtsprechung zum Steuerausweis an Endverbraucher  


2 Der BFH hat mit Urteil vom  13.  Dezember 2018 – V R  4/18 (BStBl  II 2024 S.  xxx) entschie-
den, dass die Steuerschuld nach §  14c Abs.  1 UStG auch bei einer Rechnungserteilung an einen  
Nichtunternehmer entstehe. 


3 Demgegenüber hat der EuGH mit Urteil vom 8.  Dezember 2022, C-378/21, Finanzamt Öster-
reich, entschieden,  dass ein Steuerpflichtiger, der eine  Dienstleistung erbracht und in seiner  
Rechnung einen Mehrwertsteuerbetrag ausgewiesen hat, der auf der Grundlage eines falschen  
Steuersatzes berechnet wurde, den zu Unrecht in Rechnung gestellten Teil der Mehrwertsteuer  
nicht nach Art.  203 der  Richtlinie 2006/112/EG  schuldet, wenn keine Gefährdung des Steuer-
aufkommens vorliegt, weil diese Dienstleistung a usschließlich an Endverbraucher  erbracht  
wurde, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Art.  203 der Richtlinie  2006/112/EG ist  
in einem solchen Fall nicht anwendbar.  


II. Anwendung der Rechtsprechung  


4 Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der  Länder  gilt nach den vorgenannten Ur-
teilen Folgendes:  


1. Anwendung im  Hinblick auf den Rechnungsaussteller  – Auswirkungen auf  
Fälle des unrichtigen oder unberechtigten Steuerausweises  


5 Wenn ein Unternehmer  eine  Leistung (Lieferung oder sonstige  Leistung) tatsächlich ausgeführt  
und hierüber  eine Rechnung mit einem unrichtigen Steuerausweis an einen Endverbraucher  
(siehe Rn.  9)  gestellt hat,  entsteht keine Steuer nach §  14c Abs.  1 UStG.  Dies gilt entsprechend  
auch für  einen unberechtigten Steuerausweis durch Kleinunternehmer nach §  14c Abs.  2 Satz 1 
UStG. Der Wortlaut des UStG ist insoweit unionsrechtskonform einschränkend auszulegen. 
Das BFH-Urteil V R  4/18 ist durch das EuGH-Urteil C-378/21 überholt und insoweit nicht über  
den entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden.  


6 Hingegen sind die Grundsätze des EuGH-Urteils C-378/21 auf die übrigen von §  14c Abs.  2 
UStG erfassten Fälle  nicht anzuwenden, da unter  diesen Umständen schon die  grundlegenden  
Voraussetzungen des Urteilssachverhalts  – tatsächliche Leistungserbringung durch  einen Un-
ternehmer (Steuerpflichtigen nach der MwStSystRL), vgl. auch Rn.  17 der Urteilsgründe  –  
nicht vorliegen. Daher entsteht unter den übrigen Voraussetzungen insbesondere bei einem un-
berechtigten Steuerausweis durch einen Unternehmer außerhalb seines unternehmerischen  







 
     


 


   
 


  
 


 


  
 


    
     
    


   


 
    


    


  
    


  
  


    
  


     
  


 


   
  


     
  


  


Seite 3 Bereichs, durch einen Nichtunternehmer oder in Fällen ohne eine Leistungserbringung immer 
eine Steuer nach § 14c Abs. 2 UStG. 


2. Anwendung im Hinblick auf den Rechnungsempfänger – Rechnungserteilung 
an Endverbraucher 


7 Liegen die Voraussetzungen für eine Anwendung der Grundsätze des EuGH-Urteils C-378/21 
hinsichtlich des Rechnungsausstellers nach Rn. 5 vor, ist zusätzlich zu prüfen, ob auch hinsicht-
lich des Rechnungsempfängers die Voraussetzungen vorliegen. 


8 Der EuGH hat seine Entscheidung in dem Urteil C-378/21 ausdrücklich unter der Prämisse 
getroffen, dass keine Gefährdung des Steueraufkommens vorlag, da die Kunden in dem Urteils-
sachverhalt ausschließlich Endverbraucher waren, die hinsichtlich der ihnen in Rechnung ge-
stellten Mehrwertsteuer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt waren (Rn. 18 des Urteils). Ent-
sprechend ist der EuGH auch unter Rn. 21 und 23 des Urteils von einer Gefährdung des Steu-
eraufkommens ausgegangen, wenn der Adressat der Rechnung sein Recht auf Vorsteuerabzug 
geltend machen kann bzw. könnte. 


9 Unter „Endverbraucher“ in diesem Sinne fallen Nichtunternehmer und Unternehmer, die nicht 
als solche handeln (insbesondere Unternehmer bei Leistungsbezug für ihren privaten Bereich 
oder für eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit i. e. S., vgl. auch Abschnitt 2.3 Abs. 1a UStAE). 


10 Das EuGH-Urteil C-378/21 kann daher nicht auf Fälle übertragen werden, in denen die fragli-
che Rechnung an einen Unternehmer für dessen unternehmerischen Bereich erteilt worden ist. 
Dabei ist es für die Entstehung der Steuerschuld nach § 14c UStG nicht ausschlaggebend, ob 
und ggf. inwieweit tatsächlich ein Vorsteuerabzug vorgenommen worden ist. Daher entsteht 
die Steuer nach § 14c UStG auch dann, wenn die Rechnung z. B. an einen Kleinunternehmer, 
einen pauschalierenden Land- und Forstwirt oder einen Unternehmer mit Ausgangsumsätzen, 
die den Vorsteuerabzug ganz oder teilweise ausschließen, erteilt worden ist. Denn auch in die-
sen Fällen kann ein Vorsteuerabzug – z. B. durch eine spätere Option zur Steuerpflicht, über 
eine spätere Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG oder auch unrechtmäßig – nicht ausge-
schlossen werden. 


11 Die Tatsache, dass ein falscher (unrichtiger oder unberechtigter) Steuerausweis vorliegt, ist 
durch die Finanzbehörde nachzuweisen. Die Tatsache, dass die fragliche Rechnung an einen 
Endverbraucher i. S. des EuGH-Urteils (siehe Rn. 9) ausgestellt worden ist, stellt hingegen eine 
den Steueranspruch einschränkende Tatsache dar, die durch den Unternehmer glaubhaft darzu-
legen bzw. plausibel zu begründen ist. 
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12 In Mischfällen, in denen  die gleiche Leistung betreffende Rechnungen  mit falschem Steueraus-
weis sowohl an Endverbraucher als auch  an Unternehmer  für deren unternehmerischen  Bereich  
erteilt  wurden, sind di e  Grundsätze des EuGH-Urteils C-378/21 nur bezüglich der durch den 
Unternehmer belegten  Rechnungserteilungen  an Endverbraucher anzuwenden. 


13 Soweit nicht hinreichend sicher beurteilt werden kann, ob die Rechnungsempfänger  als Unter-
nehmer oder als Endverbraucher  gehandelt haben, sind die Grundsätze  des EuGH-Urteils  
C-378/21 nicht anzuwenden. Insbesondere kann in diesen Fällen weder eine Schätzung des An-
teils der betroffenen Umsätze oder der an Endverbraucher ausgestellten Rechnungen noch eine  
Wahrscheinlichkeitsberechnung oder Ähnliches  erfolgen. Bei der  Beurteilung, ob der  Leis-
tungsbezieher  als Endverbraucher  gehandelt hat und daher keine Gefährdung des Steuerauf-
kommens vorliegt, kann aber die Art der  Leistung berücksichtigt werden. Zu Leistungen, die  
ihrer Art nach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für das Unternehmen, sondern für den priva-
ten Gebrauch bestimmt sind, vgl. Abschnitt  3a.2 Abs.  11a UStAE; dieser  Leistungskatalog ist  
aber unbeachtlich, sofern im Einzelfall feststeht, dass die  Leistung nicht an einen Endverbrau-
cher erbracht worden ist. 


14 Soweit nach den Grundsätzen des EuGH-Urteils C-378/21 aufgrund einer  Rechnungserteilung 
an Endverbraucher keine Steuer nach §  14c UStG entstanden ist, bedarf es  aus umsatzsteuerli-
cher Sicht auch keiner  Berichtigung des fraglichen Steuerbetrages.  


15 Das EuGH-Urteil hat keine Auswirkung a uf die  Berechnung von Steuer und Entgelt. Ist z.  B.  
tatsächlich der  ermäßigte Steuersatz statt des Regelsteuersatzes anzuwenden  und hat der Unter-
nehmer den Mehrbetrag ni cht an den Leistungsempfänger zurückgezahlt, so ist die Berechnung 
auch bei  Anwendung der Grundsätze des Urteils entsprechend Abschnitt  14c.1 Abs.  5 Beispiel  
UStAE vorzunehmen.  


III. Änderungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass  


16 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1.  Oktober 2010, BStBl  I S.  846, der zu-
letzt durch das BMF-Schreiben vom  13. Februar  2024 - III C 2 – S  7306/22/10001 :001 
(2024/0128292), BStBl  I S. xxx, geändert worden ist, wird wie folgt  geändert:  


1. In  Abschnitt 6.12 Satz 1 wird  die Angabe „Abschnitt 14c.1 Abs. 1 Satz  5 Nr.  3“ durch die  
Angabe „Abschnitt 14c.1 Abs. 1 Satz  6  Nr.  3“ ersetzt.  







 
   
 


    
     


 
   


 
  


 
   


 
  


   
 


   
 


  
 


     
   


 


 
  


    
 


  
   


 
   


  
  


 
   


  
 


   
  


  
 


 
 


  
 


      
   


    
   
   


 
 


     
  


Seite 5 2. Abschnitt 13.7 Beispiel Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„1Der Unternehmer U liefert im Voranmeldungszeitraum Januar 01 einen Rollstuhl 
(Position 8713 des Zolltarifs) an ein Altenheim (kein Endverbraucher) für insgesamt
238 € und weist in der am 02.02.01 ausgegebenen Rechnung unter Anwendung des
Steuersatzes 19 % eine darin enthaltene Umsatzsteuer in Höhe von 38 € gesondert aus.“ 


3. Abschnitt 14c.1 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„1Weist der leistende Unternehmer oder der von ihm beauftragte Dritte in einer
Rechnung einen höheren Steuerbetrag aus, als der leistende Unternehmer nach dem
Gesetz schuldet (unrichtiger Steuerausweis), schuldet der leistende Unternehmer 
unter Beachtung von Absatz 1a auch den Mehrbetrag (§ 14c Abs. 1 Satz 1 UStG).“ 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) 1Die Vorschrift ist unionsrechtskonform einschränkend auszulegen, dass
keine Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG entsteht, wenn ein Unternehmer eine
Leistung tatsächlich ausgeführt und hierüber eine Rechnung mit einem 
unrichtigen Steuerausweis an einen Endverbraucher (insbesondere 
Nichtunternehmer oder Unternehmer für dessen nichtunternehmerischen 
Bereich) gestellt hat (vgl. EuGH-Urteil vom 08.12.2022, C-378/21, Finanzamt 
Österreich). 2Es bedarf in diesen Fällen keiner Berichtigung des Steuerbetrages 
nach Absatz 5. 3Die Tatsache, dass die fragliche Rechnung an einen 
Endverbraucher ausgestellt worden ist, stellt eine den Steueranspruch
einschränkende Tatsache dar, die durch den Unternehmer glaubhaft darzulegen
bzw. plausibel zu begründen ist. 4In Mischfällen, in denen die gleiche Leistung 
betreffende Rechnungen mit unrichtigem Steuerausweis sowohl an 
Endverbraucher als auch an Unternehmer für deren unternehmerischen Bereich 
erteilt wurden, sind die vorgenannten Grundsätze nur bezüglich der 
Rechnungserteilung an Endverbraucher anzuwenden. 5Es kann keine Schätzung
der betroffenen Umsätze oder des Anteils der an Endverbraucher ausgestellten
Rechnungen, keine Wahrscheinlichkeitsberechnung oder Ähnliches erfolgen. 
6Bei der Beurteilung, ob der Leistungsbezieher als Endverbraucher gehandelt
hat, kann aber die Art der Leistung berücksichtigt werden. 7Zu Leistungen, die 
ihrer Art nach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für das Unternehmen,
sondern für den privaten Gebrauch bestimmt sind vgl. Abschnitt 3a.2 Abs. 11a; 
dieser Leistungskatalog ist aber unbeachtlich, sofern im Einzelfall feststeht, dass
die Leistung nicht an einen Endverbraucher erbracht worden ist.“ 


c) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 


„(8) 1Hat ein Unternehmer - insbesondere im Einzelhandel - über eine tatsächlich 
erbrachte Lieferung an einen Abnehmer aus einem Drittland eine Rechnung mit
gesondertem Steuerausweis (§ 14 Abs. 4 UStG) bzw. eine Kleinbetragsrechnung im
Sinne des § 33 UStDV (z. B. einen Kassenbon mit Angabe des Steuersatzes) erteilt
und werden nachträglich die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung als 
Ausfuhrlieferung im nichtkommerziellen Reiseverkehr (sog. Export über den 
Ladentisch) erfüllt (vgl. im Einzelnen Abschnitt 6.11), liegt eine Rechnung mit 
einem unrichtigen Steuerausweis an einen Endverbraucher vor. 2Gemäß 
Absatz 1a entsteht in derartigen Fällen keine Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG.“ 



http:02.02.01





 
   


  
 


    
 


   
 


 
 


  
 


   
     


   
 
 
 


   
     


    
 


 
    


 
 


     
 


 
  


 
     


   
  


 
 


 
 


      
  


 
 


 
 


  
    


   


Seite 6 


4. Abschnitt 14c.2 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„1Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag ausweist, obwohl er dazu nicht berechtigt
ist (unberechtigter Steuerausweis), schuldet unter Beachtung von Absatz 1a den 
ausgewiesenen Betrag (§ 14c Abs. 2 Sätze 1 und 2 UStG).“ 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) 1Die Vorschrift ist unionsrechtskonform einschränkend auszulegen, dass
keine Steuer nach § 14c Abs. 2 Satz 1 UStG entsteht, wenn ein Kleinunternehmer
eine Leistung tatsächlich ausgeführt und hierüber eine Rechnung mit einem
Steuerausweis an einen Endverbraucher (insbesondere Nichtunternehmer oder
Unternehmer für dessen nichtunternehmerischen Bereich) gestellt hat (vgl.
EuGH-Urteil vom 08.12.2022, C-378/21, Finanzamt Österreich). 2In diesen Fällen 
sind die Regelungen in Abschnitt 14c.1 Abs. 1a entsprechend anzuwenden. 3Es 
bedarf dann keiner Berichtigung des Steuerbetrages nach den Absätzen 3 und 5. 
4Auf andere Fälle des § 14c Abs. 2 UStG ist die einschränkende Auslegung
hingegen nicht anzuwenden.“ 


c) Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„1Ein Unternehmer weist in der Rechnung einen Steuerbetrag aus, obwohl er nach § 19 
Abs. 1 UStG dazu nicht berechtigt ist (§ 14c Abs. 2 Satz 1 UStG), vgl. aber 
unionsrechtskonform einschränkende Auslegung nach Absatz 1a.“ 


d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 


„(6) Hat ein Kleinunternehmer eine Erklärung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 UStG 
abgegeben, aber vor Eintritt der Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung (vgl. 
Abschnitt 19.2 Abs. 2) zurückgenommen, kann er die in der Zwischenzeit erteilten
Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis und den unter Berücksichtigung von 
Absatz 1a geschuldeten unberechtigt ausgewiesenen Steuerbetrag unter den in 
Absatz 5 bezeichneten Voraussetzungen berichtigen.“ 


5. In Abschnitt 18.11 Abs. 1a Satz 2 wird im Klammerzusatz die Angabe „Abschnitt 14c.1 
Abs. 1 Satz 5 Nr. 3 und Satz 6“ durch die Angabe „Abschnitt 14c.1 Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 
und Satz 7“ ersetzt. 


6. Abschnitt 24.9 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„3Weist der Unternehmer einen höheren Steuerbetrag aus, als er im Rahmen der
Durchschnittssatzbesteuerung gesondert in Rechnung stellen darf, schuldet er 
vorbehaltlich von Abschnitt 14c.1 Abs. 1a nach § 14c Abs. 1 UStG diesen 
Mehrbetrag; er hat diesen Betrag an das Finanzamt abzuführen.“ 







 
   


  


 


  


 
 


    


Seite 7 IV. Anwendungsregelung 


17 Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Schlussbestimmung 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Urteil vom 14. Dezember 2023, VI R 1/21
Gewinn aus der marktüblichen Veräußerung einer Mitarbeiterbeteiligung kein Arbeitslohn


ECLI:DE:BFH:2023:U.141223.VIR1.21.0


BFH VI. Senat


EStG § 8 Abs 1 S 1, EStG § 11 Abs 1 S 4, EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 38a Abs 1 S 2, EStG § 38a Abs 1 S 3, EStG VZ
2007


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 26. Februar 2020, Az: 2 K 1774/17


Leitsätze


1. Der Gewinn (Differenz zwischen [Rück-]Kaufpreis und Anschaffungskosten) aus der marktüblichen Veräußerung einer
Mitarbeiterbeteiligung ist kein lohnsteuerbarer Vorteil, auch wenn der Arbeitnehmer die Beteiligung an seinem
Arbeitgeber zuvor verbilligt erworben hat.


2. Ein lohnsteuerbarer Vorteil kann nur insoweit vorliegen, als der Arbeitnehmer aus der Veräußerung der
Mitarbeiterbeteiligung einen durch das Arbeitsverhältnis veranlassten marktunüblichen Überpreis erzielt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 26.02.2020 - 2 K 1774/17 wird
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Streitig ist, ob es sich bei dem Erlös aus der Veräußerung einer Mitarbeiterbeteiligung um Arbeitslohn handelt.1


Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Eheleute, die für das Streitjahr (2007) zur Einkommensteuer
zusammen veranlagt wurden.


2


Der Kläger war von … 2000 bis … 2008 als leitender Angestellter bei der … GmbH (GmbH) beschäftigt.3


Im Jahr 2005 erwarb eine Investorengruppe (X) die GmbH mittelbar über mehrere Tochtergesellschaften, letztlich
über die … S.à.r.l. (S), eine Kapitalgesellschaft luxemburgischen Rechts. Die GmbH sollte umstrukturiert und
anschließend wieder veräußert oder an die Börse gebracht werden.


4


Vor diesem Hintergrund bot X im … 2006 ausgewählten Führungspersonen der GmbH, zu denen auch der Kläger
gehörte, die Teilnahme an einem Managementbeteiligungsprogramm (MPP) an. Dieses sah vor, dass die
Führungspersonen Kommanditisten einer vermögensverwaltenden, nicht gewerblich geprägten GmbH & Co. KG, der
neu gegründeten … GmbH & Co. KG (Manager KG), werden sollten. Die Manager KG sollte Anteile an S erwerben.
Hierfür waren von den Managern Kommanditeinlagen zu leisten und nachrangige verzinsliche Darlehen
auszureichen. Ziel des Programms war die Teilhabe der Manager am Unternehmenserfolg. Das von ihnen
eingesetzte Kapital sollte sich hierdurch spätestens in sechs Jahren vervielfachen. Auch sollten die Manager
‑‑gemessen an dem insgesamt eingesetzten Kapital‑‑ verhältnismäßig mehr Eigenkapital an S erwerben können als
X.


5


Der Kläger trat dem MPP bei und wurde Kommanditist der Manager KG. Er leistete neben einer Hafteinlage in Höhe6
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von … € eine Pflichteinlage in Höhe von … € sowie ein Agio in Höhe von … €. Überdies gewährte er S
vereinbarungsgemäß ein Darlehen in Höhe von … €.


Mittels der Einlagen der Kommanditisten erwarb die Manager KG im … 2006 eine Beteiligung an S in Höhe von
… %; der Kläger war hiernach ‑‑bei einer Bruchteilsbetrachtung‑‑ zu … % mittelbar an S beteiligt. Die weiteren
Anteile an S hielt die von X beherrschte … Holding Limited (H).


7


Den Kommanditisten und damit auch dem Kläger standen Stimmrechte und eine Beteiligung am Gewinn und
Verlust der Manager KG entsprechend ihrer Pflichteinlagen zu. Gesellschafterbeschlüsse der Manager KG waren
grundsätzlich mit der Mehrheit der Stimmen zu fassen. Ferner verfügten die Kommanditisten über die
Kontrollrechte gemäß § 166 Abs. 1 und Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs in der im Streitjahr gültigen Fassung.
Ausschüttungen der Manager KG sollten erst mit ihrer Auflösung erfolgen, die spätestens nach dem Laufzeitende
zum 31.12.2020 vorgesehen war. Eine vorzeitige Auflösung der Manager KG war im Übrigen nur durch
einstimmigen Beschluss aller Kommanditisten möglich. Die Veräußerung der Anteile an S war der Manager KG
vertraglich nur unter bestimmten eingeschränkten Bedingungen gestattet.


8


Bei Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses mussten die Kommanditisten aus der Manager KG ausscheiden und ihre
Beteiligung an der Manager KG sowie die Darlehen ‑‑bewehrt mit sogenannten Bad- und Good-Leaver-Klauseln‑‑
übertragen.


9


Im … 2007 wurde die Tochtergesellschaft der S, die unmittelbar die Anteile an der GmbH hielt, in eine
Aktiengesellschaft (Y AG) umgewandelt. Daraufhin schlossen die Beteiligten des MPP eine Zusatzvereinbarung unter
anderem über die konkrete Verteilung der Aktien der Y AG, dem wesentlichen Vermögenswert der S. Die Aktien
sollten hiernach zunächst für die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten der S und die Begleichung aller
ausstehenden Kosten verwendet werden. Das verbleibende "Nettovermögen" sollte den Gesellschaftern der S
‑‑mithin auch der Manager KG‑‑ anteilig im Verhältnis ihrer jeweiligen Kapitaleinlagen zugeordnet werden. Nach
dem Börsengang der Y AG und den Rückzahlungen sollte sich die Manager KG aus S zurückziehen. Dies sollte durch
Rückkauf der von der Manager KG an S gehaltenen Anteile geschehen. Als Gegenleistung für den Rückkauf sollte S
der Manager KG eine deren Kapitalanteil entsprechende Anzahl an Aktien der Y AG übertragen.


10


Der Börsengang der Y AG erfolgte im … 2007. Am xx.xx.2007 beschloss die Gesellschafterversammlung der S den
Rückkauf und die Einziehung aller von der Manager KG gehaltenen Anteile an S gegen Übertragung von … Aktien
der Y AG. Die Übertragung erfolgte mit dinglicher und wirtschaftlicher Wirkung zum xx.xx.2007.


11


Die Aktien der Y AG wurden entsprechend der Beteiligung der Führungspersonen an der Manager KG in Unterdepots
übertragen, die namentlich auf die einzelnen Manager lauteten. Dem Kläger wurden entsprechend seiner
Beteiligung an der Manager KG … Aktien der Y AG zugeteilt.


12


Im Jahr 2011 prüfte eine Landesfinanzbehörde die Manager KG. Aufgrund dieser Prüfung erhöhte der Beklagte und
Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) den Arbeitslohn des Klägers für 2006. Der Kläger habe die
Kommanditbeteiligung und damit die über die Manager KG gehaltenen Anteile an S verbilligt erworben. Das FA
setzte deshalb die Einkommensteuer der Kläger für 2006 ‑‑nach einer Verständigung über die Höhe des geldwerten
Vorteils‑‑ entsprechend höher fest.


13


In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr gaben die Kläger den Erlös aus der Veräußerung der über die
Manager KG gehaltenen Anteile an S nicht an. Im Jahr 2013 ‑‑nach Eintritt der Bestandskraft des insoweit
erklärungsgemäß ergangenen Einkommensteuerbescheids für 2007‑‑ leitete die Steuerfahndung gegen den Kläger
ein Ermittlungsverfahren ein und gelangte dabei zu der Auffassung, dass der Kläger aus der vorgenannten
Veräußerung ‑‑das heißt aus dem Rückkauf und der Einziehung aller von der Manager KG gehaltenen Anteile durch
S gegen Übertragung von wertgleichen Aktien der Y AG‑‑ im Streitjahr einen Gewinn in Höhe von mehr als … €
erzielt habe, der als Arbeitslohn von dritter Seite zu versteuern sei.


14


Das FA schloss sich dieser Auffassung an und erließ für das Streitjahr einen nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 der
Abgabenordnung (AO) geänderten Einkommensteuerbescheid.


15


Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen
der Finanzgerichte 2020, 1424 veröffentlichten Gründen statt.


16


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.17
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Entscheidungsgründe


II.


Es beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


18


Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.


19


Die Revision des FA ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG
hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass der Erlös aus der Veräußerung der über die Manager KG gehaltenen
Anteile an S keinen geldwerten Vorteil bei den Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit darstellt und
der Veräußerungserlös auch nach keiner anderen Einkunftsart steuerbar ist.


20


1. Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) ‑‑neben Gehältern und Löhnen‑‑ auch andere Bezüge und Vorteile in Geld oder
Geldeswert (§ 8 Abs. 1 Satz 1 EStG), die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt
werden, unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es sich um laufende oder um einmalige
Bezüge handelt (§ 19 Abs. 1 Satz 2 EStG).


21


a) Der hiernach für das Vorliegen von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zunächst erforderliche geldwerte
Vorteil liegt nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats insbesondere im Falle der Übertragung einer
Beteiligung nicht in der übertragenen Beteiligung selbst. Er besteht ‑‑soweit der Erwerb einer
Mitarbeiterbeteiligung in Rede steht‑‑ vielmehr in der Verbilligung, also in dem Preisnachlass. Der Erwerb einer
solchen Beteiligung zum marktüblichen Preis kann hingegen keinen geldwerten Vorteil in diesem Sinne bewirken
(Senatsurteile vom 15.03.2018 - VI R 8/16, BFHE 261, 122, BStBl II 2018, 550, Rz 29; vom 01.09.2016 - VI R 67/14,
BFHE 255, 125, BStBl II 2017, 69, Rz 26; vom 07.05.2014 - VI R 73/12, BFHE 245, 230, BStBl II 2014, 904, Rz 22 und
vom 23.06.2005 - VI R 10/03, BFHE 209, 559, BStBl II 2005, 770, unter II.2.a, m.w.N.). Dementsprechend begründet
auch die marktübliche Veräußerung einer Beteiligung durch den Arbeitnehmer keinen geldwerten Vorteil. Ein
solcher kann nur insoweit vorliegen, als der Arbeitnehmer bei der Veräußerung einen marktunüblichen Überpreis
erzielt.


22


b) Arbeitslohn setzt des Weiteren voraus, dass der betreffende geldwerte Vorteil für eine Beschäftigung gewährt
wird, also durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst ist, ohne dass ihm eine Gegenleistung für eine
konkrete (einzelne) Dienstleistung des Arbeitnehmers zugrunde liegen muss. Eine Veranlassung durch das
individuelle Dienstverhältnis ist zu bejahen, wenn der Vorteil dem Empfänger mit Rücksicht auf das
Dienstverhältnis zufließt und sich als Ertrag der nichtselbständigen Arbeit darstellt (ständige Rechtsprechung, z.B.
Senatsurteil vom 01.09.2016 - VI R 67/14, BFHE 255, 125, BStBl II 2017, 69, Rz 20, m.w.N.). Arbeitslohn kann dabei
auch in der Zuwendung eines Dritten bestehen, wenn diese ein Entgelt "für" eine Leistung bildet, die der
Arbeitnehmer im Rahmen des Dienstverhältnisses für seinen Arbeitgeber erbringt, erbracht hat oder erbringen soll
(Senatsurteil vom 01.09.2016 - VI R 67/14, BFHE 255, 125, BStBl II 2017, 69, Rz 21, m.w.N.). Dagegen liegt kein
Arbeitslohn vor, wenn eine Zuwendung wegen anderer Rechtsbeziehungen oder wegen sonstiger, nicht auf dem
Dienstverhältnis beruhender Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt wird (Senatsurteil vom
21.06.2022 - VI R 20/20, BFHE 277, 338, BStBl II 2023, 87, Rz 12, m.w.N.).


23


c) Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit unterliegen der Einkommensteuer (erst) im Zeitpunkt ihres Zuflusses
(Senatsurteil vom 22.02.2018 - VI R 17/16, BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496, Rz 26, m.w.N.). Hinsichtlich des
Zeitpunkts der Vereinnahmung von Arbeitslohn gelten gemäß § 11 Abs. 1 Satz 4 EStG die Vorschriften des § 38a
Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG. Laufender Arbeitslohn gilt hiernach in dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der
Lohnzahlungszeitraum endet, für den der Arbeitslohn gezahlt wird. Arbeitslohn, der ‑‑wie die Verbilligung eines
Beteiligungserwerbs‑‑ nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige Bezüge), wird in dem Kalenderjahr
bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt. Arbeitslohn ist mit der Erlangung der wirtschaftlichen
Verfügungsmacht zugeflossen (Senatsurteil vom 23.08.2017 - VI R 4/16, BFHE 259, 304, BStBl II 2018, 208, Rz 20,
m.w.N.). Zuflusszeitpunkt ist nach ständiger Rechtsprechung der Tag der Erfüllung des Anspruchs des
Arbeitnehmers, also der Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber die geschuldete Leistung tatsächlich erbringt
(Senatsurteil vom 22.02.2018 - VI R 17/16, BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496, Rz 27, m.w.N.).


24
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2. Nach diesen Maßstäben hat der Kläger durch die Veräußerung der über die Manager KG gehaltenen Anteile an S
im Streitjahr keinen Arbeitslohn bezogen.


25


a) Der Kläger hat mit seiner Beteiligung an der vermögensverwaltenden Manager KG, aufgrund der ihm die von der
Manager KG gehaltenen Anteile an S gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO entsprechend seiner Kommanditbeteiligung
anteilig zuzurechnen waren, ein zivilrechtlich wirksames Sonderrechtsverhältnis begründet, das neben seinem
Arbeitsverhältnis zu der GmbH bestand. Anhaltspunkte dafür, dass die Kommanditbeteiligung ‑‑und damit auch die
dem Kläger anteilig zuzurechnende Kapitalbeteiligung an S‑‑ abweichend von ihrer zivilrechtlichen und mithin
grundsätzlich steuerrechtlich maßgeblichen Zurechnung nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO einem anderen (wirtschaftlichen)
Eigentümer zuzurechnen sein könnten, hat das FG nicht festgestellt und wurden von den Beteiligten auch nicht
geltend gemacht. Der Senat sieht daher insoweit von weiteren Ausführungen ab.


26


b) Die (Kommandit-)Beteiligung an der Manager KG stellte eine eigenständige, vom Arbeitsverhältnis des Klägers
unabhängige Erwerbsgrundlage/Einkunftsquelle dar.


27


aa) Ihr lag nicht lediglich die Nutzung der Arbeitskraft des Klägers als Arbeitnehmer der GmbH zugrunde. Der
Beteiligung kam vielmehr ein eigenständiger wirtschaftlicher Gehalt zu. Die Beteiligung an der Manager KG ‑‑und
ebenso deren Beteiligung an S‑‑ waren ernsthaft vereinbart und wurden entsprechend den getroffenen
Vereinbarungen auch tatsächlich durchgeführt. Dies steht für die Beteiligung der Manager KG an S zwischen den
Beteiligten zu Recht nicht in Streit. Gleiches gilt aber auch für die Beteiligung des Klägers an der Manager KG. So
hat sich der Kläger unstreitig durch eine Kapitaleinlage an der Manager KG als Kommanditist beteiligt und hat S zur
Rückführung von deren Verbindlichkeiten ein Darlehen eingeräumt. Die Kapitaleinlage war zudem ‑‑ausgehend von
dem vereinbarten Gesellschaftszweck‑‑ ausschließlich zum Erwerb der Kapitalbeteiligung an S bestimmt und wurde
auch entsprechend verwendet. Die Kommanditbeteiligung war zivilrechtlich wirksam vereinbart, insbesondere
standen dem Kläger nach dem vom FG bindend festgestellten Inhalt der (Gesellschafts-)Verträge (§ 118 Abs. 2 FGO)
die wesentlichen Kontroll-, Stimm-, Mitwirkungs- und Gewinnbezugsrechte als Kommanditist zu. Der Streitfall ist
damit nicht mit dem Sachverhalt vergleichbar, über den der Senat in seinem Urteil vom 03.07.2019 - VI R 12/16 zu
entscheiden hatte. In jenem Fall wurde dem dortigen Kläger lediglich das schuldrechtliche Versprechen auf
Teilhabe an einem künftigen Erlös aus einer späteren Veräußerung der einem Dritten gehörenden Geschäftsanteile
gegeben, ohne dass ihm eine echte (Unter-)Beteiligung eingeräumt worden war.


28


bb) Der steuerlichen Anerkennung der Kommanditbeteiligung als selbständiges Sonderrechtsverhältnis stehen im
Streitfall auch die vertraglich vereinbarten sogenannten Leaver-Klauseln nicht entgegen. Solche Klauseln sind im
Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen üblich. Zwar verknüpfen Leaver-Klauseln den Fortbestand des
Beteiligungsverhältnisses mit dem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses. Sie sind aber nicht geeignet, einer
bestehenden Beteiligung ihren eigenständigen Rechtscharakter zu nehmen. Die Beteiligung verliert allein durch
solche Klauseln nicht ihren wirtschaftlichen Gehalt. Denn sogenannte Leaver-Klauseln stellen die mit der
Mitarbeiterbeteiligung regelmäßig und so auch im Streitfall verfolgten Zwecke, die Mitarbeiter durch ihre
Beteiligung als Gesellschafter an das Unternehmen zu binden und ihnen durch die Beteiligung die Teilhabe an der
Gewinn- beziehungsweise Wertentwicklung des Unternehmens zu ermöglichen, nicht in Frage.


29


c) Soweit der Kläger aus der Veräußerung der Anteile der Manager KG an S gegen Übertragung der Aktien der Y AG
einen Veräußerungsgewinn als Differenz zwischen dem (Rück-)Kaufpreis (Wert der Aktien am Übertragungsstichtag)
und den Anschaffungskosten der Beteiligung (Kapitaleinlage in die Manager KG) erzielt hat, stellt dieser weder
einen Vorteil in dem oben dargelegten Sinne dar noch ist er durch das Arbeitsverhältnis des Klägers zur GmbH
veranlasst.


30


aa) An einem geldwerten Vorteil fehlt es bereits deshalb, weil der Kläger die Anteile an der Y AG nicht verbilligt
erlangt hat. Denn im Streitfall hat S nach den den Senat bindenden Feststellungen des FG ihre Gesellschaftsanteile
von der Manager KG zum Marktpreis zurückgekauft, indem sie als Gegenleistung für ihre Anteile eine solche Anzahl
an Aktien der Y AG übertragen hat, die der kapitalmäßigen Beteiligung der Manager KG an ihr entsprach. Die der
Manager KG für die Übertragung der Beteiligung gewährte Gegenleistung (Aktien der Y AG) entsprach dabei
verhältnismäßig auch der Anzahl der Aktien der Y AG, die der anderen Gesellschafterin (H) entsprechend ihrer
Kapitalbeteiligung zugeordnet worden war. Leistung und Gegenleistung standen sich bei der Veräußerung der
Gesellschaftsanteile gegen die Übertragung der Aktien der Y AG daher ausgeglichen gegenüber, so dass es insoweit
an einem Überpreis fehlt. Ein solcher kann auch nicht darin gesehen werden, dass die Manager ‑‑gemessen an dem
insgesamt eingesetzten Kapital‑‑ im Streitfall verhältnismäßig mehr Eigenkapital an S erwerben konnten als die
Investorengruppe X und damit beim Rückkauf auch verhältnismäßig mehr Anteile an der Y AG erhielten. Denn
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dieser Umstand vermag nichts daran zu ändern, dass S ihre Anteile von der Manager KG im Streitjahr nicht
verbilligt, sondern zum Marktpreis zurückgekauft hat.


bb) Der dem Kläger aufgrund seiner Kommanditbeteiligung an der Manager KG zuzurechnende Gewinn aus der
Veräußerung der Gesellschaftsanteile an S beruhte zudem auf einem selbständig neben dem Arbeitsverhältnis
bestehenden Sonderrechtsverhältnis. Dadurch veranlasste Erwerbseinnahmen werden nicht "für" eine Beschäftigung
gewährt und stellen folglich keinen Arbeitslohn dar. Erträge (zum Beispiel in Form von Gewinnausschüttungen oder
Veräußerungsgewinnen), die der Steuerpflichtige aus einer solchen Beteiligung erzielt, sind daher ‑‑selbst wenn die
Beteiligung am Unternehmen seines Arbeitgebers besteht‑‑ nicht nach § 19 EStG, sondern allein nach den insoweit
einschlägigen Tatbeständen des Einkommensteuergesetzes (insbesondere §§ 17, 20, 23 EStG) steuerbar.


32


Dies gilt selbst dann, wenn der Kläger die (Kapital-)Beteiligung zuvor verbilligt erworben haben sollte. Ist der
verbilligte Erwerb durch das Arbeitsverhältnis veranlasst, führt dies ‑‑wie ausgeführt‑‑ zu einem lohnsteuerbaren
Vorteil, der bei Zufluss als Arbeitslohn zu versteuern ist. Damit ist der Erwerbsvorgang steuerlich abgeschlossen.
Denn Erwerb und Veräußerung einer (Kapital-) Beteiligung (am Arbeitgeber) sind zwei unterschiedliche ‑‑steuerlich
voneinander getrennt und unabhängig zu betrachtende‑‑ Sachverhalte. Deshalb wirkt ein gegebenenfalls bei Erwerb
der Beteiligung bestehender arbeitslohnbegründender Veranlassungszusammenhang nicht im Rahmen eines
späteren Veräußerungsvorgangs fort.


33


d) Nach dem Erwerb eintretende Wertänderungen (vgl. Senatsurteil vom 07.05.2014 - VI R 73/12, BFHE 245, 230,
BStBl II 2014, 904, Rz 22), aber auch (Veräußerungs-)Gewinne wie Verluste sind regelmäßig nicht (mehr) durch das
Arbeitsverhältnis veranlasst, sondern durch das Sonderrechtsverhältnis "Beteiligung". Sie werden dem Arbeitnehmer
nicht durch den Arbeitgeber vermittelt, sondern sind dem Marktgeschehen geschuldet.


34


Etwas anderes kann allerdings gelten, wenn der Steuerpflichtige bei der Veräußerung seiner Beteiligung einen
marktunüblichen Überpreis erzielt. Denn ein bei der Veräußerung erzielter, über das Marktübliche hinausgehender
geldwerter Vorteil kann auch bei Bestehen eines Sonderrechtsverhältnisses durch das Arbeitsverhältnis des
Steuerpflichtigen veranlasst sein und deshalb zu Arbeitslohn führen (s. Senatsurteil vom 23.06.2005 - VI R 10/03,
BFHE 209, 559, BStBl II 2005, 770, unter II.3.a, m.w.N.). Ob ein zu einem solchen geldwerten Vorteil führender
Leistungsaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oder
aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart oder dem nicht einkommensteuerbaren Bereich
zuzurechnen ist, ist nach den allgemeinen Grundsätzen und damit nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden
Senats aufgrund einer Würdigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls zu entscheiden (z.B. Senatsurteile
vom 21.06.2022 - VI R 20/20, BFHE 277, 338, BStBl II 2023, 87, Rz 14; vom 03.07.2019 - VI R 12/16, Rz 25 und vom
30.06.2011 - VI R 80/10, BFHE 234, 195, BStBl II 2011, 948, Rz 14, jeweils m.w.N.).


35


Im Streitfall hat der Kläger bei der Veräußerung der Beteiligung der Manager KG an S ‑‑wie dargelegt--- indessen
keinen dahingehenden geldwerten Vorteil erzielt.


36


3. Ob dem Kläger im Zeitpunkt der Anschaffung/des Erwerbs der Kommanditbeteiligung, aufgrund der ihm auch die
von der Manager KG an S gehaltenen Anteile gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO anteilig zuzurechnen waren, im Jahr 2006
ein geldwerter Vorteil entstanden sein kann, ist für die Einkommensteuerfestsetzung des Streitjahres ohne
Bedeutung. Der Kläger hat die Beteiligung an der Manager KG nicht im Streitjahr, sondern bereits im Vorjahr 2006
erworben. Ein etwaiger geldwerter Vorteil aus diesem ‑‑möglicherweise verbilligten‑‑ Beteiligungserwerb wäre dem
Kläger folglich nicht im Streitjahr, sondern im Jahr 2006 zugeflossen. Denn der Kläger ist bereits 2006 zivilrechtlich
und unter den im Streitfall vorliegenden Umständen auch wirtschaftlich Inhaber der Kommanditbeteiligung
geworden. Die vereinbarten Verfügungsbeschränkungen stehen dem vorliegend nicht entgegen (s. dazu Senatsurteil
vom 30.09.2008 - VI R 67/05, BFHE 223, 98, BStBl II 2009, 282, unter II.1.a, m.w.N.).


37


4. Das FG hat ferner zutreffend entschieden, dass der Erlös des Klägers aus dem Rückkauf der Gesellschaftsanteile
der S im Streitjahr auch keiner anderen Einkunftsart zuzurechnen ist. Da dies zwischen den Beteiligten zu Recht
nicht in Streit steht, sieht der Senat insoweit von einer weiteren Begründung ab.


38


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.39


Seite 5 von 5



https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410021/



		Urteil vom 14. Dezember 2023, VI R 1/21

		Leitsätze

		Tenor

		Tatbestand

		I.



		Entscheidungsgründe

		II.










Urteil vom 23. November 2023, VI R 15/21
Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG bei VIP-Logen


ECLI:DE:BFH:2023:U.231123.VIR15.21.0


BFH VI. Senat


AO § 5, AO § 162 Abs 1 S 1, AO § 162 Abs 1 S 2, EStG § 37b Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 37b Abs 1 S 2, EStG § 37b Abs 2 S 1,
FGO § 96 Abs 1 S 1 Halbs 2, EStG VZ 2012 , EStG VZ 2013 , EStG VZ 2014


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 22. June 2021, Az: 8 K 8232/18


Leitsätze


1. Die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Plätzen in einer VIP-Loge an Geschäftspartner und Arbeitnehmer ist eine
Sachzuwendung, die nach § 37b des Einkommensteuergesetzes pauschal besteuert werden kann.


2. Gegenstand der Sachzuwendung ist die Überlassung des einzelnen Logenplatzes. Auf Leerplätze entfallende
Aufwendungen sind deshalb nicht zu berücksichtigen.


3. Die Aufwendungen des Steuerpflichtigen für die überlassenen Plätze können im Wege sachgerechter Schätzung
ermittelt werden. Entsprechendes gilt für den auf die Zuwendung entfallenden Werbeanteil.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 22.06.2021 - 8 K 8232/18 wird
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist ein Markenhersteller für Produkte im Bereich … Sie mietete im
Streitzeitraum (2012 bis 2014) in der damaligen … (X-Veranstaltungsstätte) eine VIP-Loge ("Suite") mit zwölf
Sitzplätzen. Bei der X-Veranstaltungsstätte handelt es sich um eine Mehrzweckhalle, in der Sportveranstaltungen
sowie Konzerte und sonstige Veranstaltungen stattfinden.


1


Der "Suite-Nutzungsvertrag" über die VIP-Loge umfasste keine Bewirtungsleistungen. Werbe- und Sponsoring-
Maßnahmen waren der Klägerin nur innerhalb der VIP-Loge gestattet. Das vereinbarte Werbepaket beinhaltete
Logo- und Schriftzugdarstellungen im Suitenumlauf, auf einem Board sowie Einträge im Branchenbuch der X-
Veranstaltungsstätte.


2


Die VIP-Loge wurde bei Veranstaltungen dergestalt genutzt, dass Geschäftspartner der Klägerin zu dem
entsprechenden Event eingeladen wurden. Ferner nahmen Mitarbeiter oder Mitglieder der Geschäftsleitung der
Klägerin an den jeweiligen Veranstaltungen teil. Diesbezüglich hatte die Klägerin interne Anweisungen über das
Verhalten als sogenannter Gastgeber erteilt. Der verantwortliche Mitarbeiter hatte danach unter anderem darauf zu
achten, dass Flyer im Schrank auslagen, ausreichend T-Shirts der Klägerin vorhanden waren und das Video "X-
Veranstaltungsstätte - Klägerin" lief. Ferner führte der Mitarbeiter den Gästeempfang sowie die Essensbestellungen
durch.


3


Für die VIP-Loge hatte die Klägerin Aufwendungen (ohne Bewirtungsaufwendungen) in Höhe von netto jeweils4
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130.000 € für die Jahre 2012 und 2013 sowie in Höhe von netto 126.666,67 € für das Jahr 2014. Entsprechend des
Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 22.08.2005 (BStBl I 2005, 845) zur ertragsteuerlichen
Behandlung von Aufwendungen für VIP-Logen in Sportstätten (sogenannter VIP-Logenerlass)‚ das eine Aufteilung
von 40 % Werbung, 30 % Bewirtung und 30 % Geschenke vorsieht, teilte die Klägerin den nicht vorhandenen Anteil
für Bewirtung auf die Bereiche Werbung und Geschenke im Verhältnis 4 zu 3 auf und ermittelte auf diese Weise
einen Anteil von 57 % (40 % + 17 %) für Werbung sowie von 43 % (30 % + 13 %) für Geschenke. Außerdem kürzte
die Klägerin die gesamten Aufwendungen vorab um 8,33 % (einer von zwölf Plätzen), da sie der Auffassung war,
dass der als Gastgeber teilnehmende Arbeitnehmer aus rein betrieblichen Gründen vor Ort gewesen sei. Die
verbleibenden Beträge von 43 % behandelte die Klägerin als Zuwendungen/Geschenke und meldete hierfür
pauschale Einkommensteuer nach § 37b des Einkommensteuergesetzes (EStG) wie folgt an:


  2012 2013 2014


Pauschale Steuer:      17.184,71 €      20.214,07 €      19.695,77 €   


Nach einer bei der Klägerin durchgeführten Lohnsteuer-Außenprüfung vertrat der Beklagte und Revisionskläger
(Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Auffassung, dass dieser Aufteilung nicht zuzustimmen sei. Unter Hinweis auf die BMF-
Schreiben vom 22.08.2005 (BStBl I 2005, 845) und vom 11.07.2006 (BStBl I 2006, 447) sowie den Runderlass der
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin vom 20.05.2010 - III B -S - 2144 - 2/2010 -1 nahm das FA eine Aufteilung von
25 % für Werbung und 75 % für Geschenke an. Einen Abschlag für dienstverpflichtete Arbeitnehmer nahm es nicht
vor. Dies führte zu folgender lohnsteuerlicher Nachforderung:


    2012   2013   2014


Einkommensteuer gemäß § 37b Abs. 1 EStG:      10.022,53 €      13.071,49 €      12.058,32 €


Einkommensteuer gemäß § 37b Abs. 2 EStG:   11.255,02 € 5.176,72 € 5.721,98 €


Summe: 21.277,55 € 18.248,21 € 17.780,30 €


5


Die vorgenannten Beträge machte das FA durch Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer und sonstige
Lohnabzugsbeträge für die Zeit von Januar 2012 bis Dezember 2014 geltend.


6


Das Finanzgericht (FG) gab der hiergegen nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage mit den in
Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1636 veröffentlichten Gründen teilweise statt. Die Zuwendungen gemäß
§ 37b EStG seien entgegen der Ansicht des FA nicht mit 75 % der Gesamtaufwendungen der Klägerin für die VIP-
Loge anzusetzen. Die auf die Zuwendungen entfallenden Aufwendungen seien vielmehr gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1
der Finanzgerichtsordnung (FGO) i.V.m. § 162 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) dergestalt zu schätzen, dass die
Gesamtaufwendungen für die Loge ins Verhältnis zu der tatsächlichen Nutzung zu setzen und die Aufwandsteile
abzuziehen seien, die nicht auf die Erbringung von Zuwendungen entfielen. Dafür seien sogenannte Platzwerte zu
ermitteln, die sich aus der Multiplikation der Plätze in der VIP-Loge mit dem um 5 € erhöhten Kartenpreis der
Preiskategorie PK 1 ergäben.


7


Von den so ermittelten Beträgen seien zunächst die Platzwerte für nicht genutzte Plätze abzuziehen. Des Weiteren
habe die Klägerin auch in Bezug auf die Platzwerte, die auf Mitarbeiter entfielen, die aus ganz überwiegend
eigenbetrieblichem Interesse teilgenommen hätten, keine Zuwendungen erbracht. Das FG schätzte diesen Anteil
auf den halben Platzwert je Veranstaltung, bei der Kunden zugegen gewesen seien. Da die Klägerin die VIP-Loge
angemietet habe, um mehrere betriebliche Zwecke zu verfolgen, nämlich werbend auf ihre Kunden zuzugehen und
zugleich entsprechende Zuwendungen an die Kunden zu erbringen, sei eine weitere Aufteilung der Platzwerte,
soweit sie auf Kunden entfielen, erforderlich. Der darin enthaltene Werbeanteil sei dabei in Anlehnung an den VIP-
Logenerlass des BMF mit 40 % zu bemessen.


8


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.9


Es beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


10
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Entscheidungsgründe


II.


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


11


Die Revision des FA ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat die mit dem angefochtenen
Nachforderungsbescheid festgesetzten Nachforderungsbeträge über pauschale Einkommensteuer gemäß § 37b
EStG ohne einen das FA beschwerenden Rechtsfehler herabgesetzt.


12


1. Nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG können Steuerpflichtige die Einkommensteuer (für Nicht-Arbeitnehmer)
einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten betrieblich veranlassten, nicht in Geld bestehenden
Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, mit einem
Pauschsteuersatz von 30 % erheben. § 37b Abs. 1 EStG gilt gemäß § 37b Abs. 2 Satz 1 EStG auch für betrieblich
veranlasste Zuwendungen an Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen, soweit die Zuwendungen nicht in Geld bestehen
und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.


13


a) Die Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 EStG erfasst nicht alle
Zuwendungen schlechthin. § 37b EStG beschränkt sich vielmehr auf Zuwendungen, die bei den
Zuwendungsempfängern zu einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen. Denn § 37b EStG begründet keine
weitere eigenständige Einkunftsart und keinen sonstigen originären (Einkommen-)Steuertatbestand, sondern stellt
lediglich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl (ständige Rechtsprechung,
s. Senatsurteil vom 07.07.2020 - VI R 4/19, Rz 10, m.w.N.).


14


b) Die Vorinstanz hat zu Recht entschieden, dass die Voraussetzungen für die Pauschalierung der Einkommensteuer
nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG in Bezug auf die (Sach-)Zuwendungen der Klägerin an ihre Geschäftspartner bei
der unentgeltlichen Zurverfügungstellung der Plätze in der VIP-Loge zum Besuch der jeweiligen Veranstaltung in
der X-Veranstaltungsstätte dem Grunde nach vorliegen. Dies gilt auch für die entsprechenden (Sach-)Zuwendungen
der Klägerin an ihre Arbeitnehmer (§ 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 EStG), soweit diese die
Veranstaltungen nicht im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse der Klägerin besuchten. Hiergegen haben
die Beteiligten im Revisionsverfahren keine Einwände vorgetragen. Der Senat sieht daher insoweit von weiteren
Ausführungen ab.


15


aa) Die Entscheidung des FG für die als sogenannte Gastgeber fungierenden Arbeitnehmer der Klägerin abweichend
von den Lohnsteuer-Anmeldungen lediglich den hälftigen Aufwand für deren Platz in der VIP-Loge bei der
Pauschalierung der Einkommensteuer wegen des ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses der Klägerin an
der Betreuung der Geschäftspartner von der Versteuerung auszunehmen, ist revisionsrechtlich nicht zu
beanstanden. Zwar spricht nach Aktenlage einiges dafür, diesen Aufwand in voller Höhe nicht dem
Anwendungsbereich des § 37b EStG zu unterwerfen, da es insoweit an einer Zuwendung an die Arbeitnehmer fehlt.
Dies kann der Senat jedoch dahinstehen lassen, da die Klägerin gegen die Vorentscheidung keine Revision
eingelegt hat. Aus dem Ansatz (lediglich) des hälftigen Aufwands ergibt sich jedenfalls kein Rechtsnachteil zu
Lasten des revisionsführenden FA.


16


bb) Ebenfalls zu Recht hat das FG den Aufwand, der auf die von dem Suite-Nutzungsvertrag umfassten, aber nicht
besuchten Veranstaltungen entfiel, sowie den Aufwand betreffend die Leerplätze der besuchten Veranstaltungen,
nicht dem Anwendungsbereich des § 37b EStG unterworfen. Die Klägerin hat insoweit schon dem Grunde nach
niemandem einen Vorteil zugewandt. Denn Gegenstand der Sachzuwendung an die Zuwendungsempfänger ist ‑‑wie
oben ausgeführt‑‑ nicht der veranstaltungsbezogene Besuch der VIP-Loge als solcher, sondern die unentgeltliche
Zurverfügungstellung des einzelnen Platzes in der VIP-Loge zum Besuch der jeweiligen Veranstaltung in der X-
Veranstaltungsstätte.


17


2. Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer sind gemäß § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG die Aufwendungen
des Steuerpflichtigen einschließlich Umsatzsteuer.


18


a) § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG enthält für die Bewertung der Zuwendungen nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG eine
eigenständige Bemessungsgrundlage. Diese verdrängt in ihrem Anwendungsbereich die Bewertung nach § 8 Abs. 2
Satz 1 EStG. Sich hierdurch ergebende unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe und daraus folgende unterschiedliche


19
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Ergebnisse bei der Bewertung einer Sachzuwendung sind im Gesetz angelegt und vom Rechtsanwender daher
hinzunehmen. Ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes ist insoweit
nicht zu besorgen. Denn die Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG und die damit einhergehende,
von § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG abweichende Bewertung der Zuwendungen steht zur Wahl des Steuerpflichtigen. Der
Steuerpflichtige hat es selbst in der Hand zu bestimmen, auf welcher Grundlage die Bewertung vorzunehmen ist
(Senatsurteil vom 13.05.2020 - VI R 13/18, BFHE 269, 80, BStBl II 2021, 395, Rz 35).


In die Bemessungsgrundlage nach § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG sind alle der Zuwendung direkt zuzuordnenden
Aufwendungen (Einzelkosten) einzubeziehen. Soweit die Aufwendungen Teil einer Gesamtleistung sind, ist der auf
die jeweilige Zuwendung entfallende Anteil an diesen Aufwendungen anzusetzen, der gegebenenfalls im Wege der
Schätzung zu ermitteln ist. Darüber hinaus besteht gemäß § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG keine Rechtsgrundlage dafür,
bestimmte einzelne Aufwendungen des Steuerpflichtigen aus der Bemessungsgrundlage auszuscheiden. Nach dem
insoweit eindeutigen Wortlaut des Gesetzes bemisst sich die pauschale Einkommensteuer nach den "Aufwendungen
des Steuerpflichtigen einschließlich Umsatzsteuer". Einschränkungen oder Ausnahmen hiervon sieht das Gesetz
nicht vor (Senatsurteil vom 13.05.2020 - VI R 13/18, BFHE 269, 80, BStBl II 2021, 395, Rz 36 f.).


20


b) Nach diesen Maßstäben ist die vom FG vorgenommene Bewertung der Sachzuwendungen, die die Klägerin
gegenüber ihren Geschäftspartnern und den nicht im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse
teilnehmenden Arbeitnehmern im Streitzeitraum erbracht hat, von Rechts wegen nicht zu beanstanden.


21


Die nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 EStG maßgebliche und daher gemäß § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG
zu bewertende (Sach-)Zuwendung ist ‑‑wie oben ausgeführt‑‑ sowohl in Bezug auf die Geschäftspartner der
Klägerin als auch hinsichtlich der Arbeitnehmer die unentgeltliche Zurverfügungstellung des einzelnen Platzes zum
Besuch der jeweiligen Veranstaltung in der X-Veranstaltungsstätte.


22


c) Das FG hat die Aufwendungen der Klägerin, die auf die Plätze der Geschäftspartner und der Arbeitnehmer
entfielen, dem Grunde nach zu Recht im Wege der Schätzung (§ 96 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 FGO i.V.m. § 162 AO)
angesetzt.


23


aa) Nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AO hat die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen, soweit sie diese
nicht ermitteln oder berechnen kann; § 96 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 FGO i.V.m. § 162 AO gibt dem FG eine eigene
Schätzungsbefugnis.


24


Zwischen den Beteiligten steht zutreffend nicht in Streit, dass dem FG im vorliegenden Fall dem Grunde nach eine
Schätzungsbefugnis zustand. Die Klägerin wandte ihren Geschäftspartnern und Arbeitnehmern im Streitzeitraum
Plätze zum Besuch von mehr als 300 ganz unterschiedlichen Veranstaltungen in der X-Veranstaltungsstätte
unentgeltlich zu. Die vom FG im Einzelnen festgestellten Veranstaltungen reichten von Sportveranstaltungen
unterschiedlicher Sportarten über Konzerte, Musicals, …-Musikvorführungen, Kinoveranstaltungen bis hin zu Tier-
Shows. An den Veranstaltungen nahmen nach den Feststellungen des FG knapp 3 000 Geschäftspartner und mehr
als 1 000 Arbeitnehmer der Klägerin teil. Etwa 1 300 Plätze, über die die Klägerin in ihrer VIP-Loge verfügte,
blieben leer.


25


Bei dieser Sachlage ließ sich im Streitfall ‑‑trotz der umfassenden Mitwirkung der Klägerin bei der Ermittlung der
einzelnen Veranstaltungen, der Zahl der teilnehmenden Geschäftspartner und Arbeitnehmer sowie der einzelnen
Veranstaltungspreise‑‑ nur schätzweise ermitteln, welcher Anteil der von der Klägerin insgesamt getragenen
Aufwendungen einschließlich Umsatzsteuer auf die einzelnen, den Geschäftspartnern und den Arbeitnehmern
zugewandten Sachbezüge (Plätze) entfiel.


26


bb) Die Schätzung des FG ist auch der Höhe nach revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.27


aaa) Die Schätzung von Besteuerungsgrundlagen gehört zu den tatsächlichen Feststellungen, an die der
Bundesfinanzhof (BFH) als Revisionsinstanz nach § 118 Abs. 2 FGO grundsätzlich gebunden ist. Die Bindung des
BFH entfällt nur, wenn bei der Schätzung gegen anerkannte Schätzungsgrundsätze, allgemeine Erfahrungssätze
oder die Denkgesetze verstoßen wurde. Die Überprüfung einer Schätzung durch den BFH ist auf Rechtsfehler
beschränkt (BFH-Urteile vom 18.10.1983 - VIII R 190/82, BFHE 139, 350, BStBl II 1984, 88 und vom 20.03.2017 -
X R 11/16, BFHE 258, 272, BStBl II 2017, 992, Rz 51 f.).


28


bbb) Nach § 162 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 FGO sind bei der Schätzung alle Umstände zu
berücksichtigen, die für sie von Bedeutung sind. Die Schätzungsergebnisse müssen schlüssig, wirtschaftlich möglich


29
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und vernünftig sein (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 17.06.2020 - X R 26/18, Rz 23). Das FA und
damit gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 FGO i.V.m. § 162 AO auch das FG sind in der Wahl der
Schätzungsmethoden grundsätzlich frei. Es ist Sache der Tatsacheninstanz zu entscheiden, welcher
Schätzungsmethode sie sich bedienen will, wenn diese geeignet ist, ein vernünftiges und der Wirklichkeit
entsprechendes Ergebnis zu erzielen (zum Ganzen BFH-Urteil vom 16.12.2021 - IV R 1/18, Rz 49, m.w.N.).


ccc) Allerdings ergibt sich aus § 5 AO in Verbindung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass die
Wahlfreiheit des FA beziehungsweise des FG bei der Auswahl zwischen mehreren in Betracht kommenden
Schätzungsmethoden nach den für die Ausübung pflichtgemäßen Ermessens geltenden Grundsätzen eingeschränkt
ist und dabei auch Verhältnismäßigkeitserwägungen zu beachten sind. Jede Schätzung hat zum Ziel,
Besteuerungsgrundlagen mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsüberlegungen zu ermitteln, wenn eine sichere
Tatsachenfeststellung trotz des Bemühens um Aufklärung nicht möglich ist. Ermessensleitend ist deshalb das Ziel,
die Besteuerungsgrundlagen durch Wahrscheinlichkeitsüberlegungen so zu bestimmen, dass sie der Wirklichkeit
möglichst nahekommen. Kommt eine bestimmte Schätzungsmethode diesem Ziel voraussichtlich näher als eine
andere, ist die erstgenannte unter Ermessensgesichtspunkten vorzugswürdig (BFH-Urteil vom 25.03.2015 -
X R 20/13, BFHE 249, 390, BStBl II 2015, 743, Rz 60).


30


ddd) Im Streitfall hat das FG bei seiner Entscheidung alle rechtlichen Anforderungen, die an die Durchführung einer
Schätzung zu stellen sind, erfüllt.


31


(1) Die Vorinstanz hat zunächst ‑‑getrennt nach Jahren‑‑ anhand der für die jeweiligen Veranstaltungen in der
Preiskategorie PK 1 zu zahlenden Ticketpreise die Summe der von ihm so bezeichneten Platzwerte für die in der
VIP-Loge der Klägerin vorhandenen Plätze ermittelt. Dabei hat es den in der Preiskategorie PK 1 zu zahlenden Preis
im Hinblick auf die mit der Nutzung der VIP-Loge verbundenen individuellen Betreuung (Einlass, Garderobe) und
der Möglichkeit der Bewirtung am Platz um jeweils 5 € erhöht. Dies begegnet von Rechts wegen keinen Bedenken
und wurde von den Beteiligten auch nicht beanstandet.


32


Die von der Klägerin getragenen Aufwendungen für die den Geschäftspartnern und den Arbeitnehmern
unentgeltlich zugewandten Plätze hat die Vorinstanz ausgehend hiervon in der Weise ermittelt, dass sie die
Aufwendungen prozentual nach den auf die teilnehmenden Geschäftspartner und Arbeitnehmer entfallenden
Platzwerte aufgeteilt hat. Hierbei handelt es sich um eine schlüssige Aufteilungsmethode, die geeignet ist, ein
vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Das FG hat seine Schätzung auf die betriebsinternen Daten der Klägerin
hinsichtlich der von ihr getragenen Aufwendungen gestützt und die individuellen Verhältnisse in Bezug auf die
Veranstaltungen, die jeweiligen Ticketpreise sowie die Zahl der teilnehmenden Geschäftspartner und Arbeitnehmer
zugrunde gelegt.


33


(2) Die Vorinstanz hat weiter ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Aufwendungen der Klägerin für die VIP-
Loge auch einen auf die Werbung entfallenden Anteil enthielten. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten dem
Grunde nach ebenfalls kein Streit. So beinhaltete der Suite-Nutzungsvertrag, den die Vorinstanz festgestellt hat, in
Nr. 6.1 und 6.2 Regelungen über die "Werbeleistungen für den Vertragspartner"(die Klägerin). Bei diesen
Werbeleistungen, die die Klägerin mit ihren Zahlungen für die VIP-Loge ebenfalls vergütet hat, handelte es sich
jedoch nicht um (Sach-)Zuwendungen der Klägerin an ihre Geschäftspartner. Es ist daher geboten, die
Aufwendungen der Klägerin für die Inanspruchnahme der Werbeleistungen aus der Bemessungsgrundlage des § 37b
Abs. 1 Satz 2 EStG auszuscheiden.


34


Aus dem Suite-Nutzungsvertrag ergibt sich allerdings nicht, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen der Klägerin
auf die Werbeleistungen entfiel. Die Vorinstanz war daher berechtigt und verpflichtet, den Anteil der auf die
Werbung entfallenden Aufwendungen zu schätzen (§ 162 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 FGO).
Einer solchen Schätzung steht im Streitfall nicht entgegen, dass für die Aufteilung kein leichter und eindeutiger
Aufteilungsmaßstab zu erkennen ist. Denn es geht vorliegend nicht um den Abzug von Betriebsausgaben (der
Klägerin), sondern um die Bewertung der den Geschäftspartnern der Klägerin zugewandten Sachleistungen. Auf der
Einnahmeseite ist eine Aufteilung ‑‑auch im Wege sachgerechter Schätzung‑‑ grundsätzlich zulässig (grundlegend
Senatsurteil vom 18.08.2005 - VI R 32/03, BFHE 210, 420, BStBl II 2006, 30).


35


(3) Die Beteiligten haben hinsichtlich der Schätzung des Werbeanteils unterschiedliche Auffassungen vertreten. So
hat die Klägerin in ihren Lohnsteuer-Anmeldungen einen Werbeanteil von 57 % angenommen, während das FA den
Werbeanteil in dem angefochtenen Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid auf 25 % geschätzt hat; beide allerdings
ausgehend von den Gesamtaufwendungen der Klägerin für die VIP-Loge.
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Das FG hat in Anlehnung an das BMF-Schreiben vom 22.08.2005 (BStBl I 2005, 845, Rz 14) zur ertragsteuerlichen
Behandlung von Aufwendungen für VIP-Logen in Sportstätten, das insoweit auch bei der Pauschalierung von
Sachzuwendungen nach § 37b EStG Anwendung finden soll (s. BMF-Schreiben vom 19.05.2015, BStBl I 2015, 468,
Rz 15), und nach Auffassung der Finanzverwaltung für ähnliche Sachverhalte (zum Beispiel kulturelle
Veranstaltungen in einer Sportstätte) entsprechend angewendet werden kann (s. BMF-Schreiben vom 11.07.2006,
BStBl I 2006, 447, Nr. 5 i.V.m. BMF-Schreiben vom 19.05.2015, BStBl I 2015, 468, Rz 15), den Anteil der
Werbeleistungen auf 40 % der Aufwendungen der Klägerin geschätzt, die es für die den Geschäftspartnern zur
Verfügung gestellten Plätze angesetzt hat.


37


Insoweit ist das FG zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass die Werbeleistungen der Klägerin nur in Bezug
auf die den Geschäftspartnern zur Verfügung gestellten Plätze von Bedeutung sind. Die Aufwendungen der Klägerin
für die ihren Arbeitnehmern zur Verfügung gestellten Plätze hat die Vorinstanz zu Recht nicht um Werbeaufwand
gekürzt. Denn gegenüber den Arbeitnehmern kamen Werbemaßnahmen der Klägerin im Zusammenhang mit der
unentgeltlichen Überlassung der Plätze von vornherein nicht in Betracht.


38


Im Streitfall bedarf es keiner Entscheidung, ob der Senat der von der Finanzverwaltung selbst so bezeichneten
Vereinfachungsregelung in dem BMF-Schreiben vom 22.08.2005 (BStBl I 2005, 845, Rz 14) allgemein beitreten
könnte. Es ist hier nur zu beurteilen, ob die vom FG im vorliegenden Einzelfall vorgenommene griffweise Schätzung
des Werbeanteils im Ergebnis rechtsfehlerfrei erfolgt ist.


39


Nach ständiger Rechtsprechung des BFH ist auch eine griffweise Schätzung nicht von vornherein unzulässig. Sie
muss allerdings ebenfalls (noch) schlüssig, wirtschaftlich möglich, vernünftig und insoweit überprüfbar sein (z.B.
BFH-Urteile vom 15.04.2015 - VIII R 49/12, Rz 19 und vom 26.10.1994 - X R 114/92, BFH/NV 1995, 373). Dies ist
vorliegend der Fall.


40


Gemäß Nr. 3.2 des Suite-Nutzungsvertrags wies die von der Klägerin angemietete VIP-Loge eine Größe von
circa 50 qm auf und verfügte hiernach über mehr Platz und Ausstattung, als für die dort vorhandenen zwölf
Sitzplätze erforderlich war. Die Klägerin war nach Nr. 6.1 des Suite-Nutzungsvertrags berechtigt, in der VIP-Loge
Werbeflächen für ihre Eigenmarketing- und Werbezwecke zu nutzen. Auch durfte sie in der VIP-Loge für die Dauer
der Nutzung während einer Veranstaltung Werbe- und Marketingmaßnahmen durchführen und entsprechende
Materialien aufstellen. Nach Nr. 6.2 des Suite-Nutzungsvertrags beinhaltete das Werbepaket zusätzlich Logo- und
Schriftzugdarstellung im Suitenumlauf, auf einem Suiteninhaber-Board sowie Einträge im Branchenbuch der X-
Veranstaltungsstätte.


41


Bei dieser Sachlage erscheint es wahrscheinlich und wirklichkeitsnah, dass die Klägerin einen erheblichen Anteil
der Aufwendungen, der auf die den Geschäftspartnern zur Verfügung gestellten Logenplätze entfiel, im Hinblick auf
die dort vorhandenen Werbemöglichkeiten leistete. Der vom FG insoweit angesetzte Werbeaufwand in Höhe von
(netto) 33.081,58 € für 2012, in Höhe von (netto) 27.521,36 € für 2013 und in Höhe von (netto) 31.344,99 € für
2014 ist hiernach wirtschaftlich möglich. Er stellt einen nachvollziehbaren und nicht unangemessenen Betrag für
die Nutzung der VIP-Loge zu Werbezwecken dar.


42


Das FA weist in diesem Zusammenhang zwar zutreffend darauf hin, dass nach dem BMF-Schreiben vom 11.07.2006
(BStBl I 2006, 447, Nr. 3) die Vereinfachungsregelung zur Pauschalaufteilung von 40:30:30 nicht in Fällen
angewendet werden soll, in denen im Gesamtbetrag der Aufwendungen ‑‑wie im Streitfall‑‑ nur die Leistungen für
Werbung und Eintrittskarten enthalten sind. Dies ist allerdings schon deshalb zwingend geboten, weil eine
Pauschalaufteilung auf drei Bestandteile bei einem Sachverhalt, bei dem die Aufteilung nur auf zwei Bestandteile
(Werbung und Ticketpreis) in Betracht kommt, denklogisch ausgeschlossen ist. Stattdessen soll nach dem BMF-
Schreiben vom 11.07.2006 (BStBl I 2006, 447, Nr. 3) in einem solchen Fall für den Werbeanteil und den Ticketanteil
ein anderer angemessener Aufteilungsmaßstab im Sinne einer sachgerechten Schätzung gefunden werden.


43


Das FA trägt indes ‑‑auch im Revisionsverfahren‑‑ keine Umstände vor, aus denen sich ergibt, dass die vom FG
vorgenommene (schätzweise) Aufteilung der Aufwendungen der Klägerin in Werbung und Sachzuwendungen
unangemessen und nicht sachgerecht sei. Einen Rechtsfehler des FG bei der Schätzung hat das FA damit nicht
aufgezeigt. Der Vortrag des FA in der Revisionsbegründung, seiner Ansicht nach sei der Werbeaufwand (nunmehr)
aus der Differenz zwischen den vom FG ermittelten Platzwerten und dem anteiligen Gesamtaufwand zu ermitteln,
reicht insoweit jedenfalls nicht aus. Es kommt hinzu, dass nach der Schätzung der Vorinstanz der Anteil der
Werbeaufwendungen der Klägerin an den gesamten Aufwendungen für die VIP-Loge 25,45 % für 2012, 21,17 % für
2013 und 24,75 % für 2014 betrug. Den Ansatz eines Anteils von 25 % für den Werbeaufwand der Klägerin hielt das
FA erstinstanzlich selbst noch für sachgerecht.


44
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Urteil vom 16. November 2023, IV R 26/20
Zur teleologischen Reduktion des § 3c Abs. 2 EStG bei Zinszahlungen auf "unternehmensgruppeninterne" Darlehen


ECLI:DE:BFH:2023:U.161123.IVR26.20.0


BFH IV. Senat


EStG § 3c Abs 2, EStG § 3 Nr 40, EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2 S 2, KStG § 14 Abs 1 S 1


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 16. Juli 2020, Az: 3 K 190/17


Leitsätze


1. § 3c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) findet im Wege teleologischer Reduktion in dem Umfang auf
Betriebsausgaben der Gesamthand keine Anwendung, wie diese Sondervergütungen der Gesellschafter sind (Bestätigung
von BFH-Urteil vom 06.02.2020 - IV R 5/18, BFHE 268, 199, BStBl II 2020, 448). Entsprechendes gilt für
Sonderbetriebsausgaben des (Sonder-)Mitunternehmers, die Gesamthandseinkünfte der Gesellschaft sind. Maßgebend ist
insoweit eine auf den Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft bezogene Betrachtung.


2. Bei mehrstöckigen Personengesellschaften oder Organschaften bleibt es bei der auf den Gesamtgewinn der konkreten
Mitunternehmerschaft bezogenen Betrachtung des § 3c Abs. 2 EStG.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, vom
16.07.2020 - 3 K 190/17 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, zur anderweitigen Verhandlung und
Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


A.


 


Streitig ist, ob der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) zu Recht Schuldzinsen, die im Zusammenhang
mit dem Erwerb von Anteilen an der D-GmbH angefallen sind, gemäß § 3c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in
der in den Streitjahren 2002 und 2003 geltenden Fassung (EStG) nur in Höhe von 50 % zum
Sonderbetriebsausgabenabzug zugelassen hat.


1


Die Klägerin zu 1. und Revisionsbeklagte (Klägerin zu 1.) ist eine KG. Deren Komplementäre waren in den
Streitjahren die A-GmbH, B, C, E und F (Kläger zu 2. und Revisionsbeklagter ‑‑Kläger zu 2.‑‑). Sie waren nicht am
Kapital beteiligt. Kommanditistin der Klägerin zu 1. war die G-GmbH & Co. KG (Klägerin zu 3. und Revisionsbeklagte
‑‑Klägerin zu 3.‑‑).


2


Nicht am Kapital beteiligte Komplementäre der Klägerin zu 3. waren die Komplementäre der Klägerin zu 1.
Kommanditisten der Klägerin zu 3. waren die H-KG (Klägerin zu 4. und Revisionsbeklagte ‑‑Klägerin zu 4.‑‑) mit
einem Anteil von 40,45 %, die I-KG (Beigeladene) mit einem Anteil von 40,45 % sowie die D-GmbH mit einem
Anteil von 19,1 %.


3


Die Anteile an der D-GmbH, die die Klägerin zu 4. und die Beigeladene zu gleichen Teilen hielten, stellten nach
Auffassung aller Verfahrensbeteiligter Sonderbetriebsvermögen II der beiden an der Klägerin zu 1. über die Klägerin
zu 3. mittelbar beteiligten Gesellschaften ‑‑das heißt der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen‑‑ bei der Klägerin zu


4
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1. dar. Die Klägerin zu 4. und die Beigeladene hatten die Anteile an der D-GmbH für insgesamt … DM erworben. In
dem Kaufpreis war ‑‑ebenfalls unstreitig‑‑ eine "Lästigkeitsprämie" in Höhe von … DM (21,43 %) enthalten.


Der Erwerb der Beteiligung an der D-GmbH wurde durch "gruppeninterne" Darlehen sowie Bankdarlehen finanziert.
Die Klägerin zu 4. hatte "gruppeninterne" Darlehen bei der Klägerin zu 1. und der Klägerin zu 3., die Beigeladene bei
der Klägerin zu 1., der Klägerin zu 3. und der U-GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1.,
aufgenommen. Zwischen der U-GmbH und der Klägerin zu 1. bestand ein Organschaftsverhältnis.


5


In den bei der Klägerin zu 1. geführten Sonderbilanzen der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen zum 31.12.2002
sind die Anteile an der D-GmbH aktiviert. Die zur Finanzierung des Anteilskaufs aufgenommenen Verbindlichkeiten
waren dort passiviert. Für die Darlehen fielen in den Streitjahren Zinsaufwendungen an: Bei der Klägerin zu 4. für
2002 in Höhe von … € (interne Darlehen: … €, Bankdarlehen: … €) und für 2003 in Höhe von … € (interne Darlehen:
… €, Bankdarlehen: … €). Bei der Beigeladenen beliefen sich die Zinsaufwendungen für 2002 auf … € (interne
Darlehen: … €, Bankdarlehen: … €) und für 2003 auf … € (interne Darlehen: … €, Bankdarlehen: … €).


6


In dem von der Klägerin zu 1. für 2002 erklärten Verlust aus Gewerbebetrieb waren einerseits die
Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Anteilserwerbs an der D-GmbH in voller Höhe als
Sonderbetriebsausgaben der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen enthalten. Andererseits waren die Zinserträge der
Gesamthand aus an die beiden mittelbar beteiligten Gesellschaften ausgereichten Darlehen erfasst. Weitere
Zinserträge für an die Klägerin zu 4. und die Beigeladene gewährte Darlehen waren in der Gewinn- und
Verlustrechnung der Klägerin zu 3. enthalten.


7


Mit Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
(Gewinnfeststellungsbescheid) für 2002 vom 19.01.2004 stellte das FA einen Gesamthandsverlust der Klägerin zu 1.
in Höhe von … € unter dem Vorbehalt der Nachprüfung fest.


8


In der Feststellungserklärung für 2003 erklärte die Klägerin zu 1. einen Gewinn aus Gewerbebetrieb.
Zinsaufwendungen der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen für den Erwerb der Anteile an der D-GmbH erklärte sie
‑‑anders als für das Jahr 2002‑‑ für das Jahr 2003 nicht als Sonderbetriebsausgaben der mittelbar beteiligten
Gesellschaften bei der Klägerin zu 1. Im Gewinnfeststellungsbescheid für 2003 vom 05.01.2005 stellte das FA einen
Gesamthandsgewinn der Klägerin zu 1. in Höhe von … € unter dem Vorbehalt der Nachprüfung fest.


9


Im Rahmen einer bei der Klägerin zu 1. durchgeführten Außenprüfung für die Jahre 2000 bis 2003 stellten die
Prüfer fest, dass die D-GmbH unter anderem im Jahr 2003 eine Gewinnausschüttung in Höhe von … € vorgenommen
hatte. Diese werteten sie als Sonderbetriebseinnahmen der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen bei der Klägerin zu
1. Die im Zusammenhang mit der Finanzierung des Anteilskaufs stehenden Schuldzinsen ließen die Prüfer ‑‑nach
Abzug des auf die Finanzierung der "Lästigkeitsprämie" entfallenden Anteils (22 %)‑‑ unter Verweis auf § 3c Abs. 2
EStG nur noch zu 50 % zum Sonderbetriebsausgabenabzug zu.


10


Für 2002 führte dies dazu, dass sich die bisher in voller Höhe als Sonderbetriebsausgaben abgezogenen
Zinsaufwendungen um insgesamt … € minderten, während für 2003 weitere Sonderbetriebsausgaben von insgesamt
… € gewinnmindernd berücksichtigt wurden.


11


Das FA folgte der Auffassung der Prüfer und erließ am 12.06.2007 ‑‑unter Aufhebung des Vorbehalts der
Nachprüfung‑‑ geänderte Gewinnfeststellungsbescheide für 2002 und 2003. Für 2002 stellte es einen laufenden
Gesamthandsgewinn in Höhe von … € fest. Für die Beigeladene ermittelte es Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe
von ./. … €. Diese setzten sich zusammen aus Sonderbetriebsausgaben in Höhe von … € und einem nach § 3 Nr. 40,
§ 3c EStG steuerpflichtigen Teil der Einkünfte von … €. Für die Klägerin zu 4. ermittelte es Einkünfte aus
Gewerbebetrieb in Höhe von ./. … €. Diese setzten sich zusammen aus Sonderbetriebsausgaben in Höhe von … €
und einem nach § 3 Nr. 40, § 3c EStG steuerpflichtigen Teil der Einkünfte von … €.


12


Für 2003 stellte das FA einen Gesamthandsgewinn in Höhe von … € fest. Für die Beigeladene wies es Einkünfte aus
Gewerbebetrieb in Höhe von … € aus, die sich aus Sonderbetriebseinnahmen (Gewinnausschüttung) von … €,
Sonderbetriebsausgaben von … € sowie einem gemäß § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG steuerpflichtigen Teil der
Einkünfte in Höhe von ./. … € zusammensetzten. Für die Klägerin zu 4. ermittelte das FA Einkünfte aus
Gewerbebetrieb in Höhe von … €. Diese setzten sich zusammen aus Sonderbetriebseinnahmen
(Gewinnausschüttung) von … €, Sonderbetriebsausgaben von … € sowie einem nach § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG
steuerpflichtigen Teil der Einkünfte in Höhe von ./. … €.


13
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Hiergegen legte die Klägerin zu 1. Einspruch ein. Am 17.07.2007 erließ das FA einen geänderten
Gewinnfeststellungsbescheid für 2003, mit dem es dem Einspruch aus nicht mehr streitgegenständlichen Gründen
teilweise abhalf, der jedoch in Bezug auf die vorliegend streitigen Feststellungen unverändert blieb. Mit
Einspruchsentscheidung vom 19.12.2016 wies es die Einsprüche im Übrigen als unbegründet zurück.


14


Die hiergegen gerichteten Klagen des Klägers zu 2. und der Klägerin zu 3. verwarf das Finanzgericht (FG) mit Urteil
vom 16.07.2020 - 3 K 190/17 als unzulässig. Den Klagen der Klägerinnen zu 1. und 4. gab das FG demgegenüber
statt. Die bei der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Anteile an der D-
GmbH angefallenen Schuldzinsen seien insoweit nicht vom Halbabzugsverbot erfasst, als sie auf
"unternehmensgruppeninterne" Darlehen entfielen. § 3c Abs. 2 EStG sei teleologisch dahingehend zu reduzieren,
dass die Norm nicht auf Zinszahlungen von Gesellschaftern an Personengesellschaften anzuwenden sei, an denen
sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt seien. Dies gelte aufgrund der mit der Klägerin zu 1. bestehenden
ertragsteuerlichen Organschaft auch für die Zinszahlungen der Beigeladenen an die U-GmbH.


15


Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung von Bundesrecht rügt.16


Das Urteil des FG verletze § 3c Abs. 2 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG. Entgegen der Auffassung des FG liege dem Streitfall
keine exakt umgekehrte Fallkonstellation im Vergleich zum Sachverhalt des Urteils des Bundesfinanzhofs (BFH)
vom 06.02.2020 - IV R 5/18 (BFHE 268, 199, BStBl II 2020, 448) zugrunde. Im vorliegenden Fall seien unter
anderem auch Darlehen von Gesellschaften gewährt worden, an denen die Gesellschafter nur mittelbar beteiligt
gewesen seien. Auch könne der Auffassung des FG, dass die Grundsätze des BFH-Urteils vom 06.02.2020 - IV R 5/18
(BFHE 268, 199, BStBl II 2020, 448) über die verschiedenen Ebenen der mehrstöckigen Mitunternehmerschaft
anwendbar seien, nicht gefolgt werden. Im Streitfall glichen sich Zinsaufwand und Zinsertrag nicht in vollem
Umfang auf der Ebene der Mitunternehmerschaft aus. Der Zinsertrag aus einem dem Gesellschafter ausgereichten
Darlehen komme allen Gesellschaftern entsprechend der Gewinnverteilungsquote zugute, während der
Zinsaufwand nur dem jeweiligen Gesellschafter zugerechnet werde. Stelle man ‑‑wie das FG‑‑ bei der Ermittlung
der Höhe der erzielten Einkünfte auf den Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft ab, könne es zu einer
(disquotalen) Umverteilung des Gesamtgewinns zwischen den Mitunternehmern infolge unterschiedlicher
Darlehensaufnahmen kommen. Soweit das FG bei mehrstöckigen Personengesellschaften auf den Gesamtgewinn
der mehrstöckigen Mitunternehmerschaft abstelle, verkenne es zudem die Folgewirkungen, zum Beispiel auf die
Gewerbesteuer. Darüber hinaus seien im Streitfall, anders als in dem dem BFH-Urteil vom 06.02.2020 - IV R 5/18
(BFHE 268, 199, BStBl II 2020, 448) zugrundeliegenden Fall, nicht nur Personengesellschaften, sondern auch eine
Kapitalgesellschaft beteiligt. Der Teil der Zinseinnahmen, der über den Gewinnverteilungsschlüssel der D-GmbH
zugewiesen werde, werde von dieser ‑‑anders als bei den beteiligten Personengesellschaften beziehungsweise
deren Mitunternehmern‑‑ zum niedrigeren Körperschaftsteuersatz versteuert.


17


Das FA beantragt sinngemäß,
das Urteil des FG Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, vom 16.07.2020 - 3 K 190/17 aufzuheben und die
Klagen abzuweisen.


18


Die Kläger beantragen sinngemäß,
die Revision teils als unzulässig, teils als unbegründet zurückzuweisen.


19


Die Kläger meinen, die Revision sei teilweise bereits unzulässig. Das FA habe gegen das FG-Urteil insgesamt
Revision eingelegt, es sei jedoch, soweit die Klagen als unzulässig abgewiesen wurden, nicht beschwert. Im Übrigen
sei die Revision unbegründet. Den überzeugenden Ausführungen des FG sei wenig hinzuzufügen. Soweit das FA
darauf abhebe, dass eine Differenz zwischen den Zinsaufwendungen der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen
bestehe, könne dies allenfalls dazu führen, dass § 3c Abs. 2 EStG in Höhe der Zinsdifferenz zur Anwendung käme.
Soweit das FA einwende, im Konzernverbund befinde sich eine GmbH, die von dem Zinsertrag profitiere, der dort
nur der Körperschaftsteuer unterliege, sei zu bedenken, dass der Zinsertrag auf Ebene der Klägerin zu 1. der
Gewerbesteuer und zusätzlich auf Ebene der D-GmbH der Körperschaftsteuer und sodann noch dem Halb-
beziehungsweise Teileinkünfteverfahren auf Ebene der Obergesellschafter unterliege. Dort addiere sich die
Steuerbelastung über die verschiedenen Stufen hinweg zu einer Gesamtsteuerbelastung, die in etwa der
kumulierten Steuerbelastung entspreche, die auf den Gewinnanteilen laste, die ohne Zwischenschaltung der D-
GmbH an der Klägerin zu 1. bezogen würden. Zudem rechtfertige dieses Argument allenfalls eine Anwendung des
§ 3c Abs. 2 EStG in Höhe der Beteiligungsquote der D-GmbH von 19,1 %.


20


Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt.21
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Entscheidungsgründe


B.


Die Revision des FA hat nur zum Teil Erfolg. Sie ist ‑‑soweit sie das gegen den Kläger zu 2. und die Klägerin zu 3.
ergangene Urteil betrifft‑‑ unzulässig (hierzu unter I.). Im Übrigen ‑‑soweit sie die Feststellung steuerpflichtiger
Sonderbetriebsgewinne der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen betrifft‑‑ ist die Revision zulässig und teilweise
begründet (hierzu unter II.). Das FG-Urteil war insgesamt aufzuheben und die Sache mangels Spruchreife zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑, hierzu unter III.).


22


I. Die Revision, mit der das FA das Urteil vom 16.07.2020 insgesamt angefochten hat, ist unzulässig, soweit sie die
Entscheidung über die Klagen des Klägers zu 2. und der Klägerin zu 3. betrifft, die das FG als unzulässig verworfen
hat.


23


Die Revision ist insoweit unzulässig, weil das FA sie nicht begründet hat (vgl. § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO). Es
hat sich mit der Frage der Zulässigkeit der Klagen des Klägers zu 2. und der Klägerin zu 3. in seiner
Revisionsbegründung nicht befasst. Es kann daher dahinstehen, ob das FA durch die Entscheidung des FG
beschwert ist, weil die Klagen statt durch Sachurteil durch Prozessurteil als unzulässig abgewiesen worden sind
(vgl. hierzu z.B. BFH-Beschluss vom 28.11.2007 - I R 99/06, BFHE 221, 288, BStBl II 2011, 40, unter II.1., m.w.N.).


24


Im Übrigen, das heißt soweit sich die Revision gegen die Entscheidung über die Klagen der Klägerinnen zu 1. und 4.
richtet, ist sie hingegen zulässig. Über die ‑‑teils unzulässige, teils zulässige‑‑ Revision ist einheitlich durch Urteil
zu entscheiden (z.B. BFH-Urteile vom 02.02.2022 - III R 7/20, Rz 13; vom 01.06.2016 - X R 43/14, BFHE 254, 536,
BStBl II 2017, 55, Rz 10, m.w.N.).


25


II. Die Revision des FA ist ‑‑soweit sie die Klagen der Klägerinnen zu 1. und 4. betrifft‑‑ nur teilweise begründet.26


Das FG hat die Klagen der Klägerinnen zu 1. und 4., die die Feststellung steuerpflichtiger Sonderbetriebsgewinne
der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen zum Gegenstand haben (hierzu unter 1.), zutreffend als zulässig angesehen
(hierzu unter 2.). Ebenfalls zutreffend hat das FG erkannt, dass es sich bei den im Zusammenhang mit dem Erwerb
der Anteile an der D-GmbH angefallenen, von der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen getragenen Schuldzinsen um
auf der Ebene der Klägerin zu 1. zu erfassende Sonderbetriebsausgaben handelt (hierzu unter 3.). Ebenso frei von
Rechtsfehlern hat das FG entschieden, dass die von der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen im Zusammenhang mit
dem Erwerb der Anteile an der D-GmbH aufgewendeten Schuldzinsen für die von der Klägerin zu 1. gewährten
Darlehen nicht dem Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG unterliegen, so dass die Revision insoweit unbegründet ist
(hierzu unter 4.). Im Übrigen ist die Revision jedoch begründet. Die Annahme des FG, auch die Zinsaufwendungen
der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen für von der Klägerin zu 3. gewährte Darlehen unterfielen nicht dem
Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG, ist rechtsfehlerhaft (hierzu unter 5.). Gleiches gilt in Bezug auf die von der
Beigeladenen an die U-GmbH gezahlten Zinsen. Auch diese unterliegen ‑‑anders als vom FG entschieden‑‑ dem
Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG (hierzu unter 6.).


27


1. Gegenstand des Verfahrens ist die jeweils selbständig anfechtbare Feststellung steuerpflichtiger
Sonderbetriebsgewinne der Beigeladenen und der Klägerin zu 4., die sich nach Berücksichtigung des Abzugsverbots
"netto" ergeben.


28


Die Feststellung steuerpflichtiger Sonderbetriebsgewinne, die sich nach Berücksichtigung des Abzugsverbots "netto"
ergeben, ist verfahrensrechtlich zulässig. Nach § 179 Abs. 2 Satz 2, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der
Abgabenordnung (AO) werden die steuerpflichtigen Einkünfte und mit ihnen im Zusammenhang stehende andere
Besteuerungsgrundlagen gesondert und einheitlich festgestellt, wenn an den Einkünften mehrere Personen
beteiligt und die Einkünfte diesen Personen steuerlich zuzurechnen sind. Zu diesen Besteuerungsgrundlagen gehört
auch die Feststellung, ob und in welcher Höhe in den festgestellten Besteuerungsgrundlagen, wie etwa dem
gemeinschaftlich erzielten laufenden Gewinn oder dem Sonderbetriebsgewinn eines Mitunternehmers, Einkünfte
enthalten sind, die unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG fallen. Werden diese Einkünfte ‑‑wie vom FA in den
Gewinnfeststellungsbescheiden der Streitjahre vom 12.06.2007 (2002) beziehungsweise 17.07.2007 (2003)‑‑ mit
dem nach Anwendung dieser Vorschriften ermittelten steuerpflichtigen Betrag angegeben (sogenannte
Nettomethode), entspricht eine solche Feststellung der Verpflichtung des § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, die
"einkommensteuerpflichtigen" Einkünfte festzustellen (vgl. BFH-Urteil vom 25.07.2019 - IV R 61/16, BFHE 265, 285,
Rz 31; zur Rechtmäßigkeit anderer Methoden vgl. BFH-Urteile vom 18.07.2012 - X R 28/10, BFHE 238, 484, BStBl II
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2013, 444; vom 25.07.2019 - IV R 47/16, BFHE 265, 273, BStBl II 2020, 142; vom 06.02.2020 - IV R 5/18, BFHE 268,
199, BStBl II 2020, 448, Rz 17).


2. Die hiergegen gerichteten Klagen der Klägerinnen zu 1. und 4. sind zulässig. Wie das FG zutreffend erkannt hat,
resultiert die Klagebefugnis der Klägerin zu 1. aus § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO, die der Klägerin zu 4. ‑‑die sich allein
gegen die Höhe des für sie festgestellten Sonderbetriebsgewinns wendet‑‑ aus § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO. Die
unterlassene Hinzuziehung der Klägerin zu 4. zum Einspruchsverfahren steht der Zulässigkeit ihrer Klage nicht
entgegen (z.B. BFH-Beschluss vom 23.03.2000 - IV B 91/99, BFH/NV 2000, 1217 [Rz 14]; BFH-Urteil vom
23.09.2009 - IV R 21/08, BFHE 227, 31, BStBl II 2010, 337, unter II.2.).


30


3. Das FG hat zutreffend entschieden, dass es sich bei den im Zusammenhang mit dem Erwerb der Anteile an der D-
GmbH angefallenen, von der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen getragenen Schuldzinsen um auf der Ebene der
Klägerin zu 1. zu erfassende Sonderbetriebsausgaben handelt.


31


a) Die Schuldzinsen, die die Klägerin zu 4. und die Beigeladene für Darlehen, die dem Erwerb der Anteile an der D-
GmbH dienten, aufgewendet haben, stellen Sonderbetriebsausgaben dar. Dies gilt sowohl für Zinsen, die auf
"unternehmensgruppeninterne" Darlehen entfallen, als auch für solche, die auf Bankdarlehen entfallen.


32


aa) Die Anteile der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen an der D-GmbH gehörten in den Streitjahren zu deren
notwendigem Sonderbetriebsvermögen II bei der Klägerin zu 1.


33


Nach ständiger Rechtsprechung des BFH gehören zum Betriebsvermögen einer gewerblich tätigen
Personengesellschaft nicht nur die im Gesamthandsvermögen (Gesellschaftsvermögen) der Mitunternehmer
stehenden Wirtschaftsgüter. Vielmehr zählen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 EStG hierzu auch
Wirtschaftsgüter, die einem Mitunternehmer gehören, die jedoch geeignet und bestimmt sind, dem Betrieb der
Personengesellschaft zu dienen (Sonderbetriebsvermögen I) oder die zur Begründung oder Stärkung der Beteiligung
des Gesellschafters an der Personengesellschaft eingesetzt werden (Sonderbetriebsvermögen II, z.B. BFH-Urteile
vom 21.12.2021 - IV R 15/19, BFHE 275, 206, BStBl II 2022, 651, Rz 23; vom 18.12.2001 - VIII R 27/00, BFHE 197,
483, BStBl II 2002, 733, unter II.2.; vom 23.02.2012 - IV R 13/08, Rz 53, jeweils m.w.N.). In diesem Sinne gewerblich
tätig ist auch eine gewerblich geprägte Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Notwendiges
Sonderbetriebsvermögen II ist anzunehmen, wenn die dem Mitunternehmer gehörenden Wirtschaftsgüter
unmittelbar zur Begründung oder Stärkung seiner Beteiligung eingesetzt werden. Ein solches Wirtschaftsgut kann
auch die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft sein (z.B. BFH-Urteil vom 21.12.2021 - IV R 15/19, BFHE 275, 206,
BStBl II 2022, 651, Rz 30 ff., m.w.N.). Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft kann die Beteiligung des
Gesellschafters an einer Personengesellschaft unter anderem dadurch stärken, dass sie für das Unternehmen der
Personengesellschaft wirtschaftlich vorteilhaft ist (z.B. BFH-Urteil vom 19.12.2019 - IV R 53/16, BFHE 267, 299,
BStBl II 2020, 534, Rz 35).


34


bb) Nach diesen Grundsätzen ist die Beteiligung an der D-GmbH dem notwendigen Sonderbetriebsvermögen II der
Klägerin zu 4. sowie der Beigeladenen bei der Klägerin zu 1. zuzuordnen. Die Beteiligung an der D-GmbH war für
das Unternehmen der Klägerin zu 1. unter den besonderen Gegebenheiten des Streitfalls vorteilhaft und stärkte so
die Beteiligung der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen an der Klägerin zu 1. Dementsprechend gehörten auch die
Darlehen, die die Klägerin zu 4. und die Beigeladene zur Finanzierung des Anteilskaufs aufgenommen haben, zu
deren notwendigem Sonderbetriebsvermögen II bei der Klägerin zu 1. Dies ist zwischen den Beteiligten unstreitig,
so dass der Senat von weiteren Ausführungen hierzu absieht.


35


cc) Hieraus folgt nicht nur, dass die Gewinnausschüttungen aus der D-GmbH als Sonderbetriebseinnahmen der
Klägerin zu 4. und der Beigeladenen auf Ebene der Klägerin zu 1. zu erfassen waren. Auch die Zinsaufwendungen
der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen, die für die Finanzierung des Anteilserwerbs angefallen sind, waren als
Sonderbetriebsausgaben der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen bei der Klägerin zu 1. anzusehen.


36


b) Dass die Klägerin zu 4. und die Beigeladene nicht unmittelbar, sondern lediglich mittelbar über die Klägerin zu 3.
an der Klägerin zu 1. beteiligt waren, steht dem nicht entgegen, denn die Klägerin zu 4. und die Beigeladene sind
als "Sondermitunternehmer" der Klägerin zu 1. anzusehen.


37


§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG sieht vor, dass der mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften
beteiligte Gesellschafter dem unmittelbar beteiligten Gesellschafter gleichsteht; er ist als Mitunternehmer des
Betriebs der Gesellschaft anzusehen, an der er mittelbar beteiligt ist, wenn er und die Personengesellschaften, die
seine Beteiligung vermitteln, ‑‑wie im Streitfall‑‑ jeweils als Mitunternehmer der Betriebe der


38


Seite 5 von 9







Personengesellschaften anzusehen sind, an denen sie unmittelbar beteiligt sind. Diese Regelung ist nach ständiger
Rechtsprechung im Wege einer teleologischen Reduktion des Wortlauts des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG
dahin zu verstehen, dass der mittelbare Gesellschafter einem unmittelbaren Gesellschafter nur in Bezug auf
Tätigkeits- und Nutzungsvergütungen sowie Sonderbetriebsvermögen gleichgestellt wird (BFH-Urteile vom
12.02.2014 - IV R 22/10, BFHE 244, 560, BStBl II 2014, 621, Rz 26; vom 06.09.2000 - IV R 69/99, BFHE 193, 151,
BStBl II 2001, 731; vom 22.01.2009 - IV R 90/05, BFHE 224, 364). Die Gleichstellung bezieht sich auf
Sondervergütungen, das Sonderbetriebsvermögen I, das Sonderbetriebsvermögen II (BFH-Urteile vom 12.10.2016 -
I R 92/12, BFHE 256, 32, BStBl II 2022, 123, Rz 18, 20; vom 11.12.1990 - VIII R 14/87, BFHE 164, 20, BStBl II 1991,
510) und dazugehörende Verbindlichkeiten (Krumm in Kirchhof/Seer, EStG, 22. Aufl., § 15 Rz 345). Auch wenn der
mittelbar Beteiligte (Sondermitunternehmer) an der Untergesellschaft nicht (unmittelbar) beteiligt ist und damit die
als Sonderbetriebsvermögen zu qualifizierenden Wirtschaftsgüter eine eigene Beteiligung des
Sondermitunternehmers gerade nicht begründen oder stärken können, umfasst § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG
auch das Sonderbetriebsvermögen II. Die Regelung fingiert für Zwecke des Sonderbetriebsbereichs die Stellung des
mittelbar beteiligten Gesellschafters als Mitunternehmer der Untergesellschaft. Der mittelbar Beteiligte wird somit
wie ein unmittelbar Beteiligter behandelt. Die Frage nach dem Umfang der der mittelbaren Mitunternehmerstellung
zuzuordnenden Wirtschaftsgüter kann sich erst im Anschluss hieran stellen (vgl. BFH-Urteil vom 12.10.2016 -
I R 92/12, BFHE 256, 32, BStBl II 2022, 123, Rz 21).


4. Die Sonderbetriebsausgaben der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen unterliegen ‑‑wie das FG zutreffend erkannt
hat‑‑ nicht dem Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG, soweit sie auf "unternehmensgruppeninterne" Darlehen
der Klägerin zu 1. entfallen. Insoweit ist die Revision des FA unbegründet.


39


a) Nach § 3c Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 EStG dürfen (unter anderem) Betriebsausgaben, die mit den dem § 3 Nr. 40
EStG zugrundeliegenden Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen, unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum die Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen
anfallen, bei der Ermittlung der Einkünfte nur zur Hälfte abgezogen werden.


40


aa) Für die Annahme eines wirtschaftlichen Zusammenhangs der Betriebsausgaben mit den nach § 3 Nr. 40 EStG
zum Teil steuerbefreiten Einnahmen reicht ein mittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang aus. Soweit
Aufwendungen vorrangig durch voll steuerpflichtige Einnahmen veranlasst sind, greift das Teilabzugsverbot des
§ 3c Abs. 2 EStG nicht ein, denn in diesem Fall kommt es nicht zu einer Doppelbegünstigung durch (teilweise)
steuerfreie Einnahmen und gleichwohl (voll) abzugsfähige Aufwendungen (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-
Urteil vom 25.07.2019 - IV R 61/16, BFHE 265, 285, Rz 34; vom 28.02.2013 - IV R 49/11, BFHE 240, 333, BStBl II
2013, 802, jeweils m.w.N.). Besteht ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit mehreren, zum Teil voll
steuerpflichtigen und zum Teil nach § 3 Nr. 40 EStG teilweise steuerbefreiten Einnahmen und wurde der
angefallene Aufwand nicht vorrangig durch eine der beiden Einnahmearten ausgelöst, ist er anteilig und im
Rahmen einer wertenden Betrachtung entsprechend dem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt des
Gesamtvorgangs aufzuteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich ein Veranlassungszusammenhang im Lauf der
Zeit ändern kann (BFH-Urteil vom 25.07.2019 - IV R 61/16, BFHE 265, 285, Rz 35, m.w.N.).


41


bb) Nach diesen Grundsätzen stehen ‑‑wie das FG und das FA zutreffend erkannt haben‑‑ die auf die
"Lästigkeitsprämie" entfallenden Schuldzinsen, die in den Streitjahren mit rund 22 % der gesamten
Finanzierungskosten der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen für den Erwerb der Anteile an der D-GmbH zu
schätzen sind, nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang mit den der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen
gewährten, dem Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Buchst. d EStG) unterfallenden Gewinnausschüttungen der D-
GmbH im Jahr 2003. Demnach fallen 22 % der gesamten Zinsaufwendungen der Klägerin zu 4. und der
Beigeladenen nicht unter das Halbabzugsverbot. Dies ist zwischen den Beteiligten unstreitig, so dass der Senat von
weiteren Ausführungen absieht.


42


b) Hinsichtlich der übrigen 78 % der Zinsaufwendungen der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen ist zwar unstreitig
ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit deren dem Halbeinkünfteverfahren unterliegenden
Sonderbetriebseinnahmen in Gestalt der Gewinnausschüttungen der D-GmbH gegeben. Gleichwohl findet das
Halbabzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG im Wege teleologischer Reduktion auf die von der Klägerin zu 4. und
der Beigeladenen an die Klägerin zu 1. geleisteten Schuldzinsen keine Anwendung, denn diese haben sich nicht
aufwandswirksam ausgewirkt.


43


aa) Wie der Senat bereits entschieden hat, findet § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG im Wege teleologischer Reduktion in dem
Umfang auf Betriebsausgaben der Gesamthand keine Anwendung, wie diese Sondervergütungen der Gesellschafter
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sind (BFH-Urteil vom 06.02.2020 - IV R 5/18, BFHE 268, 199, BStBl II 2020, 448). Wegen der vollständigen
Hinzurechnung der Sondervergütungen auf der Ebene der Gesellschafter wirken sich die Betriebsausgaben nicht
aufwandswirksam aus. Es wäre daher widersinnig, den Betriebsausgabenabzug der Gesellschaft gemäß § 3c Abs. 2
EStG teilweise zu kürzen (vgl. auch Reddig, juris PraxisReport Steuerrecht 27/2020, Anm. 4).


§ 3c Abs. 2 EStG bezweckt, dass bei (anteilig) steuerbefreiten Einnahmen (wie zum Beispiel Gewinnausschüttungen
aus einer betrieblichen Beteiligung an einer Körperschaft) kein doppelter steuerlicher Vorteil durch den
zusätzlichen Abzug von mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Aufwendungen erzielt wird. Das
Halbabzugsverbot setzt danach voraus, dass sich die Ausgaben aufwandswirksam ausgewirkt haben (z.B. BFH-Urteil
vom 06.02.2020 - IV R 5/18, BFHE 268, 199, BStBl II 2020, 448, Rz 25). Ist Anteilseigner und
Ausschüttungsempfänger eine Mitunternehmerschaft, ist zu beachten, dass diese zwar Einkünfteermittlungssubjekt
ist, die Einkommensteuersubjekte aber die an ihr beteiligten Mitunternehmer sind. Soll das Halbeinkünfteverfahren
also einerseits dazu führen, dass (unter anderem) Gewinnausschüttungen aus einer betrieblichen Beteiligung, die im
Gesamtgewinn (Gesamthands- oder Sonderbetriebsgewinn) der Mitunternehmerschaft enthalten sind, beim
Mitunternehmer (anteilig) von der Steuer befreit sind (§ 3 Nr. 40 EStG), dass aber andererseits Ausgaben, die mit
diesen beim Mitunternehmer (anteilig) freizustellenden Einnahmen im Zusammenhang stehen, ihrerseits nur
anteilig zum Abzug zugelassen werden, ist zu berücksichtigen, dass Zinszahlungen der Gesellschaft an den
Gesellschafter, der der Gesellschaft das Darlehen zum Erwerb der Beteiligung gewährt hat, bei diesem als
Sondervergütung erfasst werden. Bezogen auf die Mitunternehmerschaft und ihren Gesamtgewinn haben sich die
Zinszahlungen also nicht aufwandswirksam ausgewirkt, so dass eine Doppelbegünstigung, die § 3c Abs. 2 EStG
vermeiden will, bezogen auf die Gesamthand nicht eingetreten sein kann. Auch wenn es sich also auf der Ebene der
Gesamthand um Betriebsausgaben handelt, sind die Voraussetzungen des § 3c Abs. 2 EStG ‑‑bezogen auf den Zweck
der Norm‑‑ nicht erfüllt (BFH-Urteil vom 06.02.2020 - IV R 5/18, BFHE 268, 199, BStBl II 2020, 448, Rz 27).


45


bb) Eine entsprechende teleologische Reduktion des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG ist auch im umgekehrten Fall geboten,
das heißt wenn es um Zinszahlungen des Mitunternehmers an die Gesellschaft geht, die ihm ein Darlehen zum
Erwerb der Beteiligung gewährt hat. Das Halbabzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG findet in dem Umfang auf
Sonderbetriebsausgaben der Gesellschafter keine Anwendung, wie diese Betriebseinnahmen der Gesamthand sind.
Auch in diesem Fall haben sich ‑‑bezogen auf die Mitunternehmerschaft und deren Gesamtgewinn‑‑ die
Zinszahlungen nicht aufwandswirksam ausgewirkt, so dass eine Doppelbegünstigung, die § 3c Abs. 2 EStG
vermeiden will, bezogen auf die Gesamthand nicht eingetreten sein kann (so im Ergebnis auch Bernhagen/Nöthen,
Die Unternehmensbesteuerung 2020, 573, 580).


46


cc) Dementsprechend sind die streitgegenständlichen Sonderbetriebsausgaben der Klägerin zu 4. und der
Beigeladenen, die aus an die Klägerin zu 1. gezahlten Zinsen resultieren, nicht gemäß § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG zu
kürzen. Die Sonderbetriebsausgaben der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen, die auf der Ebene der Klägerin zu 1.
zu erfassen sind, sind Betriebseinnahmen der Gesamthand. Sie erhöhen den Gesamthandsgewinn der Klägerin zu 1.
Die Sonderbetriebsausgaben haben sich mithin ‑‑bezogen auf den Gesamtgewinn der Klägerin zu 1.‑‑ nicht
aufwandswirksam ausgewirkt. Eine Kürzung des Sonderbetriebsausgabenabzugs der Klägerin zu 4. und der
Beigeladenen gemäß § 3c Abs. 2 EStG würde daher den Zweck dieser Norm verfehlen.


47


dd) Die hiergegen erhobenen Einwendungen des FA greifen nicht durch.48


Sein Vorhalt, im Streitfall glichen sich ‑‑anders als vom BFH gefordert‑‑ Zinsaufwand und Zinsertrag nicht in vollem
Umfang auf der Ebene der Mitunternehmerschaft aus, trifft bezogen auf die von der Klägerin zu 1. gewährten
Darlehen nicht zu. Die Tatsache, dass die Zinserträge der Gesamthand den einzelnen Mitunternehmern auch dann
quotal zugerechnet werden, wenn diese unterschiedlich hohe Zinsaufwendungen getragen haben, kann zwar dazu
führen, dass es ‑‑mitunternehmerbezogen‑‑ nicht zu einem vollständigen Ausgleich zwischen (getragenem)
Zinsaufwand und (zugerechnetem) Zinsertrag kommt. Dies ändert aber nichts daran, dass dem insgesamt
angefallenen Zinsaufwand tatsächlich ein Zinsertrag in entsprechender Höhe gegenübersteht, so dass sich
Zinsaufwand und Zinsertrag ‑‑bezogen auf den Gesamtgewinn‑‑ ausgleichen. Die Frage, ob (Sonder-
)Betriebsausgaben aufwandswirksam geworden sind, kann im Rahmen einer Mitunternehmerschaft nur bezogen auf
deren Gesamtgewinn beantwortet werden, denn die gewerblichen Einkünfte des Mitunternehmers bestehen aus
dessen Anteil am Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft. Hiervon zu trennen ist demgegenüber die der
Ermittlung des Gesamtgewinns nachfolgende Frage der Gewinnzurechnung an die einzelnen Mitunternehmer, die
auf die Höhe des Gesamtgewinns der Mitunternehmerschaft keinen Einfluss hat.


49


Dass im Streitfall ‑‑anders als in dem dem BFH-Urteil vom 06.02.2020 - IV R 5/18 (BFHE 268, 199, BStBl II 2020,50
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448) zugrundeliegenden Sachverhalt‑‑ (mittelbar) auch eine Kapitalgesellschaft an der Mitunternehmerschaft
beteiligt ist, kann ebenfalls kein anderes Ergebnis begründen. Denn eine auf der Ebene der D-GmbH etwa
eintretende steuerliche Begünstigung in Gestalt eines niedrigeren Körperschaftsteuersatzes ändert nichts daran,
dass der Zinsaufwand der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen aus den dargelegten Gründen nicht
aufwandswirksam geworden und aus diesem Grund eine teleologische Reduktion des § 3c Abs. 2 EStG geboten ist.


5. Begründet ist die Revision des FA in Bezug auf die von der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen an die Klägerin
zu 3. gezahlten Darlehenszinsen. Entgegen der Auffassung des FG unterfallen diese Zinsaufwendungen dem
Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG, denn auch im Zusammenhang mit mehrstöckigen Personengesellschaften muss
es bei der auf den Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft bezogenen Betrachtung bleiben.


51


a) Die Zinsaufwendungen, die im Zusammenhang mit den Darlehen der Klägerin zu 3. stehen, unterfallen dem
Abzugsverbot nicht nur bei wortlautgetreuer Anwendung des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG. Auch unter Berücksichtigung
der im BFH-Urteil vom 06.02.2020 - IV R 5/18 (BFHE 268, 199, BStBl II 2020, 448) entwickelten Grundsätze sind
jene (Sonder-)Betriebsausgaben der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen, die den Gesamtgewinn der Klägerin zu 1.
(Untergesellschaft) mindern, nur anteilig bei der Ermittlung der Einkünfte zu berücksichtigen. Dass die
Zinszahlungen den Gesamthandsgewinn der Klägerin zu 3. (Obergesellschaft) erhöhen, führt zu keinem anderen
Ergebnis.


52


aa) Die entsprechenden Zinsaufwendungen der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen sind ‑‑bezogen auf den
Gesamtgewinn der Klägerin zu 1.‑‑ aufwandswirksam geworden. Sie unterliegen dementsprechend dem
Halbabzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG. Während die Zinsaufwendungen der Klägerin zu 4. und der
Beigeladenen für die von der Klägerin zu 3. gewährten Darlehen, die auf der Ebene der Klägerin zu 1. als
Sonderbetriebsausgaben der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen zu erfassen sind, den Gesamtgewinn der Klägerin
zu 1. mindern, erhöhen die Zinserträge aus den Darlehen der Klägerin zu 3. deren Gesamt(hands)gewinn. In den
Gesamt(hands)gewinn der Klägerin zu 1. gehen sie hingegen nicht ein.


53


bb) Für die Beantwortung der Frage der Aufwandswirksamkeit von (Sonder-)Betriebsausgaben ist der Gesamtgewinn
der Mitunternehmerschaft maßgebend, bei der die (Sonder-)Betriebsausgaben zu erfassen sind (hier der
Gesamtgewinn der Klägerin zu 1.). Denn die Frage der Anwendung des § 3c Abs. 2 EStG stellt sich bei der
Ermittlung der Einkünfte dieser Mitunternehmerschaft. Demgegenüber sind Auswirkungen auf das Gesamtergebnis
einer anderen Mitunternehmerschaft (hier der Klägerin zu 3.) ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ nicht in die
Betrachtung einzubeziehen, und zwar auch dann nicht, wenn die andere Mitunternehmerschaft die Obergesellschaft
der Personengesellschaft ist, bei der die (Sonder-)Betriebsausgaben zu erfassen sind.


54


cc) Diese Sichtweise ist nicht nur systemgerecht, weil es keine aus Ober- und Untergesellschaft bestehende
Mitunternehmerschaft und auch keinen Gesamtgewinn einer solchen Mitunternehmerschaft gibt. Sie entspricht
auch den allgemeinen Auslegungsgrundsätzen. Diese ließen eine (weitergehende) teleologische Reduktion des § 3c
Abs. 2 Satz 1 EStG dahin, dass die Frage der Aufwandswirksamkeit von (Sonder-)Betriebsausgaben unter
Berücksichtigung des Gesamtgewinns von Ober- und Untergesellschaft zu beantworten ist, nur zu, wenn die auf den
Wortlaut der Regelung abstellende Auslegung zu einem sinnwidrigen Ergebnis führen würde (vgl. hierzu z.B. BFH-
Urteil vom 09.03.2023 - IV R 11/20, BFHE 279, 531, BStBl II 2023, 830, Rz 29, m.w.N.). Dies ist jedoch nicht der Fall,
wenn die Finanzierung des Anteilserwerbs nicht durch den Gesellschafter oder die Gesellschaft erfolgt, sondern
‑‑wie im Streitfall‑‑ durch eine andere Mitunternehmerschaft, deren Gewinn getrennt zu ermitteln ist.


55


dd) Dass eine Gewinnzurechnung erfolgt, das heißt im Streitfall der Gesamthandsgewinn der Klägerin zu 1.
(Untergesellschaft) der Klägerin zu 3. (Obergesellschaft) zugerechnet wird, steht dem nicht entgegen. Die
Gewinnzurechnung führt zwar dazu, dass der auf die Obergesellschaft entfallende Anteil am Steuerbilanzgewinn
oder -verlust der Untergesellschaft in den Steuerbilanzgewinn oder -verlust der Obergesellschaft eingeht (vgl. BFH-
Urteil vom 26.01.1995 - IV R 23/93, BFHE 177, 71, BStBl II 1995, 467, unter IV.3.). Dieser Umstand ändert aber
nichts daran, dass über die Frage des Halbabzugsverbots des § 3c Abs. 2 EStG allein auf der Ebene der
Untergesellschaft (hier der Klägerin zu 1.) zu entscheiden ist. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob die
(Sonder-)Betriebsausgaben aufwandswirksam geworden sind (oder nicht), allein bezogen auf den Gesamtgewinn
der Untergesellschaft, bei der die gemäß § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG nicht abziehbaren Betriebsausgaben
außerbilanziell hinzuzurechnen sind (z.B. Schmidt/Levedag, EStG, 42. Aufl., § 3c Rz 13). Sie kann dementsprechend
auch nur auf der Ebene dieses Einkünfteermittlungssubjekts ‑‑und damit unter Einbeziehung des Gesamtgewinns
dieser Mitunternehmerschaft‑‑ beantwortet werden. Die nachfolgende Gewinnzurechnung ist hiervon zu trennen.


56


b) Danach kann die Tatsache, dass den auf der Ebene der Klägerin zu 1. zu erfassenden Sonderbetriebsausgaben der57
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(Sonder-)Mitunternehmer ‑‑der Klägerin zu 4. und der Beigeladenen‑‑ Betriebseinnahmen auf der Ebene der
Klägerin zu 3. gegenüberstehen, keinen ungekürzten (Sonder-)Betriebsausgabenabzug rechtfertigen. Auch der
Umstand, dass die mittelbaren Gesellschafter ‑‑die Klägerin zu 4. und die Beigeladene‑‑ unter den Voraussetzungen
des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG in Bezug auf das Sonderbetriebsvermögen als Mitunternehmer der Klägerin
zu 1. anzusehen sind, kann ‑‑anders als das FG meint‑‑ kein anderes Verständnis des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG
begründen. Denn maßgebliches Einkünfteermittlungssubjekt bleibt die Klägerin zu 1.


6. Begründet ist die Revision schließlich auch in Bezug auf die von der Beigeladenen an die U-GmbH gezahlten
Zinsen. Das FG hat die infolge der Zinszahlungen eingetretene Erhöhung des Gewinns der U-GmbH rechtsfehlerhaft
in die Beurteilung der Aufwandswirksamkeit der ‑‑auf der Ebene der Klägerin zu 1. zu erfassenden‑‑
Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen einbezogen. Nach Maßgabe der dargestellten Grundsätze unterfallen
diese Zinsaufwendungen ‑‑anders als das FG meint‑‑ ebenfalls dem Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG.


58


a) Der Klägerin zu 1. war als Organträgerin das Einkommen der U-GmbH (Organgesellschaft) nach § 14 Abs. 1 Satz 1
des Körperschaftsteuergesetzes zuzurechnen.


59


Da Organträger und Organgesellschaft zivil- und steuerrechtlich verschiedene Rechtsträger bleiben, haben sie ihr
jeweiliges Einkommen selbständig zu ermitteln. Das Organeinkommen ist erst danach dem Organträger
zuzurechnen. Die Zurechnung erfolgt nicht im Rahmen der Gewinnermittlung, sondern als Zurechnung fremden
Einkommens zur Besteuerung. Das eigene Einkommen des Organträgers und das zuzurechnende Einkommen der
Organgesellschaft bilden gemeinsam das vom Organträger zu versteuernde (Gesamt-)Einkommen (BFH-Urteil vom
23.01.2002 - XI R 95/97, BFHE 198, 99, BStBl II 2003, 9, unter II.1.b; vgl. auch BFH-Urteil vom 29.08.2012 -
I R 65/11, BFHE 238, 382, BStBl II 2013, 555, Rz 18).


60


b) Die Zurechnung betrifft bei einer Organträger-Personengesellschaft die Personengesellschaft selbst. Da bei ihr
stets eine gesonderte Gewinnfeststellung durchzuführen ist, ist es geboten, im Feststellungsverfahren auch das der
Mitunternehmerschaft zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft zu ermitteln und zu verteilen. Insoweit ist
das zuzurechnende Organeinkommen gesondert vom eigenen Gewinn der Personengesellschaft festzustellen und
nach dem sich aus den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beziehungsweise des Handelsgesetzbuchs
ergebenden allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel auf die Gesellschafter der Personengesellschaft zu verteilen
(vgl. BFH-Urteil vom 28.02.2013 - IV R 50/09, BFHE 240, 270, BStBl II 2013, 494, Rz 16).


61


c) Danach gehen ‑‑über die Zurechnung des Organeinkommens‑‑ zwar auch die Zinserträge aus dem von der U-
GmbH an die Beigeladene ausgereichten Darlehen letztlich gewinnerhöhend in das Gesamtergebnis der Klägerin zu
1. ein. Die Zurechnung eines durch Zinszahlungen erhöhten fremden Einkommens kann indes ‑‑wie dargelegt‑‑ die
Annahme, die Zinsaufwendungen der Beigeladenen seien nicht aufwandswirksam geworden, nicht begründen. Dies
gilt nicht nur bei der Zurechnung von Gewinnen aus einer Unter-Personengesellschaft (siehe hierzu B.II.4.), sondern
erst recht bei der Zurechnung des Gewinns einer Organgesellschaft an den Organträger.


62


d) Bleibt die Gewinnzurechnung des Organeinkommens bei der Beurteilung der Aufwandswirksamkeit der
Zinsaufwendungen der Beigeladenen außer Betracht, haben sich diese ‑‑bezogen auf den maßgebenden
Gesamtgewinn der Klägerin zu 1.‑‑ gewinnmindernd ausgewirkt. Sie unterfallen daher dem Abzugsverbot des § 3c
Abs. 2 EStG.


63


III. Das FG-Urteil war daher aufzuheben. Da der Senat mangels hinreichender Feststellungen des FG nicht
abschließend darüber entscheiden kann, in welcher Höhe die streitigen Zinsaufwendungen der Klägerin zu 4. und
der Beigeladenen auf Darlehen der Klägerin zu 3. beziehungsweise der U-GmbH entfallen, war die Sache an das FG
zurückzuverweisen.


64


IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.65
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Urteil vom 11. Oktober 2023, II R 34/20
Jastrowsche Klausel im Berliner Testament - Besteuerung eines betagten Vermächtnisses


ECLI:DE:BFH:2023:U.111023.IIR34.20.0


BFH II. Senat


BGB § 1922, BGB § 2147, BGB § 2269, ErbStG § 3 Abs 1 Nr 1, ErbStG § 6 Abs 2, ErbStG § 6 Abs 4, ErbStG § 10 Abs 5 Nr 1,
ErbStG § 15 Abs 3, GG Art 103 Abs 1


vorgehend FG Hamburg, 21. Februar 2020, Az: 3 K 191/18


Leitsätze


1. Setzen Ehegatten in einem sogenannten Berliner Testament sich gegenseitig als Alleinerben ein und gewähren
denjenigen Kindern ein betagtes Vermächtnis, die beim Tod des Erstversterbenden ihren Pflichtteil nicht fordern
(sogenannte Jastrowsche Klausel), kann der überlebende Ehegatte als Erbe des erstversterbenden Ehegatten die
Vermächtnisverbindlichkeit nicht als Nachlassverbindlichkeit in Abzug bringen, da das Vermächtnis noch nicht fällig ist.


2. Das Kind hat den Erwerb des betagten Vermächtnisses bei dem Tod des überlebenden Ehegatten als von diesem
stammend zu versteuern. Ist es zugleich Erbe des zuletzt verstorbenen Ehegatten, kann es das Vermächtnis als
Nachlassverbindlichkeit in Abzug bringen.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 21.02.2020 - 3 K 191/18 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) hatte fünf Geschwister. Die Eltern der Klägerin verfassten ein
sogenanntes Berliner Testament. Sie setzten sich gegenseitig zu Alleinerben ein, wobei der überlebende Ehegatte
über den Nachlass und sein eigenes Vermögen frei verfügen konnte. Als Erben des Überlebenden (sogenannte
Schlusserben) setzten die Eheleute die Klägerin und drei ihrer Schwestern (A, B und C) ein. Der Bruder (D) und eine
weitere Schwester (E) wurden enterbt. Weiter enthielt das Testament eine sogenannte Jastrowsche Klausel. Diese
regelte für den Fall, dass eines der Kinder auf den Tod des Erstversterbenden den Pflichtteil verlangen sollte, dieses
Kind auch vom Nachlass des überlebenden Ehegatten nur den Pflichtteil erhalten sollte. Die zu Erben des
Überlebenden berufenen Geschwister, die den Pflichtteil bei Tod des Erstversterbenden nicht verlangten, sollten in
diesem Fall aus dem Nachlass des Erstversterbenden ein Vermächtnis erhalten, das so hoch sein sollte, wie ihr
Erbanteil bei gesetzlicher Erbfolge auf Ableben des Erstversterbenden und Übernahme der Pflichtteilslast für die
den Pflichtteil fordernden Geschwister. Die Vermächtnisse sollten beim Tod des Erstversterbenden anfallen, aber
erst beim Tod des Letztversterbenden ausgezahlt werden.


1


Nach dem Tod des Vaters machten D und E gegenüber der Mutter Pflichtteilsansprüche geltend. Nach dem Tod von
C, die keine Abkömmlinge hinterließ, errichtete die Mutter ein Testament, mit dem sie die Klägerin, A und B als
Erben einsetzte und D und E von der Erbschaft ausschloss.


2


Nach dem Tod der Mutter, die im Jahr 2012 verstarb, erklärten die Klägerin, A und B in der Erbschaftsteuererklärung
unter anderem Nachlassverbindlichkeiten aus betagten Vermächtnissen nach dem Tod des Vaters in Höhe von


3
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Entscheidungsgründe


II.


insgesamt 3.329.593 €.


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) setzte gegenüber der Klägerin für den Erbfall nach der
verstorbenen Mutter zuletzt mit Änderungsbescheid vom 09.07.2018 Erbschaftsteuer in Höhe von 383.531 € fest.
Dabei erkannte das FA die erklärten anteiligen Nachlassverbindlichkeiten in Höhe von 1.109.864,33 € (= ein Drittel
von 3.329.593 €) aus betagten Vermächtnissen nicht mehr an. Eine Besteuerung des von der Klägerin erworbenen
betagten Vermächtnisses ‑‑welches beim Tod des Vaters angefallen, jedoch erst mit dem Tod der Mutter fällig
geworden war‑‑ unterblieb.


4


Den hiergegen erhobenen Einspruch wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 26.09.2018 zurück. Es führte in
der Begründung aus, dass in dem Änderungsbescheid vom 09.07.2018 bei der Festsetzung der Erbschaftsteuer die
betagten Vermächtnisse zwar nicht anteilig als Nachlassverbindlichkeit in Abzug gebracht worden seien, jedoch der
von der Klägerin erworbene Vermächtnisanspruch dem Erwerb auch nicht hinzugerechnet worden sei, sodass sich
die beiden Posten im Ergebnis ausgeglichen hätten. Da sowohl die Steuerklasse als auch der Steuersatz bei dem
Erwerb von Vater und Mutter identisch gewesen seien, habe keine Aufteilung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 und 5 des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) vorgenommen werden müssen. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 4
ErbStG könne der Freibetrag gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG in der Summe nur einmal berücksichtigt werden.


5


Die Klage vor dem Finanzgericht (FG), mit der die Klägerin weiterhin begehrte, dass zum einen das betagte
Vermächtnis als Nachlassverbindlichkeit bei der Berechnung der Erbschaftsteuer nach dem Tod der Mutter in Abzug
gebracht und zum anderen, dass ihr zusätzlich der Freibetrag nach dem Vater gewährt wird, hatte keinen Erfolg.


6


Mit ihrer Revision rügt die Klägerin eine Verletzung von § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG und eine Verletzung ihres
Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 des Grundgesetzes ‑‑GG‑‑ i.V.m. § 119 Nr. 3, § 96 Abs. 2 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).


7


Es käme zu einer doppelten Besteuerung des Vermächtnisses, wenn das Vermächtnis nach dem Tod der Mutter bei
ihr ‑‑der Klägerin‑‑ der Besteuerung unterliege, aber nicht als Nachlassverbindlichkeit in Abzug zu bringen sei. Eine
solche Vorgehensweise wäre nur zulässig, wenn das betagte Vermächtnis wie eine Vor- und Nacherbschaft zu
behandeln sei. Eine solche Behandlung sei aber unrichtig, sodass das FA eine unzutreffende Hinzurechnung des
Vermächtnisses bei dem Erbfall nach dem Tod der Mutter fiktiv nach § 6 Abs. 4 ErbStG vorgenommen habe.


8


Das FG stütze seine Argumentation darauf, dass die Vermächtnisverbindlichkeit nicht in Abzug gebracht werden
könne, weil in gleicher Höhe ansonsten wieder eine Hinzurechnung des betagten Vermächtnisses erfolgen müsse.
Dieses Argument sei zwischen den Beteiligten nicht diskutiert worden, sodass die FG-Entscheidung überraschend
sei. Schließlich seien das zugerechnete betagte Vermächtnis und die abzuziehende Verbindlichkeit nicht identisch.
Das betagte Vermächtnis entspreche dem gesetzlichen Erbteil nach dem Tod des Vaters, die
Vermächtnisverbindlichkeit sei diejenige, die die nachverstorbene Mutter getroffen habe. Letztere sei höher ‑‑auch
pro einzelnem Erben, weil damals noch vier Erben gelebt hätten‑‑ als das erfüllte betagte Vermächtnis an die drei
noch lebenden Erben. Deshalb könnten sich Hinzurechnung und Abzug nicht kompensieren.


9


Die Klägerin beantragt,
den Änderungsbescheid vom 09.07.2018 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 26.09.2018 dahingehend zu
ändern, dass eine auf die Klägerin entfallende Verbindlichkeit aus Vermächtnissen in Höhe von 1.109.864,33 € zum
Abzug zugelassen wird.


10


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11


Die Revision ist unbegründet und daher nach § 126 Abs. 2 FGO zurückzuweisen. Das FG hat zu Recht entschieden,
dass der angefochtene Erbschaftsteuerbescheid rechtmäßig und die Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer
nicht um den Betrag der Vermächtnisverbindlichkeit zu mindern ist, da in gleicher Höhe kein Ansatz des erlangten
betagten Vermächtnisses bei der Berechnung der Erbschaftsteuer erfolgt ist. Es liegt auch kein Verstoß gegen
Art. 103 Abs. 1 GG im Sinne einer Überraschungsentscheidung vor.


12
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1. Mit dem Tod der Mutter ist die Klägerin nicht nur Schlusserbin (§ 1922 i.V.m. § 2269 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs ‑‑BGB‑‑) geworden (siehe hierzu unter 2.), sondern hat als Vermächtnisnehmerin (§§ 2147 ff. BGB) das
mit dem Tod der Mutter fällig gewordene Vermächtnis erworben und dieses als von der Mutter stammend nach § 3
Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 ErbStG zu versteuern.


13


a) Zivilrechtliche Grundlage hierfür ist das gemeinschaftliche Testament der Eltern der Klägerin. Sie hatten sich in
diesem gegenseitig zu Alleinerben und beim Tod des Überlebenden vier ihrer sechs Kinder als Erben eingesetzt
(sogenanntes Berliner Testament nach § 2269 Abs. 1 BGB). Die nach dem Tod des überlebenden Ehegatten für den
beiderseitigen Nachlass als Erben eingesetzten Kinder sind sogenannte Schlusserben, auf die
erbschaftsteuerrechtlich § 15 Abs. 3 ErbStG Anwendung findet (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom
09.07.2009 - II R 42/07, BFH/NV 2009, 1994, unter II.1.a).


14


Zudem hatten die Eltern der Klägerin in dem Berliner Testament eine Jastrowsche Klausel angeordnet. Durch diese
sollte verhindert werden, dass sich die enterbten Kinder, die ihren Pflichtteil verlangen, zulasten der Erben einen
höheren Wertanteil am Nachlass des Erstversterbenden verschaffen.


15


b) Danach hatte die Klägerin zwar beim Tod des Vaters aufgrund der Jastrowschen Klausel einen
Vermächtnisanspruch erworben, da die enterbten Kinder D und E ihren Pflichtteilsanspruch geltend gemacht hatten.
Dieser Vermächtnisanspruch entstand bereits mit dem Tod des Vaters (entgegen der Vermutung des § 2269 Abs. 2
BGB), wurde als betagtes Vermächtnis aber erst mit dem Tod der Mutter fällig (vgl. BFH-Urteil vom 31.08.2021 -
II R 2/20, BFHE 273, 572, BStBl II 2022, 387, Rz 17).


16


c) Erbschaftsteuerrechtlich werden nach § 6 Abs. 4 ErbStG Vermächtnisse, die beim Tod des Beschwerten fällig sind,
über eine Gleichstellung mit den Nacherbschaften im Wesentlichen so behandelt wie Vermächtnisse, die beim Tod
des Beschwerten anfallen (BFH-Urteil vom 31.08.2021 - II R 2/20, BFHE 273, 572, BStBl II 2022, 387, Rz 12).
Danach hat die Klägerin das Vermächtnis, das aufgrund der Jastrowschen Klausel mit dem Tod des zuerst
verstorbenen Vaters angefallen ist, welches aber erst bei der zuletzt verstorbenen Mutter fällig geworden ist,
aufgrund der Fiktion des § 6 Abs. 4, Abs. 2 Satz 1 ErbStG gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 ErbStG als von der
Mutter stammend zu versteuern.


17


2. Des Weiteren ist die Klägerin aufgrund der Anordnung des Berliner Testaments neben den weiteren Miterbinnen
Schlusserbin des Nachlasses ihrer Mutter geworden, den sie nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 1 ErbStG zu versteuern
hatte. Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs war die mit dem Tod der Mutter fällig gewordene
Vermächtnisverbindlichkeit als Nachlassverbindlichkeit nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG in Abzug zu bringen.


18


a) Nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG sind die vom Erblasser herrührenden Schulden als Nachlassverbindlichkeiten
abzugsfähig. Darunter fallen alle vertraglichen, außervertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen, die in der
Person des Erblassers begründet worden und mit seinem Tod nicht erloschen sind (vgl. BFH-Urteil vom 01.09.2021 -
II R 8/20, BFHE 275, 253, BStBl II 2022, 475, Rz 10).


19


b) Zwar konnte die Mutter als Erbin des Vaters die aufgrund der Jastrowschen Klausel bereits mit dem Tod des
Vaters angefallenen betagten Vermächtnisse nicht als Nachlassverbindlichkeit gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG in
Abzug bringen, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällig waren. Die Vermächtnisse stellten erst im Zeitpunkt des
Todes des überlebenden Ehegatten ‑‑vorliegend der Mutter‑‑ die für den Abzug notwendige wirtschaftliche
Belastung dar, da sie erst zu diesem Zeitpunkt fällig wurden (vgl. BFH-Urteil vom 14.10.2020 - II R 30/19, BFHE 272,
93, BStBl II 2022, 216, Rz 11). Dies hat zur Folge, dass der Nachlass des Vaters ungeschmälert durch die betagten
Vermächtnisse auf die Mutter überging.


20


c) Der Nachlass der Mutter ging danach auf die Klägerin als Erbin und die Miterbinnen ungeschmälert durch die
betagten Vermächtnisse über. Jedoch konnte die Klägerin als (Mit-)Erbin die zu diesem Zeitpunkt fällig gewordenen
Vermächtnisansprüche nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG anteilig als Nachlassverbindlichkeit vom Nachlass der Mutter
abziehen.


21


3. Die zweifache Entstehung von Erbschaftsteuer in Bezug auf das durch die Jastrowsche Klausel begründete
Vermächtnis zum einen mit dem Tod des zuerst verstorbenen Vaters, bei dem die Mutter als Erbin das betagte
Vermächtnis mangels Fälligkeit nicht als Nachlassverbindlichkeit abziehen konnte, und zum anderen mit dem Tod
der zuletzt verstorbenen Mutter, bei dem die Klägerin das zu diesem Zeitpunkt fällig gewordene betagte
Vermächtnis als Vermächtnisnehmerin nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 ErbStG zu versteuern hat, ist
systemimmanent und nicht zu beanstanden (vgl. BFH-Beschluss vom 06.11.2006 - II B 37/06, BFH/NV 2007, 342).


22
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a) Eine Doppelbesteuerung im engeren Sinn liegt nicht vor, da es sich bei dem Erwerb des überlebenden Ehegatten,
der Mutter, von dem zuerst verstorbenen Ehegatten, dem Vater, einerseits und dem späteren Erwerb des Kindes, der
Klägerin, als Vermächtnisnehmer von dem zuletzt verstorbenen Ehegatten, der Mutter, andererseits nicht um
denselben Lebenssachverhalt handelt. Es liegen zwei zeitlich nacheinander erfolgende Erwerbsvorgänge von
unterschiedlichen Erblassern mit unterschiedlichen Begünstigten vor.


23


b) Zudem konnte die Klägerin nach dem Tod der zuletzt verstorbenen Mutter als Miterbin die Vermächtnisschuld als
Nachlassverbindlichkeit nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG vom Nachlass abziehen. Hierdurch neutralisiert sich, dass sie
selbst das Vermächtnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 ErbStG versteuern muss.


24


4. In dem angefochtenen Bescheid erfolgte ‑‑entgegen der klägerischen Auffassung‑‑ keine zweifache
"Hinzurechnung" und dadurch bedingte doppelte Besteuerung des betagten Vermächtnisses. Das FA hatte ‑‑wie in
der Einspruchsentscheidung dargelegt‑‑ in dem Änderungsbescheid vom 09.07.2018 bei der Berechnung der
Erbschaftsteuer für den Erwerb von Todes wegen nach der Mutter weder das betagte Vermächtnis gemäß § 3 Abs. 1
Nr. 1 Alternative 2 ErbStG der Besteuerung unterworfen noch die anteiligen Vermächtnisverbindlichkeiten als
Nachlassverbindlichkeit im Sinne des § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG in Abzug gebracht. Da sich beide Positionen im
Ergebnis ausgleichen, erfolgte keine doppelte Besteuerung des betagten Vermächtnisses bei der Klägerin.


25


5. Der anteilige Erwerb der Klägerin als Schlusserbin und der weitere Erwerb als Vermächtnisnehmerin nach dem
Tod der Mutter konnten im Streitfall in einem Bescheid, dem Erbschaftsteuerbescheid vom 09.07.2018 in Gestalt
der Einspruchsentscheidung vom 26.09.2018, erfasst werden.


26


a) Die Klägerin war gleichzeitig Schlusserbin (§ 2269 BGB i.V.m. § 15 Abs. 3, § 6 Abs. 2 Satz 3 bis 5, § 3 Abs. 1 Nr. 1
Alternative 1 ErbStG) und Vermächtnisnehmerin des betagten Vermächtnisses (§ 6 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2, § 3 Abs. 1
Nr. 1 Alternative 2 ErbStG), jeweils mit dem Tod der Mutter. Das FA hat zwar im Erbschaftsteuerbescheid vom
09.07.2018 den Vermächtnisanspruch und die hieraus entstandene Nachlassverbindlichkeit beim Erbanfall nicht
getrennt ausgewiesen. Es hat aber in der Einspruchsentscheidung vom 26.09.2018 klargestellt, dass es diese
Besteuerungsgrundlagen bei der Berechnung der Erbschaftsteuer berücksichtigt hat und zutreffend begründet, dass
aufgrund derselben Höhe von Vermächtnisanspruch und Nachlassverbindlichkeit dies keine Auswirkung auf die
Höhe der festgesetzten Erbschaftsteuer hatte. Die Klägerin konnte den Betrag in derselben Höhe, wie er ihr aus dem
betagten Vermächtnis zugewandt wurde, als Nachlassverbindlichkeit bei ihrem Erwerb von Todes wegen nach dem
Tod der Mutter in Abzug bringen, da im Streitfall die Anzahl der Schlusserbinnen und Vermächtnisnehmerinnen
identisch war.
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b) Wie das FA in der Einspruchsentscheidung zutreffend ausgeführt hat, waren beide Vermögensanfälle hinsichtlich
der Steuerklasse nicht getrennt zu behandeln. Zwar sieht § 15 Abs. 3 i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 ErbStG vor, dass
beim Berliner Testament bei der Besteuerung des Schlusserben und Vermächtnisnehmers unter den dort genannten
weiteren Voraussetzungen auf Antrag das Verhältnis des Schlusserben oder Vermächtnisnehmers zum zuerst
verstorbenen Ehegatten zugrunde zu legen ist und dass beide Vermögensanfälle hinsichtlich der Steuerklasse
getrennt zu behandeln sind. Im Streitfall war aber aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses der Klägerin als Kind
sowohl für den Erwerb nach dem Vater als auch nach der Mutter jeweils die Steuerklasse I gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2
ErbStG anzuwenden, sodass § 15 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 3 ErbStG keine Auswirkung hatte. Zudem war
‑‑in der Revision nunmehr unter den Beteiligten unstreitig‑‑ der Freibetrag gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG nach
§ 15 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 4, Abs. 4 ErbStG nur einmal zu gewähren.
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6. Das FG hat nicht den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG i.V.m. § 119 Nr. 3, § 96
Abs. 2 FGO verletzt.
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a) Nach Art. 103 Abs. 1 GG hat vor Gericht jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. Die Verfahrensbeteiligten
haben einen Anspruch darauf, dass das Gericht sie auch in rechtlicher Hinsicht auf entscheidungserhebliche
Erwägungen und Gesichtspunkte hinweist, mit denen sie erkennbar nicht gerechnet haben und auch nicht rechnen
mussten. Eine Überraschungsentscheidung liegt vor, wenn das FG sein Urteil auf einen bis dahin nicht erörterten
Gesichtspunkt stützt und dem Rechtsstreit eine Wendung gibt, mit der auch ein gewissenhafter und kundiger
Prozessbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretener Rechtsauffassungen nach dem bisherigen
Verlauf der Verhandlungen nicht rechnen musste. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn ein
entscheidungserheblicher Umstand vom FG erst mit dem Endurteil in das Verfahren eingebracht wird (BFH-Urteil
vom 12.01.2022 - II R 11/20, BFH/NV 2022, 812, Rz 13).
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b) Im Streitfall hat das FA bereits in der Einspruchsentscheidung vom 26.09.2018 darauf hingewiesen, dass das31


Seite 4 von 5







Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Vermächtnis bei der Festsetzung der Erbschaftsteuer der Klägerin weder der Besteuerung unterworfen noch als
Nachlassverbindlichkeit in Abzug gebracht worden sei. Die Hinzurechnung des Vermächtnisses und dessen Abzug
als Nachlassverbindlichkeit waren mithin schon Verfahrensgegenstand im Besteuerungsverfahren. Die Klägerin
konnte deshalb nicht dadurch überrascht worden sein, dass das FG diese Thematik in den Entscheidungsgründen
seines Urteils berücksichtigt hat.


7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.32
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